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Konzern-Kennzahlen

2011 2010

Umsatzerlöse Mio. EUR 754,1 913,5

 Deutschland Mio. EUR 199,0 384,0

 International Mio. EUR 555,1 529,5

Rohertrag Mio. EUR 127,3 216,9

 Rohertragsmarge in Prozent 16,9 23,7

EBITDA Mio. EUR – 84,1 30,1

 EBITDA-Marge in Prozent – 11,1 3,3

EBIT Mio. EUR – 182,8 – 13,8

 EBIT-Marge in Prozent – 24,2 – 1,5

Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen Mio. EUR – 164,5 – 42,0

Ergebnis nach Steuern Mio. EUR – 162,1 – 44,9

31.12.2011 31.12.2010

Bilanzsumme Mio. EUR 342,4 613,4

Eigenkapital Mio. EUR 20,9 71,4

Eigenkapitalquote in Prozent 6,1 11,6

2011 2010

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  (gesamt) Mio. EUR – 45,2 7,9

Cashflow aus Investitionstätigkeiten (gesamt) Mio. EUR 15,6 – 9,1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (gesamt) Mio. EUR 15,4 – 15,2

Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 
(verwässert/unverwässert) * EUR – 1,67 – 0,84

Durchschnittliche Anzahl der Aktien (zum 31.12.) * 98.359.550 49.761.116

Mitarbeiter FTE ** (zum 31.12.) 1.461 1.569

 Deutschland 1.033 1.090

 International 428 479

 * Vorjahreswerte aufgrund der ordentlichen Kapitalherabsetzung angepasst
 ** Full Time Equivalents
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ALS PIONIER HABEN WIR DIE
ENTWICKLUNG DER PHOTOVOLTAIK 
ENTSCHEIDEND MITGEPRÄGT
UND ES UNS ZUM ZIEL GE-
SETZT, ALLE MENSCHEN MIT 
SICHERER, SAUBERER UND BEZAHL-
BARER ENERGIE ZU VERSORGEN.







AUCH IN ZUKUNFT WIRD CONERGY 
ALS INTERNATIONAL FÜHRENDER 
ANBIETER VON PV-LÖSUNGEN UND 
SERVICES WEITERHIN IN DER BRANCHE 
VORNEWEG GEHEN, DAMIT SOLARLÖSUNGEN 
INTELLIGENTER, KOSTENEFFIZIENTER 
UND ZUVERLÄSSIGER WERDEN.



hinter uns liegt ein sehr bewegtes Jahr – ein Jahr, das sich für die gesamte Photovoltaikbranche als ein sehr 

schwieriges erwiesen hat. 2011 war gezeichnet von Überkapazitäten sowie von starkem Preisdruck und einer 

heraus fordernden Nachfragesituation. Gleichzeitig war 2011 aber auch ein Jahr, in dem wir als Unternehmen viel 

geschafft und auf den Weg gebracht haben und das uns jetzt trotz der anhaltend schwierigen Marktsituation 

verhalten optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

Wir haben einige wichtige Schritte vollzogen, Conergy für die Zukunft erfolgreich aufzustellen. Zum einen haben 

wir im Juli 2011 unsere Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen und im August 2011 zunächst den Aufsichtsrat 

und schließlich zum Jahreswechsel 2011/2012 auch den Vorstand umfassend neu besetzt. Zum anderen haben 

wir Conergy als Systemanbieter strategisch auf seine ureigenen Stärken hin ausgerichtet: unseren starken inter

nationalen Vertrieb, unsere Premiumqualität und Marke sowie das immer wichtiger werdende Service geschäft. 

Mit der Konzentration auf diese vier Pfeiler wollen wir in der Zukunft unseren Kunden und auch Ihnen als Aktio

nären einen Mehrwert bieten.

Wichtige Grundlage für unsere operative und strategische Neuausrichtung war zunächst unsere erfolgreiche 

 Refinanzierung. Mit dem im Juli durchgeführten DebttoEquitySwap hat ein Teil unserer Kreditgeber mit der 

Zustimmung unserer Aktionäre Schulden in Eigenkapital gewandelt. Conergy konnte dadurch sein Eigenkapital 

stärken und seine Verbindlichkeiten – und damit auch seine Zinslast – erheblich reduzieren. Mit dieser  finanziellen 

Restrukturierung hat Conergy wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. An diese Zukunft glauben nicht nur wir 

als Unternehmen, sondern auch unsere ehemaligen Kreditgeber. Ihr Investment als neue Teilhaber des Unter

nehmens ist ein Vertrauensbeweis in unsere Zukunftsfähigkeit, unser Fortbestehen und unsere Stärken, mit 

 denen wir im anhaltend schwierigen Umfeld weiter punkten wollen.

Im Zuge unserer strategischen Neuausrichtung haben wir konsequent unsere eigene Fertigungstiefe reduziert 

und uns ausschließlich auf die Photovoltaik konzentriert. Anfang des Jahres haben wir zunächst unsere Wind, 

Biogas und Wärmepumpenaktivitäten verkauft. Im Herbst haben wir in einem weiteren Schritt unsere Modul

produktion in Frankfurt (Oder) umgebaut. Durch das vorläufige Einstellen unserer Zellen und Waferproduktion 

und die Fokussierung auf die Modulproduktion können wir flexibler auf das sich schnell ändernde Preis und 

Marktumfeld reagieren. Gleichzeitig behalten wir jedoch die volle Herrschaft über Qualität und Produktdesign.

Im Dezember folgte ein weiterer wichtiger Schritt bei unserer strategischen Neuausrichtung als Systemanbieter: 

Wir haben unsere Wechselrichtertochter voltwerk electronics an den BoschKonzern verkauft. Der Verkauf steht 

unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden, die spätestens im April 2012 erfolgen 

soll. Im Rahmen des Kaufvertrags haben wir eine langfristige Kooperation vereinbart, die uns weiterhin den Zu

gang zu unserem hervorragenden Wechselrichtersortiment sichert und es uns so ermöglicht, unseren Kunden 

auch künftig Systeme in gewohnter Premiumqualität anzubieten. Unsere Kunden können so von der Service

struktur, der Forschung und Produktentwicklung sowie den Skaleneffekten des BoschKonzerns profitieren.

Mit der systematischen Reduzierung unserer Fertigungstiefe gewinnen unsere Vertriebsstrukturen sowie unser 

Serviceportfolio immer mehr an Gewicht. Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds konnte Conergy einmal 

mehr von seiner Vertriebsstärke und seiner starken internationalen Aufstellung profitieren. Eine unserer größten 

Wachstumsregionen war 2011 die Region AsienPazifik, wo wir unsere umgesetzten Volumina um 144,4 Prozent 

mehr als verdoppeln und unseren Umsatz um 27,3 Prozent steigern konnten. Im April errichteten wir im thailän

dischen Nakhon Pathom einen der größten Solarparks Südostasiens mit unseren in Deutschland gefertigten So

larkomponenten. Dies zeigt, dass auch der sehr preissensitive asiatische Markt inzwischen ein völlig neues so

lares Qualitätsbewusstsein entwickelt hat. Auch in Australien setzte die Regierung des Bundesstaats Queensland 

bei der Errichtung einer Solaranlage auf dem Dach der staatlichen Notrufzentrale auf unsere Premiumkompo

nenten und Expertise. In Indien verzeichneten wir ebenfalls Erfolge und errichteten einen der größten netzge

koppelten Parks auf dem sonnen verwöhnten Subkontinent.
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Neben der Region Asien-Pazifik zeigte auch der nordamerikanische Solarmarkt eine erfreuliche Entwicklung: Auf 

der hawaiianischen Insel Oahu baute Conergy auf dem Dach der Niederlassung des Fotoriesen Fujifilm die erste 

PowerPlus-Anlage des Landes. Im Oktober konnten wir weitere Großprojekte auf Hawaii, in Kalifornien und in 

Pennsylvania verkünden. Mit dem Eintritt in neue Wachstumsmärkte baute Conergy seine inter nationale Präsenz 

noch weiter aus: Anfang des Jahres vermeldeten wir unseren Markteintritt im Vereinigten Königreich und konnten 

dort im Juli bereits mit dem größten Park des Landes ein erstes Prestigeprojekt realisieren. Darüber hin aus haben 

wir mit einer Aufdachanlage auf einer Shopping-Mall erstmals ein Großprojekt in Israel verwirklicht.

In den europäischen Märkten konnten wir ebenfalls wichtige Großaufträge gewinnen, von der größten Solar-

anlage der Kanaren über zahlreiche Parks in Griechenland bis hin zu einer der größten Aufdachanlagen Italiens 

auf den Dächern der Messe Parma. Bereits Ende 2009 hatte Conergy für den Messebetreiber ein solares Kraft-

werk errichtet. Die neue Großanlage ist mit 5 Megawatt allerdings fast dreimal so groß wie das Erstprojekt. Auch 

im deutschen Heimatmarkt gab es 2011 erfreuliche Nachrichten mit Großkraftwerken in Bayern, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz.

All diese operativen Erfolge spiegeln Conergys frühe Internationalisierung und erfolgreiche Vertriebsaufstellung 

wider. Sie zeigen, dass wir trotz des schwierigen Marktumfeldes unsere weltweiten Absatzvolumina um 7 Pro-

zent steigern konnten. Der Preisdruck in der gesamten Branche lag jedoch über den Erwartungen: Für das Ge-

samtjahr hatten Experten anfangs einen Preisverfall von maximal 15 Prozent vorausgesagt. Die Realität übertraf 

diese Prognosen bei Weitem, jedoch im negativen Sinne. Branchenweit zeigte sich im Jahresverlauf ein Preis-

verfall von über 40 Prozent bei Modulen. Durch diesen anhaltend starken Preisdruck lag unser Konzernumsatz 

mit 754,1 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Vorjahresniveau und auch unser EBITDA blieb mit 

-84,1 Mio. EUR  hinter unseren Erwartungen zurück. Neben dem über den Erwartungen liegenden Preisdruck war 

unser operatives Ergebnis vor Abschreibungen zusätzlich durch hohe Sondereffekte gekennzeichnet, vor allem 

durch  unsere strategische Neuausrichtung in unserer Modulproduktion in Frankfurt (Oder). 

Ohne Zweifel können wir als Unternehmen und auch unsere Aktionäre mit dem im abgelaufenen Geschäftsjahr 

erzielten Ergebnis nicht zufrieden sein. Wir gehen jedoch mit schlanken Lagerbeständen und ohne große Lasten 

in das neue Geschäftsjahr, um dem anhaltenden Preisverfall von Photovoltaikprodukten flexibler begegnen zu 

können. Um dies zu erreichen, haben wir uns im vierten Quartal gezielt dazu entschieden, unseren Lager bestand 

durch Abverkauf von Beständen insbesondere aus langfristigen Lieferverträgen zum Jahresende zu reduzieren. 

Mit all den in 2011 vorgenommenen Maßnahmen richtet Conergy den Blick konsequent nach vorne. Wir sind 

überzeugt, dass wir mit der erfolgreich abgeschlossenen finanziellen Restrukturierung, der strategischen Neu-

ausrichtung und dem damit verbundenen Umbau des Unternehmens sowie der Entscheidung, unsere Bestände 

im traditionell schwierigen ersten Quartal schlank zu halten, die bestmögliche Basis für das Geschäftsjahr 2012 

gelegt haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesen Schritten wichtige Voraussetzungen geschaffen 

 haben, um im weiterhin schwierigen Marktumfeld in 2012 erfolgreich zu agieren.

Ihr

Dr. Philip Comberg
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Dr. Philip Comberg (CEO)

Bestellt zum 12. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

(entsandt aus dem Aufsichtsrat, Mandat ruht gemäß 

§ 105 Abs. 2 AktG).

Zuständig für die Bereiche Strategie, Unternehmens-

entwicklung, Corporate Communications, Personal, 

Compliance und Recht.

Alexander Gorski (COO)

 

Bestellt zum 4. Mai 2011 bis 31. Dezember 2014.

Zuständig für die Bereiche Operations und Services, 

Supply Chain, Qualitätsmanagement, Marketing & 

Vertrieb sowie die Region Europa.

Marc Lohoff (CSO)

Bestellt zum 12. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014.

Zuständig für die Regionen Asien-Pazifik, Nord amerika 

und den Mittleren Osten mit Dienstsitz in Singapur. 

Jan Vannerum (CFO)

Bestellt zum 12. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014. 

Zuständig für die Bereiche Finanzen, Tax, Treasury, In-

terne Revision, IT und Investor Relations. 

Der Vorstand

Dr. Sebastian Biedenkopf hat sein Amt als Mitglied des 

Vorstands nach Ende des Berichtsjahres mit Wirkung 

zum Ablauf des 12. Januar 2012 niedergelegt und das 

Unternehmen Ende Februar 2012 verlassen.

Andreas Wilsdorf hat sein Amt als Mitglied des Vor-

stands mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2011 nieder-

gelegt.

Von links: Jan Vannerum, Alexander Gorski, Dr. Philip Comberg, Marc Lohoff
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(Stand 31. Dezember 2011)

Die Mitglieder des Vorstands bekleiden die nachstehend genannten Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten und vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Die Mitglieder des Vorstands und ihre Mandate

Name Mitglied seit Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
und vergleichbaren Kontrollgremien

Dr. Sebastian Biedenkopf  * 2010 –

Alexander Gorski 2011 –

  Andreas Wilsdorf hat sein Amt als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2011 niedergelegt.
 *  Dr. Sebastian Biedenkopf hat sein Amt als Mitglied des Vorstands nach Ende des Berichtsjahres mit Wirkung zum Ablauf des 12. Januar 2012 niedergelegt und das Unternehmen 

Ende Februar 2012 verlassen.
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Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat stand dem Vorstand auch im abge-

laufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unterneh-

mens beratend zur Seite und hat die Geschäftsführung 

des Vorstands auf der Grundlage von schriftlichen und 

mündlichen Vorstandsberichten und gemeinsamen 

Sitzungen sorgfältig und regelmäßig überwacht. Zu-

sätzlich standen der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

und der Vorsitzende des Bilanzausschusses über die 

Sitzungen hinaus in regelmäßigem Kontakt mit dem 

Vorstand. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über die 

Geschäftspolitik, die relevanten Aspekte der Unter-

nehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investi-

tions- und Personalplanung, den Gang der Geschäfte, 

die laufende Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditäts-

entwicklung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft 

und des Konzerns einschließlich der Risikolage und 

des Risikomanagements, die konzerninterne Compli-

ance, die strategische Neuausrichtung des Konzerns 

im Rahmen des vom Vorstand entwickelten und fort-

geschriebenen Restrukturierungsprozesses sowie 

über die für die Gesellschaft und den Konzern wichti-

gen Entscheidungen und Geschäftsvorgänge regel-

mäßig und zeitnah informiert. Die Berichterstattung 

durch den Vorstand erfolgte dabei anlassbezogen, auf 

Wunsch bzw. ausdrückliche Nachfrage des Aufsichts-

rats sowie periodisch nach Maßgabe der vom Auf-

sichtsrat für den Vorstand erlassenen Geschäftsord-

nung. Daneben zog der Aufsichtsrat auch im Ge  schäfts  - 

 jahr 2011 bei Bedarf externe Berater sowie Mitarbeiter 

aus verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Recht, 

Rechnungswesen, Controlling und Interne Revision  

zu seinen Beratungen hinzu. In sämtliche Entschei-

dungen, die für das Unternehmen von wesentlicher 

Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat frühzeitig 

eingebunden. Außerdem wurden dem Auf sichtsrat zu-

stimmungspflichtige Geschäfte vorgelegt, die alle 

nach eingehender Prüfung und Erörterung mit dem 

Vorstand genehmigt wurden.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Dem nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Satz 1 Aktien-

gesetz in Verbindung mit § 10 Absatz 1 der Satzung 

aus sechs Vertretern der Aktionäre bestehenden Auf-

sichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2011 zunächst die 

Herren Norbert Schmelzle (Aufsichtsratsvorsitzender), 

Klaus-Joachim Krauth (stellvertretender Aufsichtsrats-

vorsitzender bis zum 7. März 2011), Andreas de 

 Maizière (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

seit dem 10. März 2011), Oswald Metzger, Bernhard 

Milow und Dieter Ammer an. Dieter Ammer hat mit Wir-

kung zum 1. Juli 2011 sein Mandat im Aufsichtsrat 

 gemäß § 8 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft 

nieder gelegt. 

Die Aufsichtsratsmitglieder Norbert Schmelzle, Andreas 

de Maizière, Klaus-Joachim Krauth, Oswald Metzger 

und Bernhard Milow haben ihre Ämter als Mitglieder 

des Aufsichtsrats jeweils mit Wirkung zum Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung 2011 am 26. August 

2011 gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft 

niedergelegt. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Au-

gust 2011 wurden die Herren Jeremy Blank, Dr. Philip 

 Comberg, Pepyn René Dinandt, Werner Paschke, Dr. 

Andreas Pleßke und Dr. Klaus-Dieter Rasch für den 

Rest der Amtsdauer der ausgeschiedenen Aufsichts-

ratsmitglieder, das heißt bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mit-

glieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 

zu beschließen hat, in den Aufsichtsrat der Gesell-

schaft gewählt. Zusätzlich wurde Herr Akbar Rafiq als 

Ersatzmitglied für sämtliche neu gewählten Aufsichts-

ratsmitglieder gewählt. In der konstituierenden Sitzung 

des Aufsichtsrats wurde Dr. Philip Comberg zum Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats und Dr. Andreas Pleßke zu 

seinem Stellvertreter gewählt.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr 2011 trat der Aufsichtsrat zur Wahr-

nehmung seiner Aufgaben zu insgesamt 15 Sitzungen 

– am 12. Januar, 25. Februar (zu zwei Sitzungen), 

10. März, 24. März, 21. April, 10. Mai, 16. Juni, 4. Juli, 

9. August, 26. August, 7. September, 27. September, 

7. November sowie 7. Dezember 2011 – zusammen. Mit 

Ausnahme der Sitzungen vom 10. März, 21. April und 

4. Juli 2011, die im Wege einer Telefonkonferenz abge-

halten wurden, fanden alle Zusammenkünfte als Prä-

senzsitzungen statt, wobei in einzelnen Fällen Auf-

sichtsratsmitglieder telefonisch der Beratung und 

Beschlussfassung hinzugeschaltet wurden. Bei eilbe-

dürftigen Vorgängen erfolgten ergänzend fern münd-

liche und schriftliche Beschlussfassungen außer halb 

von Sitzungen. Daneben hat der Aufsichtsrat sich vom 

Vorstand regelmäßig auch fernmündlich über aktuelle 

Themen informieren lassen. Bis auf Dieter Ammer, der 

mit Wirkung zum 1.   Juli 2011 aus dem Aufsichtsrat 

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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ausgeschieden ist, sowie Jeremy Blank, Dr. Philip 

Comberg, Pepyn René  Dinandt, Werner Paschke, Dr. 

Klaus-Dieter Rasch und Dr. Andreas Pleßke, die alle-

samt erst am 26. August 2011 in den Aufsichtsrat ge-

wählt wurden, waren alle Mitglieder des Aufsichtsrats 

in mehr als der Hälfte der Sitzungen vertreten. Seit 

 ihrer Wahl in den Aufsichtsrat haben die aktuellen Mit-

glieder des Aufsichtsrats – mit Ausnahme von Dr. 

Klaus-Dieter Rasch, der bei einer Sitzung krankheits-

bedingt und entschuldigt fehlte – an allen Gremium-

ssitzungen teilgenommen. Die Aufsichtsratsmitglieder 

Klaus-Joachim Krauth, Dieter  Ammer und Oswald 

Metzger fehlten bis zu ihrem Ausscheiden aus dem 

Aufsichtsrat jeweils einmal entschuldigt. 

Schwerpunkte der Beratungen und Prüfungen im 

Aufsichtsratsplenum

Die laufende Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsent-

wicklung sowie die kurz- und mittelfristige Liquiditäts-

prognose der Gesellschaft wurden dem Aufsichtsrat in 

allen Sitzungen detailliert erläutert und anschließend 

gemeinsam mit dem Vorstand diskutiert. Der Schwer-

punkt der Beratungs- und Überwachungstätigkeit lag 

auch im Berichtsjahr 2011 auf der kritischen Beglei-

tung des weiter andauernden Restrukturierungs- und 

Refinanzierungsprozesses der Gesellschaft. Im Vor-

dergrund standen insbesondere Einzelthemen wie (i) 

das Refinanzierungskonzept, (ii) die interne Restruktu-

rierung, (iii) Vorstandsangelegenheiten, (iv) die strate-

gische Ausrichtung der Gesellschaft sowie (v) die Gel-

tendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen 

ehemalige Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

im Zusammenhang mit der Ertrags- und Liquiditäts-

krise im Jahr 2007. Dabei ergaben sich keine Zweifel 

an der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung des amtierenden Vorstands.

Themenschwerpunkt der Aufsichtsratssitzung vom 

12. Januar 2011 waren unter anderem die Vorbereitung 

der außer ordentlichen Hauptversammlung der Gesell-

schaft und die damit verbundenen Restrukturierungs-

maßnahmen sowie geplante Entschuldungsmaßnah-

men innerhalb der Gruppe. Des Weiteren berichtete 

der Vorstand über Details zur Prüfung der Werthaltig-

keit der im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung 

von den einbringenden Kreditgebern einzubringenden 

Darlehensforderungen und die Beauftragung eines 

entsprechenden Gutachtens. Das Plenum diskutierte 

anschließend über die Beschlussvorlage und den Ent-

wurf der Einladung zur außerordentlichen Hauptver-

sammlung. In diesem Zusammenhang ließ sich der 

Aufsichtsrat auch von externen Beratern der Gesell-

schaft Bericht erstatten. Sodann informierte der Vor-

stand über Änderungen in der Businessplanung und 

deren Auswirkung unter anderem auf die Gewinn- und 

Verlustrechnung, die Bilanz sowie die Liquidität der 

Gruppe. Das Plenum befasste sich ebenfalls mit dem 

Mandat des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 

2011 und Compliance-Themen sowie aktuellen Vorfäl-

len in diesem Zusammenhang. Der Vorstand berichte-

te über ein verabschiedetes Projekt zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und das Ple-

num diskutierte verschiedene Fragestellungen in die-

sem Zusammenhang. Darüber hinaus wurden ver-

schiedene operative Themen zur Personalsituation, 

Lieferanten und dem Verkauf der Konzerngesellschaft 

Güstrower Wärmepumpen GmbH erörtert.

Die Aufsichtsratssitzung vom 25. Februar 2011 fand 

unmittelbar vor der außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Gesellschaft statt. Die Sitzung diente zu-

nächst der weiteren Vorbereitung der außerordent-

lichen Hauptversammlung. So besprach sich der 

Aufsichtsrat etwa zu einem der Gesellschaft zugegan-

genen Gegenantrag von Aktionären. Sodann befasste 

sich der Aufsichtsrat mit der Beauftragung der Deloitte 

& Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur 

prüferischen Durchsicht des Zwischenberichts für das 

erste Quartal. Anschließend setzte sich der Aufsichts-

rat mit dem Status der Kandidatensuche für die CEO-

Position im Vorstand auseinander und ließ sich, unter 

Einbeziehung des Rechtsberaters der Gesellschaft, 

über den Stand der Prüfung von Schadensersatz-

ansprüchen gegen ein ehemaliges Vorstandsmitglied 

 berichten. 

Eine weitere außerordentliche Sitzung des Aufsichts-

rats am 25. Februar 2011 im Anschluss an die außer-

ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft be-

fasste sich mit der zukünftigen Zusammenarbeit 

zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. In diesem Zu-

sammenhang wurden unter anderem die aktuelle Va-

kanz im Vorstand und die Notwendigkeit der kurzfris-

tigen Umsetzung des Refinanzierungskonzepts 

diskutiert. 

Im Mittelpunkt der Sitzung des Aufsichtsrats vom 

10.  März 2011 standen unter anderem die Niederle-

gung des Amtes des stellvertretenden Aufsichtsrats-
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vorsitzenden durch Klaus Joachim Krauth, sein Aus

scheiden aus dem Präsidium und dem Bilanzausschuss 

sowie die Neubesetzung dieser Positionen. Anschlie

ßend wurden der Stand der Prüfung von Ansprüchen 

gegen ehemalige Vorstände und die Kandidatensuche 

für die Nachbesetzung des Vorstands erörtert. 

In der Aufsichtsratssitzung am 24. März 2011 befasste 

sich der Aufsichtsrat unter anderem mit den Berichten 

aus den Ausschüssen und der Erklärung der Unter

nehmensführung für das Geschäftsjahr 2010. Sodann 

wurde das Plenum über den Entwurf des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 informiert 

und dieser ausführlich diskutiert. Ferner beschäftigte 

sich der Aufsichtsrat auf dieser Sitzung mit der Vorbe

reitung der ordentlichen Hauptversammlung 2011. In 

Anwesenheit des Abschlussprüfers informierte der 

Vorstand den Aufsichtsrat sodann ausführlich über 

das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Aufsichtsrat ließ 

sich von Vorstand und Abschlussprüfer über die Prü

fung des HGBEinzelabschlusses und die vorläufigen 

 Ergebnisse der Prüfungsfeststellung für das Geschäfts

jahr 2010 berichten. Der Aufsichtsrat erörterte mit Vor

stand und Abschlussprüfer noch einmal die wesent 

 lichen Aspekte des Jahres und Konzern abschlusses 

mit den Lageberichten. Dabei wurden sämtliche Fra

gen des Aufsichtsrats sowohl vom Vorstand als auch 

von den Abschlussprüfern umfassend beantwortet. 

Der Aufsichtsrat billigte auf dieser Sitzung am 24. März 

2011 sodann den vom Vorstand aufgestellten Jahres

abschluss sowie den Konzern abschluss für das Ge

schäftsjahr 2010. Des Weiteren berichtete der Vor

stand über die laufende Geschäftsentwicklung, 

einzelne Großprojekte und den Status eines internen 

Projekts zur Verbesserung der Marktposition und Wett

 bewerbsfähigkeit. Schließlich wurden noch Vorstands 

und Aufsichtsratsangelegenheiten diskutiert, die auch 

Fragen zur Vorstandsvergütung umfassten.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 21. April 2011 be

fasste sich der Aufsichtsrat unter anderem mit Vor

standsangelegen heiten und insbesondere der Vakanz 

im Vorstand und der Kandidatensuche für die CEO

Position, den Zielvorgaben für das Jahr 2011 sowie 

möglichen Pflichtverletzungen von ehemaligen Vor

standsmitgliedern.

Die wesentlichen Themen der Aufsichtsratssitzung 

vom 10. Mai 2011 waren unter anderem Berichte aus 

den Ausschüssen, der Bericht des Vorstands über die 

laufende Geschäftsentwicklung 2011, ein Statusbe

richt zur Refinanzierung mit anschließender Strategie

diskussion sowie die weitere Vorbereitung der ordent

lichen Hauptversammlung 2011. Der Aufsichtsrat ließ 

sich ausführlich vom Vorstand über die wesentlichen 

Erkenntnisse aus dem Ergebnis des ersten Quartals 

und den aktuellen Kennzahlen im Vergleich zum Busi

nessplan berichten. Des Weiteren wurden die Progno

se für die restlichen drei Quartale, die Liquiditätssitua

tion und verschiedene weitere operative Themen 

diskutiert. Anschließend beschäftigte sich der Auf

sichtsrat mit Vorstandsangelegenheiten und Personal

fragen. 

Die Sitzung des Aufsichtsrats am 16. Juni 2011 be

schäftigte sich unter anderem mit dem Stand der Um

setzung der auf der außerordentlichen Hauptver

sammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen. Der 

Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand über den aktuellen 

Stand informieren, was auch den Abschluss des neuen 

syndizierten Kreditvertrags beinhaltete. Sodann ließ 

sich der Aufsichtsrat über den Stand des Verfahrens 

gegen Altvorstände informieren und das Plenum erör

terte die Sach und Rechtslage sowie das weitere Vor

gehen hinsichtlich der Einreichung einer Klage. An

schließend berichtete der Vorstand über die allgemeine 

Geschäftsentwicklung, wozu aus dem Plenum eine 

Vielzahl von Fragen gestellt wurde, die der Vorstand 

ausführlich beantwortete. Schließlich berichtete der 

Vorstand dem Aufsichtsrat auch über die aktuelle Prog

nose für die Geschäftsjahre 2011 bis 2013. Schließlich 

beschäftigte sich die Aufsichtsratssitzung mit Auf

sichtsrats und Vorstandsangelegenheiten, die insbe

sondere die variable Aufsichtsratsvergütung und den 

Status der Kandidatensuche für die vakante CEO 

Position im Vorstand und die möglichen Vertragskon

ditionen betrafen. 

In der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 4. Juli 

2011 befasste sich das Plenum insbesondere mit Vor

standsangelegenheiten sowie Personalangelegenhei

ten. Des Weiteren wurden die Einladung zur ordentli

chen Hauptversammlung 2011 sowie die Anpassung 

der vom Vorstand und Aufsichtsrat im Dezember 2010 

abgegebenen Entsprechenserklärung besprochen. 

Die wesentlichen Themen der Aufsichtsratssitzung 

vom 9. August 2011 waren zum einen ein Bericht des 

Vorstands über den Abschluss der Refinanzierung so

wie zum anderen die neue Kapitalstruktur der Gesell

schaft. Dies wurde mit einem Bericht über das erste 

Halbjahr und einem Ausblick auf das zweite Halbjahr 
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2011 verbunden. Zusätzlich wurden die allgemeine 

Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrich-

tung bestimmter Einheiten der Gruppe erörtert und 

diskutiert. Außerdem ließ sich der Aufsichtsrat auch 

über die aktuellen Vertriebsergebnisse informieren. 

Weiteres Thema war die weitere Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe. Schließlich wurden 

noch Aufsichtsrats- und Vorstandsangelegenheiten 

behandelt, insbesondere der Status der Kandidaten-

suche für die CEO-Position im Vorstand und Fragen 

der Vorstandsvergütung. 

Im Mittelpunkt der Aufsichtsratssitzung vom 26. Au-

gust 2011 standen unter anderem die weitere Vorberei-

tung der am selben Tag stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung 2011 sowie der Status der Kandi-

datensuche für die CEO-Position im Vorstand. Des 

Weiteren ging es um Vorstandsangelegenheiten und 

die Geltend machung von Ansprüchen einer der Grup-

pengesellschaften gegen einen Zulieferer. 

Die Sitzung des Aufsichtsrats am 7. September 2011 

war die konstituierende Sitzung des neu gewählten 

Aufsichtsrats nach der ordentlichen Hauptversamm-

lung vom 26. August 2011. Daher standen zunächst in-

terne Angelegenheiten des Aufsichtsrats, wie Wahlen 

und die Zusammensetzung der Ausschüsse, auf der 

Tagesordnung. Sodann führte der Vorstand durch eine 

umfangreiche Unternehmenspräsentation. Dabei wur-

den zahlreiche Aspekte im Plenum diskutiert, insbe-

sondere ging es um besonders wichtige Themen für 

die Gruppe und die zu setzenden Prioritäten. Schließ-

lich wurden noch Rechtsstreitigkeiten gegen ehe-

malige Vorstandsmitglieder sowie weitere Vorstands- 

und Aufsichtsratsthemen angesprochen.

Themenschwerpunkte der Aufsichtsratssitzung am 

27. September 2011 waren unter anderem die aktuelle 

Geschäftsentwicklung und interne Angelegenheiten 

des Aufsichtsrats. Letztere umfassten Diskussionen 

zur Neufassung der Geschäftsordnung des Aufsichts-

rats sowie zur Zusammensetzung des Vorstands, wo-

bei die gegenwärtigen Vorstandsmitglieder, deren 

Funk tion und mögliche weitere Vorstandsfunktionen 

sowie mögliche Kandidaten erörtert wurden. Die Be-

fassung mit der Geschäftsentwicklung fokussierte 

sich unter anderem auf den Cashflow, die 13-Wochen-

Vorschau sowie kurzfristige Liquiditätsmaßnahmen. 

Dabei ließ sich der Aufsichtsrat ausführlich über die Li-

quiditätssituation der Gesellschaft berichten und es 

wurden verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung 

der Liquiditätsreserven diskutiert. Schließlich wurde 

der Aufsichtsrat über die vorläufigen Ergebnisse einer 

Simulation für die Jahre 2012 bis 2014 informiert. 

In der Aufsichtsratssitzung am 7. November 2011 wur-

den im Wesentlichen interne Angelegenheiten des Auf-

sichtsrats, ein Vorstandsbericht über die ergriffenen 

und geplanten Liquiditätsmaßnahmen und der Bericht 

über die aktuelle Geschäftsentwicklung behandelt. 

Zudem ging es um Vorstandsangelegenheiten und die 

Suche nach geeigneten Kandidaten für die Posi tion 

des CFO und des CEO. 

Die Themenschwerpunkte der Aufsichtsratssitzung 

am 7. Dezember 2011 waren die aktuelle Geschäfts-

entwicklung, die Liquiditätssituation der Gesellschaft, 

der Geschäftsplan 2012 bis 2014 sowie interne Ange-

legenheiten des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ließ 

sich vom Vorstand und Mitarbeitern der Gesellschaft 

zudem über strategische Optionen der Gesellschaft 

berichten. Außerdem wurde der Stand des Verkaufs 

der Konzerngesellschaft voltwerk electronics GmbH 

erörtert. Schließlich wurden die weitere Behandlung 

von Klagen gegen ehemalige Vorstände sowie die Ein-

bindung des Aufsichtsratsvorsitzenden in die Suche 

nach einer strategischen Kooperation bzw. einem In-

vestor für die Gesellschaft diskutiert. 

Bericht aus den Ausschüssen

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der 

Aufsichtsrat gemäß den Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex zwei ständige Auf-

sichtsratsausschüsse gebildet: einen Arbeitsaus-

schuss zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen 

(Präsidium) und einen Bilanzausschuss (Audit Com-

mittee), die jeweils mit Mitgliedern des Aufsichtsrats 

besetzt sind. Das Präsidium fungiert zugleich auch als 

Nominierungsausschuss. Soweit gesetzlich zulässig, 

hat der Aufsichtsrat in Einzelfällen Entscheidungsbe-

fugnisse auf diese Ausschüsse übertragen. Die Aus-

schussvorsitzenden haben in den Aufsichtsratssitzun-

gen jeweils ausführlich über die Sitzungen und die 

Arbeit der Ausschüsse berichtet, so dass ein vollstän-

diger Informationsaustausch und eine gute und enge 

Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen und dem 

Aufsichtsratsplenum im Berichtsjahr stets gewährleis-

tet waren. Nach der Neuwahl des Aufsichtsrats durch 

die ordentliche Hauptversammlung 2011 hat der Auf-

sichtsrat in seiner Sitzung am 7. September 2011 be-

schlossen, in Ergänzung zu Bilanzausschuss und Auf-
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sichtsratspräsidium einen ProjektKontrollAusschuss, 

bestehend aus drei Mitgliedern, zu bilden. Dieser Aus

schuss soll unter anderem den Fortschritt sowie die 

Umsetzung von operativen Projekten überwachen, die 

vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats nä

her definiert werden. Zu Mitgliedern des Projekt

Kontroll Ausschusses wurden die Herren Pepyn Di

nandt, Dr.  Andreas Pleßke und Dr. KlausDieter Rasch 

gewählt. Dr. Andreas Pleßke wurde zum Vorsitzenden 

des ProjektKontrollAusschusses gewählt. Im Ge

schäftsjahr 2011 haben noch keine Sitzungen des 

 ProjektKontrollAusschusses stattgefunden. 

Das Präsidium bestand zu Beginn des Berichtsjahres 

2011 zunächst aus den Herren Norbert Schmelzle 

(Vorsitzender), Andreas de Maizière, KlausJoachim 

Krauth (bis 7. März 2011) und Bernhard Milow (ab 

10. März 2011). Nach der Neuwahl des Aufsichtsrats 

durch die ordentliche Hauptversammlung 2011 und 

dem damit verbundenen Ausscheiden der Herren 

Schmelzle, de Maizière und Milow gehörten Dr. Philip 

Comberg als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Dr. 

Andreas Pleßke als stellvertretender Vorsitzender des 

Aufsichtsrats dem Präsidium an. Am 7. September 

2011 wurden Pepyn Dinandt und Jeremy Blank zu wei

teren Mitgliedern des Präsidiums gewählt.

Das Präsidium trat im Berichtsjahr 2011 insgesamt zu 

fünf Sitzungen – am 12. Januar, 2. Februar, 22. März, 

27. September und 7. Dezember 2011 – zusammen. 

Themenschwerpunkte dieser Sitzungen waren unter 

anderem Fragen der Vorstandsbesetzung, insbeson

dere die  Suche nach Kandidaten für vakante 

Vorstandsposi tionen sowie Überlegungen zur Ausrich

tung einzelner Vorstandspositionen. Des Weiteren 

wurden Fragen der Vorstandsorganisation sowie Ver

gütungsfragen und die Incentivierung des Vorstands 

erörtert. Ferner beschäftigte sich der Ausschuss mit 

der Vorbereitung der außerordentlichen Hauptver

sammlung, dringenden operativen Themen, zu denen 

der Vorstand berichtete, sowie den Schadensersatz

klagen gegen ehemalige Vorstandsmitglieder. An den 

Sitzungen des Präsidiums nahmen jeweils sämtliche 

Ausschuss mitglieder teil. Die Präsidiumsmitglieder ha

ben sich im Geschäftsjahr 2011 auch außerhalb von 

Sitzungen regel mäßig, insbesondere zu Vorstands

angelegen heiten, ausgetauscht.

Im Berichtsjahr 2011 gehörten dem Bilanzausschuss 

zunächst KlausJoachim Krauth (Mitglied im Bilanz

ausschuss und zugleich dessen Vorsitzender bis zum 

7. März 2011), Norbert Schmelzle, Andreas de  Maizière 

(Vorsitzender seit dem 10. März 2011) sowie Oswald 

Metzger (seit dem 10. März 2011) an. Nach der Neu

wahl des Aufsichtsrats durch die ordentliche Haupt

versammlung 2011 und dem damit verbundenen Aus

scheiden der Herren Schmelzle, de Maizière und 

Metzger gehörten Dr. Philip Comberg als Vorsitzender 

des Aufsichtsrats und Dr. Andreas Pleßke als stellver

tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats dem Bilanz

ausschuss an. Am 7. September 2011 wurden Werner 

Paschke (als Vorsitzender) und Jeremy Blank zu weite

ren Mitgliedern des Bilanzausschusses gewählt. 

Die Aufgaben des Bilanzausschusses, der im Berichts

jahr 2011 zu insgesamt fünf Präsenzsitzungen – am  

12. Januar, 23. März, 10. Mai, 9. August und 7. Novem

ber 2011 – zusammentrat, umfassten unter anderem 

die Vorbereitung der Prüfung des Jahres und des 

Konzernabschlusses mit den entsprechenden Lage

berichten, die Beauftragung des Abschlussprüfers 

einschließlich der Festlegung der Prüfungsschwer

punkte, die Rechnungslegung, Fragen des Risikoma

nagements, der Compliance sowie der internen Revi

sion und die Grundsätze der kurz, mittel und lang  

fristigen Finanzstrategie. An den Sitzungen nahmen 

bei Bedarf außerdem der Vorstandsvorsitzende und 

weitere Vorstandsmitglieder sowie Vertreter einzelner 

Fachbereiche teil. 

Am 12. Januar 2011 befasste sich der Bilanzausschuss 

unter anderem mit den Vorschlägen an den Aufsichts

rat hinsichtlich der Vergabe des Wirtschaftsprüfungs

mandats für das Geschäftsjahr 2011 sowie verschie

denen ComplianceThemen. 

In seiner Sitzung am 23. März 2011 erörterte der 

 Bilanz ausschuss in Gegenwart des Abschlussprüfers  

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell

schaft  sowie des Vorstands ausführlich den vorläufigen 

Jahres und Konzernabschluss 2010 und die vorläufi

gen Lage und Konzernlageberichte zum 31. Dezember 

2010 und ließ sich vom Abschlussprüfer über die Prü

fungstätigkeit und ergebnisse sowie über den Stand 

der konzernweiten Umsetzung des Risikomanagements 

berichten. Auf dieser Grundlage bereitete der Aus

schuss eine Beschlussempfehlung für den Aufsichtsrat 

vor. Weiteres Thema war unter anderem die Vorberei

tung der ordentlichen Hauptversammlung 2011. 
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Schwerpunktthema der Bilanzausschusssitzung vom 

10. Mai 2011 war der Bericht des Vorstands über den 

Abschluss des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2011. 

Die verschiedenen Fragen der Ausschussmitglieder 

wurden vom Vorstand ausführlich beantwortet. Des 

Weiteren befasste sich der Bilanzausschuss unter an-

derem mit Fragen der internen Revision und der Com-

pliance. 

In seiner Sitzung am 9. August 2011 befasste sich der 

Bilanzausschuss mit dem Bericht des Vorstands über 

den Abschluss des zweiten Quartals sowie des ersten 

Halbjahres 2011. In diesem Zusammenhang wurden 

auch die bilanziellen Auswirkungen der Refinanzierung 

der Gesellschaft diskutiert. Ein weiteres Thema war 

der turnusgemäße Wechsel des Abschlussprüfers. 

 Daneben befasste sich der Bilanzausschuss unter an-

derem mit Fragen der internen Revision. 

Wesentliches Thema der Sitzung des Bilanzausschus-

ses am 7. November 2011 waren die Berichterstattung 

des Vorstands über das laufende Geschäftsjahr, die 

Liquiditätssituation und der Entwurf des Finanzbe-

richts für das dritte Quartal. Sodann wurden Schwer-

punkte der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 

Anwesenheit des Abschlussprüfers erörtert. Weiteres 

Thema war unter anderem ein Bericht des Vorstands 

über die Corporate Governance der Gesellschaft. 

Beratung und Prüfung des Jahres- und Konzern-

abschlusses 2011

Als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernab-

schluss der Conergy AG für das Geschäftsjahr 2011 

und die entsprechenden Lageberichte zum 31. Dezem-

ber 2011 wurde von der Hauptversammlung der Ge-

sellschaft die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft gewählt. Der Bilanzausschuss hat 

daraufhin den Prüfungsauftrag verhandelt und Prü-

fungsschwerpunkte abgestimmt. Anschließend wurde 

der Prüfungsauftrag vom Aufsichtsrat erteilt. Als be-

sondere Prüfungsschwerpunkte für das Geschäftsjahr 

2011 wurden vereinbart: (i) Umsatzrealisierung und 

Konsolidierung der Projektgesellschaften, (ii) Bewer-

tung des Anlagevermögens (Bestimmung von Teilwert-

abschreibungen, Einzelabschlüsse mit besonderer 

Aufmerksamkeit auf die Bewertung von konzerninter-

nen Aktiva), (iii) Vorratsbewertung, (iv) Rückstellungs-

bewertung (unter anderem Gewährleistungen), (v) 

Fortführungsprognose unter Berücksichtigung der Li-

quidität (und der weiteren Geschäftsplanung) sowie 

(vi) die Prüfung des Hedgings der Gesellschaft.

Der Abschlussprüfer hat den nach den Vorschriften 

des HGB aufgestellten Jahresabschluss 2011 der 

Conergy AG und den Lagebericht geprüft und mit 

 einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ver-

sehen. Dasselbe gilt für den gemäß § 315a HGB auf 

Grundlage internationaler Rechnungslegungsstan-

dards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzu-

wenden sind, aufgestellten und um einen Konzern-

lagebericht ergänzten Konzernabschluss. Der 

Ab schlussprüfer hat auch diesen Konzernabschluss 

sowie den Konzernlagebericht mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Außerdem 

hat der Abschlussprüfer das bei der Conergy AG be-

stehende Risikofrüherkennungssystem nach § 317 

Abs. 4 HGB geprüft und als Ergebnis dieser Prüfung 

festgestellt, dass den durch das Gesetz zur Kontrolle 

und Transparenz im Unternehmensbereich festgeleg-

ten Verpflichtungen der Geschäftsführung im operati-

ven Bereich und im strategischen Bereich Rechnung 

getragen wird.

Die Abschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte 

des Abschlussprüfers haben dem Bilanzausschuss 

und dem Aufsichtsratsplenum rechtzeitig vorgelegen. 

Sie wurden am 22. März 2012 vom Bilanzausschuss 

geprüft und im Beisein des Abschlussprüfers bespro-

chen und in der anschließenden Bilanzaufsichtsrats-

sitzung am 23. März 2012 vom Aufsichtsratsplenum in 

Kenntnis des Berichts des Bilanzausschusses und  

 unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Ab-

schlussprüfers eingehend geprüft und im Beisein des 

Abschlussprüfers ausführlich erörtert und diskutiert. 

Der Abschlussprüfer berichtete jeweils über den Prü-

fungsverlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Prü-

fung der Abschlüsse mit den vom Bilanzausschuss 

und dem Aufsichtsrat für das Jahr 2011 vereinbarten 

Prüfungsschwerpunkten und stand für die Beantwor-

tung von Fragen, zur Diskussion der Unterlagen und zu 

ergänzenden Auskünften zur Verfügung. Hinweise des 

Abschlussprüfers aus den Prüfungsberichten wurden 

vom Aufsichtsrat aufgenommen, mit dem Vorstand er-

örtert und für deren Berücksichtigung gesorgt. 

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der 

Conergy AG mit dem Lagebericht sowie des Konzern-

abschlusses mit dem Konzernlagebericht stellte der 

Aufsichtsrat fest, dass nach dem abschließenden Er-

gebnis seiner Prüfung keine Einwendungen zu erheben 
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sind. Der Aufsichtsrat hat sich daher auf Basis seiner 

eigenen Prüfung von Jahres und Konzernabschluss 

sowie der jeweiligen Lageberichte in Übereinstimmung 

mit der Empfehlung des Bilanzausschusses dem Er

gebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer ange

schlossen und billigte in der Bilanzaufsichtsrats sitzung 

am 23. März 2012 den Jahresabschluss, den Konzern

abschluss sowie den Lage und Konzernlagebericht für 

das Geschäftsjahr 2011. Der Jahres abschluss der 

Conergy AG ist damit festgestellt (§ 172 Satz 1 AktG).

entsprechenserklärung und corporate governance

Das Thema Corporate Governance besitzt für den Auf

sichtsrat einen hohen Stellenwert. Der Aufsichtsrat be

richtet hierüber gemeinsam mit dem Vorstand im Rah

men des Corporate Governance Berichts, der Teil des 

Geschäftsberichts ist. Dort finden sich auch Informati

onen zu den aufsichtsratsbezogenen Aspekten der 

Corporate Governance der Gesellschaft.

Am 7. Dezember 2011 hat der Aufsichtsrat gemeinsam 

mit dem Vorstand der Gesellschaft die jährliche Ent

sprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen 

Corporate Governance Kodex abgegeben, die der Öf

fentlichkeit auf der Internetseite der Gesellschaft zu

gänglich gemacht wurde. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im Ver

gütungsbericht, der im Geschäftsbericht der Gesell

schaft abgedruckt ist, individualisiert und aufgeglie

dert nach Bestandteilen ausgewiesen. Der Aufsichtsrat 

hat sich im Geschäftsjahr 2011 auch mit potentiellen 

Interessenkonflikten seiner Mitglieder beschäftigt. Auf 

der Aufsichtsratssitzung am 7. Dezember 2011 befass

te sich der Aufsichtsrat mit der unentgeltlichen Bera

tung des Vorstands durch den Aufsichtsratsvorsitzen

den Herrn Dr. Comberg bei der Suche nach einem 

strategischen Investor für die Gesellschaft. Der Auf

sichtsrat hat in dieser Sitzung, ohne die Stimme von 

Herrn Dr. Comberg, der sich enthalten hat, die Bera

tung des Vorstands bei der Suche nach Investoren und 

die Unterstützung bei Gesprächen und Verhandlungen 

mit diesen durch Herrn Dr. Comberg für die Vergan

genheit und (widerruflich) für die Zukunft genehmigt. 

Die Beratung des Vorstands durch Herrn Dr. Comberg 

erfolgt unentgeltlich, jedoch gegen Erstattung ange

messener Auslagen. Im Übrigen hat der Aufsichtsrat 

im Berichtsjahr keine Interessenkonflikte festgestellt.

Der Aufsichtsrat befasste sich zudem auch im Be

richtsjahr mit möglichen Schadensersatzansprüchen 

gegen verschiedene Altvorstände im Zusammenhang 

mit der Ertrags und Liquiditätskrise der Gesellschaft 

im Jahr 2007. Auf Grundlage eines vom Rechtsberater 

der Gesellschaft erstellten Rechtsgutachtens und 

nach eingehender Diskussion im Gremium unter Hin

zuziehung der beratenden Rechtsanwälte beschloss 

der Aufsichtsrat im Juli 2011 hierzu, mit zwei ehemali

gen Vorstandsmitgliedern Vergleichsgespräche aufzu

nehmen und gegen die übrigen betroffenen Altvor

stände Klage auf Schadensersatz zu erheben. Die 

Gesellschaft hat, vertreten durch den Aufsichtsrat, da

raufhin am 25. August 2011 vor dem Landgericht Ham

burg Schadensersatzklage gegen insgesamt vier ehe

malige Vorstände wegen diverser Pflichtverletzungen 

im Zusammenhang mit der Ertrags und Liquiditätskrise 

der Gesellschaft im Jahr 2007 erhoben. Ferner 

 be treffen die Vorwürfe diverse Einzelgeschäfte, an 

welchen die Beklagten in ihrer Funktion als Vor stands

mitglieder der Gesellschaft beteiligt waren. Die Gesell

schaft verlangt Schadensersatz in Höhe von rund 

268 Mio. EUR. Mit zwei weiteren ehemaligen Vorständen 

führt die Gesellschaft, vertreten durch den Aufsichts

rat, in diesem Zusammenhang zudem Vergleichsge

spräche. Aufgrund dieser Vergleichs gespräche hat die 

Gesellschaft vorerst davon abgesehen, diese ehemali

gen Vorstände in das Klageverfahren einzubeziehen. 

Sollten die Vergleichsgespräche im Ergebnis zu keiner 

verbindlichen Einigung führen, behält sich die Gesell

schaft vor, die betroffenen Altvorstände in das Klage

verfahren mit einzubeziehen.

Die vom Deutschen Corporate Governance Kodex 

empfohlene Effizienzprüfung der Aufsichtsratstätigkeit 

hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 9. Dezember 

2010 beschlossen und anschließend mit der Durch

führung begonnen. Die Selbstevaluierung erfolgte 

schwerpunktmäßig anhand eines von Deloitte & 

 Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwi

ckelten Fragebogens. Die Auswertung der entspre

chenden Antworten wurde am 9. August 2011 vom 

Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Die Erkenntnis

se aus der Auswertung werden in die Arbeit des Auf

sichtsrats und seiner Ausschüsse einfließen. 

veränderungen in vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 7. März 2011 hat das Aufsichtsrats

mitglied KlausJoachim Krauth sein Amt als stellver

tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sein Mandat 
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und den Vorsitz im Bilanzausschuss sowie sein Amt 

als Mitglied des Präsidiums auf eigenen Wunsch nie-

dergelegt. Der Aufsichtsrat hat am 10. März 2011 

 Andreas de Maizière zum neuen stellvertretenden Vor-

sitzenden  gewählt. Die Vakanz im Bilanzausschuss 

wurde mit Oswald Metzger besetzt. Anstelle von 

Klaus-Joachim Krauth wurde Bernhard Milow zum 

neuen Mitglied des Präsidiums ernannt. Der Bilanzaus-

schuss hat außerdem Andreas de Maizière zu seinem 

neuen Vorsitzenden gewählt. 

Alexander Gorski wurde mit Wirkung zum 4. Mai 2011 

zum Mitglied des Vorstands bestellt und hat seine Tätig-

keit am selben Tag aufgenommen. Er übernahm das 

Ressort Operations und Services und wurde mit Wir-

kung zum 1. August 2011 Chief Operating Officer 

(COO) der Gesellschaft. Alexander Gorski verantwortet 

neben der weltweiten Fertigung und Supply Chain die 

Sparten Qualitätsmanagement und Kundenservice so-

wie die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Europa. 

Das Aufsichtsratsmitglied Dieter Ammer hat mit Wir-

kung zum 1. Juli 2011 sein Mandat im Aufsichtsrat ge-

mäß § 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft nieder-

gelegt.

Das Vorstandsmitglied Andreas Wilsdorf hat sein Amt 

als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum Ablauf 

des 31. Juli 2011 niedergelegt. 

Die Aufsichtsratsmitglieder Norbert Schmelzle, Andreas 

de Maizière, Klaus-Joachim Krauth, Oswald Metzger 

und Bernhard Milow haben ihre Ämter als Mitglieder 

des Aufsichtsrats jeweils mit Wirkung zum Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung vom 26. August 2011 

gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft nieder-

gelegt.

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung 

vom 26. August 2011 wurden die Herren Jeremy Blank, 

Dr. Philip Comberg, Pepyn René Dinandt, Werner 

Paschke, Dr. Klaus-Dieter Rasch und Dr. Andreas 

Pleßke für den Rest der Amtsdauer der ausgeschiede-

nen Aufsichtsratsmitglieder, das heißt bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung, die über die Entlas-

tung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2014 zu beschließen hat, in den Auf-

sichtsrat der Gesellschaft gewählt. Zusätzlich wurde 

Herr Akbar Rafiq als Ersatzmitglied für sämtliche neu 

gewählten Aufsichtsratsmitglieder mit der Maßgabe in 

den Aufsichtsrat gewählt, dass er im Falle des vorzeitigen 

Ausscheidens eines der neu gewählten Aufsichtsrats-

mitglieder aus dem Aufsichtsrat an dessen Stelle tritt. 

Das Geschäftsjahr 2011 war für das Unternehmen 

auch aufgrund von Herausforderungen im Zusammen-

hang mit der Restrukturierung und Refinanzierung der 

Gesellschaft ein sehr schwieriges Jahr. Allerdings ist 

es der Gesellschaft gelungen, ein Restrukturierungs-

konzept umzusetzen, das die Verschuldung der Ge-

sellschaft erheblich reduziert und damit die Vorausset-

zungen für die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft 

geschaffen hat. Der Aufsichtsrat spricht der Unterneh-

mensleitung, den aus Vorstand und Aufsichtsrat aus-

geschiedenen Mitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern für den großen Einsatz seinen beson-

deren Dank und seine Anerkennung aus.

Hamburg, den 23. März 2012 

Der Aufsichtsrat

Dr. Andreas Pleßke

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
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(Stand 31. Dezember 2011)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben zum 31. Dezember 2011 die nachstehend genannten Mandate in gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen bekleidet:

Der Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre Mandate 

Dr. Philip Comberg, Dr. Andreas Pleßke, Pepyn René Dinandt, Jeremy Blank, Werner Günter Paschke und Dr. Klaus-Dieter Rasch wurden von der ordentlichen Hauptversammlung 
am 26. August 2011 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Der Aufsichtsrat wählte in seiner konstituierenden Sitzung Dr. Philip Comberg zum Aufsichtsratsvorsitzenden und  
Dr. Andreas Pleßke zu seinem Stellvertreter.

Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Conergy AG Carl Andreas Ulrich de Mazière, Oswald Metzger, Bernhard Milow, Klaus-Joachim Krauth und Norbert Schmelzle legten ihre 
Ämter mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 26. August 2011 sämtlich nieder. Dieter Ammer hat mit Wirkung zum 30. Juni 2011 sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied 
niedergelegt. 

Name Mitglied seit Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und  
vergleichbaren Kontrollgremien

Dr. Philip Comberg  
(Vorsitzender)
(Mandat ruht seit 12.01.2012 aufgrund  
der Entsendung in den Vorstand gemäß  
§ 105 Abs. 2 AktG)
davor: Selbstständiger Unternehmer, 
Geschäftsführer und Partner,  
Alcosa Capital GmbH & Co. KG,  
Frankfurt am Main

2011 –

Dr. Andreas Pleßke 
(Stell. Aufsichtsratsvorsitzender)
Geschäftsführer (Chief Restructuring 
Officer), William Prym Holding GmbH, 
Stolberg

2011 Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:
Aufsichtsratsvorsitzender, m.a.x. Informationstechnololgie AG, München
Aufsichtsratsvorsitzender, smart One Consulting AG, Berg

Pepyn René Dinandt
Vorsitzender der Geschäftsführung, 
Monier Group SARL, Luxemburg 

2011 Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:
Aufsichtsratsvorsitzender, Monier Braas GmbH, Oberursel, Deutschland

Vergleichbare Kontrollgremien:
Vorsitzender des Beirats, Bramac Dachsysteme International GmbH,  
Pöchlarn, Österreich

Jeremy Blank
Angestellter, YCMIL Ltd., Tel Aviv, Israel
Leiter Internationale Kredite und Partner, 
York Capital Ltd., Tel Aviv, Israel

2011 –

Werner Günter Paul Paschke
Selbstständiger Unternehmensberater

2011 Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:
Aufsichtsratsmitglied, Coperion GmbH, Stuttgart

Vergleichbare Kontrollgremien:
Aufsichtsratsmitglied, Monier Holdings GP S.A., Luxemburg

Dr. Klaus-Dieter Rasch
Geschäftsführer (CEO), AZUR SPACE  
Solar Power GmbH, Heilbronn

2011 –
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Erklärung zur Unternehmensführung

Der Begriff Corporate Governance steht für eine ver-

antwortungsbewusste, transparente und an einer 

nachhaltigen Wertschaffung orientierte Unterneh-

mensführung und umfasst das gesamte Leitungs- und 

Überwachungssystem eines Unternehmens ein-

schließlich seiner Organisation, geschäftspolitischen 

Grundsätze und Leitlinien sowie der internen und ex-

ternen Steuerungs- und Überwachungsmechanismen. 

Corporate Governance fördert das Vertrauen der 

natio nalen und internationalen Anleger, der Geschäfts-

partner, der Finanzmärkte, der Mitarbeiter sowie der 

Öffentlichkeit in die Führung und effiziente Zusam-

menarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, die 

Achtung der Aktionärsinteressen sowie eine offene 

und aktuelle Unternehmenskommunikation. Vorstand 

und Aufsichtsrat der Conergy AG fühlen sich den 

Grundsätzen einer guten Corporate Governance ver-

pflichtet und sind davon überzeugt, dass diese eine 

wesentliche Grundlage für den Erfolg des Unterneh-

mens ist. Die Corporate Governance wird bei der 

Conergy AG in regelmäßigen Abständen überprüft und 

weiterentwickelt.

Der Vorstand der Conergy AG berichtet in dieser Erklä-

rung – zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß 

 Ziffer  3.10 des Deutschen Corporate Governance 

 Kodex sowie gemäß § 289a Abs. 1 Handelsgesetz-

buch (HGB) über die Corporate Governance.

Entsprechenserklärung und Berichterstattung zur 

Corporate Governance

§ 161 Aktiengesetz (AktG) verpflichtet Vorstand und 

Aufsichtsrat einer in Deutschland börsennotierten Ak-

tiengesellschaft, einmal jährlich zu erklären, ob den 

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex (DCGK) entsprochen wurde und wird und wel-

che Empfehlungen nicht angewendet wurden oder 

werden. Abweichungen von den Empfehlungen sind 

hierbei zu begründen. Die Erklärung ist auf der 

Internet seite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zu-

gänglich zu machen.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Conergy AG be-

kennen sich zu einer verantwortungsbewussten, trans-

parenten und auf langfristige Wertschöpfung ausge-

richteten Führung und Kontrolle des Unternehmens.

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

der Conergy AG zu den Empfehlungen der 

„ Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex“ gemäß § 161 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat der Conergy AG haben am 

7. Dezember 2011 zu den Empfehlungen der Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex folgende Erklärung abgegeben:

Die letzte Entsprechenserklärung der Conergy AG er-

folgte am 9. Dezember 2010, aktualisiert und ergänzt 

durch die Erklärung vom 14. Juli 2011. Seit diesem 

Zeitpunkt entsprach die Conergy AG im Geschäfts- 

 jahr 2011 und entspricht sämtlichen Empfehlungen  

der  Regierungskommission „Deutscher Corporate 

 Governance Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010 

mit folgenden Ausnahmen:

Die Conergy AG hat bislang von der durch das Gesetz 

zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 

geschaffenen Möglichkeit der Briefwahl (§ 118 Abs. 2 

Aktiengesetz) keinen Gebrauch gemacht (Abweichung 

von Ziffer 2.3.3 Satz 2 DCGK). Vorstand und Aufsichts-

rat wollen zunächst die Entwicklungen und Erfahrun-

gen bei anderen börsennotierten Emittenten abwar-

ten, bevor der Hauptversammlung eine entsprechende 

Satzungsermächtigung zur Beschlussfassung vorge-

schlagen werden soll.

Der Vorstand der Conergy AG verfügt seit dem Aus-

scheiden des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Die-

ter Ammer nicht mehr über einen Vorsitzenden oder 

Sprecher (Abweichung von Ziffer 4.2.1 Satz 1, 2. Halb-

satz DCGK). Nach der Bestellung von Alexander  Gorski 

zum Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 4. Mai 2011 

bestand der Vorstand zunächst aus drei Personen. Ein 

Vorsitzender des Vorstands oder Sprecher wurde vom 

Aufsichtsrat nicht ernannt, zumal das Vorstandsmit-

glied Andreas Wilsdorf mit Wirkung zum Ablauf des 

31. Juli 2011 aus dem Vorstand ausgeschieden ist, so 

dass der Vorstand seitdem wieder aus zwei Personen 

besteht. Der Aufsichtsrat erachtet die Bestellung eines 

Vorsitzenden oder Sprechers in der gegenwärtigen 

Konstellation für nicht sinnvoll. Der Aufsichtsrat ist mit 

der Suche nach geeigneten Kandidaten für die Beset-

zung des Vorstands befasst und wird die Frage, ob in 

diesem Zusammenhang ein Vorsitzender oder Spre-

cher des Vorstands benannt wird, zu gegebener Zeit 

adressieren.

Erklärung zur Unternehmensführung 
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Der Aufsichtsrat der Conergy AG hat für seine Zusam

mensetzung keine konkreten Ziele benannt (Abwei

chung von Ziffer 5.4.1 Sätze 2 bis 5 DCGK). Der Auf

sichtsrat wird sich bei seinen Wahlvorschlägen an die 

Hauptversammlung auch künftig an den gesetzlichen 

Vorgaben orientieren und hierbei – unabhängig vom 

Geschlecht – die fachliche und persönliche Qualifika

tion der Kandidaten in den Vordergrund stellen. Dabei 

ist es selbstverständlich, dass auch die internationale 

Tätigkeit des Unternehmens sowie potentielle Interes

senkonflikte sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigt 

werden. Hierzu ist es allerdings nicht erforderlich, kon

krete Ziele zu benennen.

Die vorgenannte Erklärung vom 7. Dezember 2011 wur

de durch die Beschlüsse des Vorstands vom 8. Febru

ar 2012 und des Aufsichtsrats vom 23. Februar 2012 

wie folgt aktualisiert:

Der Vorstand der Conergy AG verfügt seit der Entsen

dung von Dr. Philip Comberg in den Vorstand gemäß 

§ 105 Abs. 2 AktG mit Wirkung zum 12. Januar 2012 

und dessen Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden 

(CEO) wieder über einen Vorsitzenden oder Sprecher 

(Ziffer 4.2.1 Satz 1, 2. Halbsatz DCGK).

Hamburg, den 23. Februar 2012

|  Für den Aufsichtsrat:  

Dr. Andreas Pleßke

|  Für den Vorstand: 

 Dr. Philip Comberg, Alexander Gorski, 

Marc Lohoff, Jan Vannerum

Arbeitsweise von vorstand und Aufsichtsrat

Die Conergy AG ist eine nach deutschem Recht ge

gründete Aktiengesellschaft. Ein Grundprinzip des 

deutschen Aktienrechts ist das duale Führungssystem 

mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat, die beide 

mit jeweils eigenständigen Kompetenzen ausgestattet 

sind. Vorstand und Aufsichtsrat der Conergy AG arbei

ten zum Wohle des Unternehmens zusammen. Sie ver

folgen das gemeinsame Ziel, zu einer nachhaltigen 

Steigerung des Unternehmenswerts beizutragen.

vorstand

Der Vorstand der Conergy AG hat zum 31. Dezember 

2011 aus zwei Mitgliedern bestanden: Dr. Sebastian 

Biedenkopf (CFO, verantwortlich für die Geschäfts

bereiche Corporate Finance, Corporate Treasury & 

Project Finance, Corporate Tax, Investor Relations, 

Corporate Legal, Corporate Human Resources & Com

pliance, IT & Processes, Corporate Communications 

(Public Relations), Corporate Audit, Corporate Busi

ness Development) und Alexander Gorski (COO, ver

antwortlich für die Geschäftsbereiche Global Opera

tions (Supply Chain Planning, Global Logistics, 

Corporate Aftersales Operations) , Qualitätsmanage

ment, Sales Excellence, Project Planning & Execution, 

Global Purchasing, Global Marketing, Global Large 

Projects). Die Sparte Components wurde von Dr. 

 Sebastian Biedenkopf und Alexander Gorski gemein

sam verantwortet. 

Alexander Gorski wurde mit Wirkung zum 4. Mai 2011 

zunächst zum stellvertretenden Mitglied des Vor

stands bestellt und hat seine Tätigkeit am selben Tag 

aufgenommen. Er wurde mit Wirkung zum 1. August 

2011 als Chief Operating Officer (COO) zum ordent

lichen Vorstandsmitglied der Gesellschaft. 

Das Vorstandsmitglied Andreas Wilsdorf hat sein Amt 

als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum Ablauf 

des 31. Juli 2011 niedergelegt. 

Dr. Sebastian Biedenkopf hat sein Amt als Mitglied des 

Vorstands nach Ende des Berichtsjahres mit Wirkung 

zum Ablauf des 12. Januar 2012 niedergelegt und das 

Unternehmen Ende Februar 2012 verlassen. 

Kurz nach Ende des Berichtsjahres wurden Jan 

 Vannerum und Marc Lohoff mit Wirkung zum 12. Janu

ar 2012 zu Mitgliedern des Vorstands bestellt. Jan 

Vannerum leitet den Bereich Finanzen, Tax, Treasury, 

Interne Revision, IT und Investor Relations. Marc  Lohoff 

zeichnet als Chief Sales Officer (CSO) für die Regionen 

AsienPazifik, Nordamerika und den Mittleren Osten 

verantwortlich.

Ferner wurde Herr Dr. Philip Comberg, der seit 26. Au

gust 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

ist, mit Wirkung zum 12. Januar 2012 bis zum Ende des 

Jahres 2012 als Vorstandsvorsitzender aus dem Auf

sichtsrat in den Vorstand entsandt. Er verantwortet die 

Bereiche Strategie, Unternehmensentwicklung, Corpo

rate Communications, Recht, Personal und Compliance.
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Der Vorstand leitet das Unternehmen eigenverant-

wortlich und frei von Weisungen Dritter. Zu den Aufga-

ben des Vorstands zählen in erster Linie die Festle-

gung der strategischen Ausrichtung und die Führung 

des Konzerns sowie die Planung, Einrichtung und 

Überwachung eines Risikomanagementsystems. Alle 

Mitglieder des Vorstands sind in das tägliche Gesche-

hen im Unternehmen eingebunden und tragen operative 

Verantwortung. Die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder 

der Conergy AG wurde vom Aufsichtsrat auf 65 Jahre 

festgelegt.

Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den 

Vorstand der Conergy AG erlassen, die die Verant-

wortlichkeiten, die Vorstandsarbeit und die Zusam-

menarbeit mit dem Aufsichtsrat näher regelt (aktuali-

sierte Fassung vom 9. August 2011). Danach führen die 

Mitglieder des Vorstands die Geschäfte der Gesell-

schaft gemeinschaftlich (Kollegialprinzip). Unbescha-

det des Prinzips der gemeinsamen Verantwortung für 

die gesamte Geschäftsführung leitet jedes Vorstands-

mitglied den ihm durch die Geschäftsordnung und den 

Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen Geschäfts-

bereich selbstständig und eigenverantwortlich, soweit 

nicht die Angelegenheit aufgrund ihrer besonderen 

Bedeutung und Tragweite oder aufgrund Gesetz, Sat-

zung oder Geschäftsordnung dem Gesamtvorstand 

zugewiesen ist. Soweit im Einzelfall Maßnahmen und 

Geschäfte eines Geschäftsbereichs zugleich einen 

oder mehrere andere Geschäftsbereiche wesentlich 

betreffen, muss sich das zuständige Vorstandsmit-

glied zuvor mit den anderen beteiligten Vorstandsmit-

gliedern abstimmen. Kommt eine Einigung nicht zu-

stande, führt der Vorstandsvorsitzende eine 

Beschlussfassung des Gesamtvorstands herbei. Die 

Vorstandsmitglieder haben sich laufend über alle we-

sentlichen Geschäftsvorfälle, die den Geschäftsbe-

reich eines anderen Vorstandsmitglieds betreffen oder 

sonst für andere Vorstandsmitglieder von Bedeutung 

sein können, gegenseitig zu unterrichten. Der Vor-

standsvorsitzende ist laufend über alle wesentlichen 

Angelegenheiten aus den Geschäftsbereichen der üb-

rigen Vorstandsmitglieder zu unterrichten. Er koordi-

niert alle Geschäftsbereiche, vertritt den Vorstand und 

die Gesellschaft nach innen und außen sowie insbe-

sondere gegenüber dem Aufsichtsrat und hält den 

Aufsichtsrat über die Lage des Unternehmens und den 

Gang der Geschäfte im Rahmen der gesetzlichen Be-

richtspflichten auf dem Laufenden; über Angelegen-

heiten, die für die Gesellschaft von besonderem Ge-

wicht sind, berichtet er dem Aufsichtsratsvorsitzenden 

umgehend. Ein Vorstandsmitglied, das ein Beratungs-

ergebnis oder einen Beschluss des Gesamtvorstands 

für rechtswidrig oder grob unsachgemäß hält, kann 

sich unmittelbar an den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats wenden.

Angelegenheiten, die für die Gesellschaft und/oder die 

Konzernunternehmen von besonderer Bedeutung und 

Tragweite sind oder durch Gesetz, Satzung oder Ge-

schäftsordnung dem Gesamtvorstand vorbehalten 

sind, sind beispielsweise grundsätzliche Fragen der 

Organisation, der Geschäftspolitik sowie der Unter-

nehmensplanung und der Kontrolle ihrer Durchfüh-

rung, Maßnahmen zur Errichtung und Kontrolle eines 

Überwachungssystems i. S. von § 91 Abs. 2 AktG, die 

Einrichtung, Ziele und Ausgestaltung der internen Re-

visionsfunktion, Fragen der Geschäftsordnung und 

des Geschäftsverteilungsplans, Aufstellung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts sowie des Kon-

zernabschlusses und Konzernlageberichts, die Ein-

berufung der Hauptversammlung einschließlich der 

Beschlussvorschläge der Verwaltung und die Bericht-

erstattung an den Aufsichtsrat.

Der Gesamtvorstand entscheidet durch Beschluss. 

Beschlüsse trifft der Vorstand in der Regel in Vor-

standssitzungen, die alle zwei Wochen stattfinden sol-

len. Die Vorbereitung, Einberufung und die Leitung der 

Sitzungen erfolgen durch den Vorstandsvorsitzenden 

oder seinen Stellvertreter. Der Vorstand ist beschluss-

fähig, wenn alle Mitglieder eingeladen sind und mehr 

als die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfas-

sung teilnimmt. Beschlüsse können auf Anordnung 

des Vorsitzenden des Vorstands auch außerhalb von 

Sitzungen durch schriftliche, fernschriftliche (Telefax, 

Telex oder E-Mail) oder fernmündliche Stimmabgaben 

oder durch Stimmabgaben im Rahmen von Video-

konferenzen gefasst werden, wenn kein Mitglied des 

Vorstands diesem Verfahren widerspricht. Der Vor-

stand soll dabei seine Beschlüsse nach Möglichkeit 

einstimmig fassen. Soweit das Gesetz oder die Ge-

schäftsordnung nichts Abweichendes vorsieht, be-

schließt der Vorstand in Sitzungen mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen, außerhalb von 

Sitzungen mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvor-

sitzenden den Ausschlag (sog. Stichentscheid). Ist der 

Vorstandsvorsitzende abwesend oder verhindert, so 

ist bei Stimmengleichheit der Beschlussvorschlag ab-

gelehnt.
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Zu allen Geschäften und/oder Maßnahmen, die die 

 Finanz, Ertrags und/oder Vermögenslage der Gesell

schaft und/oder des Konzerns und/oder einzelner 

Konzernunternehmen wesentlich beeinflussen können 

oder sonst außergewöhnlich sind, bedarf der Vorstand 

der Zustimmung des Aufsichtsrats. Entsprechend der 

gesetzlichen Vorgabe des § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG 

enthält die Geschäftsordnung für den Vorstand einen 

entsprechenden Katalog von Geschäften, die nur mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats getroffen werden dürfen.

Ferner ist der Vorstand verpflichtet, den Aufsichtsrat 

regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das 

Unternehmen relevanten Fragen der beabsichtigten 

Geschäftspolitik, der Planung, der Geschäftsentwick

lung, der Risikolage und des Risikomanagements so

wie der Compliance zu unterrichten. Die Berichterstat

tung erfolgt nach näherer Maßgabe einer In for  

mationsordnung periodisch sowie anlassbezogen. Im 

Rahmen der Berichterstattung durch den Vorstand ist 

dabei auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von 

den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von 

Gründen einzugehen. Vorstandsberichte und ent

scheidungserhebliche Unterlagen, insbesondere der 

Jahresabschluss, der Konzernabschluss und der Prü

fungsbericht, sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats in 

der Regel 14 Tage vor der Sitzung zuzuleiten und 

 haben grundsätzlich in Textform zu erfolgen. Darüber 

hin aus hat der Vorstandsvorsitzende den Aufsichts

ratsvorsitzenden regelmäßig über den Gang der Ge

schäfte und die Lage des Unternehmens einschließlich 

der verbundenen Unternehmen mündlich und gege

benenfalls auch schriftlich zu berichten.

Während ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft unterlie

gen die Mitglieder des Vorstands einem umfassenden 

Wettbewerbsverbot. Sie sind dem Interesse der Ge

sellschaft und der Konzernunternehmen verpflichtet 

und dürfen bei ihren Entscheidungen weder persön

liche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, 

die der Gesellschaft oder dem Konzernunternehmen 

zustehen, für sich nutzen. Etwaige Interessenkonflikte 

haben die Mitglieder des Vorstands dem Aufsichtsrat 

gegenüber unverzüglich offenzulegen und die anderen 

Vorstandsmitglieder hierüber zu informieren. Im abge

laufenen Geschäftsjahr traten keine Interessenkonflik

te auf, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen 

waren. Alle Geschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern 

sowie ihnen nahe stehenden Personen oder Unterneh

men und der Gesellschaft oder einem Konzernunter

nehmen müssen branchenüblichen Standards ent

sprechen. Wesentliche Geschäfte bedürfen der 

Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei in dem Zustim

mungsantrag dargelegt werden soll, dass das Ge

schäft branchenüblichen Standards entspricht. Kredi

te der Gesellschaft an Vorstandsmitglieder sowie 

ihnen nahe stehenden Personen oder Unternehmen 

dürfen nur mit Zustimmung des Vorstandsvorsitzen

den und nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats ge

währt werden. Vorstandsmitglieder dürfen im Zusam

menhang mit ihrer Tätigkeit neben ihrer Vergütung 

Zuwendung oder sonstige Vorteile weder für sich noch 

für Dritte fordern oder annehmen, soweit dadurch die 

Interessen der Gesellschaft oder von Konzernunter

nehmen beeinträchtigt werden können. Vorstandsmit

glieder dürfen auch Dritten keine ungerechtfertigten 

Vorteile gewähren. Die Übernahme von Überwa

chungs oder Beratungsmandaten durch Vorstands

mitglieder bei Unternehmen, die nicht zu den Konzern

unternehmen der Conergy AG gehören, sowie von 

Ämtern mit Vertretungsberechtigung bei allen Wirt

schaftsunternehmen und sonstiger Nebentätigkeit von 

Bedeutung bedarf der Zustimmung des Präsidiums 

des Aufsichtsrats. Im Berichtsjahr hielt kein Vorstands

mitglied mehr als drei Aufsichtsratsmandate bei nicht 

zum Konzern gehörenden börsennotierten Aktienge

sellschaften.

Die Conergy AG hat für alle Vorstands und Aufsichts

ratsmitglieder eine VermögensschadenHaftpflicht

versicherung (D&OVersicherung) mit einem angemes

senen Selbstbehalt abgeschlossen.

Zur Durchführung von Prüfungen und zur Vorbereitung 

von Vorstandsbeschlüssen können vom Gesamtvor

stand auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden Aus

schüsse für technische, kaufmännische oder finanziel

le Fragen gebildet werden. Im Berichtsjahr wurden 

keine Ausschüsse eingerichtet.

mandate der vorstandsmitglieder

Die Mandate der Vorstandsmitglieder in anderen ge

setzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichba

ren in und ausländischen Kontrollgremien sind im An

hang zum Jahresabschluss der Conergy AG sowie im 

Kapitel „Der Vorstand“ aufgeführt.
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Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Conergy AG besteht gemäß § 8 

Abs. (1) der Satzung i. V. m. §§ 95, 96 Abs. (1), 101 

Abs.  (1) AktG aus sechs Vertretern der Anteilseigner, 

die von der Hauptversammlung ohne Bindung an 

Wahlvorschläge gewählt werden. Derzeit gehören dem 

Aufsichtsrat der Conergy AG die Herren Dr. Philip 

Comberg (Aufsichtsratsvorsitzender; Mandat ruht ge-

mäß § 105 Abs. 2 AktG seit dem 12. Januar 2012), 

Dr. Andreas Pleßke (stellvertretender Aufsichtsratsvor-

sitzender), Pepyn René Dinandt, Jeremy Blank, Werner 

Günter Paul Paschke und Dr. Klaus-Dieter Rasch an.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2011 zu-

nächst die Herren Norbert Schmelzle (Aufsichtsrats-

vorsitzender), Klaus-Joachim Krauth (stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender bis zum 7. März 2011), 

 Andreas de Maizière (stellvertretender Aufsichtsrats-

vorsitzender seit dem 10. März 2011), Oswald Metzger, 

Bernhard Milow und Dieter Ammer an. Dieter Ammer 

hat mit Wirkung zum 1. Juli 2011 sein Mandat im Auf-

sichtsrat gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung der Gesell-

schaft niedergelegt. 

Die Aufsichtsratsmitglieder Norbert Schmelzle, 

 Andreas de Maizière, Klaus-Joachim Krauth, Oswald 

Metzger und Bernhard Milow haben ihre Ämter als Mit-

glieder des Aufsichtsrats jeweils mit Wirkung zum Ab-

lauf der ordentlichen Hauptversammlung 2011 am 

26.  August 2011 gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung der 

 Gesellschaft niedergelegt. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26. August 

2011 wurden die Herren Jeremy Blank, Dr. Philip 

 Comberg, Pepyn René Dinandt, Werner Günter Paul 

Paschke, Dr. Klaus-Dieter Rasch und Dr. Andreas 

Pleßke für den Rest der Amtsdauer der ausgeschiede-

nen Aufsichtsratsmitglieder, das heißt bis zur Beendi-

gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2014 zu beschließen hat, in den Aufsichtsrat der Ge-

sellschaft gewählt. Zusätzlich wurde Herr Akbar Rafiq 

als Ersatzmitglied für sämtliche neu gewählten Auf-

sichtsratsmitglieder gewählt. In der auf die ordentliche 

Hauptversammlung folgenden konstituierenden Sit-

zung des Aufsichtsrats wurde Dr. Philip Comberg zum 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Dr. Andreas Pleßke 

zu seinem Stellvertreter gewählt.

Bei den Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmit-

gliedern wird auf die zur Wahrnehmung der Aufgaben 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen 

Erfahrungen geachtet, ebenso wie auf die Vielfalt in 

der Zusammensetzung (Diversity). Es sind keine ehe-

maligen Vorstandsmitglieder der Conergy AG im Auf-

sichtsrat vertreten. Dem Aufsichtsrat gehört eine aus-

reichende Anzahl unabhängiger Mitglieder an, die in 

keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung 

zur Gesellschaft oder zu deren Vorstand stehen. Die 

Geschäftsordnung bestimmt ferner, dass Aufsichts-

ratsmitglieder ihr Mandat mit Wirkung auf die Beendi-

gung der Hauptversammlung niederlegen sollen, die 

ihrem 72. Geburtstag folgt.

Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand bei der 

Leitung der Conergy AG und der Konzernunternehmen 

durch Beratung und Diskussion regelmäßig zu beglei-

ten, die ihm nach Gesetz und Satzung zufallenden Auf-

gaben wahrzunehmen und die Geschäftsführung zu 

überwachen. Daneben ist der Aufsichtsrat unter ande-

rem zuständig für die Bestellung der Mitglieder des 

Vorstands, die Festlegung des Vergütungssystems 

und die Vorstandsvergütung im Einzelnen sowie für die 

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Ge-

sellschaft nebst der Lage- und Konzernlageberichte. 

Der Aufsichtsrat wird in Strategie und Planung sowie in 

alle Fragen von grundlegender Bedeutung für das Un-

ternehmen eingebunden. Der  Aufsichtsratsvorsitzende 

koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und seinen Aus-

schüssen, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Be-

lange des Gremiums nach außen wahr. Er bzw. im Falle 

seiner Verhinderung sein Stellvertreter geben auch die 

Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-

schüsse ab. Der Aufsichtsratsvorsitzende hält mit dem 

Vorstandsvorsitzenden regelmäßig Kontakt und berät 

mit ihm die Strategie und die Geschäftsentwicklung 

des Unternehmens. Er informiert die übrigen Auf-

sichtsratsmitglieder über Berichte des Vorstands-

vorsitzenden, soweit sie wichtige Ereignisse betreffen, 

die für die Beurteilung der Lage von wesentlicher Be-

deutung sind. Die näheren Einzelheiten der Arbeit im 

Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen sind in einer Ge-

schäftsordnung niedergelegt (aktualisierte Fassung 

vom 27. September 2011).

Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er 

muss zweimal im Kalenderhalbjahr tagen. Weitere Sit-

zungen sind einzuberufen, wenn dies erforderlich ist 

oder wenn ein Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand 

es unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 
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Die Sitzungen werden grundsätzlich durch den Vorsit

zenden des Aufsichtsrats oder von zwei Aufsichtsrats

mitgliedern einberufen. Die Einberufung muss schrift

lich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen unter 

Angabe der Gegenstände der Tagesordnung und etwa

igen Beschlussvorschlägen und Beifügung gegebenen

falls erforderlicher Unterlagen erfolgen. In dringenden 

Fällen kann der Vorsitzende die Ladungsfrist angemes

sen abkürzen und die Sitzung auch mündlich/fern

mündlich, per Telefax oder per EMail einberufen. An 

den Sitzungen des Aufsichtsrats nehmen die Mitglieder 

des Vorstands teil, sofern der Vorsitzende des Auf

sichtsrats keine abweichende Anordnung trifft. Die Hin

zuziehung von Mitarbeitern des Conergy Konzerns und/

oder Sachverständiger zu einzelnen Gegenständen der 

Tagesordnung oder als Protokollführer ist zulässig.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie

der ordnungsgemäß eingeladen sind und die Hälfte 

der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen 

hat, mindestens jedoch drei Mitglieder an der Be

schlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichts

ratsmitglieder können durch Telefon und Videokonfe

renzverbindung oder durch Überreichung schriftlicher 

Stimmabgaben durch andere Aufsichtsratsmitglieder 

an der Beschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse 

des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz 

oder Satzung etwas anderes bestimmt. Bei Stimmen

gleichheit ist auf Antrag des Vorsitzenden oder eines 

anderen Aufsichtsratsmitglieds eine erneute Abstim

mung über denselben Gegenstand durchzuführen. Er

gibt auch die erneute Abstimmung Stimmengleichheit, 

so hat der Aufsichtsratsvorsitzende bei dieser Abstim

mung zwei Stimmen. Über Gegenstände oder Anträge, 

die nicht auf der Tagesordnung stehen und den Auf

sichtsratsmitgliedern auch sonst nicht mindestens drei 

Tage vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, kann ein 

Beschluss nur dann gefasst werden, wenn kein in der 

Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied wider

spricht, den abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern Ge

legenheit gegeben wird, binnen einer vom Vorsitzen

den festzusetzenden angemessenen Frist ihre Stimme 

nachträglich abzugeben, und auch diese Aufsichts

ratsmitglieder der Beschlussfassung nicht innerhalb 

der gesetzten Frist widersprechen. Abstimmungen 

sind auch außerhalb von Sitzungen des Aufsichtsrats 

zulässig, insbesondere eine Beschlussfassung durch 

schriftliche, fernschriftliche, fernmündliche oder per 

 EMail unterbreitete Stimmabgabe, wenn der Vorsit

zende des Aufsichtsrats ein solches Verfahren anord

net und kein Mitglied innerhalb der für die Stimmab gabe 

vorgesehenen Frist diesem Verfahren widerspricht. 

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Nieder

schrift anzufertigen.

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats enthält ferner 

detaillierte Regelungen zur Behandlung von möglichen 

Interessenkonflikten. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist 

während seines Mandats und auch nach seinem Aus

scheiden verpflichtet, über vertrauliche Angelegenhei

ten sowie Betriebs und Geschäftsgeheimnisse, die 

ihm durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt gewor

den sind, Stillschweigen zu bewahren. Bei ihren Ent

scheidungen sind die Aufsichtsratsmitglieder den Inte

ressen des Conergy Konzerns verpflichtet und dürfen 

weder persönliche Interessen verfolgen, noch Ge

schäftschancen, die dem Conergy Konzern zustehen, 

für sich nutzen. Alle mandatsbezogenen Interessen

konflikte sind dem Aufsichtsrat gegenüber offenzu

legen. Bei unvermeidbaren Interessenkonflikten hat 

sich das betroffene Aufsichtsratsmitglied unter Wah

rung der Interessen der Conergy AG einer Teilnahme 

an den Beratungen und Abstimmungen über Angele

genheiten, die seine Befangenheit begründen, zu ent

halten oder sein Mandat niederzulegen. Wesentliche 

und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte 

müssen zur Beendigung des Mandats führen. Alle Ge

schäfte zwischen Aufsichtsratsmitgliedern sowie 

 ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmen 

und dem Conergy Konzern müssen den branchenüb

lichen Standards entsprechen. Aufsichtsratsmitglieder 

dürfen im Zusammenhang mit ihrer Mandatstätigkeit 

neben ihrer Vergütung Zuwendungen oder sonstige 

Vorteile weder für sich noch für Dritte fordern oder an

nehmen, soweit dadurch die Interessen des Conergy 

Konzerns beeinträchtigt werden.

zusammensetzung und Arbeitsweise der 

 Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat mit dem Bilanzausschuss (Audit 

Committee), dem Präsidium und dem ProjektKontroll

Ausschuss aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, 

die seine Arbeit vorbereiten und ergänzen. Das Präsi

dium fungiert auch als Nominierungsausschuss. Die 

Einrichtung weiterer Ausschüsse ist derzeit nicht be

absichtigt.

Der Bilanzausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei 

der Wahrnehmung seiner Überwachungsfunktion. Der 

Vorsitzende des Bilanzausschusses verfügt aus seiner 
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beruflichen Praxis über besondere Kenntnisse und Er-

fahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-

grundsätzen und internen Kontrollverfahren. Dem 

 Bilanzausschuss obliegen unter anderem die Vor-

bereitung der Prüfung des Jahres- und des Konzern-

abschlusses mit dem gemeinsamen Lagebericht und 

des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands, 

die Beauftragung des Abschlussprüfers einschließlich 

der Festlegung von Prüfungsschwerpunkten, Fragen 

und Prüfung der Rechnungslegung im Allgemeinen so-

wie Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 

die Struktur, Aufgabe und Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems, Fragen der Führung und Prüfung des 

Risiko managementsystems im Allgemeinen sowie die 

Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, Fragen 

der internen Revision und der Compliance, allgemeine 

Fragen der Führung und Prüfung sowie die Prüfung der 

Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom 

Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen und 

die Prüfung und Festlegung der Grundsätze der kurz-, 

mittel- und langfristigen Finanzstrategie.

Der Bilanzausschluss tritt mindestens zweimal im 

 Kalenderjahr zusammen und zieht zu seinen Beratun-

gen, soweit sinnvoll, den Abschlussprüfer und/oder die 

Steuerberater der Gesellschaft bei. Er ist nur beschluss-

fähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung mitwirken. Im Übrigen finden auf 

die Arbeit des Ausschusses die Regelungen der Sat-

zung und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

entsprechende Anwendung.

Im Berichtsjahr 2011 gehörten dem Bilanzausschuss 

zunächst Klaus-Joachim Krauth (Mitglied im Bilanz-

ausschuss und zugleich dessen Vorsitzender bis zum 

7. März 2011), Norbert Schmelzle, Andreas de Maizière 

(Vorsitzender seit dem 10. März 2011) sowie Oswald 

Metzger (seit dem 10. März 2011) an. Nach der Neu-

wahl des Aufsichtsrats durch die ordentliche Haupt-

versammlung 2011 und dem damit verbundenen Aus-

scheiden der Herren Schmelzle, de Maizière und 

Metzger gehörten Dr. Philip Comberg als Vorsitzender 

des Aufsichtsrats und Dr. Andreas Pleßke als stellver-

tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats dem Bilanz-

ausschuss an. Am 7. September 2011 wurden Werner 

Paschke (als Vorsitzender) und Jeremy Blank zu weite-

ren Mitgliedern des Bilanzausschusses gewählt. 

Das Aufsichtsratspräsidium hält den laufenden Kon-

takt mit dem Vorstand, koordiniert die Arbeit im Auf-

sichtsrat und bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor. 

Dem Präsidium obliegen außerdem unter anderem die 

Erteilung der nach Gesetz, Satzung oder der jeweils 

geltenden Geschäftsordnung für den Vorstand 

erforder lichen Zustimmung des Aufsichtsrats (soweit 

nicht gemäß § 107 Abs. 3 Satz 2 und 3 AktG ausge-

schlossen), die Zustimmung zur Übernahme von Über-

wachungs- oder Beratungsmandaten durch Mitglieder 

des Vorstands bei Wirtschaftsunternehmen, an denen 

die Gesellschaft nicht beteiligt ist, sowie von Ämtern 

mit Vertretungsberechtigung bei allen Wirtschaftsunter-

nehmen und zu sonstigen Nebentätigkeiten von Be-

deutung, die Gewährung von Krediten an Vorstands-

mitglieder sowie deren Angehörige, die Regelung der 

Überwachung der Personalangelegenheiten des Vor-

stands, die Vorbereitung der Bestellung und Abberu-

fung von Mitgliedern des Vorstands, Vorschläge zur 

Festlegung der Vergütung und ihrer Überprüfung für 

die Mitglieder des Vorstands, die gerichtliche und 

außer gerichtliche Vertretung der Gesellschaft gegen-

über Vorstandsmitgliedern, die regelmäßige Überprü-

fung der Effizienz der Aufsichtsratstätigkeit, die Zu-

stimmung zu Verträgen zwischen der Gesellschaft 

und Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 114 AktG sowie 

die Wahrnehmung von Sonderaufgaben, die das Ple-

num von Fall zu Fall auf das Präsidium überträgt. In 

seiner Funktion als Nominierungsausschuss unter-

breitet das Präsidium dem Aufsichtsrat Empfehlungen 

für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

in der Hauptversammlung. Das Präsidium ist beschluss-

fähig, wenn alle seine Mitglieder an der Beschlussfas-

sung mitwirken. Im Übrigen finden auf die Arbeit des 

Ausschusses die Regelungen der Satzung und der 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats entsprechende 

Anwendung.

Das Präsidium bestand zu Beginn des Berichtsjahres 

2011 zunächst aus den Herren Norbert Schmelzle 

(Vorsitzender), Andreas de Maizière, Klaus-Joachim 

Krauth (bis 7. März 2011) und Bernhard Milow (ab 

10. März 2011). Nach der Neuwahl des Aufsichtsrats 

durch die ordentliche Hauptversammlung 2011 und 

dem damit verbundenen Ausscheiden der Herren 

Schmelzle, de Maizière und Milow gehörten Dr. Philip 

Comberg als Vorsitzender des Aufsichtsrats und 

Dr. Andreas Pleßke als stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrats dem Präsidium an. Am 7. September 

2011 wurden Pepyn Dinandt und Jeremy Blank zu 

 weiteren Mitgliedern des Präsidiums gewählt.
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Nach der Neuwahl des Aufsichtsrats durch die ordent

liche Hauptversammlung 2011 hat der Aufsichtsrat in 

seiner Sitzung am 7. September 2011 beschlossen, in 

Ergänzung zu Bilanzausschuss und Aufsichtsratsprä

sidium einen ProjektKontrollAusschuss, bestehend 

aus drei Mitgliedern, zu bilden. Dieser Ausschuss soll 

unter anderem den Fortschritt sowie die Umsetzung 

von operativen Projekten überwachen, die vom Vor

stand unter Zustimmung des Aufsichtsrats näher defi

niert werden. Zu Mitgliedern des ProjektKontroll 

Ausschusses wurden die Herren Pepyn Dinandt, Dr. 

Andreas Pleßke und Dr. KlausDieter Rasch gewählt. 

Dr. Andreas  Pleßke wurde zum Vorsitzenden des Projekt 

KontrollAusschusses gewählt.

Der ProjektKontrollAusschuss soll unter anderem 

den Fortschritt sowie die Umsetzung von operativen 

Projekten überwachen, die vom Vorstand unter Zu

stimmung des Aufsichtsrats näher definiert werden. 

Zu Mitgliedern des ProjektKontrollAusschusses 

 wurden die Herren Dr. Andreas Pleßke (Vorsitzender), 

Pepyn Dinandt und Dr. KlausDieter Rasch gewählt. Im 

Geschäftsjahr 2011 haben noch keine Sitzungen des 

ProjektKontrollAusschusses stattgefunden. 

mandate der Aufsichtsratsmitglieder

Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleich

baren in und ausländischen Kontrollgremien sind im 

Anhang zum Jahresabschluss der Conergy AG sowie 

im Kapitel „Der Aufsichtsrat“ aufgeführt.

relevante unternehmensführungspraktiken

Über die gesetzlichen Verhaltenspflichten hinaus hat 

der Vorstand einen Verhaltenskodex (Code of Business 

Conduct and Ethics) für die Mitarbeiter des Conergy 

Konzerns verabschiedet mit Regelungen für den Um

gang mit Geschäftspartnern und staatlichen Institutio

nen, zur Wahrung der Vertraulichkeit, Unabhängigkeit 

und Objektivität sowie zur Behandlung von Interessen

konflikten. Die Einhaltung dieser Normen wird durch 

ein Compliance Committee unter Führung der Abtei

lung „Human Resources & Compliance“ überwacht. 

Nähere Informationen zum Verhaltenskodex sind auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.conergy

group.com im Bereich Investor Relations unter Corpo

rate Governance öffentlich zugänglich.

vergütung von vorstand und Aufsichtsrat

Über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat be

richtet im Einklang mit den Empfehlungen des Deut

schen Corporate Governance Kodex der Vergütungs

bericht, der Bestandteil des Lageberichts ist. Dort sind 

auch die Angaben zum Aktienbesitz der Vorstands 

und Aufsichtsratsmitglieder enthalten.

Aktionäre und hauptversammlung

Die Aktionäre der Conergy AG üben ihre Mitbestim

mungs und Kontrollrechte auf der mindestens einmal 

jährlich stattfindenden Hauptversammlung aus. Diese 

beschließt über alle durch das Gesetz bestimmten An

gelegenheiten mit verbindlicher Wirkung für alle Aktio

näre und die Gesellschaft. Bei der Beschlussfassung 

gewährt jede Aktie eine Stimme („one share, one vote“).

Die Hauptversammlung wählt die Mitglieder des Auf

sichtsrats und beschließt über die Entlastung der Mit

glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Sie ent

scheidet über die Verwendung des Bilanzgewinns, 

über Kapitalmaßnahmen und die Zustimmung zu Un

ternehmensverträgen, ferner über die Vergütung des 

Aufsichtsrats sowie über Satzungsänderungen der 

Gesellschaft. Jedes Jahr findet eine ordentliche 

Hauptversammlung statt, in der Vorstand und Auf

sichtsrat Rechenschaft über das abgelaufene Ge

schäftsjahr ablegen. In besonderen Fällen sieht das 

Aktiengesetz die Einberufung einer außerordentlichen 

Hauptversammlung vor.

Jeder Aktionär, der sich rechtzeitig anmeldet und seine 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm

lung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweist, 

ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung berech

tigt. Als Nachweis der Berechtigung genügt ein in 

Textform erstellter, besonderer Nachweis des Anteils

besitzes durch das depotführende Institut des Aktio

närs, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung zu beziehen hat und der Gesell

schaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung 

zugehen muss, wobei der Tag der Versammlung und 

der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind. Aktio

näre, die nicht persönlich teilnehmen können oder wol

len, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen 

sonstigen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu las

sen. Um die Wahrnehmung der Anteilseignerrechte 

entsprechend den KodexVorgaben zu erleichtern, 

bietet die Gesellschaft darüber hinaus denjenigen, die 
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nicht selbst ihr Stimmrecht ausüben möchten, an, über 

einen von der Conergy benannten, weisungsgebunde-

nen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung 

abzustimmen. Nähere Einzelheiten gibt die Conergy AG 

in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt.

Die Einladung zur Hauptversammlung sowie die für die 

Beschlussfassungen erforderlichen Berichte und In-

formationen werden den aktienrechtlichen Vorschrif-

ten entsprechend veröffentlicht und auf der Internet-

seite der Conergy AG zur Verfügung gestellt. 

Risikomanagement

Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftli-

chen Risiken gehört zu den Grundsätzen guter Corpo-

rate Governance. Dem Vorstand der Conergy AG und 

dem Management im Conergy Konzern stehen umfas-

sende konzernübergreifende und unternehmensspezi-

fische Berichts- und Kontrollsysteme zur Verfügung, 

die die Erfassung, Bewertung und Steuerung dieser 

Risiken ermöglichen. Die Systeme werden kontinuier-

lich weiterentwickelt und den sich verändernden Rah-

menbedingungen angepasst. Der Vorstand informiert 

den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken 

und deren Entwicklung. Der Bilanzausschuss befasst 

sich insbesondere mit der Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses, einschließlich der Bericht-

erstattung, der Wirksamkeit des internen Kontroll-

systems, des Risikomanagements und des internen 

Revisionssystems, der Compliance sowie der Ab-

schlussprüfung.

Einzelheiten zum Risikomanagement im Conergy Kon-

zern sind im „Chancen- und Risikobericht“ des Konzern-

lageberichts dargestellt. Dieser enthält den gemäß 

 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geforder-

ten Bericht zum rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontroll- und Risikomanagementsystem.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Conergy AG stellt ihren Konzernabschluss sowie 

die Konzernzwischenabschlüsse nach den International 

Financial Reporting Standards (IFRS) auf, wie sie in 

der Europäischen Union anzuwenden sind. Der Jahres-

abschluss der Conergy AG wird gemäß den Vorschrif-

ten des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Jahres-

abschluss und Konzernabschluss werden vom 

Vorstand aufgestellt und vom Abschlussprüfer sowie 

vom Aufsichtsrat geprüft. Die Quartalsfinanzberichte 

werden vor der Veröffentlichung vom Bilanzausschuss 

mit dem Vorstand erörtert.

Die Wahl des Abschlussprüfers der Gesellschaft er-

folgte gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen 

durch die Hauptversammlung. Prüfer des Konzern-

abschlusses 2011 sowie des HGB-Abschlusses der 

Conergy AG 2011 war die Ernst & Young GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft. Der Aufsichtsrat hat vor 

Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen 

Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung 

der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft zu deren Unabhängigkeit eingeholt. Die Prüfun-

gen erfolgten nach deutschen Prüfungsvorschriften 

und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung; ergänzend wurden die International 

Standards on Auditing beachtet. Sie umfassten auch 

das Risikomanagement und die Einhaltung der Berichts-

pflichten zur Corporate Governance nach § 161 AktG.

Mit dem Abschlussprüfer wurde zudem vertraglich 

vereinbart, dass er den Aufsichtsrat umgehend über 

auftretende mögliche Ausschluss- und Befangenheits-

gründe sowie über wesentliche Feststellungen und 

Vorkommnisse während der Prüfung unterrichtet.

Transparenz

Der Conergy Konzern befolgt den Grundsatz der kapital-

marktrechtlichen Gleichbehandlung. Um diesen zu er-

füllen, müssen die gleichen Informationen zum gleichen 

Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Über die Inter netseite 

der Conergy AG (www.conergy-group.com) können 

sich institutionelle Investoren wie auch Privatanleger 

zeitnah über wesentliche Termine und aktuelle Ent-

wicklungen (einschließlich Ad-hoc-Mitteilungen) des 

Konzerns informieren. Darüber hinaus werden relevante 

Unternehmensnachrichten in Pressemitteilungen, die 

ebenfalls auf den Internetseiten publiziert werden, in 

deutscher und englischer Sprache bekannt gemacht.

In einem europaweit verbreiteten Informationssystem 

wird ferner unverzüglich nach Eingang einer dies-

bezüglichen Mitteilung nach § 21 Wertpapierhandelsge-

setz (WpHG) das Erreichen, Über- und Unterschreiten 

von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der 

Stimmrechte an der Gesellschaft veröffentlicht.
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Nach § 15a WpHG müssen die Mitglieder von Vorstand 

und Aufsichtsrat der Conergy AG und bestimmte Mit-

arbeiter in Führungspositionen sowie die mit ihnen in 

enger Beziehung stehenden Personen den Erwerb und 

die Veräußerung von Aktien der Gesellschaft und sich 

darauf beziehender Finanzinstrumente offenlegen. Der 

Conergy AG wurden im Berichtszeitraum (1. Januar bis 

31. Dezember 2011) folgende nach § 15a WpHG melde-

pflichtigen Wertpapiergeschäfte einer juristischen 

Person mit enger Beziehung zu Führungsaufgaben 

mitgeteilt:

Service und Informationen für die Aktionäre  

der Conergy AG

Die Conergy AG unterrichtet ihre Aktionäre wie auch 

Analysten, Aktionärsvereinigungen, Medien sowie die 

interessierte Öffentlichkeit regelmäßig in einem Finanz-

kalender, der im Geschäftsbericht, in den Quartals-

berichten sowie auf der Internetseite der Gesellschaft 

veröffentlicht ist. Zur Erleichterung der Wahrnehmung 

ihrer Rechte und zur Vorbereitung der Aktionäre auf 

die Hauptversammlung werden diese bereits im Vor-

feld der Hauptversammlung durch den Geschäfts-

bericht und die Einladung zur Versammlung umfas-

send über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die 

anstehenden Tagesordnungspunkte unterrichtet. 

Sämtliche Dokumente und Informationen zur Haupt-

versammlung, einschließlich des Geschäftsberichts, 

sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft veröf-

fentlicht.

Directors‘ Dealings 
Meldungen nach § 15a WpHG 2011

Datum Name Geschäftsart Stückzahl

04.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 82.843

05.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 42.785

07.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 374.004

10.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 375.000

11.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 500.000

12.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 758.449

13.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 363.203

14.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 717.348

17.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 696.500

18.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 647.386

19.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 105.905

24.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 237.409

25.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 63.272

26.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 46.460

27.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 479.068

28.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf  170.000

31.01.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf  269.000

01.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 1.000

02.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 420.000

03.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 115.821

07.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 128.255

17.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 1.118.072

18.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 397.481

21.02.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 27.597

04.03.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 702.774

07.03.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 60.000

14.03.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 3.240.000

15.03.2011 CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG Verkauf 1.650.000
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Während die internationalen Aktienmärkte in den ersten 

zwei Quartalen des Jahres 2011 aufgrund der weltweit 

guten Konjunkturaussichten noch stiegen, konnte dieser 

Trend ab der zweiten Hälfte des Jahres nicht gehalten 

werden. Im Laufe des dritten Quartals ließen die Indizes 

stark nach, allein der Leitindex DAX verlor in dieser 

Zeit rund 25 Prozent. Nach einem Jahreseröffnungs-

kurs von 6973 Punkten stieg der Index zunächst und 

erreichte Anfang Mai 2011 seinen Höchstkurs von 

7528 Punkten. Im Laufe des Septembers 2011 fiel der 

DAX auf seinen Jahrestiefstkurs von 5072 Punkten und 

schloss zum Jahresende 2011 bei 5898 Punkten. Dies 

entspricht einem Minus von 15,4 Prozent gegenüber 

dem Jahreseröffnungswert. Der Technologieindex 

TecDAX folgte im Wesentlichen der Entwicklung des 

Leitindex und schloss zum 30.  Dezember 2011 bei 

685  Punkten, 19,5 Prozent unter dem Jahreseröff-

nungswert von 851 Punkten.

Für viele Börsenwerte aus dem Bereich der Erneuer-

baren Energie, und hier vor allem die Solarwerte, war 

das Jahr 2011 ein schwieriges Jahr, beeinflusst durch 

belastende Faktoren wie Überkapazitäten, daraus re-

sultierenden Preisdruck sowie schwächere Nachfrage 

in Kernmärkten sowie von den Marktbeobachtern re-

duzierte Ausblicke für die Branche in den kommenden 

Jahren. Aus diesem Grund mussten zahlreiche Bran-

chenteilnehmer im Laufe des Jahres ihre Prognosen 

revidieren, einzelne Teilnehmer sahen sich sogar ge-

zwungen, Insolvenz anzumelden. Dies alles wirkte sich 

belastend auf die Aktienkurse von Solarwerten aus 

und spiegelt sich auch in der negativen Entwicklung 

von nahezu 50 Prozent des Auswahlindex ÖkoDAX 

 wider, der die Wertentwicklung der nach Marktkapita-

lisierung zehn größten deutschen Unternehmen aus 

dem Bereich Erneuerbare Energien abbildet. Auch die 

Aktie der Conergy AG konnte sich den Entwicklungen 

nicht entziehen. Der Schlusskurs der Conergy Aktie 

lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,32 EUR und 

somit 87,0 Prozent unter dem Eröffnungskurs des 

 Jahres von 2,47 EUR. Die Marktkapitalisierung der 

Conergy betrug zum Jahresende 51,1 Mio. EUR. 

Die Conergy Aktie 

Kurschart

Entwicklung der Conergy Aktie im Geschäftsjahr 2011 (indexiert; 100 = Xetra-Eröffnungskurs am 3. Januar 2011)
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Aktionärsstruktur

Durch die Kapitalmaßnahmen, die die Conergy AG im 

Juli 2011 durchgeführt hat, hat sich nicht nur die An-

zahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien 

geändert, auch die Aktionärsstruktur des Unterneh-

mens erhielt eine neue Aufteilung. Zum Ende des Be-

richtszeitraums betrug die Gesamtzahl der Aktien der 

Conergy AG 159.795.307 Stück. Hiervon hielten York 

Global Finance 20,15 Prozent, die Deutsche Bank 

13,07 Prozent, Värde Partners werden 7,50 Prozent zu-

geschrieben und Sothic Capital 4,43 Prozent. Weitere 

Beteiligungen, die über der Meldeschwelle von 3 Pro-

zent liegen, sind der Gesellschaft nicht bekannt. Der 

Streubesitz liegt somit bei 54,85 Prozent. 

Aktionärsstruktur (Stand 31.12.2011)

 Streubesitz 54,85 % 

 York Global Finance 20,15 %

 Deutsche Bank AG 13,07 %

 Värde Partners 7,50 %

 Sothic Capital 4,43 %

Ende Juni 2011 und zu Beginn des dritten Quartals 

2011 hatte die Conergy ihre geplanten und beschlos-

senen Kapitalmaßnahmen zur Refinanzierung um-

gesetzt. Zunächst erfolgte eine Kapitalherabsetzung 

im Verhältnis 8 zu 1 sowie im direkten Anschluss eine 

 Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage. Seit 

Abschluss der Kapitalmaßnahmen liegt die Gesamt-

zahl der von Conergy ausgegebenen Aktien bei 

159.795.307 Stück. Im Rahmen der Kapitalherabset-

zung hat die Aktie eine neue Wertpapierkennnummer, 

eine neue ISIN sowie ein neues Börsenkürzel erhalten.

Basisinformation zur Conergy Aktie

2011 2010

Grundkapital in EUR 159.795.307 398.088.928

Gesamtzahl der Aktien in Stück 
(zum 31.12.) 159.795.307 398.088.928

Marktkapitalisierung  
(zum 31.12.) EUR* 51.134.498 199.044.464

Schlusskurs in EUR* (zum 31.12.) 0,32 0,50

Höchstkurs in EUR* 3,82 0,93

Tiefstkurs in EUR* 0,24 0,38

Durchschnittlicher Tagesumsatz 
in Stück* 1.270.837 3.656.993

* Xetra

Aktientyp: Nennwertlose Stückaktie

Wertpapierkennnummer WKN A1KRCK

International Securities Identification Number ISIN DE000A1KRCK4

Börsenkürzel CGYK

Handelsplätze Xetra

Frankfurt am Main

Stuttgart

Düsseldorf

Hamburg

München 

Hannover

Berlin-Bremen
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Investor Relations

Im Berichtsjahr 2011 bestimmten größtenteils die The-

men Refinanzierung sowie die zukünftige strategische 

Ausrichtung der Gesellschaft den Dialog zwischen 

dem Kapitalmarkt und Investor Relations. Einer offenen 

und kontinuierlichen Kommunikation mit den Investo-

ren, Privatanlegern und Analysten kam hierbei eine 

große Bedeutung zu. 

Investor Relations sowie der Vorstand der Conergy AG 

standen auch in diesem Jahr wieder auf nationalen 

und internationalen Messen für Investorengespräche 

zur Verfügung und führten Gespräche mit Aktionären 

am Hauptstandort in Hamburg. Alle Präsentationen 

sowie Ad-Hoc- und Pressemeldungen und weitere In-

formationen zur Aktie stehen unseren Aktionären auf 

der Conergy Group Website zur Verfügung. 

Hauptversammlung 

Im Laufe des Jahres 2011 hat die Conergy eine außer-

ordentliche sowie eine ordentliche Hauptversammlung 

durchgeführt. Zur Umsetzung des Restrukturierungs-

konzeptes und zur Refinanzierung des Unternehmens 

wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung 

am 25. Februar 2011 über die Herabsetzung des 

Grundkapitals sowie über eine anschließende Kapital-

erhöhung abgestimmt. Beiden Punkten haben die Ak-

tionäre der Gesellschaft mit deutlicher Mehrheit zu-

gestimmt. Die ordentliche Hauptversammlung der 

Conergy AG fand am 26. August 2011 in Hamburg 

statt. Im Rahmen der Versammlung legten alle bisheri-

gen Aufsichtsratsmitglieder der Conergy AG ihre 

 Ämter mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung 

nieder. Damit trug der alte Aufsichtsrat zugleich der 

neuen Eigentümerstruktur im Unternehmen Rechnung, 

die sich aus der erfolgreichen Refinanzierung ergeben 

hatte. Hinsichtlich der Neuzusammensetzung des Auf-

sichtsrats folgten die Aktionäre den Vorschlägen der 

Verwaltung und wählten mit klarer Mehrheit von insge-

samt 99,9 Prozent der Stimmen folgende neue Mitglie-

der in das Kontrollgremium: Dr. Philip Comberg, Dr. 

Andreas Pleßke, Jeremy Blank, Pepyn Dinandt,  Werner 

Paschke und Dr. Klaus-Dieter Rasch. Im Rahmen sei-

ner konstituierenden Sitzung bestimmte der Aufsichts-

rat Dr. Philip Comberg zum Vorsitzenden und Dr. 

 Andreas Pleßke zum stellvertretenden Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats. Darüber hinaus hat die Haupt-

versammlung sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat 

für das Geschäftsjahr 2010 mit großer Mehrheit entlas-

tet, die übrigen Beschlussfassungen wurden von der 

Hauptversammlung ebenfalls bestätigt.

Mit Wirkung zum 12. Januar 2012 ist Dr. Philip Comberg 

bis zum 31. Dezember 2012 als Vorstandsvorsitzender 

aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand der Conergy 

entsendet worden. Sein Mandat im Aufsichtsrat ruht 

gemäß § 105 Abs. 2 AktG.

Jährliches Dokument nach § 10 WpPG

Die Conergy AG ist gemäß § 10 WpPG (Wertpapier-

prospektgesetz) verpflichtet, jährlich ein Dokument zur 

Verfügung zu stellen, das alle Veröffentlichungen der 

Conergy AG der vergangenen zwölf Monate aufweist. 

Dieses Dokument stellen wir unseren Aktionären auf 

unserer Website www.conergy-group.com  unter dem 

Punkt Investor Relations zur Verfügung. Sollte ein Abruf/ 

Download des Dokuments nicht möglich sein, verschi-

cken wir gerne ein schriftliches Dokument. 
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Der    Conergy Konzern

Organisatorische und rechtliche 
Rahmen bedingungen 

Die    Conergy AG ist eine deutsche börsennotierte 

Aktien gesellschaft. Die Aktien der   Conergy AG sind 

zum Börsenhandel im regulierten Markt mit gleichzeiti-

ger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes 

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Stan-

dard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. 

An ihrem Sitz in Hamburg befinden sich die zentralen 

Konzernabteilungen der   Conergy AG sowie die deut-

schen Vertriebs- und Servicegesellschaften und die 

voltwerk electronics  GmbH. Neben den Produktions-

standorten in Frankfurt (Oder) und in Rangsdorf bei 

Berlin unterhält der Konzern weitere Standorte in 

Deutschland, darunter ein Zentrallager in Zweibrücken 

(Rheinland-Pfalz). In all diesen Standorten waren zum 

31. Dezember 2011 1.050 Mitarbeiter (Full Time Equi-

valents) in den deutschen Tochtergesellschaften und 

der Konzernzentrale in Hamburg beschäftigt. Weltweit 

gehören, neben der   Conergy AG als Mutterunterneh-

men, 24 vollkonsolidierte Tochtergesellschaften zum 

   Conergy Konzern.

Per Ende 2011 wurde die    Conergy AG von einem zwei-

köpfigen Vorstandsteam geleitet, dem die Herren 

Dr.  Sebastian  Biedenkopf und   Alexander   Gorski ange-

hörten. Der Aufsichtsrat der    Conergy AG hat am 12. Ja-

nuar 2012 den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 

Dr.    Philip   Comberg, bis zum 31. Dezember 2012 ge-

mäß § 105 Abs. 2 Satz 1 AktG in den Vorstand der Ge-

sellschaft entsandt. Er übernimmt dort die Position 

des Vorstandsvorsitzenden.  Alexander  Gorski verant-

wortet wie bisher als Chief Operating Officer das ope-

rative Geschäft des Unternehmens und ist zudem für 

die    Conergy Tochtergesellschaften in Europa zustän-

dig. Außerdem hat der Aufsichtsrat die Herren   Jan 

  Vannerum und  Marc  Lohoff mit Wirkung zum 12. Janu-

ar 2012 zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern der Ge-

sellschaft bestellt.  Jan  Vannerum übernimmt die Funk-

tion des Finanzvorstands und folgt auf Dr.  Sebastian 

 Biedenkopf, der das Unternehmen auf eigenen 

Wunsch Ende Februar 2012 verlassen hat.  Marc   Lohoff 

ist im Vorstand für das   Conergy Geschäft im Raum 

Asien- Pazifik, in Nordamerika und im Mittleren Osten 

zuständig.

Die   Conergy ist mit ihren Tochterunternehmen als 

System anbieter im Bereich der Solarenergie tätig. Der 

  Conergy Konzern entwickelt, produziert und vertreibt 

Anlagen und Anlagenkomponenten aus dem Bereich 

der Photovoltaik. Darüber hinaus ist die   Conergy AG 

eines der führenden Unternehmen für Projektentwick-

lung und strukturierte Finanzierung bei Photovoltaik-

Großprojekten.   Conergy verfügt über weit entwickel-

tes Know-how im Bereich Photovoltaik, etablierte 

Vertriebsstrukturen, Kundenbeziehungen und eigen-

ständige Markenwelten mit Mitarbeitern, die die spezi-

fischen Wünsche ihrer Zielgruppe genau kennen. Sie 

beobachten kontinuierlich die Entwicklung der Nach-

frage und entwickeln bedarfsgerechte Angebote. Das 

wachsende und gebündelte Wissen um die regional 

unterschiedlichen Kundenwünsche nutzt   Conergy für 

die konsequente Weiterentwicklung der Produkte im 

Bereich der Photovoltaik. Dank dieser vertriebs- und 

kundenorientierten Strategie hat   Conergy eine gute 

Ausgangsposition für die Erschließung neuer Märkte 

mit passenden Produkten.

  Conergy zeichnet sich durch seine umfassende Kom-

petenz in allen Bereichen der Solarenergie aus. Der 

Konzern bietet synchronisierte Solarsysteme für priva-

te Aufdachanlagen, Gewerbedächer oder Megawatt-

Parks an. Die hierfür erforderlichen Premiumkompo-

nenten stellt   Conergy an seinen Standorten her. In 

Frankfurt (Oder) entstehen   Conergys Solarmodule, in 

Rangsdorf bei Berlin sowie im kalifornischen Sacra-

mento produziert   Conergy seine Gestellsysteme. Die 

Gesellschaft voltwerk electronics   GmbH, Hamburg, 

die Wechselrichter und elektronische Überwachungs-

systeme an den Standorten Hamburg und Bad Vilbel 

entwickelt, wird im Geschäftsjahr 2012 an die Bosch-

Gruppe übergehen. Zu diesem umfassenden System- 

und Produktangebot kommen bei   Conergy noch eine 

Vielzahl an Dienstleistungen, die sogenannten 

  Conergy System Services: Von der Anlagenplanung 

und Finanzierung über die Installation bis hin zur Über-

wachung, Wartung, Betriebsführung und Versicherung 

offeriert   Conergy mit seinen Service-Paketen alle 

Leistungen für die eigene Solaranlage. Damit bietet 

  Conergy  seinen Kunden nicht nur ein umfangreiches 

Dienstleistungs-Portfolio – sondern auch eines, bei 

dem die Service-Experten über mehr als zwölfjährige 

Erfahrung verfügen.   Conergy vertreibt seine Produkte 

und Dienst leistungen auf fünf Kontinenten in 40 Län-

dern – und ist in 14 Märkten mit eigenen Vertriebs-

mann schaften zu Hause. 

Als eines der umsatzstärksten Solarunternehmen 

 Europas sieht sich   Conergy in all seinen Bereichen gut 

positioniert. Schon heute verfügt   Conergy über inno-

vative Produkte, gute Geschäftsbeziehungen zu den 

wichtigsten Lieferanten von Kristallinen- und Dünn-
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schichtsolarmodulen sowie über ein etabliertes Netz-

werk von Industriepartnern sowie vor allem eine breite 

internationale Kundenbasis und eine starke Premium-

marke. 

Auch in Zukunft wird   Conergy seine Kompetenzen als 

Systemanbieter fortführen und ausbauen: So wird 

  Conergy seine Markenpositionierung weiter stärken, 

seine Systeme weiter optimieren, sein Produktions- 

und Partnernetzwerk am Markt erweitern sowie vor 

 allem seine Kundenbeziehung zu großen Installateu-

ren, Großhändlern, strategischen Vertriebspartnern 

und Finanz investoren weiter ausbauen. 

Das Geschäft der   Conergy Gruppe wurde im Ge-

schäftsjahr 2011 in folgenden Segmenten abgebildet: 

Deutschland, Europa ohne Deutschland, Americas, 

Asia Pacific, Components und Holding.

Im Segment Components werden Systemkomponenten 

– Solarmodule, Modulrahmen und Gestellsysteme so-

wie elektronische Komponenten – entwickelt bzw. her-

gestellt. Bis zum 31. Dezember 2011 produzierte 

  Conergy in der Solarfabrik in Frankfurt (Oder) Solar-

zellen und Solarmodule, entwickelte in Hamburg und 

in Bad Vilbel elektronische Komponenten, wie Wechsel-

richter, Anschlusskästen, Überwachungssysteme 

 sowie Nachführanlagen, und ließ diese von einigen – 

überwiegend europäischen – Herstellern in Auf trags-

fertigung herstellen. Gestellsysteme und Modul-

rahmen werden in Rangsdorf bei Berlin sowie im 

kalifornischen Sacramento entwickelt und gefertigt. 

Die Gestellsysteme werden dabei nicht nur konzern -

intern über   Conergy eigene Vertriebsgesellschaften, 

sondern auch unter dem Markennamen der Mounting 

Systems direkt vertrieben. Mit dem Übergang der volt-

werk electronics  GmbH im Geschäftsjahr 2012 an die 

Bosch-Gruppe mit Sitz in Stuttgart wird die Entwick-

lung und Herstellung von elektronischen Komponenten 

zukünftig nicht mehr weiter verfolgt. Im Zusammen-

hang mit der Solarfabrik in Frankfurt (Oder) wird sich 

  Conergy zukünftig auf die Modulproduktion fokus-

sieren. In diesem neuen Geschäftsmodell werden die 

Wafer- und Zellbereiche bis auf weiteres nicht mehr ge-

nutzt. Die für die Modulproduktion benötigten Zellen 

werden stattdessen zugekauft.   Conergy wird die Wirt-

schaftlichkeit beider Bereiche entlang der Markt-

entwicklung weiter laufend überprüfen. Sollten Verän-

derungen im Markt eine Fertigung in einem oder beiden 

der Bereiche wieder wirtschaftlich machen, ist die 

Möglichkeit einer zeitnahen Wiederaufnahme  gegeben.

Die Segmente Deutschland, Europa ohne Deutsch-

land, Americas und Asia Pacific verkaufen die vom 

Segment Components hergestellten Produkte sowie 

von   Conergy zugekaufte Komplettsysteme und Kom-

ponenten an Großhändler, Installateure und Endkun-

den (überwiegend Landwirte, Privathaushalte und In-

vestoren). Die Vertriebstätigkeit beinhaltet auch die 

Planung, den Bau sowie die Betriebsführung und War-

tung von Photovoltaikanlagen (sogenannte EPC-Tätig-

keiten – Engineering, Procurement, Construction). Da-

bei können verschiedene Arten von Leistungen 

unterschieden werden: der Verkauf einzelner Kompo-

nenten oder der Verkauf von Komplettsystemen mit 

aufeinander abgestimmten Komponenten und/oder 

Planungs- bzw. Engineeringleistungen sowie der 

schlüsselfertige Bau einer Anlage mit oder ohne Be-

triebsführung und Wartung. Die angebotenen Leistun-

gen reichen von der Bauplanung über die Komponenten-

beschaffung bis hin zum Bau von Photo voltaik anlagen.

Zusätzlich entwickelt, finanziert, realisiert und betreibt 

  Conergy in diesen Segmenten Großprojekte auf dem 

Gebiet der Photovoltaik. Das Leistungsangebot um-

fasst die Standortprüfung und -entwicklung, die Be-

auftragung, Koordinierung und Überwachung des An-

lagenbaus, die Verhandlung der Projektverträge sowie 

die Gründung von projektbezogenen Betreibergesell-

schaften und die kaufmännische und technische Be-

triebsführung der Anlagen.   Conergy arrangiert auch 

die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung dieser Betrei-

bergesellschaften und den Vertrieb der Eigenkapital-

anteile an Investoren. 

Für das Geschäftsjahr 2012 wird die Segmentbericht-

erstattung entsprechend der geänderten Geschäfts-

verteilung im Vorstand der   Conergy AG und den damit 

einhergehenden Berichtsbedürfnissen des neu zu-

sammengesetzten Vorstands angepasst. Die neue 

Segment berichterstattung beinhaltet zukünftig zwei 

Regional- Segmente und einen Zentralbereich 

(„ Holding“), der durch den Vorstandsvorsitzenden und 

den Finanzvorstand vertreten wird. Die Segmentab-

grenzung erfolgt in Übereinstimmung mit den internen 

Steuerungs- und Berichtssystemen des Geschäftsjah-

res 2012. Die bisherigen Segmente „Europa ohne 

Deutschland“ und „Deutschland“ werden zum Seg-

ment „Europa“ zusammengefasst. Das Segment 

„ Europa“ wird auch die Tätigkeiten des zentralen Ein-

kaufs, der Logistik und des Supply Chain Manage-

ments sowie das Qualitätsmanagement berücksichti-

gen. Diese wurden bis 2011 im Segment „Holding“ 

erfasst. Sämtliche Module, Gestellsysteme und Mo-

dulrahmen, die für den europäischen sowie deutschen 

Markt produziert und dort verkauft werden, werden 

ebenfalls im Segment Europa berichtet. Während die 

für den asiatischen und amerikanischen Markt produ-
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zierten und abgesetzten Module, Gestellsysteme und 

Modulrahmen im neuen, aus den bisherigen Segmen-

ten „Asia Pacific“ und „Americas“ zusammengefass-

ten Segment „Asia Pacific and Americas“ (APAM) dar-

gestellt werden. Die bisher über die voltwerk 

electronics  GmbH entwickelten Wechselrichter und 

elektronischen Überwachungssysteme werden bis 

zum Verkauf der Gesellschaft an die Bosch-Gruppe im 

Segment Europa gezeigt. Als Systemanbieter wird 

  Conergy jedoch auch in der Zukunft Premiumwechsel-

richter anbieten und die hieraus resultierenden Erträge 

in den Segmenten „Europa“ sowie „APAM“ erfassen.

Die Zentral- bzw. Holdingfunktionen beinhalten die 

Funktionen, die segmentübergreifend für die Steuerung 

des Konzerns notwendig sind. Das Segment „Holding“ 

wird im We sent lichen Recht, Personal und Compliance, 

Business Development, Finanzen, Controlling, Interne 

Revision, Communication, Investor Relations sowie die 

IT beinhalten. Zusätzlich werden die Momentum 

 Renewables  GmbH und die   Conergy Real Estate  GmbH 

& Co. KG in diesem Segment ausgewiesen. 

Ausgehend von dieser neuen Berichterstattung wür-

den sich für 2011 die Segmente wie folgt darstellen:

Konsolidierungskreis

Am Ende des Berichtszeitraums, am 31. Dezember 

2011, gehörten neben der   Conergy AG insgesamt 

 sieben inländische und 17 ausländische Tochterge-

sellschaften, bei denen die   Conergy AG über die 

Mehrheit der Stimmrechte verfügt, zum Konsolidie-

rungskreis der Gesellschaft. Acht Tochtergesellschaf-

ten sind im Geschäftsjahr 2011 im Rahmen der Reor-

ganisation aufgrund von Verschmelzung, Veräußerung 

oder wegen Unwesentlichkeit aus dem Konsolidie-

rungskreis der   Conergy AG ausgeschieden. 

Internes Steuerungssystem 
und Steuerungsgrößen 

Zur wertorientierten Steuerung und zur Sicherung der 

Unternehmensentwicklung des Konzerns und der ein-

zelnen Gesellschaften hat der Vorstand der   Conergy 

AG ein internes Managementsteuerungssystem mit 

konzernweiten Planungs-, Steuerungs- und Bericht-

erstattungsprozessen implementiert. Profitables 

Wachstum, Erhöhung der operativen Effizienz, Opti-

mierung der Kapitalbindung, Sicherung von Liquidität 

und das Erreichen einer gesunden Kapitalstruktur bil-

den die Elemente dieses Managementsteuerungssys-

tems. Zusätzlich werden die Koordination der Aktivitä-

ten der Tochtergesellschaften und damit das operative 

Geschäft gestärkt. 

Wesentlicher Bestandteil der Informationssysteme ist 

die Ist- und Planungsrechnung. Die Planungsrechnun-

gen sind auf einen Zeitraum von drei Jahren ausgelegt 

und werden jährlich im Rahmen eines umfassenden 

Planungsprozesses überarbeitet. Im Rahmen des kon-

zernweiten Berichtswesens werden von allen Tochter-

gesellschaften monatlich IFRS-Abschlüsse erstellt, 

die für das Management Reporting und für die zu ver-

öffentlichenden Quartals- und Geschäftsberichte kon-

solidiert werden. Gleichzeitig geben die Tochtergesell-

schaften in regelmäßigen Abständen eine Ein schätzung 

zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum voraus-

sichtlichen Jahresergebnis ab. KPI-Berichte unter-

stützen das Management bei der Steuerung der 

 Segmente und Regionen, der einzelnen Tochter-

gesellschaften und der Prozesse der operativen Berei-

che. Hierbei dienen Umsatz und Rohertrag als Basis 

der unternehmerischen Erfolgsrechnung. Zusätzlich 

verwendet   Conergy die Rohertragsmarge, die den 

Rohertrag im Verhältnis zum Umsatz darstellt. Als Ba-

sis der Erfolgsmessung sowie Hauptergebnis- und 

Berichtspflichtige Segmente (Kurzfassung)

Segmente Europa
Asia Pacific und 

Americas Holding Überleitung
Fortzuführendes 

Geschäft

Mio. EUR 2011 2011 2011 2011 2011

 

Außenumsatz 543,7 210,4 – – 754,1

Inter-Segmentumsatz 55,1 0,1 – – 55,2 –

Segmentumsatz (Gesamt) 598,8 210,5 – – 55,2 754,1

Segmentergebnis (EBIT) – 141,3 – 28,1 – 14,0 0,6 – 182,8

Abschreibungen – 93,6 – 2,3 – 2,8 – – 98,7

 davon Wertberichtigungen – 72,5 – 1,6 – 0,2 – – 74,3
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Steuerungskenngröße werden das EBITDA, das Er-

gebnis der operativen Tätigkeit vor Abschreibungen, 

Zinsen und Steuern, und das EBIT, das dem Ergebnis 

der operativen Tätigkeit vor Zinsen und Steuern ent-

spricht, verwendet. Mit dem EBIT bzw. EBITDA misst 

  Conergy den Erfolg der einzelnen Geschäftsbereiche. 

Neben EBIT bzw. EBITDA verwendet der Konzern die 

Kennzahlen EBIT- sowie EBITDA-Marge, die das EBIT 

bzw. EBITDA im Verhältnis zum Umsatz darstellen. 

Diese relativen Größen lassen einen Vergleich der Er-

tragskraft von ergebnisorientierten Bereichen unter-

schiedlicher Größe zu.

Die wichtigsten Kennzahlen, die kontinuierlich über-

wacht werden und deren Optimierung im Fokus des 

konzernweiten Wirtschaftens steht, sind in der folgen-

den Tabelle abgebildet:

Steuerungsgrößen und Kennzahlen 2011 2010

Umsatzerlöse Mio. EUR 754,1 913,5

Deutschland Mio. EUR 199,0 384,0

Ausland * Mio. EUR 555,1 529,5

Rohertrag Mio. EUR 127,3 216,9

Rohertragsmarge in Prozent 16,9 23,7

EBITDA Mio. EUR – 84,1 30,1

EBITDA-Marge in Prozent – 11,2 3,3

EBIT Mio. EUR – 182,8 – 13,8

EBIT-Marge in Prozent – 24,2 – 1,5

*  enthält das Exportgeschäft der   Conergy Deutschland  GmbH und  
der Mounting Systems  GmbH

Durch Bindung der jährlichen variablen Vergütung der 

Führungskräfte für das Geschäftsjahr 2011 an die zu vor 

genannten ergebnisorientierten Kennzahlen, insbeson-

dere an das EBITDA, kommt dem Steuerungssystem 

des   Conergy Konzerns eine besondere Bedeutung zu. 

Insbesondere im Geschäftsjahr 2011 konnte   Conergy 

die Kapitalbindung durch ein effizienteres Working 

 Capital Management verbessern. So wurde die Kapital-

bindung in den Forderungen, Verbindlichkeiten und 

Vorräten weiter optimiert. Dies ist nach Einschätzung 

des Vorstands eine wesentliche Vor aussetzung, um in 

der zurzeit schwierigen Markt situation für Photovolta-

ikanlagen bestehen zu können. Das Working Capital 

wird dabei als Summe der Vorräte und Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ermittelt 

und im Verhältnis zum Umsatz der Vergleichsperiode 

dargestellt. 

Working-Capital-Entwicklung 31.12.2011 31.12.2010  *

Umsatz Mio. EUR 754,1 913,5

Vorräte Mio. EUR 86,4 169,5

Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen Mio. EUR 83,2 103,2

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen Mio. EUR 88,2 161,7

Working Capital Mio. EUR 81,4 111,0

Working Capital/Umsatz in Prozent 10,8 12,2

*  Vorjahr inkl. der voltwerk electronics  GmbH, die im Geschäftsjahr 
2011 als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wurde

Die finanzwirtschaftliche Steuerung des   Conergy Kon-

zerns zielt neben der nachhaltigen Steigerung des Un-

ternehmenswertes auf die Einhaltung einer angemes-

senen Kapitalstruktur. Daher wird als weitere Kennziffer 

im Managementsteuerungssystem die Steuerungsgrö-

ße Gearing (Verschuldungsgrad) verwendet. Das Gea-

ring wird dabei definiert als Verhältnis von Nettover-

schuldung (Finanzschulden abzüglich liquider Mittel) 

zu Eigenkapital. Als Instrumente der Steuerung dienen 

insbesondere die Rückführung von Finanzschulden 

sowie die Stärkung der Eigenkapitalbasis durch Ge-

winnthesaurierung beziehungsweise Kapitalerhöhung. 

Mittelfristig wird ein Gearing von 100  Prozent ange-

strebt, das heißt ein Verhältnis von Eigenkapital zu bi-

lanzieller Nettoverschuldung von 1 zu 1. Im Berichts-

zeitraum entwickelte sich das Gearing wie folgt: 

Nettoverschuldung zu Eigenkapital 31.12.2011 31.12.2010

Finanzverschuldung Mio. EUR 141,3 291,6

Liquide Mittel Mio. EUR 23,8 36,7

Nettoverschuldung Mio. EUR 117,5 254,9

Eigenkapital Mio. EUR 20,9 71,4

Gearing in Prozent 562,2 357,0

Zum 31. Dezember 2011 betrug die Gearing Ratio 

562,2  Prozent (Vorjahr: 357,0  Prozent). Zwar konnte 

  Conergy seine Nettoverschuldung im Vergleich zum 

Vorjahr durch eine Refinanzierung der bestehenden 

Kreditverbindlichkeiten im Rahmen einer kombinierten 

Bar- und Sachkapitalerhöhung, die auf der außeror-

dentlichen Hauptversammlung vom 25. Februar 2011 

beschlossen wurde, wesentlich verbessern (syndizier-

ter Kreditvertrag 2011). Jedoch wurde diese positive 

Entwicklung durch das laufende Konzernergebnis 

2011, das das Eigenkapital belastete, konterkariert. 

Maßgeblich für den Geschäftsverlauf und somit für 

das Ergebnis war dabei der anhaltend starke Preisver-

fall für Photovoltaikmodule im Geschäftsjahr 2011 von 

rund 40 Prozent. So reduzierte sich der Rohertrag we-

sentlich im Vergleich zum Vorjahr trotz Steigerung des 

Absatzvolumens. Auch belastete eine Reihe von we-

Konzern I Interne Steuerung |
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sentlichen Sonderaufwendungen das laufende Ergeb-

nis. So fokussierte sich   Conergy u. a. in seinem Werk 

in Frankfurt (Oder) auf die Modulproduktion, um auf 

die zunehmend schwierige Marktsituation zu reagie-

ren. Für weitere Einzelheiten zum Ergebnis 2011 ver-

weisen wir auf die Ausführungen zur Ertragslage im 

Konzernlagebericht. 

Bezüglich der Einzelheiten zum neuen Kreditvertrag 

(Syndizierter Kreditvertrag 2011) verweisen wir auf die 

Darstellung der Vertragsbedingungen des syndizier-

ten Kreditvertrages im Chancen- und Risikobericht 

des Konzernlageberichts. 

Vorrangiges wirtschaftliches Ziel bleibt auch im Ge-

schäftsjahr 2012 eine Verbesserung des EBITDA so-

wie des Cashflows.

Wesentliche Merkmale des  
internen Kontroll- und Risiko-
management systems in  Hinblick 
auf den Konzernrechnungs-
legungsprozess

Der Vorstand der   Conergy AG ist verantwortlich für die 

Erstellung des Konzernabschlusses, der in Überein-

stimmung mit den International Financial Reporting 

Standards (IFRS) aufgestellt wird, und des Konzernla-

geberichts sowie für die Erstellung der Quartals- und 

Halbjahresabschlüsse. Um die Richtigkeit und Voll-

ständigkeit der Angaben in der externen Berichter-

stattung einschließlich der Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung zu gewährleisten, hat der Vorstand 

ein angemessenes internes Kontroll- und Risikoma-

nagementsystem eingerichtet. 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem 

soll eine zeitnahe, einheitliche und korrekte buchhalte-

rische Erfassung aller geschäftlichen Prozesse bzw. 

Transaktionen gewährleisten. Es stellt die Einhaltung 

der gesetzlichen Normen, der Rechnungslegungsvor-

schriften und der internen Konzernrichtlinie zur Rech-

nungslegung sicher, die für alle in den Konzernab-

schluss einbezogenen Tochterunternehmen verbindlich 

sind. Änderungen der Gesetze, Rechnungslegungs-

standards und andere Verlautbarungen werden fort-

laufend bezüglich ihrer Relevanz und Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss analysiert und die daraus 

resultierenden Änderungen in den konzerninternen 

Richtlinien angepasst. Durch eindeutige Vorgaben soll 

der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz, 

Bewertung und Ausweis von Vermögenswerten und 

Schulden eingeschränkt und somit das Risiko kon-

zernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken ver-

ringert werden. Über das konzernweite Intranet sind 

diese Richtlinien allen in den Rechnungslegungspro-

zess eingebundenen Mitarbeitern zugänglich.

Das interne Kontrollsystem basiert ferner auf einer 

Reihe von prozessintegrierten Überwachungsmaß-

nahmen. Diese prozessintegrierten Überwachungs-

maßnahmen beinhalten organisatorische Sicherungs-

maßnahmen, laufende automatische Maßnahmen 

(Funktionstrennung, Zugriffsbeschränkungen, Organi-

sationsanweisungen wie beispielsweise Vertretungs-

befugnisse) und Kontrollen, die in die Arbeitsabläufe 

integriert sind. Die Wirksamkeit des internen Kontroll-

systems wird darüber hinaus durch prozessunabhän-

gige Überwachungsmaßnahmen, wie beispielsweise 

durch die Interne Revision und über das monatliche 

Management Reporting, sichergestellt. Im Rahmen 

der Abschlussprüfung zum Jahresende überprüft der 

externe Abschlussprüfer bestimmte interne Kontrollen 

und beurteilt deren Effektivität. Darüber hinaus wer-

den ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Syste-

me geprüft. Mögliche Schwächen des internen Kont-

rollsystems werden dabei an die verantwortlichen 

Kontrollgremien kommuniziert. Eine absolute Sicher-

heit kann jedoch auch mit angemessenen und funkti-

onsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die Steuerung des Prozesses der Konzernrechnungs-

legung erfolgt bei der   Conergy AG durch die Zentral-

bereiche Corporate Accounting und Corporate Cont-

rolling. Zusätzlich werden die Bereiche Steuern, 

Treasury und Recht nach dem Prinzip der Funktions-

trennung der verschiedenen Teilprozesse zur Identifi-

kation, Bewertung, Steuerung, Überwachung und 

Kommunikation von Risiken hinsichtlich der Finanz-

berichterstattung eng eingebunden. 

Die Tochtergesellschaften erstellen ihre Abschlüsse 

lokal. In Deutschland wird unter anderem ein konzern-

eigenes Shared Service Center genutzt, welches die-

se Leistung für die   Conergy AG und für weitere deut-

sche Tochtergesellschaften erbringt. Die eingesetzten 

EDV-Systeme basieren für die wesentlichen Gesell-

schaften in Deutschland auf SAP. Bei der Mehrzahl 

der anderen Tochtergesellschaften kommt eine ERP-

Software auf Navision-Basis zum Einsatz. Alle einge-

setzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Be-

rechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen 

vor Missbrauch geschützt. Durch die zentrale Steue-

rung und Überwachung nahezu sämtlicher IT-Syste-

me, von Veränderungsprozessen durch das zentrale 

Management und mithilfe regelmäßiger Systemsiche-
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rungen wird seitens der Konzern-IT sowohl das Risiko 

eines Datenverlusts als auch des Ausfalls rechnungs-

legungsrelevanter IT-Systeme minimiert.

Sämtliche im Konzernabschluss der   Conergy AG kon-

solidierten Gesellschaften übermitteln ihre Abschlüsse 

monatlich über ein konzernweit einheitlich definiertes 

Datenmodell, das der Konzernbilanzierungsrichtlinie 

nach IFRS unterliegt. Die Konzerngesellschaften sind 

für die Einhaltung der konzernweit gültigen Richtlinien 

und Verfahren sowie den ordnungsgemäßen und zeit-

gerechten Ablauf ihrer rechnungslegungsbezogenen 

Prozesse verantwortlich. Die in den Konzernrech-

nungslegungsprozess involvierten Mitarbeiter werden 

dazu regelmäßig geschult. Im gesamten Rechnungsle-

gungsprozess werden die lokalen Gesellschaften 

durch zentrale Ansprechpartner der   Conergy AG un-

terstützt, die auch für spezielle fachliche Fragestellun-

gen und komplexe Sachverhalte von den Tochterge-

sellschaften zu Rate gezogen werden.

Auf Basis der Abschlüsse der in den Konsolidierungs-

kreis einbezogenen Unternehmen werden die konsoli-

dierten Rechenwerke zentral erstellt. Die Konsolidie-

rungsmaßnahmen, bestimmte Abstimmarbeiten und 

die Überwachung der zeitlichen und prozessualen Vor-

gaben erfolgen im Zentralbereich Corporate Accoun-

ting, welcher die Einhaltung der Berichtspflichten und 

-fristen kontrolliert. Zusätzlich werden systemtechni-

sche Kontrollen durch die Mitarbeiter überwacht und 

durch manuelle Prüfungen ergänzt. Eventuelle Mängel 

werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften 

kommuniziert. Darüber hinaus verfügt   Conergy über 

ein konzernweites Reporting- und Controllingsystem, 

welches es ermöglicht, Abweichungen von Planwerten 

und rechnungslegungsbezogene Inkonsistenzen re-

gelmäßig und frühzeitig zu erkennen.

Dem Bilanzausschuss des Aufsichtsrats der   Conergy 

AG obliegt die Überwachung der Wirksamkeit der 

Steuerungs- und Überwachungssysteme. Er lässt sich 

regelmäßig vom Vorstand und den Wirtschaftsprüfern 

darüber unterrichten. 

Zu den Merkmalen des Risikomanagementsystems 

verweisen wir auf die Ausführungen im „Chancen- und 

Risikobericht“ des Konzernlageberichts. 

Weltwirtschaftliche Rahmen-
bedingungen 

Nach dem wachstumsstarken Vorjahr, in dem ein An-

stieg von 5,1 Prozent verzeichnet wurde, zeigt sich Ex-

perten zufolge für das abgelaufene Jahr 2011 eine Zu-

nahme der Weltproduktion von 3,8 Prozent und damit 

ein leichte Abschwächung. Die konjunkturelle Wachs-

tumsdynamik, die im Verlauf des ersten Quartals des 

Jahres 2011 einsetzte, hielt sich zunächst bis zur Jah-

resmitte. Allerdings wiesen Wirtschaftsforschungsins-

titute bereits darauf hin, dass durch belastende Fakto-

ren wie die anhaltende Schuldenkrise in Europa, 

steigende Inflationszahlen, eine reduzierte Wachstums-

prognose für die USA, negative Einstufungen der Ra-

tingagenturen für europäische Staaten, schwache 

Konjunkturdaten im Euroraum sowie die Wachs-

tumsabschwächung in China mit einer Abschwächung 

zu rechnen sei. 

Im Jahr 2011 wurde die Konjunktur in Europa stark 

durch die zunehmende Staatsschuldenkrise beein-

flusst: Nach einem kräftigen Start folgte eine Abküh-

lung der Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres. Die 

zunehmend restriktiv ausgerichtete Finanzpolitik und 

die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der 

Schuldenkrise dämpften die Konjunktur in den europä-

ischen Staaten. Einige Länder rutschten sogar in die 

Rezession. Für das Gesamtjahr wird dennoch mit einer 

positiven Konjunkturentwicklung im Euroraum um 

1,5 Prozent gerechnet, nachdem im Vorjahr die Wirt-

schaftsleistung noch um 1,8 Prozent gestiegen war.

Nach dem kräftigen Aufschwung der vergangenen 

zwei Jahre ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2011 

zwar weiter gewachsen, jedoch nicht mehr mit der 

gleichen Dynamik. Die hohe Unsicherheit, die aus der 

Schuldenkrise im Euroraum resultierte, dämpfte das 

wirtschaftliche Wachstum, vor allem den bisher star-

ken Export. Insgesamt rechnen die Wirtschaftsinstitu-

te für das Jahr 2011 mit einem Anstieg des Bruttoin-

landsprodukts um 3,0  Prozent nach 3,6  Prozent im 

vergangenen Jahr. 

Interne Steuerung | Rechnungslegungsprozess | Wirtschaft |
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In den Vereinigten Staaten von Amerika wird nach ei-

nem Anstieg der Konjunktur im Jahr 2010 von 3,0 Pro-

zent für 2011 nur noch mit 1,7 Prozent gerechnet. Zu 

Beginn des Jahres hatten vor allem der starke Anstieg 

der Rohölpreise sowie die Auswirkungen der Natur- 

und Reaktorkatastrophe in Japan die in 2010 einge-

setzte Erholung gebremst. Im Verlauf des Jahres nahm 

die Konjunktur dann wieder etwas an Fahrt auf, ohne 

jedoch große Dynamik zu entfalten, da weiterhin die 

strukturellen Probleme im Land wie die hohe Verschul-

dung der privaten Haushalte sowie die Überkapazitä-

ten am Immobilienmarkt nicht behoben sind. 

Die konjunkturelle Dynamik der bisher starken Schwel-

lenländer wies in 2011 verglichen mit 2010 ein geringe-

res Wachstum auf, was vor allem auf die schwache 

Nachfrage aus den Industrienationen zurückzuführen 

ist; die Exporte aus den Schwellenländern in die Indus-

trienationen ließen dabei deutlich nach. Regional war 

die Abschwächung der Konjunktur in Lateinamerika 

deutlich stärker als in den asiatischen Ländern. So 

stieg das Bruttoinlandsprodukt in Lateinamerika nur 

noch um 4,8 Prozent im Vergleich zu 6,0 Prozent im 

Vorjahr. Besonders traf es hier Brasilien mit einem An-

stieg von 3,5 Prozent, verglichen mit noch 7,5 Prozent 

in 2010. Im asiatischen Raum lässt sich in China ein 

Konjunkturanstieg von 9,5 Prozent beobachten und in 

Indien von 6,7 Prozent. In beiden Ländern war im Vor-

jahr noch ein Wachstum von jeweils über 10 Prozent 

verzeichnet worden. Insgesamt stieg das Bruttoin-

landsprodukt in Asien um 8,1 Prozent. 

Der Verlauf des EUR/USD-Wechselkurses spiegelt die 

Entwicklung der Konjunkturaussichten für das Jahr 

2011 wider. Nach 1,33 EUR/USD zu Beginn des Jahres 

stieg der Wechselkurs bis April auf 1,57 EUR/USD. Im 

weiteren Verlauf des Jahres schwächte der Euro ge-

genüber der US-Währung aber wieder ab und schloss 

zum Ende des Jahres bei 1,29 EUR/USD und damit un-

ter dem Eröffnungskurs vom Jahresbeginn. Die Roh-

stoffpreise stiegen ebenso im Laufe das Jahres – so 

kletterte der Brent-Ölpreis zu Beginn des Jahres von 

94,75  USD je Barrel auf Höchstwerte von bis zu 

127 USD je Barrel – der Preis reduzierte sich dann zum 

Ende des Jahres 2011 auf 111,28 USD je Barrel. 

Branchenentwicklung 2011

Das politische Umfeld für die Erneuerbaren Energien 

ist nach wie vor positiv. Die Reaktorkatastrophe in Ja-

pan zu Beginn des Jahres hat nicht nur in Deutschland 

eine intensive Debatte um die zukünftige Energiever-

sorgung ausgelöst. Erste Konsequenzen zeigten sich 

beispielsweise bereits mit dem von der deutschen 

Bundesregierung beschlossenen vollständigen Aus-

stieg aus der Atomenergie. Auch in Italien hat sich in 

einem Referendum eine große Mehrheit gegen die 

Rückkehr zur Atomkraft ausgesprochen. Trotz dieser 

politischen Tendenzen wurde das Jahr 2011 durch sin-

kende Förderungen für Solarstrom und steigende 

Überkapazitäten geprägt und konnte in keiner Weise 

mit der nahezu Verdreifachung des Marktes in 2010 

gegenüber 2009 mithalten. Insgesamt wurde die Pho-

tovoltaikbranche im Jahr 2011 mit einem schwierigen 

Marktumfeld konfrontiert.

Der Solarmarkt 2011 war durch einen verstärkten 

Wettbewerb, weitere regulatorische Veränderungen 

und einen damit einhergehenden starken Preisdruck 

gekennzeichnet. Eine leichte Verbesserung der Nach-

frage konnte das ansonsten stark belastete Branchen-

umfeld dabei kaum stützen. Vor allem im ersten Halb-

jahr herrschte eine allgemeine Kaufzurückhaltung: 

Trotz attraktiver Renditen und sinkender Preise haben 

die Kunden Kaufentscheidungen hinausgezögert und 

auf weitere Preissenkungen spekuliert. Diese Erwar-

tungshaltung hat die Nachfrageelastizität gehemmt.

Ein Preisverfall von rund 40  Prozent innerhalb eines 

Jahres stellte für die gesamte Branche größte Heraus-

forderungen dar, die mitunter existenzbedrohend wa-

ren. Grund für den starken Preisverfall war die anhal-

tende Überkapazität im Markt, die über eine leichte 

Nachfragebelebung aber nur teilweise kompensiert 

werden konnte. 

Analystenschätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 

2011 die weltweit neu installierte Photovoltaikleistung 

knapp 24.000 MW erreichte. Dies entspricht einem 

Wachstum gegenüber 2010 von 21 Prozent. Wie be-

reits im Jahr 2010 war Deutschland der größte Photo-

voltaikmarkt: Mit 7.500 MW neu installierter Photovol-

taikleistung war 2011 nach den vorläufigen Zahlen der 

Bundesnetzagentur erneut ein Rekordjahr (2010: 

7.400 MW). Trotz der massiven Modulpreissenkung lag 

die neu installierte Leistung mit einem Rückgang von 

rund 40 Prozent in den ersten drei Quartalen 2011 al-

lerdings weit hinter 2010 zurück. Da Deutschland mit 

rund einem Drittel des gesamten Weltmarktvolumens 

nach wie vor der größte Einzelmarkt ist, wirkte sich 
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diese Entwicklung im Jahresverlauf insgesamt belas-

tend auf die Preissituation aus. Erst das vierte Quartal 

brachte eine Marktbelebung und durch die erneuten 

Diskussionen über mögliche außerplanmäßige Förder-

kürzungen eine überaus starke Endjahres-Rally. Der 

milde Winterbeginn Ende 2011 hat die Rahmenbedin-

gungen noch zusätzlich begünstigt und zum Installati-

onsrekord von 3.000 MW im Dezember geführt. Dies 

entspricht einem Anstieg von 125 Prozent. 

Neben Deutschland konnten auch andere europäische 

Photovoltaik-Märkte wie Italien, Frankreich, Spanien 

und Griechenland ihr Marktvolumen leicht erhöhen, 

ohne dabei jedoch an ihre Wachstumsdynamik der 

vergangenen Jahre anzuknüpfen. Experten machen 

für die Zurückhaltung bei der Nachfrage auch die zu-

nehmend vorsichtige Kreditvergabe der Banken ange-

sichts der europäischen Staatsschuldenkrise verant-

wortlich. Dennoch konnte Europa seine Vor machtstellung 

mit über 70 Prozent Weltmarktanteil weiter behaupten.

Im Detail betrachtet zeigte der zweitgrößte Markt Italien 

eine leicht positive Entwicklung. Die neu installierte 

Leistung lag hier laut vorläufigen Schätzungen bei 

über 5.500 MW (+2 Prozent gegenüber 2010), laut itali-

enischer Energiebehörde erreichte die neu ange-

schlossene Photovoltaikleistung 2011 hingegen etwa 

9.000 MW. Diese Differenz ist darauf zurückzuführen, 

dass ca. 3.400 MW bereits im Jahr 2010 gebaut wur-

den und auch in den Genuss der höheren Einspeise-

vergütung aus 2010 kamen, aber erst 2011 an das 

Stromnetz angeschlossen wurden. 

Anfang 2011 wurden aufgrund des Moratoriums in 

Frankreich nur Projekte bis drei Kilowatt genehmigt, 

was einen deutlichen Einschnitt bedeutete. Dennoch 

erreichte der französische Photovoltaik-Markt in 2011 

ein Volumen von knapp 1.700 MW und wuchs damit 

gegenüber 2010 um über 130 Prozent. Dieser Anstieg 

ist insbesondere auf die bereits vor dem Moratorium 

genehmigten Anlagen zurückzuführen. 

Die griechische Regierung setzt zur Belebung der an-

geschlagenen Wirtschaft weiterhin auf Photovoltaik. 

So wuchs die neu installierte Solarstromleistung be-

dingt durch die unverändert attraktive Einspeisevergü-

tung auf ca. 400 MW in 2011 und ist gegenüber 2010 

um etwa 167 Prozent angestiegen. Allerdings bremsen 

die weiterhin hohen bürokratischen Barrieren insbe-

sondere für Großprojekte zurzeit noch einen stärkeren 

Ausbau. 

Überaus positiv hat sich ebenfalls der Markt im Verei-

nigten Königreich entwickelt. Die neu installierte Photo-

voltaikleistung lag hier bei über 500 MW in 2011 (2010: 

50 MW), wohingegen in Tschechien der Photovoltaik-

Markt durch die Ende 2010 veränderten Rahmenbe-

dingungen im Jahr 2011 zum Stillstand gekommen ist 

(knapp 1.500 MW in 2010; 12 MW in 2011). 

Größere Wachstumsraten verzeichneten 2011 die Re-

gionen Nordamerika und Asien-Pazifik, die damit an 

die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre 

anknüpfen konnten. In beiden Märkten verdoppelte 

sich das Marktvolumen. In der Region Nordamerika ist 

der US-amerikanische Photovoltaik-Markt Experten 

zufolge erstmals über die 2.000-Megawatt-Grenze ge-

stiegen. Dieser Anstieg war insbesondere auf den 

starken Ausbau von Großprojekten und Installationen 

auf kommerziellen Dächern zurückzuführen. Dank der 

sinkenden Modulpreise und der Verlängerung des 

„1603 Treasury Program“ zeigten neben Kalifornien 

auch andere Bundesstaaten wie New Jersey, Arizona, 

New Mexico und Colorado einen beträchtlichen Zubau 

in 2011. 

Die Märkte in Asien konnten in den vergangenen Jah-

ren ebenfalls weiter wachsen. Die neu installierte Photo-

voltaikleistung in China dominierte mit Abstand die 

asiatischen Länder. Laut Schätzungen der Bank  Sarasin 

konnte der chinesische Photovoltaik-Markt in 2011 an 

die 2.000-Megawatt-Marke heranreichen (500 MW in 

2010) und Japan die zweitstärkste Position in Asien 

einnehmen (1.375 MW in 2011 vs. 991 MW in 2010). Ne-

ben den beiden großen Märkten ist die Entwicklung in 

Thailand besonders hervorzuheben: Im Jahresver-

gleich wurde die neu installierte Photovoltaik leistung 

dort mehr als verfünffacht.
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Umsatz

Der Umsatz des   Conergy Konzerns belief sich im Ge-

schäftsjahr 2011 auf 754,1  Mio.  EUR (Geschäftsjahr 

2010: 913,5 Mio. EUR) und lag somit um 17,4 Prozent 

bzw. um 159,4  Mio.  EUR unter Vorjahresniveau. Ur-

sächlich für den rückläufigen Umsatz war ein anhal-

tend starker Preisverfall für Photovoltaikmodule von 

rund 40 Prozent im Geschäftsjahr 2011, was den Ge-

schäftsverlauf maßgeblich beeinflusst hat. Preis- und 

währungsbereinigt konnte der Umsatz aus dem Ver-

kauf von Photovoltaikmodulen um 6,8 Prozent gestei-

gert werden, so dass volumenseitig Zuwächse ver-

zeichnet wurden. Dabei zeigte sich, dass die rück läufige 

Absatzentwicklung in Deutschland durch die interna-

tionalen Märkte kompensiert werden konnte. 

In Deutschland konnte – auch wenn dies teilweise den 

Erwartungen des Geschäftsjahres 2011 entsprach – 

nur ein Umsatz in Höhe von 199,0 Mio. EUR im Ver-

gleich zu 384,0 Mio. EUR im Vorjahr erzielt werden. Der 

Anteil des deutschen Marktes am Gesamtumsatz der 

  Conergy betrug 26,4  Prozent (Geschäftsjahr 2010: 

42,0 Prozent). Der Auslandsanteil des Konzernumsat-

zes belief sich in der Berichtsperiode auf 73,6 Prozent 

(Vorjahr: 58,0 Prozent). Somit konnte im Ausland eine 

Umsatzsteigerung von 25,6 Mio. EUR bzw. 4,8 Prozent 

auf 555,1  Mio.  EUR (Geschäftsjahr 2010: 

529,5 Mio. EUR) erreicht werden. Außerhalb Deutsch-

lands betrug die Volumensteigerung für Photovoltaik-

module sogar 43,9 Prozent. 

Rohertrag

Der Rohertrag der   Conergy Gruppe belief sich im Ge-

schäftsjahr 2011 auf 127,3 Mio. EUR im Vergleich zu 

216,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die Rohertragsmarge redu-

zierte sich somit deutlich auf 16,9 Prozent (Geschäfts-

jahr 2010: 23,7  Prozent). Wesentlicher Grund hierfür 

war der unerwartet hohe Preisdruck, der auf den welt-

weiten produktionsseitigen Aufbau von Kapazitäten 

und hohe Lagerbestände bei Herstellern und Händlern 

zurückzuführen ist. Trotz der im Geschäftsjahr 2011 

teilweise zu beobachtenden Drosselung der weltwei-

ten Produktion von Solarmodulen besteht weiterhin 

ein starkes Überangebot. Diese Entwicklung geht ein-

her mit einer gedämpften Nachfrage in einigen europä-

ischen Ländern, die sich u. a. aufgrund von Ungewiss-

heiten über zukünftige Rahmenbedingungen von 

Förder bestimmungen, aber auch aufgrund von Speku-

lationen bezüglich des weiteren Preisverfalls bei Pho-

tovoltaik-Systemen negativ auf das Marktwachstum 

auswirkte. Dadurch hat sich der Preisdruck in den letz-

ten Monaten des Geschäftsjahres 2011 noch weiter er-

höht. Diese Entwicklung konnte nicht vollständig durch 

reduzierte Einkaufspreise sowie sonstige eingeleitete 

Kostenreduktionsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

In diesem wirtschaftlich schwierigen Marktumfeld re-

duzierte der   Conergy Konzern seinen Lagerbestand 

durch Abverkaufprogramme, die zu Lasten der Roher-

tragsmarge im vierten Quartal 2011 gingen. Jedoch 

konnte durch diese Maßnahmen der Lagerbestand 

zum Jahresende auf ein sehr niedriges Niveau redu-

ziert werden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung   Conergy Konzern (Kurzfassung)

2011 2010 4. Quartal 2011 4. Quartal 2010

Umsatzerlöse Mio. EUR 754,1 913,5 183,2 248,5

Rohertrag Mio. EUR 127,3 216,9 14,9 46,8

Rohertragsmarge in Prozent 16,9 23,7 8,1 18,8 

Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. EUR – 84,1 30,1 – 36,9 – 3,4

Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR – 182,8 – 13,8 – 46,4 – 26,8

Finanzergebnis Mio. EUR 53,8 – 14,7 – 3,0 – 3,9

Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. EUR – 129,0 – 28,5 – 49,4 – 30,7

Ertragsteuern Mio. EUR – 35,5 – 13,5 – 11,9 – 12,0

Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden 
Geschäftsbereichen Mio. EUR – 164,5 – 42,0 – 61,3 – 42,7

Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen Mio. EUR 2,4 – 2,9 2,4 2,9

Ergebnis nach Steuern Mio. EUR – 162,1 – 44,9 – 58,9 – 39,8

Davon zustehend

 Aktionären der   Conergy AG (Konzernergebnis) Mio. EUR – 162,3 – 44,7 – 58,9 – 39,8

 Minderheitsgesellschaftern Mio. EUR 0,2 – 0,2 0,0 0,0
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Hohe Lagerbestände beim Handel und die in einigen 

Märkten verhaltene Nachfrage führten außerdem zu ei-

ner reduzierten Auslastung der Modulfabrikation in 

Frankfurt (Oder), was sich ebenfalls negativ auf die 

Rohertragsmarge auswirkte. Um auf die zunehmend 

schwierige Marktsituation zu reagieren, hat sich 

  Conergy Ende des Jahres 2011 in seinem Werk in 

Frankfurt (Oder) auf die Modulproduktion fokussiert 

und somit die eigene Fertigungstiefe reduziert. 

Durch die branchenweit schwache Nachfrage nach 

Wechselrichtern verschob sich im Geschäftsjahr 2011 

außerdem der durch die   Conergy Gruppe verkaufte 

Produktmix, was zusätzlich zum Rückgang der Roh-

ertragsmarge beitrug.

 

Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)

Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern 

(EBITDA), in dem das operative Ergebnis zum Ausdruck 

kommt, betrug – 84,1  Mio.  EUR (Geschäftsjahr 2010: 

30,1 Mio. EUR). Maßgeblich für den Geschäftsverlauf 

waren dabei, wie bereits aufgeführt, der anhaltend 

starke Preisverfall für Photovoltaikmodule von rund 

40 Prozent sowie eine Reihe von weiteren Sondereffek-

ten. So reduzierte sich der Rohertrag im Vergleich zum 

Vorjahr trotz Steigerung des Absatzvolumens um 

89,6 Mio. EUR. Sondermaßnahmen infolge des anhal-

tend wirtschaftlich schwierigen Marktumfelds, die eine 

Umsetzung des Strategiewechsels in der Solarfabrik in 

Frankfurt (Oder) sowie weitere Restrukturierungsmaß-

nahmen erforderlich machten, reduzierten das EBITDA 

mit insgesamt 22,7 Mio. EUR zusätzlich. Auch belaste-

ten hohe Abschreibungen auf Forderungen sowie der 

Rückgang des Währungsergebnisses das EBITDA. So 

musste im Geschäftsjahr 2011 per saldo ein Währungs-

verlust von 3,1 Mio. EUR hingenommen werden, wäh-

rend sich im Vorjahr ein Währungsgewinn von 

13,3 Mio. EUR ergab. Auch entfielen auf das laufende 

Geschäftsjahr per saldo Wertberichtigungen auf For-

derungen von 8,7 Mio. EUR die wesentlich durch einen 

griechischen Kunden mit 3,6 Mio. EUR verursacht wur-

den. Im Vorjahr war der entsprechende Saldo mit 

1,1 Mio. EUR positiv.

Operatives Ergebnis (EBIT)

Nach Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

werte und Sachanlagen in Höhe von 98,7  Mio.  EUR 

(Geschäftsjahr 2010: 43,9 Mio. EUR), wovon 70,9 Mio. 

EUR aus außerplanmäßigen Abschreibungen der Wa-

fer- und Zellfertigung in Frankfurt (Oder) infolge der 

Strategieänderung entstanden sind, betrug das EBIT 

im Geschäftsjahr 2011 – 182,8 Mio. EUR (Geschäfts-

jahr 2010: – 13,8 Mio. EUR). 

Ergebnis vor Steuern (EBT)

Das Finanzergebnis des   Conergy Konzerns betrug im 

Geschäftsjahr 2011 53,8 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: 

– 14,7 Mio. EUR). Darin enthalten ist ein einmaliger Er-

trag aus der im Juli 2011 erfolgten Kapitalerhöhung und 

einem damit verbundenen Forderungsverzicht seitens 

der Kreditgeber von 67,7 Mio. EUR. Die finanziellen Auf-

wendungen in Höhe von – 15,3 Mio. EUR (Geschäftsjahr 

2010: – 15,9 Mio. EUR) stellen im Wesentlichen Zinsauf-

wendungen für Finanzschulden dar, die sich sowohl aus 

Zinszahlungen als auch aus Zinsabgrenzungen zusam-

mensetzen. Unter Berücksichtigung des Finanzergeb-

nisses ergibt sich ein EBT von – 129,0 Mio. EUR (Ge-

schäftsjahr 2010: – 28,5 Mio. EUR). 

Ergebnis nach Steuern

Das Ergebnis nach Steuern der fortzuführenden Ge-

schäftsbereiche belief sich im Geschäftsjahr 2011, 

nach Berücksichtigung eines Steueraufwands in Höhe 

von 35,5 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: 13,5 Mio. EUR), 

auf – 164,5 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: – 42,0 Mio. 

EUR). Der Steueraufwand ist maßgeblich durch nicht 

zahlungswirksame latente Steuern beeinflusst.

Die aufgegebenen Geschäftsbereiche (Discontinued 

Operations) des Segments EPURON erzielten ein Er-

gebnis nach Steuern von 2,4  Mio.  EUR, während im 

Vorjahr noch ein Verlust von – 2,9 Mio. EUR ausgewie-

sen werden musste. Somit belief sich das Ergebnis 

nach Steuern im Geschäftsjahr 2011 auf – 162,1 Mio. 

EUR (Geschäftsjahr 2010: – 44,9  Mio.  EUR). Das Er-

gebnis je Aktie des fortzuführenden Geschäfts betrug 

– 1,67 EUR (Geschäftsjahr 2010: – 0,84 EUR). 
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Im Segment Deutschland verzeichnete   Conergy einen 

deutlichen Umsatzrückgang auf 173,7 Mio. EUR (Ge-

schäftsjahr 2010: 328,2  Mio.  EUR). Darin enthalten 

sind das Exportgeschäft der   Conergy Deutschland 

 GmbH sowie im Geschäftsjahr 2011 realisierte Projek-

tumsätze aus einem 5-Megawatt-Photovoltaik-Groß-

kraftwerk in Großbritannien, die bei der Ermittlung der 

regionalen Umsatzverteilung jedoch dem Ausland zu-

geordnet werden. Korrigiert um diese Sachverhalte 

musste im Segment Deutschland ein preisbereinigter 

Umsatzrückgang bei Photovoltaikmodulen von 38,4 Pro-

zent im Vergleich zum Vorjahr hingenommen werden. 

Dabei ist zu beachten, dass es in Deutschland auf-

grund der im Vorjahr geführten Diskussion über eine 

Vergütungsabsenkung im Rahmen der EEG-Änderung 

vor allem in den ersten beiden Quartalen 2010 zu einer 

erhöhten Nachfrage kam. Dieser positive Umsatzef-

fekt bzw. die durch die Diskussion ausgelöste Sonder-

konjunktur des Vorjahres belastet nun den Vergleich 

der Umsatzentwicklung in Deutschland. Im Geschäfts-

jahr 2011 beinhaltet der Umsatz u. a. einen 8,2 Mega-

watt starken Solarpark in Grimmen (Mecklenburg-Vor-

pommern) sowie einen 1,2 Megawatt starken Solarpark 

auf dem Gelände eines ehemaligen Kiesabbaube-

triebs in der südbayrischen Gemeinde Thalham 

(Obing). Im Vorjahr trugen insbesondere die Errichtung 

eines 19 Megawatt starken Solarparks in der bayri-

schen Marktgemeinde Thüngen und ein 6-Megawatt-

Solarpark im schleswig holsteinischen Tarp zur Um-

satzentwicklung bei. Insbesondere das Photo voltaik- 

Großprojektgeschäft war für   Conergy in 2011 in Sum-

me enttäuschend. Auch führten bislang weder die sin-

kenden Systempreise noch die Diskussion zum Atom-

ausstieg zu dem erhofften Anstieg der Photovoltaik- 

Nachfrage im Handelsgeschäft. Einhergehend mit ei-

ner reduzierten Förderung, insbesondere für Photo-

voltaik-Großprojekte, ist davon auszugehen, dass es 

in Deutschland zu einer starken Abkühlung des Photo-

voltaik-Markts kommen wird.

In der Region Europa – ohne Deutschland – musste ein 

Umsatzrückgang um 56,5 Mio. EUR bzw. 17,4 Prozent 

auf 267,2 Mio. EUR hingenommen werden (Geschäfts-

jahr 2010: 323,7 Mio. EUR). Preisbereinigt konnte der 

Umsatz aus dem Verkauf von Photovoltaikmodulen je-

doch um 13,8 Prozent gesteigert werden. Insbesonde-

re in Südeuropa ließ sich eine positive Umsatzent-

wicklung beobachten. In Spanien sowie Griechenland 

konnte   Conergy die Marktposition weiter ausbauen 

und somit wesentliche Umsatzsteigerungen erzielen. 

So konnte der Umsatz in Spanien im Wesentlichen aus 

dem Handelsgeschäft auf 54,0 Mio. EUR (Geschäfts-

jahr 2010: 49,5 Mio. EUR) gesteigert werden. Diese er-

freuliche Umsatzentwicklung zeichnete sich bereits in 

2010 ab. In Griechenland konnte der Umsatz auf 

55,2  Mio.  EUR (Geschäftsjahr 2010: 39,0  Mio.  EUR) 

ebenfalls deutlich erhöht werden. In Italien reduzierte 

sich der Umsatz von 151,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 

2010 auf 124,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2011. Die im 

1. Halbjahr 2011 relativ starke italienische Nachfrage 

hat sich im 2. Halbjahr 2011 deutlich abgekühlt. Dabei 

war zu beobachten, dass sich regulatorische Unsi-

cherheiten aufgrund der veränderten Rahmenbedin-

gungen im Zusammenhang mit den Förderbestim-

mungen negativ auf das Marktwachstum in Italien 

ausgewirkt haben. Frankreich musste aufgrund drasti-

scher Einschnitte der französischen Regierung bei der 

Photovoltaik-Förderung einen Umsatzrückgang von 

25,4 Mio. EUR auf 23,8 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: 

49,2 Mio. EUR) hinnehmen.

Geschäftsentwicklung nach Segmenten

Außenumsatz nach Segmenten

Mio. EUR 2011 2010 4. Quartal 2011 4. Quartal 2010

Deutschland 173,7 328,2 59,6 49,3

Europa* 267,2 323,7 50,1 113,4

Americas 70,0 63,0 26,1 26,6

Asia Pacific 140,3 110,2 13,6 31,7

Components 102,9 88,4 33,8 27,5

Holding – – – –

Überleitung – – – –

Fortzuführendes Geschäft 754,1 913,5 183,2 248,5

* ohne Deutschland
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In der Region Americas konnte der Umsatz auf 

70,0 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: 63,0 Mio. EUR) ge-

steigert werden. Dies ist ein Umsatzanstieg von 

11,1  Prozent bzw. 7,0  Mio.  EUR. Der Umsatz in den 

USA erhöhte sich um 3,2 Mio. EUR auf 42,6 Mio. EUR 

(Geschäftsjahr 2010: 39,4 Mio. EUR). Dies entspricht 

einem Umsatzanstieg von 8,2 Prozent. In Kanada stieg 

der Umsatz auf 27,4  Mio.  EUR (Geschäftsjahr 2010: 

23,6 Mio. EUR), womit sich im Geschäftsjahr 2011 die 

gute Entwicklung des Geschäftsjahres 2010 fortsetzte. 

In dem Segment Americas konnte der Umsatz bei Pho-

tovoltaikmodulen preis- und währungsbereinigt im 

Vergleich zum Vorjahr um 50,3 Prozent erhöht werden. 

In der Region Asia Pacific wurde der Umsatz mit 

30,1 Mio. EUR um 27,3 Prozent auf 140,3 Mio. EUR ge-

steigert (Geschäftsjahr 2010: 110,2 Mio. EUR). Zu die-

ser erfreulichen Umsatzentwicklung trug u. a. der Bau 

eines 12,4 Megawatt starken Solarparks in Thailand 

sowie eines 15 Megawatt starken Solarparks in Indien 

bei. Australien erzielte einen Umsatz insbesondere 

durch das Handelsgeschäft in Höhe von 83,1 Mio. EUR 

(Geschäftsjahr 2010: 86,3 Mio. EUR). 

Der Außenumsatz des Segments Components lag mit 

102,9  Mio.  EUR deutlich über Vorjahresniveau (Ge-

schäftsjahr 2010: 88,4 Mio. EUR), was ausschließlich 

auf die positive Umsatzentwicklung der Mounting Sys-

tems  GmbH zurückzuführen ist. 

Mitarbeiter und Personalaufwand

Mitarbeiter nach Segmenten

FTE 31.12.11 31.12.10

Deutschland 93 94

Europa * 174 253

Americas 86 77

Asia Pacific 151 144

Components 750 762

Holding 207 239

Überleitung – –

Gesamtzahl Beschäftigte 1.461 1.569

 davon Angestellte in Prozent 65 67 

 davon gewerbliche Mitarbeiter in Prozent 35 33 

* ohne Deutschland

Zum 31. Dezember 2011 beschäftigte die   Conergy 

Gruppe im fortzuführenden Geschäft insgesamt 

1.461 Mitarbeiter (alle Angaben beziehen sich auf Full 

Time Equivalents). Das sind 108 Mitarbeiter weniger 

als zum 31. Dezember 2010. Von den Mitarbeitern im 

fortzuführenden Geschäft waren 843 Mitarbeiter bei 

den deutschen Tochtergesellschaften, 411 Mitarbeiter 

in den ausländischen Tochtergesellschaften und 

207 Mitarbeiter bei der Holding beschäftigt. Die Mitar-

beiterzahl betrug im Geschäftsjahr 2011 durchschnitt-

lich 1.510 (Geschäftsjahr 2010: 1.496 Mitarbeiter). Von 

den 1.510 Mitarbeitern des   Conergy Konzerns waren 

zum 31. Dezember 2011 65  Prozent Angestellte und 

35 Prozent gewerbliche Mitarbeiter. 

Der Personalaufwand in Höhe von 86,3 Mio. EUR lag 

mit 1,0 Mio. EUR über Vorjahresniveau (Geschäftsjahr 

2010: 85,3 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf Son-

dereffekte im Zusammenhang mit der Fokussierung 

der Modulproduktion am Produktionsstandort Frank-

furt (Oder) sowie auf weitere Restrukturierungsmaß-

nahmen in Deutschland, Frankreich und den USA zu-

rückzuführen ist. 

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage |
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Überleitung zum Konzernergebnis

Die Segmentberichterstattung orientiert sich an der 

Organisationsstruktur des   Conergy Konzerns. Die ein-

zelnen organisatorischen Einheiten werden unabhän-

gig von ihrer gesellschaftsrechtlichen Beteiligungs-

struktur allein nach wirtschaftlichen Kriterien den 

Geschäftssegmenten zugeordnet. 

Das fortgeführte Geschäft wird in die operativen Seg-

mente Deutschland, Europa ohne Deutschland, Ameri-

cas, Asia Pacific, Components und Holding aufgeteilt. 

Das Segment Holding beinhaltet im Wesentlichen die 

Tätigkeiten der zentralen Shared Services der   Conergy 

AG sowie den Einkauf und die Logistik. Separat ausge-

wiesen wird die Spalte „Überleitung“. In der Überleitung 

werden die konzerninternen Geschäftsvorfälle elimi-

niert sowie Erträge und Aufwendungen, die den Seg-

menten nicht direkt zuzuordnen sind, ausgewiesen. 

Die als „zur Veräußerung“ klassifizierten Vermögens-

werte und Schulden sowie aufgegebenen Geschäfts-

bereiche betrafen in der Berichtsperiode folgende 

Sachverhalte:

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die Vermögenswerte 

und Schulden der Güstrower Wärmepumpen  GmbH 

des Segments Components als „zur Veräußerung ge-

halten“ klassifiziert.   Conergy AG veräußerte im 

1. Quartal 2011 ihre auf die Produktion und den Ver-

trieb von Wärmepumpen spezialisierte Tochtergesell-

schaft an die SmartHeat Inc. Das an der amerikani-

schen NASDAQ gelistete Unternehmen ist ein 

führender Anbieter in den Bereichen Wärmeübertra-

gungs- und Energiesparlösungen auf dem chinesi-

schen Markt. Mit dem Verkauf gingen 100 Prozent der 

Anteile an der Güstrower Wärmepumpen  GmbH auf 

SmartHeat Inc. über. Zudem übernahm die Güstrower 

Wärmepumpen  GmbH das Betriebsgrundstück von 

  Conergy.

Zusätzlich wurden im Geschäftsjahr 2010 die Vermö-

genswerte und Schulden der Schweizer   Conergy 

Tochter   Conergy (Schweiz)  GmbH des Segments Eu-

ropa als „zur Veräußerung gehalten“ klassifiziert. 

  Conergy veräußerte im 1. Quartal 2011 ihr Schweizer 

Solarthermie-Geschäft an die Capital Stage AG, ein 

auf Unternehmen und Projekte aus dem Cleantech-

Sektor spezialisiertes Private-Equity-Haus. Mit dem 

Verkauf gingen 100 Prozent der Anteile an der Gesell-

schaft über. Ferner wurden die Vermögenswerte und 

Schulden der zypriotischen Landesgesellschaft des 

Segments Europa als „zur Veräußerung gehalten“ 

klassifiziert. Beide Gesellschaften wurden im 2. Quar-

tal 2011 verkauft. 

Im März 2011 wurden ergänzend hierzu die Vermö-

genswerte und Schulden der Schweizer   Conergy 

Tochter SunTechnics Fabrisolar AG des Segments Eu-

ropa als „zur Veräußerung gehalten“ klassifiziert. Die 

Gesellschaft wurde im 2. Quartal 2011 veräußert.

Infolge des Verkaufs der voltwerk electronics  GmbH 

an die Bosch-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im Dezem-

ber 2011 wurden die der Tochtergesellschaft gehören-

den Vermögenswerte und Schulden ebenso als „zur 

Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. 

„Schulden“ klassifiziert. Der Verkauf steht unter der 

Überleitung EBIT zum Konzernergebnis

Mio. EUR 2011 2010 4. Quartal 2011 4. Quartal 2010

Deutschland 1,6 – 2,8 1,2 – 2,8

Europa* – 0,6 – 5,0 – 2,8 – 7,3

Americas – 4,9 – 10,3 – 0,9 – 9,0

Asia Pacific – 15,7 7,4 – 15,2 0,3

Components – 65,1 27,9 – 2,7 5,6

Holding – 98,1 – 27,4 – 27,1 – 14,4

Überleitung 0,0 – 3,6 1,1 0,8

EBIT – 182,8 – 13,8 – 46,4 – 26,8

Finanzergebnis 53,8 – 14,7 – 3,0 – 3,9

Ergebnis vor Steuern (EBT) – 129,0 – 28,5 – 49,4 – 30,7

Ertragsteuern – 35,5 – 13,5 – 11,9 – 12,0

Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden 
 Geschäftsbereichen  – 164,5 – 42,0 – 61,3 – 42,7

Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 2,4 – 2,9 2,4 2,9

Ergebnis nach Steuern – 162,1 – 44,9 – 58,9 – 39,8

* ohne Deutschland
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aufschiebenden Bedingung bzw. unter dem Vorbehalt 

der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde.

Die aufgegebenen Geschäftsbereiche (Discontinued 

Operations) beinhalten den Geschäftsbereich EPU-

RON, deren Tätigkeitsschwerpunkte überwiegend 

Wind- und Bioenergieprojekte darstellten. In diesem 

Zusammenhang veräußerte   Conergy im Dezember 

2010 das deutsche und französische Windprojektge-

schäft inklusive des dazugehörigen Betriebsvermö-

gens an einen Investmentfonds der Impax Asset Ma-

nagement Ltd., einem der führenden Spezialisten für 

börsennotierte und Private-Equity-Fonds im europäi-

schen Erneuerbare-Energien-Bereich. Der kombinier-

te Asset/Share-Deal zwischen der   Conergy Tochter 

Momentum Renewables  GmbH (vormals EPURON 

 GmbH) und Impax New Energy Investors II L.P. um-

fasst die deutschen Windentwicklungs-Aktivitäten am 

Standort Hamburg, alle Geschäftsanteile an drei be-

reits in Betrieb befindlichen Windparks in Ostdeutsch-

land, das Betriebsführungs-Geschäft der CSO Energy 

 GmbH sowie 100 Prozent des EPURON Windgeschäfts 

in Frankreich. Zusätzlich wurden wesentliche Projekte 

basierend auf CSP-Technologie (Concentrated Solar 

Power) im 1. Quartal 2011 in Spanien verkauft. Außer 

dem Windprojektgeschäft in Australien, das im No-

vember 2011 verkauft wurde, sowie dem Anfang Feb-

ruar 2011 verkauften Biogasprojektgeschäft an die 

RES Projects  GmbH, einen der führenden Spezialisten 

für die Projektierung und Realisierung von Biomethan-

anlagen mit Sitz in München, waren sämtliche weiter 

gehenden Aktivitäten im Segment EPURON bereits in 

2010 eingestellt worden. 

Die Kommentierungen in diesem Konzernlagebericht 

beziehen sich, sofern nicht ausdrücklich auf Disconti-

nued Operations Bezug genommen wird, ausschließ-

lich auf das fortzuführende Geschäft. Die Discontinued 

Operations werden in der Gewinn- und Verlustrech-

nung, in der Bilanz und in der Kapitalflussrechnung in 

jeweils separaten Posten zusammengefasst ausge-

wiesen. 

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung beschreibt die Herkunft und 

die Verwendung der Geldströme in der Berichtsperio-

de. Ihr kommt damit eine zentrale Bedeutung für die 

Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu. 

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage |

Kapitalflussrechnung   Conergy Konzern (Kurzfassung)

Mio. EUR 2011 2010 4. Quartal 2011 4. Quartal 2010

Ergebnis aus laufender Geschäfts tätigkeit vor Änderungen 
des Netto umlaufvermögens – 65,6 34,5 – 29,0 – 0,6

Veränderung des Nettoumlaufvermögens 18,5 – 17,4 33,2 21,9

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete 
Zahlungs mittel

 im fortzuführenden Geschäft – 47,1 17,1 4,2 21,3

 im nicht fortzuführenden Geschäft 1,9 – 9,2 3,0 – 3,7

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete 
Nettozahlungs mittel (gesamt) – 45,2 7,9 7,2 17,6

Aus der Investitionstätigkeit erwirtschaftete 
 Netto zahlungsmittel 15,6 – 9,1 – 2,6 – 6,5

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow) – 29,6 – 1,2 4,6 11,1

Aus der Finanzierungstätigkeit erwirtschaftete 
 Netto zahlungsmittel 15,4 – 15,2 0,2 – 8,1

 davon Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 13,9 – – –

  davon Auszahlungen im Zusammenhang mit 
 Eigenkapitalbeschaffung – 3,6 – – –

  davon Veränderung der Finanzschulden 124,3 22,4 2,6 – 2,7

  davon Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden – 105,0 – 20,7 – – 1,9

  davon Gezahlte Zinsen – 14,2 – 16,9 – 2,4 – 3,5

Zahlungswirksame Veränderung der 
Netto finanzschulden – 14,2 – 16,4 4,8 3,0
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Ausgehend von einem operativen Ergebnis (EBIT) im 

Geschäftsjahr 2011 in Höhe von – 182,8 Mio. EUR (Ge-

schäftsjahr 2010: – 13,8 Mio. EUR), bereinigt um nicht 

zahlungswirksame Sachverhalte wie u. a. Abschrei-

bungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens, 

Veränderungen der langfristigen Rückstellungen so-

wie sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Auf-

wendungen, wie zum Beispiel Teile des Währungser-

gebnisses und Wertberichtigungen auf Vorräte und 

Forderungen, ergab sich ein Mittelabfluss aus laufen-

der Geschäftstätigkeit vor Änderungen des Nettoum-

laufvermögens (Bruttocashflow) von 65,6  Mio.  EUR, 

während im Geschäftsjahr 2010 noch ein Mittelzufluss 

von 34,5 Mio. EUR erreicht wurde. Der Bruttocashflow 

reduzierte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 

100,1 Mio. EUR, was im Wesentlichen auf den hohen 

Preisverfall von Photovoltaik-Systemen sowie das da-

mit einhergehende schwierige wirtschaftliche Mark-

tumfeld zurückzuführen ist.

Aus laufender Geschäftstätigkeit nach Änderungen 

des Nettoumlaufvermögens (Nettocashflow) im fort-

zuführenden Geschäft flossen aus der   Conergy Grup-

pe im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 47,1 Mio. EUR ab, 

während es im Geschäftsjahr 2010 zu einem Zah-

lungsmittelzufluss in Höhe von 17,1 Mio. EUR kam. Der 

Nettocashflow des Geschäftsjahres 2011 ist auf den 

negativen Bruttocashflow und zugleich auf zusätzliche 

Mittelabflüsse von 7,4 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: 

Mittelabfluss 22,8 Mio. EUR) durch die Zunahme des 

Working Capitals zurückzuführen. Die Veränderung 

des Working Capitals ist dabei ausschließlich durch 

das 1. Quartal 2011 verursacht, dessen Entwicklung in 

den folgenden Quartalen des Jahres 2011 nicht voll-

ständig kompensiert werden konnte. Der Anstieg des 

Working Capitals wurde insbesondere durch den ver-

gleichsweise hohen Abbau der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen in Höhe von 67,8 Mio. EUR 

(Geschäftsjahr 2010: Zunahme der Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen von 41,8 Mio. EUR) 

verursacht. Im Geschäftsjahr 2011 wurden Vorräte um 

50,3 Mio. EUR abgebaut, während im Geschäftsjahr 

2010 noch Vorräte in Höhe von 73,3 Mio. EUR aufge-

baut wurden. Im Vorjahr wurden die Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen um 8,7 Mio. EUR abge-

baut, während sich diese im Geschäftsjahr 2011 um 

10,1 Mio. EUR verringerten. Das übrige Nettovermö-

gen veränderte sich um 28,6 Mio. EUR (Geschäftsjahr 

2010: 4,9 Mio. EUR), was u. a. auf die ergebnisbelas-

tende Bildung von Rückstellungen zurückzuführen ist. 

Während im Vorjahr Steuererstattungen in Höhe von 

0,5  Mio.  EUR zuflossen, mussten im Geschäftsjahr 

2011 2,7 Mio. EUR gezahlt werden.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der 

aufgegebenen Geschäftsbereiche Biomasse, Biogas, 

Windenergieprojekte und CSP der EPURON belief 

sich im Geschäftsjahr 2011 auf 1,9  Mio.  EUR (Ge-

schäftsjahr 2010: – 9,2 Mio. EUR). Dieser wurde in der 

Kapitalflussrechnung in einem separaten Posten zu-

sammengefasst ausgewiesen. Insgesamt belief sich 

der Zahlungsmittelabfluss aus laufender Geschäftstä-

tigkeit auf 45,2  Mio.  EUR (Geschäftsjahr 2010: Zah-

lungsmittelzufluss 7,9 Mio. EUR).

Der Nettozahlungsmittelzufluss aus Investitionstätig-

keit belief sich im Geschäftsjahr 2011 auf 15,6 Mio. EUR 

(Geschäftsjahr 2010: Mittelabfluss 9,1 Mio. EUR). Die-

ser Mittelzufluss ist insbesondere auf Erlöse aus dem 

Verkauf von Tochterunternehmen in Höhe von 

25,3  Mio.  EUR zurückzuführen (Geschäftsjahr 2010: 

0,4 Mio. EUR). Für Investitionen in Sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte sind dem Konzern 

14,6  Mio.  EUR abgeflossen (Geschäftsjahr 2010: 

14,6 Mio. EUR). Der Mittelzufluss aus finanziellen Ver-

mögenswerten belief sich auf 2,4  Mio.  EUR (Ge-

schäftsjahr 2010: Mittelzufluss 4,2 Mio. EUR). Aus er-

haltenen Zinsen sind dem   Conergy Konzern wie im 

Vorjahr 0,9 Mio. EUR zugeflossen (Geschäftsjahr 2010: 

0,9 Mio. EUR).

Für das Geschäftsjahr 2011 ergibt sich somit ein Cash-

flow vor Finanzierungstätigkeit von – 29,6  Mio.  EUR 

(Geschäftsjahr 2010: – 1,2 Mio. EUR). 

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich für den 

  Conergy Konzern im Geschäftsjahr 2011 per saldo ein 

Mittelzufluss in Höhe von 15,4 Mio. EUR (Geschäfts-

jahr 2010: Mittelabfluss 15,2 Mio. EUR). Dieser Mittel-

zufluss war insbesondere auf eine Neustrukturierung 

der Fremdfinanzierung zurückzuführen, die im We-

sentlichen durch die Refinanzierung der Verbindlich-

keiten und damit die im 3. Quartal 2011 erfolgten Kapi-

talmaßnahmen gekennzeichnet war. In diesem Zusam- 

menhang flossen der Gesellschaft 13,9 Mio. EUR aus 

der im Juli 2011 erfolgten Kapitalerhöhung zu, denen 

Kosten von 3,6 Mio. EUR gegenüberstanden. Den Net-

toemissionserlös aus der Bezugsrechtskapitalerhö-

hung hat   Conergy im Juli 2011 zur Rückführung von 

Darlehensforderungen bei ihren Kreditgebern verwen-

det. Der neue Kreditvertrag wurde ebenfalls im Juli 

2011 geschlossen. Mit dessen Mitteln wurde unter an-

derem die noch ausstehende Valuta des syndizierten 

Kreditvertrages 2007 zurück bezahlt. Dadurch ist die-

ser erloschen. Für weitere Einzelheiten verweisen wir 

auf die weiterführenden Erläuterungen im Abschnitt 

„Flüssige Mittel und Nettoverschuldung“. Bezüglich 

der Einzelheiten zum neuen Kreditvertrag (Syndizierter 
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Kreditvertrag 2011) verweisen wir auf die Darstellung 

der Vertragsbedingungen des syndizierten Kreditver-

trages im Chancen- und Risikobericht des Konzernla-

geberichts.

Hinzu kamen Zinszahlungen, die mit – 14,2 Mio. EUR 

unter Vorjahresniveau lagen (Geschäftsjahr 2010: 

– 16,9 Mio. EUR). 

Die zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmit-

tel und Zahlungsmitteläquivalente betrug somit im Ge-

schäftsjahr 2011 – 14,2 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010: 

– 16,4 Mio. EUR). 

Flüssige Mittel und Nettoverschuldung

Nettoverschuldung und Gearing 31.12.2011 31.12.2010

Langfristige Finanzschulden Mio. EUR 87,7 11,1

Kurzfristige Finanzschulden Mio. EUR 53,6 280,5

Finanzverschuldung Mio. EUR 141,3 291,6

 Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente Mio. EUR 23,8 36,7

Nettoverschuldung im 
fortzuführenden Geschäft Mio. EUR 117,5 254,9

Eigenkapital Mio. EUR 20,9 71,4

Gearing in Prozent 562,2 357,0

Der   Conergy Konzern verfügte zum 31. Dezember 2011 

über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  

in Höhe von 23,8  Mio.  EUR (31. Dezember 2010: 

36,7 Mio. EUR).

 

Gleichzeitig beliefen sich die Finanzschulden zum 31. 

Dezember 2011 auf 141,3  Mio.  EUR im Vergleich zu 

291,6 Mio. EUR zum Ende des Geschäftsjahres 2010. 

Somit verringerte sich die Finanzverschuldung im Ge-

schäftsjahr 2011 um 150,3 Mio. EUR im Vergleich zum 

Bilanzstichtag 2010. Die Nettoverschuldung des Kon-

zerns zum Ende des Geschäftsjahres 2011 belief sich 

auf 117,5 Mio. EUR (31. Dezember 2010: 254,9 Mio. EUR). 

Abweichend zur Darstellung in der Konzernbilanz kann 

der Zahlungsmittelfonds der Kapitalflussrechnung 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente enthal-

ten, die den als zur Veräußerung gehaltenen Vermö-

genswerten zuzuordnen sind (31. Dezember 2010: 

1,3 Mio. EUR). Weitere Einzelheiten zu den als zur Ver-

äußerung gehaltenen Vermögenswerten können den 

Ausführungen im Abschnitt „Grundlagen der Darstel-

lung“ im Konzernlagebericht entnommen werden. 

Zur Sicherung einer ausreichenden Liquidität hatten 

die   Conergy AG, die Momentum Renewables  GmbH 

(vormals EPURON  GmbH), die   Conergy SolarModule 

 GmbH & Co. KG und die   Conergy Deutschland  GmbH 

am 31. Juli 2007 mit ursprünglich 23 Banken unter Füh-

rung der Commerzbank AG, der Dresdner Bank AG 

und der WestLB AG einen syndizierten Kreditvertrag 

über insgesamt 600  Mio.  EUR abgeschlossen 

(400 Mio. EUR Barkredit und 200 Mio. EUR Aval- und 

Akkreditivlinie) („syndizierter Kreditvertrag 2007“). 

Am 17. Dezember 2010 verständigte sich die Gesell-

schaft mit ihren Kreditgebern in einem Restructuring 

Term Sheet auf ein Sanierungskonzept, welches im 

Wesentlichen durch die Refinanzierung der bestehen-

den Kreditverbindlichkeiten im Rahmen einer kombi-

nierten Bar- und Sachkapitalerhöhung gekennzeichnet 

war. Im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskon-

zeptes wurde auf der außerordentlichen Hauptver-

sammlung am 25. Februar 2011 eine Kapitalherabset-

zung im Verhältnis 8 zu 1 beschlossen. Der Beschluss 

der Kapitalherabsetzung wurde am 23. Juni 2011 in 

das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Un-

mittelbar nach der Herabsetzung des Grundkapitals 

schloss sich die am 25. Februar 2011 ebenso be-

schlossene kombinierte Bar- und Sachkapitalerhö-

hung an. Während einer zweiwöchigen Bezugsfrist, die 

am 12. Juli 2011 endete, übten Aktionäre das gewährte 

Bezugsrecht für insgesamt 13.226.962 EUR zum Be-

zugspreis von 1,05 EUR je neue Aktie aus. Einem Teil 

der bisherigen Kreditgeber unter dem syndizierten 

Kreditvertrag 2007 wurde ferner die Möglichkeit einge-

räumt, in dem Umfang, in dem Bezugsrechte nicht 

ausgeübt wurden oder als freie Spitzen vom Bezugs-

recht der Aktionäre ausgeschlossen waren, neue Akti-

en der Gesellschaft gegen Einbringung von Darlehens-

forderungen gegen die Gesellschaft zu zeichnen. Nach 

Ablauf der Bezugsfrist zeichnete ein Teil der Kreditge-

ber des syndizierten Kreditvertrags 2007 insgesamt 

96.807.229 neue Aktien gegen Einbringung von Darle-

hensforderungen gegen die Gesellschaft, wobei die 

eingebrachten Darlehensforderungen hierbei mit ei-

nem Abschlag von 40 Prozent auf den Nominalbetrag 

bewertet wurden. Die Eintragung der Durchführung 

der Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen in 

das Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 

21. Juli 2011. Durch diese Maßnahmen realisierte die 

  Conergy AG eine Gesamtentlastung bei den Schulden 

in Höhe von 182,6 Mio. EUR. 

Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung am 21. Juli 2011 

trat der neue Kreditvertrag (syndizierter Kreditvertrag 

2011) in Kraft und trat nach Rückführung des Syndi-

zierten Kreditvertrages 2007 an dessen Stelle. Die 

  Conergy AG und die   Conergy SolarModule  GmbH & 

Co. KG als Darlehensnehmerinnen sowie weitere we-
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sentliche Gesellschaften der   Conergy Gruppe als Ga-

ranten und 10 Banken unter Führung der Commerz-

bank International S.A., Luxembourg, haben diesen 

neuen Kreditvertrag am 8. Juli 2011 mit einem Ge-

samtvolumen von 263,1 Mio. EUR abgeschlossen. 

Der in drei Tranchen eingeteilte syndizierte Kreditver-

trag 2011 dient mit seiner Tranche A in Höhe von 

71,8  Mio.  EUR der Refinanzierung bestehender Ver-

bindlichkeiten unter dem syndizierten Kreditvertrag 

2007, mit seiner Tranche B, einer revolvierenden Kre-

ditlinie in Höhe von 50,0 Mio. EUR, der Deckung des 

Betriebsmittelbedarfs und sonstiger definierter opera-

tiver Zwecke der   Conergy Gruppe und schließlich mit 

seiner Tranche C in Höhe von bis zu 141,3 Mio. EUR 

der Refinanzierung bestehender Avale sowie der De-

ckung weiteren Avalbedarfs. Sämtliche Tranchen sind 

grundsätzlich vier Jahre nach erster Inanspruchnahme 

in voller Höhe zur Rückzahlung fällig, wobei jedoch re-

volvierende Darlehen, die unter Tranche B in Anspruch 

genommen worden sind, am Ende ihrer jeweiligen 

Zins periode zurückzuzahlen bzw. ohne tatsächliche 

Rückzahlung und Neuausreichung in eine neue 

 Zinsperiode zu überführen sind und bis einen Monat 

vor dem Endfälligkeitstag in Anspruch genommen 

werden können.

Bezüglich der Einzelheiten zum neuen Kreditvertrag 

(syndizierter Kreditvertrag 2011) verweisen wir auf die 

Darstellung der Vertragsbedingungen des syndizier-

ten Kreditvertrags im Chancen- und Risikobericht des 

Konzernlageberichts. 

Vermögenslage

Bilanz   Conergy Konzern (Kurzfassung)

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Langfristige Vermögenswerte 91,3 213,2

Kurzfristige Vermögenswerte 228,7 377,9

Als zur Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte 22,4 22,3

Summe kurzfristige Vermögenswerte 251,1 400,2

Gesamtvermögen 342,4 613,4

Gesamtes Eigenkapital 20,9 71,4

Langfristige Schulden 128,9 55,1

Kurzfristige Schulden 183,2 484,0

Schulden für als zur Veräußerung 
gehaltene Vermögenswerte 9,4 2,9

Summe kurzfristige Schulden 192,6 486,9

Gesamtkapital 342,4 613,4

Die Bilanzsumme des   Conergy Konzerns in Höhe von 

342,4 Mio. EUR verringerte sich zum 31. Dezember 2011 

um 271,0  Mio.  EUR im Vergleich zum Ende des Ge-

schäftsjahres 2010 (31. Dezember 2010: 613,4 Mio. EUR). 

Wesentliche Veränderungen resultierten hierbei aus der 

erfolgreichen Neustrukturierung der Finanzschulden im 

Juli 2011 sowie aus außerplanmäßigen Abschreibungen 

aufgrund der Entscheidung, das Werk in Frankfurt 

(Oder) auf die Modulproduktion zu fokussieren, um auf 

die zunehmend schwierige Marktsituation zu reagieren. 

Langfristige Vermögenswerte

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Geschäfts- oder Firmenwerte – 1,0

Immaterielle Vermögenswerte 4,2 10,2

Sachanlagen 81,3 164,4

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 1,5 1,6

Übrige langfristige Vermögenswerte 1,2 0,9

Latente Steuer forderungen 3,1 35,1

Langfristige Vermögenswerte 91,3 213,2

Die langfristigen Vermögenswerte des fortzuführen-

den Geschäfts sanken somit im Vergleich zum 31. De-

zember 2010 um 121,9  Mio.  EUR auf 91,3  Mio.  EUR 

(31. Dezember 2010: 213,2 Mio. EUR). Hierzu hat die 

Abnahme der Sachanlagen im Wesentlichen durch au-

ßerplanmäßige Abschreibungen auf 81,3 Mio. EUR (31. 

Dezember 2010: 164,4 Mio. EUR) beigetragen. Gleich-

zeitig sanken die aktiven latenten Steuern aufgrund 

der Veränderung von Steuerlatenzen auf Verlustvor-

träge um 32,0 Mio. EUR.

Kurzfristige Vermögenswerte

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Vorräte 86,4 169,5

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 83,2 103,2

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 8,4 4,6

Übrige kurzfristige Vermögenswerte 26,9 63,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente 23,8 36,7

Kurzfristige Vermögenswerte 228,7 377,9

Die kurzfristigen Vermögenswerte aus dem fortzufüh-

renden Geschäft verringerten sich zum 31. Dezember 

2011 insgesamt um 149,2 Mio. EUR auf 228,7 Mio. EUR 

(31. Dezember 2010: 377,9 Mio. EUR). Der Rückgang 

betrifft vor allem die Vorräte, die um 83,1 Mio. EUR auf 

86,4 Mio. EUR (31. Dezember 2010: 169,5 Mio. EUR) 

abnahmen. Die mengenbedingte Abnahme der Vorräte 

betrifft dabei vor allem die Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffe sowie die Handelswarenbestände. Die Entwick-
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lung der Lagerbestände resultiert zum einen aus dem 

Preisverfall für Photovoltaikmodule und zum anderen 

aus der bewussten Entscheidung, die Lagerbestände 

im aktuellen Marktumfeld zum Jahresende auf ein Mini-

mum zu reduzieren. Des Weiteren ist zu berücksichti-

gen, dass die Vorratsbestände der voltwerk electronics 

 GmbH zum Bilanzstichtag in Höhe von 16,7 Mio. EUR 

(31. Dezember 2010: 6,0 Mio. EUR) nunmehr unter den 

als “zur Veräußerung“ gehaltenen Vermögenswerten 

ausgewiesen werden. Die Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen in Höhe von 83,2 Mio. EUR (31. De-

zember 2010: 103,2 Mio. EUR) verringerten sich im Ver-

gleich zum Vorjahr vor allem infolge des reduzierten 

Umsatzvolumens des Geschäftsjahres 2011. Die übri-

gen kurzfristigen Vermögenswerte nahmen um 

37,0 Mio. EUR auf 26,9 Mio. EUR (31. Dezember 2010: 

63,9 Mio. EUR) ab. Die Reduzierung steht u. a. im Zu-

sammenhang mit dem im April 2011 erfolgten Zah-

lungseingang aus einer Ende 2010 bilanzierten Kauf-

preisforderung aus dem Verkauf des deutschen und 

französischen Windprojektgeschäfts. Zusätzlich redu-

zierten sich die Umsatzsteuerforderungen um 

13,4 Mio. EUR. Zum Bilanzstichtag setzen sich die üb-

rigen kurzfristigen Vermögenswerte im Wesentlichen 

aus Umsatzsteuerforderungen sowie einer Forderung 

gegenüber MEMC Electronic Materials, Inc., im Zusam-

menhang mit einem Wafer-Liefervertrag zusammen. Die 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gingen 

um 12,9  Mio.  EUR auf 23,8  Mio.  EUR (31.  Dezember 

2010: 36,7 Mio. EUR) zurück.

Die Vermögenswerte und Schulden der aufgegebenen 

Geschäftsbereiche wurden nicht in den einzelnen Bi-

lanzpositionen, sondern in Summe unter der Position 

„Als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und 

aufgegebene Geschäftsbereiche“ sowie in der ent-

sprechenden Position auf der Passivseite der Bilanz 

ausgewiesen. 

Die im Vorjahr als „zur Veräußerung“ klassifizierten 

Vermögenswerte und aufgegebenen Geschäftsberei-

che auf der Aktiv- und Passivseite betrafen:

|  das Biogasprojektgeschäft des aufgegebenen Ge-

schäftsbereichs EPURON, welches an die RES Pro-

jects  GmbH, einen der führenden Spezialisten für die 

Projektierung und Realisierung von Biomethananla-

gen mit Sitz in München, im Februar 2011 verkauft 

wurde, 

|  die Vermögenswerte und Schulden der   Conergy 

(Schweiz)  GmbH des Segments Europa, welche 

ebenfalls im 1. Quartal 2011 an die Capital Stage AG, 

ein auf Unternehmen und Projekte aus dem Clean-

tech-Sektor spezialisiertes Private-Equity-Haus, ver-

äußert wurde,

|  die Vermögenswerte und Schulden der Güstrower 

Wärmepumpen  GmbH des Segments Components, 

die im 1. Quartal 2011 an die SmartHeat Inc., einen 

führenden Anbieter in den Bereichen Wärmeübertra-

gungs- und Energiesparlösungen auf dem chinesi-

schen Markt, veräußert wurde,

|  auf CSP-Technologien (Concentrated Solar Power) 

basierende Projekte in Spanien, die im 1. Quartal 2011 

veräußert wurden, 

|  die Vermögenswerte und Schulden der zypriotischen 

Landesgesellschaft des Segments Europa, die im 

2. Quartal 2011 veräußert wurden, 

|  das australische Windprojekt-Geschäft des aufgege-

benen Geschäftsbereiches EPURON, welches im 

November 2011 veräußert wurde, sowie

|  den Verkauf des Betriebsgrundstücks in Güstrow an 

die Güstrower Wärmepumpen  GmbH im 4. Quartal 

2011. 

Zum 31. Dezember 2011 werden unter den als „Zur 

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ bzw. 

„Schulden“ ausschließlich die Vermögenswerte und 

Schulden der voltwerk electronics  GmbH erfasst. Die 

voltwerk electronics  GmbH wurde im Dezember 2011 

an die Bosch-Gruppe unter der aufschiebenden Be-

dingung bzw. unter dem Vorbehalt der Zustimmung 

der zuständigen Kartellbehörde veräußert. 

Das Eigenkapital der   Conergy Gruppe betrug Ende 

Dezember 2011 20,9  Mio.  EUR (31. Dezember 2010: 

71,4 Mio. EUR). Damit verringerte sich das Eigenkapi-

tal im Vergleich zum Vorjahr um 50,5  Mio.  EUR. Die 

Entwicklung resultierte aus dem negativen Konzerner-

gebnis 2011, das im Wesentlichen durch die Folgen ei-

nes starken Preisverfalls im Solarmarkt und weitere 

Sondersachverhalte belastet wurde. Gleichzeitig er-

folgten im Geschäftsjahr 2011 eine kombinierte Bar- 

und Sachkapitalerhöhung sowie eine damit einherge-

hende Neustrukturierung der Finanzschulden, die in 

Summe das Eigenkapital und Konzernergebnis mit 

180,8  Mio.  EUR erhöhten. Jedoch konnten diese er-

folgreichen Maßnahmen nicht die Gesamtergebnisbe-

lastung in 2011 kompensieren. Die Eigenkapitalquote 

betrug zum Ende des Geschäftsjahres 6,1  Prozent 

(Vorjahr: 11,6 Prozent). Zur weiteren Entwicklung des 

Eigenkapitals wird auf die Eigenkapitalveränderungs-

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage |
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rechnung verwiesen, die Bestandteil des Konzernab-

schlusses ist.

Die Schulden aus den fortgeführten Geschäftsberei-

chen verringerten sich um 227,0  Mio.  EUR auf 

312,1 Mio. EUR im Vergleich zum Ende des Geschäfts-

jahres 2010 (31. Dezember 2010: 539,1 Mio. EUR).

Langfristige Schulden

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Langfristige Rückstellungen 39,3 41,5

Langfristige Finanzschulden 87,7 11,1

Übrige langfristige Schulden 1,8 2,0

Latente Steuerschulden 0,1 0,5

Langfristige Schulden 128,9 55,1

Die langfristigen Schulden in Höhe von 128,9 Mio. EUR 

haben sich zum 31. Dezember 2011 im Vergleich zum 

Ende des Berichtszeitraums 2010 um 73,8 Mio. EUR 

erhöht (31. Dezember 2010: 55,1  Mio.  EUR). Hierzu 

beigetragen hat im Wesentlichen die Zunahme der 

langfristigen Finanzschulden um 76,6  Mio.  EUR auf 

87,7 Mio. EUR (31. Dezember 2010: 11,1 Mio. EUR), die 

auf die Neustrukturierung der Fremdfinanzierung nach 

erfolgreicher Umsetzung der Kapitalmaßnahmen zu-

rückzuführen ist. Entsprechend reduzierten sich die 

kurzfristigen Finanzschulden zum Bilanzstichtag 2011. 

Die langfristigen Rückstellungen mit 39,3  Mio.  EUR 

(31. Dezember 2010: 41,5 Mio. EUR) und die übrigen 

langfristigen Schulden mit 1,8 Mio. EUR (31. Dezember 

2010: 2,0  Mio.  EUR) blieben nahezu auf Vorjahres-

niveau. 

Kurzfristige Schulden

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Kurzfristige Rückstellungen 18,8 10,8

Kurzfristige Finanzschulden 53,6 280,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 88,2 161,7

Übrige kurzfristige Schulden 20,9 28,1

Tatsächliche Ertragsteuerschulden 1,7 2,9

Kurzfristige Schulden 183,2 484,0

Die kurzfristigen Schulden aus dem fortzuführenden 

Geschäft beliefen sich zum 31. Dezember 2011 insge-

samt auf 183,2  Mio.  EUR (31. Dezember 2010: 

484,0 Mio. EUR) und sind damit um 300,8 Mio. EUR im 

Vergleich zum Ende des Geschäftsjahres 2010 deut-

lich gesunken. Dies wurde insbesondere durch die 

Abnahme der kurzfristigen Finanzschulden um 

226,9  Mio.  EUR auf 53,6  Mio.  EUR (31. Dezember 

2010: 280,5  Mio.  EUR) verursacht. Die Reduzierung 

der Finanzschulden steht zum einen im Zusammen-

hang mit der Neustrukturierung der Fremdfinanzierung, 

bei der Finanzschulden in Höhe von 71,8 Mio. EUR wie-

der langfristig finanziert wurden, und zum anderen mit 

der im Juli 2011 erfolgten Kapitalmaßnahme. Für weite-

re Einzelheiten verweisen wir auf die weiterführenden 

Erläuterungen im Abschnitt „Flüssige Mittel und Netto-

verschuldung“ und auf den Abschnitt „Vertrags- 

 be dingungen des syndizierten Kreditvertrages“. Die 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nah-

men um 73,5 Mio. EUR auf 88,2 Mio. EUR (31. Dezem-

ber 2010: 161,7 Mio. EUR) ab. Der Rückgang ist im We-

sentlichen durch den mengenbedingten Rückgang der 

Vorräte verursacht. Gleichzeitig verringerten sich die 

übrigen kurzfristigen Schulden um 7,2  Mio.  EUR auf 

20,9  Mio.  EUR (31. Dezember 2010: 28,1  Mio.  EUR). 

Dem gegenüber stand die Zunahme der kurzfristigen 

Rückstellungen, die im Wesentlichen aus der Umstel-

lung der Modulproduktion in Frankfurt (Oder) um 

8,0 Mio. EUR auf 18,8 Mio. EUR (31. Dezember 2010: 

10,8 Mio. EUR) resultiert.

Sonstiges

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren haben ei-

nen großen Anteil am nachhaltigen Erfolg eines Unter-

nehmens. Im Zuge der Neuausrichtung in den vergan-

genen Jahren haben wir nichtfinanzielle Leis tungs - 

indikatoren festgelegt und ausgebaut, die wir als 

 Hebel begreifen, um das Unternehmen effizienter und 

attraktiver zu gestalten. 

Qualifikation der Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der   Conergy AG 

bilden den Grundstock des Unternehmens. Mit ihrer 

Identifikation für das Unternehmen und ihrem Engage-

ment für die definierten Ziele leisten sie einen ent-

scheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg. Ne-

ben gezielten Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen 

werden die Potenziale der Mitarbeiter unter anderem 

durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung geför-

dert. Interne Personalprogramme sowie jährliche Mit-

arbeiterentwicklungsgespräche unterstützen diesen 

Prozess. Zusätzlich rekrutieren wir, dort wo erforder-

lich, hochqualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal. 

Die Mitarbeitermotivation wird durch eine Entloh-

nungsregelung unterstützt, die die individuellen Leis-

tungen bei der Zielerreichung durch variable, erfolgs-

abhängige Einkommensbestandteile honoriert.
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Code of Conduct

Dieser für alle Mitarbeiter bindende Kodex bildet die 

ethische Grundlage des unternehmerischen Handelns 

und beschreibt die Werte, Grundsätze und Handlungs-

weisen des   Conergy Konzerns. Daneben werden die 

grundlegenden ethischen und rechtlichen Pflichten 

der Mitarbeiter und Organe des   Conergy Konzerns bei 

ihren geschäftlichen Aktivitäten beschrieben. Die Ein-

haltung dieser Normen wird durch ein Compliance 

Committee überwacht. Das Compliance Committee 

setzt sich dafür ein, dass im Unternehmen überall 

nach den gleichen hohen ethischen und rechtlichen 

Standards gearbeitet wird, und fungiert auch als An-

sprechpartner für die Mitarbeiter. 

Umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement 

und bei der Projektfinanzierung

  Conergy gehört zu den erfahrensten Projektentwicklern 

und Anlagenbauer im Bereich Erneuerbarer Energien. 

Das Unternehmen bietet seinen Kunden die komplette 

Wertschöpfungskette von der Planung, Errichtung bis 

zur Inbetriebnahme der Anlagen an und sieht seine um-

fassende Expertise als wichtige Wettbewerbsstärke an. 

Weiterhin verfügt   Conergy über langjährige Erfahrung 

im Bereich Projektfinanzierung.

Weitgehende Technologieunabhängigkeit und 

 Flexibilität

  Conergy ist in der Lage, auf die derzeit gängigen un-

terschiedlichen Technologien in der Photovoltaik zuzu-

greifen (mono- und multikristalline Siliziumsolarmodu-

le sowie Dünnschichtsolarmodule). Dies ermöglicht 

eine größtmögliche Technologieunabhängigkeit und 

macht das Produktportfolio gleichzeitig attraktiv für 

die verschiedenen Kundengruppen.   Conergy ist in ih-

ren Segmenten Deutschland, Europa ohne Deutsch-

land, Americas und Asia Pacific von einer bestimmten 

Photovoltaiktechnologie unabhängig und kann so auf 

Innovationen im Photovoltaiksektor grundsätzlich re-

agieren. Aufgrund der Unabhängigkeit von bestimm-

ten Technologien können zudem Engpässe in Verfüg-

barkeiten bei Basiskomponenten abgefedert werden.

Umfangreiche Referenzen und Ingenieur-

kompetenz

Mit dem Bau einer Vielzahl von Photovoltaikanlagen im 

In- und Ausland in den vergangenen 12 Jahren verfügt 

  Conergy über einen großen Erfahrungshintergrund. 

Die Leistungen reichen von der Planung und dem Bau 

kleinerer Anlagen zur Elektrifizierung netzferner Regio-

nen über architektonische Sonderlösungen bis hin zu 

Multimegawatt-Photovoltaikparks. Über ein weit ver-

zweigtes Installations- und Servicenetz sorgt   Conergy 

für einen optimalen Bau und Betrieb der Anlagen wäh-

rend der gesamten Laufzeit. 

Aufgrund von Erfahrungen mit allen Systemkompo-

nenten ist   Conergy in der Lage, optimal aufeinander 

eingestellte Systeme zu entwickeln und umzusetzen. 

Selbst kleinste Effizienzverbesserungen pro System 

können über lange Laufzeiten zu spürbaren Vorteilen 

für Kunden auf der Ertragsseite führen und einen 

Mehrwert für diese generieren.   Conergy hat nach eige-

ner Einschätzung eine Vielzahl wichtiger Pilotprojekte 

realisiert und konnte dabei regelmäßig durch gute In-

genieurarbeit überzeugen. 

Solche Pilotprojekte sowie die umfangreiche Historie 

von Referenzprojekten sind beim Verkauf von Großpro-

jekten sowie von Einzelsystemen ein wichtiger Faktor 

für die Akquisition von neuen Kunden. Da die Investiti-

onssummen im Photovoltaikbereich mitunter erheblich 

sind, ist aus Kunden und Investorensicht die Erfahrung 

und Referenz der Anbieter von großer Bedeutung. Vor 

diesem Hintergrund ist es aus Sicht der Gesellschaft 

ein zentraler Erfolgsfaktor, dass   Conergy über eine für 

die junge Industrie lange Historie sowie nach eigener 

Einschätzung im Hinblick auf die Qualität ihrer Produk-

te über eine gute Reputation verfügt.

Breite und diversifizierte internationale Kunden-

basis, Kundenzugang und Kundennähe

  Conergy hat in der Vergangenheit die Internationalisie-

rung ihrer Kundenbasis konsequent vorangetrieben, 

um etwaige Abhängigkeiten von einzelnen nationalen 

Märkten, Fördermodellen oder einzelnen Kundengrup-

pen zu verringern.   Conergy ist durch Akquisitionen, 

Partnerschaften und durch lokale Präsenz auf den 

wichtigsten Kernmärkten für Photovoltaik vertreten 

und plant, sich zukünftig noch stärker im Rahmen der 

fortlaufenden Internationalisierung auf etablierte at-

traktive Wachstumsmärkte sowie neu entstehende 

Photovoltaikmärkte zu fokussieren.

Die seit Jahren bestehende Zusammenarbeit mit einer 

Vielzahl von Kunden und die besondere Kenntnis der 

zentralen Kundengruppen und ihrer jeweiligen Erwar-

tungen und Bedürfnisse in ihrer Rolle als Großhändler 

oder Installateur im B2B-Geschäft, als Projektentwick-

ler sowie als finanzieller Investor sind ein zentraler 

Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg im Photovolta-

ikmarkt. Dieses besondere Verständnis und die lang-

jährige Kundenbindung erweisen sich insbesondere 

dann als wertvoll, wenn sich der Markt, wie derzeit er-
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folgt, vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt gewan-

delt hat.

Die Kenntnis und die Verbindung zu den relevanten 

Kunden stellen für   Conergy einen wesentlichen Wett-

bewerbsvorteil gegenüber anderen oder neuen Wett-

bewerbern dar, die selbst Kundennetzwerke aufbauen 

bzw. sich vom reinen Hersteller zum integrierten An-

bieter und Händler weiterentwickeln wollen.

Flexibler Marktzugang

Durch die langjährige Erfahrung im weltweiten, sich 

zunehmend dynamisierenden Photovoltaikmarkt hat 

  Conergy die Fähigkeit entwickelt, Opportunitäten in 

Märkten frühzeitig zu erkennen und den Marktzugang 

rechtzeitig sicherzustellen. Eine flexible Marktbearbei-

tung, die im ersten Schritt über einen Exportansatz 

ohne eine lokale Organisation oder Gesellschaft si-

chergestellt wird, ermöglicht   Conergy frühzeitig, sich 

in einem sich entwickelnden Markt als Anbieter für 

Photovoltaik zu etablieren. Erweist sich der Markt hin-

sichtlich der Förderbedingungen für Photovoltaik als 

nachhaltig attraktiv, baut   Conergy in einem zweiten 

Schritt eine lokale Gesellschaft zur weiteren Auswei-

tung der Marktbearbeitung auf. Dieser flexible Markt-

zugang ermöglicht, die Attraktivität und Nachhaltig-

keit eines Marktes ohne signifikante Investitionen zu 

prüfen und hält die Option offen, einen Markt ohne 

entsprechende Verluste wieder zu verlassen.

 

Forschung & Entwicklung

In ihrer Solarfabrik in Frankfurt (Oder) setzt   Conergy 

bereits seit 2009 auf Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit – und das sowohl in den hauseigenen Laboren 

als auch in der Zusammenarbeit mit externen Institu-

ten. Technologische Zielsetzungen sind die Steige-

rung des Modulwirkungsgrades bei den   Conergy Pow-

erPlus Modulen, geringere Herstellkosten sowie 

effizientere Produktionsprozesse. 

2011 konnte   Conergy ihren Kunden zusätzliche Pro-

duktfeatures anbieten. So weist die neue   Conergy Po-

werPlus Produktgeneration seit 2011 eine nochmals 

erhöhte Belastungsfähigkeit auf. Diese konnten die 

Solarexperten bei gleichem Gewicht von 19,6 Kilo-

gramm von 5.400 auf nunmehr insgesamt 6.000 Pas-

cal steigern. Dies entspricht einer Gewichtsbelastung 

von 612 Kilogramm pro Quadratmeter. 

Durch die hohen Qualitätsstandards, die hochwerti-

gen Komponenten sowie den voll automatisierten Pro-

duktionsprozess in der Modulfabrik in Frankfurt (Oder) 

können die Solarexperten Verarbeitungsfehler, Materi-

al- und dadurch auch Moduldefekte nahezu ausschlie-

ßen. Dies unterstreicht die minimale Reklamations-

quote von 0,0037 Prozent. Mit diesem Ergebnis ihrer 

Premiummodule liegt   Conergy weit vorne – der Bran-

chenschnitt liegt nach Expertenschätzungen bei rund 

2 – 3 Prozent. 

Die   Conergy PowerPlus Module überzeugen beson-

ders durch exzellentes Schwachlichtverhalten und  eine 

hervorragende Beständigkeit gegen Klimaschwankun-

gen, Korrosion, Hagel sowie Ammoniak- und Salzne-

bel. Die Premiumqualität der   Conergy PowerPlus Mo-

dule wurde bereits in mehreren unabhängigen Tests 

ausgezeichnet. 2011 konnte das   Conergy Modul seine 

Qualitätsauszeichnungen um eine weitere ergänzen: 

Beim unabhängigen Modultest des TÜV Rheinland und 

der Solarpraxis AG wurde das   Conergy Premium Mo-

dul mit dem „PV+Test“ Qualitätssiegel aus gezeichnet 

und insgesamt mit „gut+“ bewertet. Vor allem seine 

Leistungsparameter überzeugten: Das   Conergy Pow-

erPlus Modul bestach bei den acht bisher getesteten 

Qualitätsmodulen – davon sieben von renommierten 

europäischen Herstellern – mit dem höchsten Wir-

kungsgrad und einer nachgewiesenen Mehrleistung 

von 2 Prozent gegenüber dem zugesagten Ertrag. Das 

Modul überzeugt auch beim Temperaturverhalten un-

ter realen Betriebs- und Außentemperaturen. Das 

  Conergy Modul wies hier den mit Abstand geringsten 

Leistungsverlust bei steigenden Temperaturen und 

Sonneneinstrahlung auf. Dieses Verhalten beeinflusst 

ebenfalls massiv den Gesamtertrag des Moduls.

Um den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu wer-

den, durchlaufen die   Conergy PowerPlus Module nicht 

nur im Werk selbst strenge Qualitätsprüfungen. In den 

hauseigenen Laboren, Reinräumen und Klimakam-

mern werden die Solarmodule inklusive ihrer Kompo-

nenten ausgiebigen Tests unterzogen. Von neutralen 

Prüforganisationen, wie z.B. dem TÜV, erhalten sie 

dann ihr offizielles Qualitätszertifikat. Auch der Stand-

ort selbst trägt ein Prüfsiegel: Die   Conergy SolarMo-

dule  GmbH & Co. KG ist seit 2010 nach der Norm ISO 

9001:2008 und 14001:2004 des TÜV Rheinland zertifi-

ziert und bestand 2011 auch das jährliche Wiederho-

lungsaudit ohne Abweichungen. Damit verfügt der 

Frankfurter Standort über ein für alle Abteilungen do-

kumentiertes Qualitäts- und Umweltmanagementsys-

tem, das für Produkte und Leistungen eine stets gleich 

bleibende Qualität auf höchstem Niveau sicherstellt. 

Die Mounting Systems  GmbH, eine 100  Prozentige 

Tochter der   Conergy AG, ist einer der größten Herstel-
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ler von Gestellen und Modulrahmen für Photovoltaik- 

und Solarthermieanlagen. In Rangsdorf bei Berlin op-

timieren Bau- und Maschinenbauingenieure die 

Gestellsysteme stets entsprechend den geltenden 

Normen und ganz nach Kundenwunsch. Oberste Prio-

rität dabei: Keine Kompromisse bei der Qualität der 

Produkte. Alle in Rangsdorf gefertigten Gestellsyste-

me bieten maximale Sicherheit, denn in der nach ISO 

9001 zertifizierten Fabrik kommen ausschließlich 

hochwertige Materialien zum Einsatz. Im Jahr 2007 

zertifizierte der Germanische Lloyd den Standort in 

Rangsdorf entsprechend der Qualitätsmanagement-

Norm. Stabilität und Statik der Gestelle entsprechen 

den technischen Richtlinien und Normen und bieten 

deshalb auch über zehn Jahre Garantie. Mounting 

Systems stimmt die Entwicklung neuer Installations-

möglichkeiten eng mit den anderen Konzernbereichen 

ab – ein Vorteil für den Systemanbieter   Conergy.

Seit 2011 bietet Mounting Systems zwei neue Gestelle: 

das Tau für Trapezblechdächer und das Lambda Light, 

leicht und aerodynamisch optimiert für jedes Flach-

dach. Das neue Gestellsystem Tau lässt sich schnell 

und einfach auf allen gängigen Trapezblechdächern 

installieren – für die Montage von gerahmten oder un-

gerahmten Modulen. Die Profilschiene wird mit einem 

Haken am Trapezblechdach befestigt. Die Halter sind 

flexibel in der Schiene verschiebbar und variabel zu 

positionieren. Dadurch ist das Gestell in der Lage, 

Temperaturspannungen und Dachunebenheiten aus-

zugleichen. Eine weitere Besonderheit: Die seitliche 

Montage der Trapezhalter erlaubt höhere Windlasten. 

Alle statisch tragenden Bauteile des Tau sind aus Alu-

minium und Edelstahl gefertigt. So sind sie besonders 

korrosionsbeständig und garantieren eine maximale 

Lebensdauer. 

Speziell für Flachdächer entwickelte Mounting Sys-

tems das Lambda Light, ein ultraleichtes Gestellsys-

tem. Es eignet sich für die Quermontage gerahmter 

Module. Das leicht ballastierte Gestellsystem mit ver-

besserter Aerodynamik wurde von einem Luft- und 

Raumfahrttechniker entworfen. Vorteilhaft für das Ge-

bäude des Kunden ist, dass das Lambda Light das 

Dach nicht durchdringt. Darüber hinaus eignet es sich 

durch seine minimale Dachbelastung besonders für 

dünne und wenig tragfähige Folien- oder Leichtbaudä-

cher. 

Das Lambda Light kann durch seinen hohen Grad an 

Vormontage schnell und mit wenigen Werkzeugen 

montiert werden. 

Die Gestellsysteme der   Conergy Tochter gehen von 

Brandenburg aus in die ganze Welt. 2010 eröffnete 

Mounting Systems deshalb ein eigenes Repräsentati-

onsbüro in Lyon, Frankreich und startete 2011 eine ei-

gene Produktion in West Sacramento, USA. Auf einer 

Produktions- und Lagerfläche von 5.500 m2 werden im 

Schichtbetrieb Gestellsysteme für den amerikani-

schen Markt hergestellt. Die Industrie- und Handels-

kammer (IHK) Potsdam hat die Mounting Systems für 

ihre Leistungen im Oktober 2010 mit dem CAI ausge-

zeichnet – dem Unternehmenspreis in der Kategorie 

“Wachstum. 2011“ gewann das Unternehmen den 

Quality Award, die Qualitätsauszeichnung der Berlin-

Brandenburg IHK. Zusätzlich errang Mounting Sys-

tems Inc. 2011 den Patriotic Employer Award (US).

Die 100 Prozentige Tochterfirma voltwerk electronics 

 GmbH zählt seit Jahren zu den innovativsten Herstel-

lern im Bereich elektronischer PV-Komponenten. Im 

September 2011 wurde voltwerk in einem Wettbewerb 

unter der technischen Leitung des Instituts für Entre-

preneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität 

Wien als „TOP 100 Innovator 2011“ ausgezeichnet. In 

dieser Analyse deutscher mittelständischer Unterneh-

men wurden sowohl bereits realisierte Innovationser-

folge als auch das künftige Innovationspotenzial, das 

sich die Unternehmen durch die spezifische Ausge-

staltung ihres Innovationsmanagements aufgebaut ha-

ben, bewertet. 

Dank dieses Innovationsmanagements konnte im ver-

gangenen Jahr das Produktportfolio weiter ausgebaut 

werden. Im Bereich der Großanlagen ergänzen die Zen-

tralwechselrichter mit einer Leistung von 350 kVA und 

250 kVA die VC-Serie. Das trafolose Gerät VC 350 ist 

mit seinem Spitzenwirkungsgrad von 98,7  Prozent 

weltweit unerreicht. Der ebenfalls neue Zentralwech-

selrichter VC 250 verfügt über einen integrierten Trans-

formator und speist in das Niederspannungsnetz ein. 

Der Zentralwechselrichter VC 350 kommt auch in den 

beiden neuen Leistungsklassen der VIS Wechselricht-

erstationsserie zum Einsatz. Die neuen Stationen VIS 

1050 und VIS 1400 bedienen nicht nur die Nachfrage 

nach noch leistungsstärkeren Kompaktlösungen für 

große Solarparks. Durch den Einbau des neuen Zent-

ralwechselrichters lassen sich die Leistungen von 

1.050 kVA bzw. 1.400 kVA mit nur drei bzw. vier Wech-

selrichtern auf der gleichen Fläche erzielen. Das bringt 

eine signifikante Kostenersparnis mit sich. Der maxi-

male Systemwirkungsgrad beträgt 98,3 Prozent, wo-

mit diese Stationen einen Spitzenplatz im internationa-

len Vergleich einnehmen. Wie alle Stationen der 

VIS-Serie verfügen auch die beiden neuen Modelle 

Sonstiges |



Conergy AG I Geschäftsbericht 2011

56

über ein umfangreiches Überwachungssystem, das 

einen Zugriff sowohl vor Ort als auch via Internet er-

laubt, einen hocheffizienten Mittelspannungstransfor-

mator und auf Wunsch auch bereits ab Werk über eine 

Mittelspannungsschaltanlage. Die voltwerk VIS-Serie 

ist konform zur Mittelspannungsrichtlinie und als einzi-

ge Stationsserie weltweit bauartzertifiziert.

Die stark wachsende Menge regenerativen Stroms 

aus Photovoltaikanlagen stellt neue Anforderungen an 

die öffentlichen Stromnetze. Um die Stabilität der Net-

ze zu gewährleisten, fordern die Netzbetreiber, dass 

PV-Anlagen bei Bedarf abregelbar sind. Voltwerk ent-

wickelte deshalb einen universellen Schnittstellen-

wandler, den GridControl. Damit ist gewährleistet, 

dass eine Vielzahl von Steuersignalen der Energiever-

sorger verarbeitet werden können. Im zweiten Schritt 

wird durch die Einbindung des Loggers VM Touch si-

chergestellt, dass die Einflussnahme nachvollziehbar 

aufgezeichnet wird. 

Der Feldtest des Forschungsprojekts „SolIon“, in dem 

es um die Speicherung von dezentral erzeugtem So-

larstrom geht, läuft weiter. Mittlerweile wurden in der 

zweiten Phase weitere Geräte in Deutschland und den 

französischen Übersee-Territorien aufgestellt. Die 

Speicherlösung VS 5 Hybrid, die einen Wechselrichter, 

eine Lithium-Ionen-Batterie und ein Energiemanage-

mentsystem kombiniert, wurde erfolgreich der Öffent-

lichkeit vorgestellt. Auf dem 26. Symposium für Photo-

voltaische Energie in Bad Staffelstein wurde das Gerät 

mit dem Innovationspreis 2011 ausgezeichnet. Weitere 

Auszeichnungen, wie z. B. „Produkt des Jahres 2011“ 

und mehrere Produktdesign Preise folgten.

Übernahmerechtliche Angaben 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die über-

nahmerechtlichen Angaben gemäß § 315 Abs. 4 Han-

delsgesetzbuch (HGB):

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der   Conergy 

AG hat zum Beginn des Berichtszeitraums 398.088.928 

EUR, eingeteilt in 398.088.928 auf den Inhaber lauten-

de nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) mit ei-

nem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 

EUR je Stückaktie, betragen. Die außerordentliche 

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Februar 

2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals auf 

49.761.116 EUR, eingeteilt in 49.761.116 Stückaktien, 

beschlossen. Der Beschluss über die Kapitalherab-

setzung wurde am 23. Juni 2011 in das Handelsregis-

ter der Gesellschaft eingetragen. Die entsprechende 

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Februar 

2011 hat zudem die Erhöhung des Grundkapitals auf 

bis zu 237.551.399 EUR beschlossen. Die Durchfüh-

rung der Kapitalerhöhung in einem Umfang von insge-

samt 110.034.191 EUR wurde am 21. Juli 2011 in das 

Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Seit 

diesem Tag beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 

159.795.307 EUR. Es ist eingeteilt in 159.795.307 

Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundka-

pitals von 1,00 EUR je Stückaktie. Jede Aktie gewährt 

gleiche Rechte und in der Hauptversammlung je eine 

Stimme. Neue Aktien werden als Inhaberaktien ausge-

geben, sofern die Hauptversammlung nicht etwas an-

deres beschließt.

10,0 Prozent der Stimmrechte überschreitende 

Kapitalbeteiligungen

Es bestanden bzw. bestehen folgende direkte und in-

direkte Beteiligungen am Kapital der   Conergy AG, die 

10,0 Prozent der Stimmrechte überschreiten:

Die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, hat der 

  Conergy AG gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 28. Juli 

2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der 

  Conergy AG am 21. Juli 2011 die Schwelle von 3 Pro-

zent, 5 Prozent und 10 Prozent der Stimmrechte über-

schritten und an diesem Tag 13,072 Prozent (dies ent-

spricht 20.888.726 Stimmrechten) betragen hat. 

Die York Global Finance BDH, LLC, New York, York 

Global Finance Manager, LLC, New York, York Capital 

Management Global Advisors, LLC, New York, James 

G. Dinan, USA haben der   Conergy AG gemäß § 21 

Abs. 1 WpHG am 25. Juli 2011 mitgeteilt, dass ihr 

Stimmrechtsanteil an der   Conergy AG am 21. Juli 2011 

die Schwelle von 3  Prozent, 5  Prozent, 10  Prozent, 

15  Prozent und 20  Prozent der Stimmrechte über-

schritten und an diesem Tag 20,15 Prozent (dies ent-

spricht 32.196.514 Stimmrechten) betragen hat.

Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglie-

der, Satzungsänderungen

Der Vorstand besteht nach § 6 Abs. 1 der Satzung der 

Gesellschaft aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Re-

gelungen zur Bestellung und Abberufung der Mitglie-

der des Vorstands der   Conergy AG ergeben sich aus 

den §§ 84, 85 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit 

§ 6 Abs. 1 der Satzung. Danach bestellt der Aufsichts-

rat die Mitglieder des Vorstands, bestimmt deren Zahl 

sowie über deren Abberufung bei Vorliegen eines 



Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

57

wichtigen Grundes. Ein solcher Grund ist namentlich 

grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmä-

ßigen Geschäftsführung oder Vertrauensentzug durch 

die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrau-

en aus offenbar unsachlichen Gründen entzogen wor-

den ist. 

Über Änderungen der Satzung beschließt gemäß 

§§ 119 Abs. 1 Nr. 5, 179 ff. AktG die Hauptversamm-

lung. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, 

soweit nicht Gesetz oder Satzung zwingend etwas an-

deres vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen und, soweit nach dem Gesetz eine 

Kapitalmehrheit erforderlich ist, gemäß § 19 der Sat-

zung der Gesellschaft mit einfacher Mehrheit des ver-

tretenen Grundkapitals gefasst. Zwingende Mehrhei-

ten von drei Vierteln des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundkapitals schreibt das Gesetz etwa 

für bestimmte Satzungsänderungen (z.B. Änderung 

des Unternehmensgegenstands) und für Maßnahmen 

der Kapitalbeschaffung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre sowie bestimmte weitere Be-

schlussgegenstände von besonderer Bedeutung vor.

Nach § 22 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, 

Satzungsänderungen zu beschließen, die nur die Fas-

sung betreffen. Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, 

die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 3 

und Abs. 9 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2009 und 

2010) oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupas-

sen. Ferner ist der Aufsichtsrat nach § 5 Abs. 8 der Sat-

zung ermächtigt, im Falle der Ausgabe neuer Aktien aus 

dem bedingten Kapital gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung 

die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausgabe der neuen auf den Inhaber lautenden Stückak-

tien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusam-

menhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzu-

nehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes 

gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur 

Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschrei-

bungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie 

im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals 

nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- 

oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von 

Wandlungs- bzw. Optionspflichten. 

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe und 

zum Aktienrückkauf

Gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2014 um 

insgesamt bis zu 100.000.000 EUR durch ein- oder 

mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 

100.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2009). Den Aktionären steht grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von ei-

nem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflich-

tung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, das Bezugsrecht 

der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- 

oder mehrmalig auszuschließen: (a) soweit es erfor-

derlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Be-

zugsrecht der Aktionäre auszunehmen; (b) soweit es 

erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Op-

tionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein Bezugs-

recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 

es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wand-

lungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungspflicht 

als Aktionär zustünde; (c) soweit die neuen Aktien ge-

gen Bareinlagen ausgegeben werden und der auf die 

neu auszugebenden Aktien insgesamt entfallende an-

teilige Betrag des Grundkapitals den Betrag von ins-

gesamt 39.808.892 EUR oder, sollte dieser Betrag 

niedriger sein, von insgesamt 10,0  Prozent des zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Ausübung dieser Ermächtigung bestehen-

den Grundkapitals nicht überschreitet („Höchstbe-

trag“) und der Ausgabepreis der neu auszugebenden 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeit-

punkt der endgültigen Festlegung des Ausgabeprei-

ses nicht wesentlich unterschreitet; (d) soweit die neu-

en Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form 

von Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Beteili-

gungen an Unternehmen oder Forderungen, ausgege-

ben werden.

Auf den Höchstbetrag nach lit. (c) des vorgenannten 

Absatzes ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

anzurechnen, der auf neue oder auf zuvor erworbene 

eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ge-

mäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

gegeben oder veräußert werden, sowie der anteilige 

Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die 

zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wand-

lungspflicht ausgegeben werden bzw. auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Sonstiges |
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Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausga-

be festzulegen. 

Der Vorstand ist ferner gemäß § 5 Abs. 9 der Satzung 

in der Fassung der Beschlüsse der ordentlichen Haupt-

versammlung vom 5. Oktober 2010, eingetragen in das 

Handelsregister am 23. Februar 2011, ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 4. Oktober 2015 um insgesamt 

bis zu 99.044.464,00 EUR durch ein- oder mehrmalige 

Ausgabe von insgesamt bis zu 99.044.464 neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-

höhen (Genehmigtes Kapital 2010). Den Aktionären 

steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Ak-

tien können auch von einem oder mehreren Kreditinsti-

tuten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist in diesem Zusammenhang ermäch-

tigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig auszuschließen: 

(a) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträ-

ge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

(b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Op-

tions- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflich-

ten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/

oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-

währen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 

bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wand-

lungspflicht als Aktionär zustünde; (c) soweit die neuen 

Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Beteiligungen 

an Unternehmen, Forderungen, oder zur Bedienung 

von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. -pflichten 

ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 

Aktienausgabe festzulegen.

Das Grundkapital ist gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung 

der Gesellschaft in der Fassung der Beschlüsse der 

Hauptversammlung vom 5. Oktober 2010, eingetragen 

in das Handelsregister am 23. Februar 2011, um bis zu 

199.044.464,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 

199.044.464 neuen auf den Inhaber lautenden Stamm-

aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf 

die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von 1,00 EUR bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 

der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genuss-

rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die auf-

grund der von der Hauptversammlung vom 5. Oktober 

2010 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Er-

mächtigung von der Gesellschaft oder deren unmittel-

baren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften 

gegen Barleistung begeben werden und ein Wand-

lungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf den Inhaber 

lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. 

eine Wandlungspflicht begründen. Die bedingte Kapi-

talerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 

Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht 

wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 

bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und 

soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer 

Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedie-

nung eingesetzt werden. 

Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien neh-

men vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrech-

ten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Vorstand ist gemäß § 71 Abs. 1 AktG berechtigt, in 

den folgenden Fällen eigene Aktien der Gesellschaft 

zu erwerben: (a) wenn der Erwerb notwendig ist, um 

einen schweren, unmittelbar bevorstehenden Scha-

den von der Gesellschaft abzuwenden; (b) wenn die 

Aktien Personen, die im Arbeitsverhältnis zur Gesell-

schaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 

stehen oder standen, zum Erwerb angeboten werden 

sollen; (c) wenn der Erwerb geschieht, um Aktionäre in 

bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Fällen in Aktien 

abzufinden; (d) wenn der Erwerb unentgeltlich ge-

schieht; (e) durch Gesamtrechtsnachfolge und (f) auf-

grund eines Beschlusses der Hauptversammlung zur 

Einziehung nach den Vorschriften über die Herabset-

zung des Grundkapitals. In den Fällen der Buchstaben 

(a) bis (c) dürfen auf die zu diesen Zwecken erworbe-

nen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesell-

schaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat 

und noch besitzt, nicht mehr als 10  Prozent des 

Grundkapitals entfallen.
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Die   Conergy AG verfügt derzeit über keine Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien aufgrund eines 

Hauptversammlungsbeschlusses nach § 71 Abs. 1 Nr. 

8 AktG.

Wesentliche konditionierte Vereinbarungen der 

Gesellschaft

Die wesentlichen Vereinbarungen, die unter der Bedin-

gung eines Kontrollwechsels bei der   Conergy AG ste-

hen, betreffen den im Juli 2011 abgeschlossenen, be-

stehenden syndizierten Kreditvertrag 2011 in Höhe von 

273,2  Mio.  EUR. Die finanzierenden Banken haben 

sich nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen des 

Vertrags ein Kündigungsrecht für den Fall vorbehalten, 

dass eine Person oder eine Gruppe von abgestimmt 

handelnden Personen (Drittinvestor) durch Vertrag 

oder sonstige Weise mehr als 50 Prozent der Stimm-

rechte an der Gesellschaft erlangt. Drittinvestor sind 

alle Investoren, die nicht als existierende Hauptgesell-

schafter im Sinne des syndizierten Kreditvertrags be-

kannt sind.

Der Anstellungsvertrag eines Mitglieds des Vorstands 

hat für den Fall eines definierten Eigentümerwechsels 

der   Conergy AG das Recht zur fristlosen Kündigung 

durch das unter diese Regelung fallende Vorstandsmit-

glied vorgesehen. Das betroffene Vorstandsmitglied 

hat sein Amt als ordentliches Mitglied des Vorstands 

der Gesellschaft zum 12. Januar 2012 niedergelegt und 

ist zum Ablauf des Februar 2012 aus der Gesellschaft 

ausgeschieden.

 

Vergütungsbericht für den Vorstand 
und den Aufsichtsrat der   Conergy AG 

Der nachfolgende Vergütungsbericht ist Bestandteil 

des Konzernlageberichts. Er erläutert die Struktur und 

Höhe der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung der 

  Conergy AG im Berichtsjahr. Der Vergütungsbericht 

richtet sich nach den Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex und umfasst alle Anga-

ben, die nach den Erfordernissen des deutschen Han-

delsrechts, erweitert durch das Gesetz über die Offen-

legung der Vorstandsvergütung (VorstOG), Bestandteil 

des Anhangs nach §§ 285 Nr. 9, 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB 

bzw. des (Konzern-)Lageberichts nach §§ 289 Abs. 2 

Nr. 5, 315 Abs. 2 Nr. 4 HGB sind. Angaben über den 

Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat werden 

ebenfalls in dem Vergütungsbericht dargestellt. 

Vergütung des Vorstands

Im Folgenden werden die Prinzipien der Vorstandsver-

gütung dargelegt und, den Empfehlungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex folgend, die ge-

samte Vorstandsvergütung sowie die individualisierte 

Vorstandsvergütung offengelegt. 

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder setzt 

sich entsprechend den Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex aus fixen und variablen 

Bestandteilen zusammen. Das Anfang 2010 bei der 

Gesellschaft eingeführte Vergütungssystem gewähr-

leistet nicht nur das Erfordernis einer mehrjährigen Be-

messungsgrundlage, sondern trägt auch der Empfeh-

lung des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Rechnung, wonach auch negative Entwicklungen Aus-

wirkungen auf die variable Vergütung haben sollen. 

Zuständigkeit für die Festsetzung der Vorstands-

vergütung

Der Aufsichtsrat ist für die Festsetzung der Vergütung 

der einzelnen Vorstandsmitglieder zuständig. Grundla-

ge seiner Festsetzung in angemessener Höhe ist eine 

Leistungsbeurteilung; etwaige Konzernbezüge werden 

einbezogen. Kriterien für die Angemessenheit der Ver-

gütung bilden insbesondere die Aufgaben des jeweili-

gen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, 

die gesamte Leistung des Vorstands sowie die wirt-

schaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussich-

ten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines 

Vergleichsumfelds.

Vergütungselemente für Vorstandsmitglieder

Die Vergütung des Vorstands beinhaltet als Elemente 

feste und variable Bezüge. 

Alle Vorstandsmitglieder erhalten eine erfolgsunab-

hängige Grundvergütung, die monatlich als Gehalt 

ausgezahlt wird. Zusätzlich erhalten alle Vorstandsmit-

glieder Nebenleistungen in Form von Sachbezügen 

wie der privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwa-

gens, Zuschüssen zur Altersvorsorge und Aufwendun-

gen für Versicherungsverträge. Diese Nebenleistun-

gen werden an alle Vorstandsmitglieder prinzipiell in 

gleicher Weise erbracht, wobei die Höhe aufgrund der 

persönlichen Lebensumstände variiert. Einzelne Mit-

glieder des Vorstands erhalten zudem Ersatz ihrer 

Auslagen, z.B. für Unterkunft, Heimfahrten/-flüge oder 

Umzüge. Alle Sachbezüge sind als Vergütungsbe-

standteil von den einzelnen Vorstandsmitgliedern zu 

versteuern. Über die erwähnten Zuschüsse zur Alters-

vorsorge hinaus gibt es keine weiteren Zusagen des 

Unternehmens für arbeitgeberseitig finanzierte Alters-

vorsorgeleistungen.

Sonstiges | Vergütung |
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Die   Conergy AG hat im Jahr 2010 eine neue Vergü-

tungsstruktur für den Abschluss von Neuverträgen mit 

Vorstandsmitgliedern eingeführt. Danach erhalten die 

Vorstandsmitglieder bei 100-prozentigem Erreichen 

von im Vorfeld vom Aufsichtsrat nach billigem Ermes-

sen zu bestimmende Ziele eine im Anstellungsvertrag 

individuell festgelegte variable Vergütung. Sollte das 

gesetzte Ziel überschritten werden, erhöht sich die va-

riable Vergütung auf maximal 150 Prozent; im Falle von 

Zielunterschreitungen verringert sie sich. Die variable 

Vergütung besteht aus einem Barwert, der ausgezahlt 

wird, und einem Teil, der in fiktive Aktien umgewandelt 

wird. Der Barwert der variablen Vergütung wird indivi-

duell vereinbart und beläuft sich auf höchstens 45 Pro-

zent. Er ist nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, 

die über die Entlastung für das Geschäftsjahr be-

schließt, für das die variable Vergütung geschuldet 

wird. Der übrige und damit überwiegende Teil der va-

riablen Vergütung wird jährlich in fiktive Aktien umge-

wandelt. Die Anzahl der fiktiven Aktien wird zum Zeit-

punkt der Festlegung der Höhe der variablen 

Vergütung bestimmt, basierend auf dem gewichteten 

Durchschnittskurs der letzten 30 Börsenhandelstage 

des Geschäftsjahres, für das die Vergütung geschul-

det wird. Die Auszahlung der fiktiven Aktien erfolgt 

nach Ablauf einer mehrjährigen Periode von bis zu vier 

Jahren beginnend ab Festlegung der Anzahl der Akti-

en im Rahmen der Umwandlung der variablen Vergü-

tung. Der Wert der nach Ablauf der Wartezeit zur Aus-

zahlung gelangenden fiktiven Aktien im Berichtsjahr 

ist der Höhe nach begrenzt auf einen individuell fest-

gelegten Prozentsatz von maximal 200 Prozent der in 

fiktive Aktien umgewandelten variablen Vergütung und 

darf 50  Prozent des Werts nicht unterschreiten. Die 

Wertermittlung der fiktiven Aktien erfolgt auf Basis 

des gewichteten Durchschnittskurses der letzten 

30 Börsenhandelstage vor dem Auszahlungsdatum. 

Unabhängig von der vertraglich geschuldeten Vergü-

tung hat der Aufsichtsrat ergänzend die Möglichkeit, 

den einzelnen Vorstandsmitgliedern nach freiem Er-

messen auf der Grundlage einer zuvor abgeschlosse-

nen Zielvereinbarung einen Sonderbonus oder im 

Nachhinein einen Anerkennungsbonus für besondere 

Leistungen zu gewähren. 

Individuelle Vergütung

Die Gesellschaft hat mit Andreas Wilsdorf im Berichts-

jahr einen Aufhebungsvertrag abgeschlossen, demzu-

folge der Anstellungsvertrag mit Wirkung zum Ablauf 

des 31. Juli 2011 beendet worden ist. Auf Basis dieses 

Aufhebungsvertrags hat Andreas Wilsdorf das Festge-

halt sowie verschiedene Nebenleistungen in monatli-

chen Raten zeitanteilig bis zum Beendigungsdatum 

erhalten. Zur Abgeltung des in fiktive Aktien umge-

wandelten Anteils der variablen Vergütung für 2010 hat 

Andreas Wilsdorf einen einmaligen Abgeltungsbetrag 

in Höhe von 34.199,68 EUR brutto erhalten. Im Hin-

blick auf die Herrn Wilsdorf für das Jahr 2011 zuste-

hende variable Vergütung ist in dem Aufhebungsver-

trag vorgesehen, dass nur der 45-prozentige Baranteil 

der variablen Vergütung zeitanteilig gekürzt nach 

Maßgabe des vom Aufsichtsrat festgestellten Zieler-

reichungsgrades und nach Vornahme eines Abschlags 

von 25 Prozent zur Auszahlung gelangt. Der verblei-

bende 55-prozentige Anteil der variablen Vergütung 

verfällt hingegen entschädigungslos. Hierfür wurde 

ein Betrag in Höhe von 14 TEUR zurückgestellt. Das 

nachvertragliche Wettbewerbsverbot wurde entschä-

digungslos einvernehmlich aufgehoben.

Dr.  Sebastian  Biedenkopf hat mit Wirkung zum Ablauf 

des Februar 2012 von einem Sonderkündigungsrecht 

Gebrauch gemacht. Daraufhin haben die Gesellschaft 

und Dr.  Sebastian  Biedenkopf nach Ende des Be-

richtsjahres eine Abfindungsvereinbarung abge-

schlossen. Diese sieht eine pauschale Abfindung von 

Herrn Dr.  Biedenkopf in Höhe von 550 TEUR brutto 

vor. Hiermit sind alle Ansprüche von Herrn Dr. 

 Biedenkopf gegen die Gesellschaft, insbesondere auf 

fixe oder variable Vergütung sowie auf Auszahlung von 

in der Vergangenheit zugeteilten fiktiven Aktien, abge-

golten. Hiervon ausgenommen sind allerdings die für 

das Berichtsjahr 2011 gezahlte fixe Vergütung sowie 

der bereits im Anstellungsvertrag vereinbarte Restruk-

turierungsbonus in Höhe von 205 TEUR und die im Ja-

nuar und Februar 2012 bereits an Herrn Dr.  Biedenkopf 

geleistete fixe Vergütung.

Der Anstellungsvertrag mit  Alexander  Gorski begann 

am 1. Mai 2011.  Alexander  Gorski erhält danach für 

seine Tätigkeit im Berichtsjahr zusätzlich zu seiner 

monatlichen Festvergütung eine variable Vergütung, 

die sich nach seinen persönlichen Leistungen und 

dem Grad des Erreichens von finanziellen Zielvorga-

ben richtet. Bei 100-prozentiger Zielerreichung hat 

 Alexander  Gorski im Berichtsjahr Anspruch auf eine 

variable Vergütung in Höhe von 170 TEUR brutto, ab 

dem 1. August 2011 in Höhe von 190 TEUR brutto. Die 

variable Vergütung erhöht sich bei Zielüberschreitung 

auf maximal 255 TEUR, ab dem 1. August 2011 auf 

maximal 285 TEUR, und verringert sich bei Zielunter-

schreitungen. Der variable Teil der Vergütung wird in 

Höhe von 40 Prozent in bar ausgeschüttet und in Höhe 

von 60 Prozent in fiktive Aktien mit einer Haltefrist von 

drei Jahren umgewandelt. Zum 31. Dezember 2011 be-

trägt der Wert einer fiktiven Aktie 0,20 EUR und die 

Anzahl der zeitanteilig gewährten fiktiven Aktien 
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216.464 Stück. Es wurde daher eine Rückstellung in 

Höhe von 44 TEUR zum Bilanzstichtag erfasst. Zum 

Zeitpunkt der Gewährung am 1. Mai 2011 betrug der 

Zeitwert der aktienbasierten Vergütung 76 TEUR und 

die Anzahl der zeitanteilig gewährten fiktiven Aktien 

205.405 Stück. Nach Ende des Berichtsjahres wurde 

mit  Alexander  Gorski ein Vorstandsvertrag zu verbes-

serten Bezügen abgeschlossen.

Kurz nach Ende des Berichtsjahres wurden Anstel-

lungsverträge mit  Jan  Vannerum und   Marc   Lohoff ab-

geschlossen. Diese Anstellungsverträge sehen eben-

falls eine feste Vergütung vor und wenden darüber 

hinaus das oben beschriebene, im Jahr 2010 einge-

führte variable Vergütungssystem an.

Ferner wurde Herr Dr.  Philip   Comberg, der seit 26. Au-

gust 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

ist, im Januar 2012 durch Beschluss des Aufsichtsrats 

nach § 105 Abs. 2 AktG bis zum 31. Dezember 2012 in 

den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Bisher war Dr. 

 Philip  Comberg hauptberuflich selbstständig als Fi-

nanzinvestor und strategischer Berater für Krisen- und 

M&A-Situationen tätig. Vor dem Hintergrund seiner 

Bestellung als Vorstand wurde mit Dr.  Philip  Comberg 

kurz nach Ende des Berichtsjahres ein Vorstandsan-

stellungsvertrag abgeschlossen. Wegen der besonde-

ren Umstände seiner Bestellung orientiert sich seine 

Vergütung jedoch nicht an dem im Jahre 2010 einge-

führten variablen Vergütungssystem. Vielmehr sind für 

Dr.  Philip  Comberg ein Festgehalt, eine pauschale Ent-

schädigung für die Beendigung laufender Beratungs-

mandate, eine einmalige Sonderzahlung, die unter be-

stimmten Voraussetzungen fällig wird, sowie eine 

zusätzliche variable Vergütung vorgesehen, die sich 

nach finanziellen Zielvorgaben richtet. Bei Beendigung 

der Entsendung von Dr.  Philip  Comberg entscheidet 

der Aufsichtsrat, ob die variable Vergütung als eine 

langfristige, am Aktienkurs orientierte Komponente 

entsprechend dem im Jahre 2010 eingeführten variab-

len Vergütungssystem in fiktive Aktien angelegt wird, 

oder ob diese sofort ausgezahlt wird.

Den Vorstandsmitgliedern wurden im Berichtsjahr we-

der Kredite oder Vorschüsse gewährt noch wurden zu 

ihren Gunsten Haftungsverhältnisse eingegangen. 

Auch hat kein Mitglied des Vorstands im Berichtsjahr 

Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem 

Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstands-

mitglied erhalten.

Allgemeine vertragliche Regelungen

Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder ha-

ben grundsätzlich eine Dauer von drei Jahren. Der An-

stellungsvertrag mit  Alexander  Gorski hatte zunächst 

eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2012, die aber kurz 

nach Ende des Berichtsjahres um eine neue Laufzeit 

von drei Jahren bis zum 31. Dezember 2014 verlängert 

worden ist. Die Anstellungsverträge der beiden im Be-

richtsjahr bzw. kurz nach Ende des Berichtsjahres 

ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Dr.  Sebastian 

 Biedenkopf und Andreas Wilsdorf hatten ebenfalls ei-

ne Laufzeit von jeweils drei Jahren. Der Anstellungs-

vertrag mit Dr.  Philip  Comberg, der kurz nach Ende 

des Berichtsjahres geschlossen worden ist, hat wegen 

der oben beschriebenen besonderen Umstände ledig-

lich eine Laufzeit von einem Jahr. 

Die Anstellungsverträge enden jeweils spätestens mit 

Ablauf des Monats, in dem das jeweilige Vorstands-

mitglied das 65. Lebensjahr vollendet; dies gilt nicht 

für den ohnehin nur für ein Jahr abgeschlossenen An-

stellungsvertrag von Dr.  Philip  Comberg. Ein ordentli-

ches Kündigungsrecht besteht aufgrund der Befris-

tung nicht. Die Anstellungsverträge können jedoch bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes von beiden Seiten 

außerordentlich fristlos gekündigt werden, wobei au-

ßer in den genannten Fällen keinem Vorstandsmitglied 

weitere Leistungen für den Fall der Beendigung der Tä-

tigkeit zugesagt wurden.

Für die Dauer eines einjährigen nachvertraglichen Wett-

bewerbsverbots erhalten die Vorstandsmitglieder je-

weils Karenzentschädigungen in Höhe von 50 Prozent 

der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen. Die 

Gesellschaft kann auf die Einhaltung des nachvertragli-

chen Wettbewerbsverbots verzichten. Wegen der oben 

beschriebenen besonderen Umstände seiner Tätigkeit 

sieht der Anstellungsvertrag mit Dr.  Philip  Comberg kein 

nachvertragliches Wettbewerbsverbot und mithin auch 

keine Karenzentschädigung vor.

Mit Ausnahme des Anstellungsvertrags von Herrn Dr. 

 Comberg, der (wie oben beschrieben) ohnehin auf ein 

Jahr befristet ist, sehen alle Anstellungsverträge der 

Vorstandsmitglieder für den Fall der vorzeitigen Been-

digung der Vorstandstätigkeit vor, dass gegebenen-

falls zu vereinbarende Zahlungen den Wert von zwei 

Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-

cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstel-

lungsvertrags vergüten.

 Vergütung |
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Vergütung des Aufsichtsrats

Die Grundsätze der Vergütung des Aufsichtsrats wur-

den durch die Hauptversammlung im Jahr 2011 auf 

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat neu festge-

legt. Die Vergütung des Aufsichtsrats orientiert sich an 

der Verantwortung, dem Aufgabenbereich und der Ar-

beitsbelastung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder, 

an den Marktbedingungen zur Gewinnung von qualifi-

zierten Aufsichtsratsmitgliedern sowie an der wirt-

schaftlichen Situation der Gesellschaft. Aufsichtsrats-

mitglieder erhalten danach seit dem Geschäftsjahr 

2012 eine feste Vergütung in Höhe von 40.000 EUR pro 

Jahr. Neben diesem Fixum enthält die Vergütung auch 

eine ergebnisabhängige Komponente. So erhalten Mit-

glieder des Aufsichtsrats zusätzlich 500 EUR pro voller 

1 Mio. EUR Jahresüberschuss, maximal jedoch 30.000 

EUR als ergebnisabhängige Vergütung. Der Vorsitzen-

de des Aufsichtsrats erhält das 2,5-fache der festen 

Vergütung, der stellvertretende Vorsitzende das 1,5-fa-

che. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält zusätzlich 

ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 EUR für jede Auf-

sichtsratssitzung, an der das Mitglied teilnimmt. Jedes 

Mitglied eines Ausschusses des Aufsichtsrats erhält 

außerdem eine feste Vergütung von 12.000 EUR pro 

Jahr und Ausschussmitgliedschaft. Der Vorsitzende 

eines Ausschusses erhält die 2,5-fache Vergütung, 

wenn ihm der Vorsitz nicht kraft Satzung oder Ge-

schäftsordnung für den Aufsichtsrat zugewiesen ist. 

Ergänzend werden den Ausschussmitgliedern jeweils 

1.000 EUR pro Teilnahme an einer Ausschusssitzung 

vergütet.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Auf-

sichtsratsmitglieder wurden auf der ordentlichen 

Hauptversammlung der   Conergy AG am 26. August 

2011 gewählt. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-

der setzt sich wie folgt zusammen:

TEUR
Dr.  Sebastian 

 Biedenkopf 
 Alexander 

 Gorski
Andreas
Wilsdorf  Gesamt

Feste Jahresvergütung 410 155 204 769

Sachbezüge/Sonstige Leistungen 1) 224 8 53 285

Erfolgsunabhängige Vergütungen 634 163 257 1.054

Kurzfristig variable Vergütung 0 51 14 65

Direkt geleistete Vergütungen 634 214 271 1.119

Zeitwert neu gewährter aktien basierter Vergütung – 76 – 76

Gesamtbezüge nach HGB 634 290 271 1.195

Langfristige variable Vergütung  
(im laufenden Jahr erdiente Ansprüche) – 44 – 44

Wertänderung bisheriger Ansprüche – – – 100 – 100

Aktienbasierte Vergütung – 44 – 100 – 56

Summe direkt geleisteter Vergütung 634 214 271 1.119

Langfristige variable Vergütung  
(im laufenden Jahr erdiente Ansprüche) – 44 – 44

Wertänderung bisheriger Ansprüche – – – 100 – 100

Gesamtvergütung nach IFRS 634 258 171 1.063

 1)  Die sonstigen Vergütungskomponenten beinhalten insbesondere unbare Elemente (u. a. Kraftfahrzeugüberlassung, Versicherungen), Zuschüsse zur Altersvorsorge (Unterstützungs-
kasse) sowie die Erstattung von Heimflügen und Umzugskosten; im Falle von Herrn Dr.  Biedenkopf auch einen einmaligen vertraglich vereinbarten Restrukturierungsbonus in Höhe von 
205 TEUR; im Falle von Herrn Wilsdorf die Abfindung für die aktienbasierte Vergütung 2010 in Höhe von 34 TEUR auf der Grundlage der Aufhebungsvereinbarung.

 2)  Die Angaben basieren im Wesentlichen auf Rückstellungen, ausgehend von einer 100-prozentigen Zielerreichung.
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Vergütung |

1) Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 24. Januar 2012 beschlossen, jeweils auf die Vergütung für den Projekt-Kontroll-Ausschuss zu verzichten, da im Berichtsjahr keine 
Sitzungen des Ausschusses stattgefunden haben. 

TEUR

Feste 
Vergütung 
Aufsichts-

rat

Sitzungs-
geld Auf-
sichtsrat

Feste 
Vergütung 
Bilanzaus-

schuss

Sitzungs-
geld

Bilanz-
 ausschuss

Feste
Vergütung

Präsidial-
ausschuss

Sitzungs-
geld

Präsidial-
ausschuss

Feste 
 Vergütung

PKA 1)

Sitzungs-
geld 

Vergütung 
PKA

Variable 
Vergütung Gesamt

Dr.  Philip 
 Comberg 
(Vorsitzender) 21 4 3 1 3 2 – – – 34

Dr. Andreas 
Pleßke (stell-
vertretender 
Vorsitzender) 13 4 3 1 3 2 8 – – 34

Pepyn René 
Dinandt 9 4 3 2 3 – – 21

Jeremy Blank 9 4 3 1 3 2 – – – 22

Werner Paul 
Paschke 9 4 8 1 – – – – – 22

Dr. Klaus-
Dieter Rasch 9 3 – – – – 3 – – 15

70 23 17 4 12 8 14 – – 148

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden im Berichtsjahr 

zusätzlich zu ihrer Vergütung Bar-Auslagen (insbeson-

dere Reisekosten) in Höhe von gesamt 46 TEUR er-

stattet.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Auf-

sichtsratsmitglieder waren seit dem Beginn des 

 Berichts zeitraums bis zum Ablauf der Hauptversamm-

lung am 26. August 2011 im Amt, mit Ausnahme von 

Herrn Dieter Ammer, der sein Mandat bereits zum 30. 

Juni 2011 niederlegte. Die Vergütung der Aufsichts-

ratsmitglieder im Berichtszeitraum setzt sich wie folgt 

zusammen:

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden im Berichtsjahr 

zusätzlich zu ihrer Vergütung Bar-Auslagen (insbeson-

dere Reisekosten) in Höhe von gesamt 13 TEUR er-

stattet.

Aktienbesitz der Vorstands- und Aufsichtsrats-

mitglieder

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

hielten zum Stichtag 31. Dezember 2011 keine Aktien. 

TEUR

Feste 
Vergütung
Aufsichts-

rat

Sitzungs-
geld Auf-

sichtsrat

Feste
 Vergütung
 Bilanzaus-

schuss

Sitzungs-
geld

Bilanz-
 ausschuss

Feste
Vergütung

Präsidial-
ausschuss

Sitzungs-
geld

Präsidial-
ausschuss

Variable 
Vergütung Gesamt

Norbert Schmelzle (Vorsitzender) 41 11 7 4 7 3 – 73

Andreas de Maizère (stellvertre-
tender Vorsitzender seit dem 10. 
März 2011) 22 11 14 4 7 3 – 61

Klaus-Joachim Krauth (stellvertre-
tender Vorsitzender bis zum 7. März 
2011) 19 10 4 1 2 2 – 38

Dieter Ammer (bis 30. Juni 2011) 12 7 – – – – – 19

Oswald Metzger 16 10 5 3 – – – 34

Bernhard Milow 16 11 – – 5 1 – 33

126 60 30 12 21 9 – 258
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Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Der Aufsichtsrat der   Conergy AG hat am 12. Januar 

2012 den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr.  Philip 

 Comberg, mit sofortiger Wirkung bis zum 31. Dezem-

ber 2012 gemäß § 105 Abs. 2 Satz 1 AktG in den Vor-

stand der Gesellschaft entsandt. Er hat dort die seit 

Oktober 2010 vakante Position des Vorstandsvorsit-

zenden übernommen.  Alexander  Gorski verantwortet 

als Chief Operating Officer das operative Geschäft 

des Unternehmens und zudem die   Conergy Tochter-

gesellschaften in Europa. Seine Amtszeit wurde um 

zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2014 verlängert. Au-

ßerdem hat der Aufsichtsrat die Herren  Jan  Vannerum 

und  Marc  Lohoff mit sofortiger Wirkung bis zum 

31. Dezember 2014 zu ordentlichen Vorstandsmitglie-

dern der Gesellschaft bestellt.  Jan  Vannerum hat die 

Funktion des Finanzvorstands übernommen und folgt 

auf Dr.   Sebastian   Biedenkopf, der das Unternehmen 

auf eigenen Wunsch Ende Februar 2012 verlassen hat. 

 Marc  Lohoff ist im Vorstand für das   Conergy Geschäft 

im Raum Asien-Pazifik, in Nordamerika und im Mittle-

ren Osten zuständig.

Die Veräußerung der voltwerk electronics  GmbH an 

die Bosch-Gruppe wird aller Voraussicht nach bis 

spätestens 30. April 2012 vollzogen. Die für die Fusi-

onskontrollprüfung zuständigen Kartellbehörden in 

den einzelnen im Vertrag definierten Ländern haben 

die Übernahme genehmigt. Die vertraglich vereinbarte 

Vollzugsbedingung ist damit eingetreten. 

Chancen- und Risikobericht 

Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit 

Chancen und Risiken verbunden. Auch   Conergy ist 

dabei vielfältigen Risiken ausgesetzt, die das Ge-

schäft negativ beeinflussen und im Extremfall den Be-

stand des Unternehmens gefährden können. Zurzeit 

sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar, 

deren Eintritt überwiegend wahrscheinlich ist. Der 

Vorstand geht daher von der Unternehmensfortfüh-

rung aus. Jedoch steht   Conergy lediglich eine sehr ge-

ringe Liquiditätsdecke zur Verfügung, die stark vom 

operativen Geschäft beeinflusst wird. Aus diesem 

Grund könnten kurzfristige Förderkürzungen in we-

sentlichen Märkten wie z.B. in Deutschland, deren 

Auswirkungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Ge-

schäftsberichts schwer abschätzbar sind, erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Er-

tragslage des Unternehmens haben. Für eine weiter-

gehende Erläuterung der Problematik verweisen wir 

auf die beiden Abschnitte „Liquiditätsrisiken“ und 

„Förderung der Photovoltaik“ im Risikobericht. 

Risikomanagement und Internes 
 Kontrollsystem

Im   Conergy Konzern ist die Steuerung von Chancen 

und Risiken integraler Bestandteil des konzernweiten 

Systems der Unternehmensführung. 

  Conergy versteht das Risikomanagementsystem als 

kontinuierlichen Prozess, der permanent der Aufbau- 

und Ablauforganisation des Unternehmens, den Märk-

ten und den aktuellen Entwicklungen angepasst und 

verbessert wird. Daher wird das Risikomanagement-

system vom Corporate Risk Management kontinuier-

lich weiterentwickelt. Darüber hinaus wird die Wirk-

samkeit des Risikomanagementsystems von 

Corporate Audit und dem Bilanzausschuss des Auf-

sichtsrats überwacht.

Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements 

sind ein konzerneinheitliches Risikomanagement-

handbuch, das zentrale Corporate Risk Management, 

das Risk Committee und eine regelmäßige, einheitli-

che Risikoberichterstattung auf Geschäftsbereichse-

bene. Das Risikomanagementhandbuch beschreibt 

das konzernweite Risikomanagementkonzept und legt 

Funktionen, Prozesse und Verantwortlichkeiten fest, 

die für Mitarbeiter und Geschäftsbereiche von 

  Conergy verbindlich sind. Dieses Konzept ist an der 

Unternehmensstruktur von   Conergy ausgerichtet und 

soll gewährleisten, dass auftretende Risiken rechtzei-

tig erkannt und ihnen umgehend und adäquat begeg-

net werden kann. 

Neben dem Risikomanagement ist das Interne Kont-

rollsystem (IKS) eine weitere wesentliche Säule der 

Unternehmensführung. Das IKS besteht einerseits aus 

prozessintegrierten Kon-trollmaßnahmen, wie bei-

spielsweise dem Vier-Augen-Prinzip, Funktionstren-

nungen oder IT-Prozesskontrollen. Andererseits um-

fasst es prozessunabhängige Kontrollmaßnahmen, 

wie beispielsweise regelmäßige Prüfungshandlungen 

im Rahmen des Corporate Audit, welche die Einhal-

tung interner Richtlinien und Rechnungslegungsvor-

schriften, die Zuverlässigkeit der Daten für die Kon-

zernabschlusserstellung und interne Berichterstattung 

sowie die Sicherung der Einhaltung wesentlicher 

rechtlicher Vorschriften gewährleisten sollen. Zusätz-

lich wird die Unternehmensführung durch den Bereich 
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Corporate Compliance unterstützt, der neben Corpo-

rate Audit die vierte wesentliche Säule darstellt.

Risikoerkennung und -bewertung

Der Vorstand der   Conergy AG hat zur frühzeitigen Er-

kennung, Bewertung und Steuerung von relevanten Ri-

siken und zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften ein 

Steuerungs- und Kontrollsystem in einem konzernein-

heitlichen Risikomanagement festgelegt. Somit ist das 

Risikomanagement Bestandteil der konzernweiten 

Planungs-, Steuerungs- und Berichterstattungspro-

zesse. Es zielt darauf ab, Risiken systematisch zu 

identifizieren, zu beurteilen, zu kontrollieren und zu do-

kumentieren. Die grundsätzliche Eignung des Risi-

kofrüherkennungssystems der   Conergy AG zur früh-

zeitigen Identifizierung wesentlicher Risiken mit 

direktem Einfluss auf die Finanzberichterstattung ist 

zusätzlich Gegenstand der jährlichen Abschlussprü-

fung. 

Die einzelnen Organisationseinheiten von   Conergy 

sind für die Risikoidentifizierung verantwortlich und 

melden diese an das Corporate Risk Management. 

Das Corporate Risk Management koordiniert die kon-

zernweite Risikoerfassung und die systematische Be-

wertung nach einheitlichen Maßstäben. Im Rahmen 

der internen Risikoberichterstattung werden die Risi-

ken identifiziert und quantitativ bewertet. Die Risiko-

einschätzung erfolgt zunächst für einen einjährigen 

Planungszeitraum. Unter Berücksichtigung definierter 

Risikokategorien werden die Risiken nach ihrer Ein-

trittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe, insbeson-

dere der möglichen Auswirkung des Risikos auf das 

EBIT, bewertet. Neue Risiken werden analysiert und 

bei Relevanz in das Risikomanagement aufgenommen. 

Das Corporate Controlling analysiert zudem die Ab-

weichungen der tatsächlichen von der geplanten Ge-

schäftsentwicklung und identifiziert so Risiken, die 

den Unternehmenserfolg gefährden könnten.

Risikomanagement und -steuerung 

Zur Risikovermeidung, -reduzierung oder -absiche-

rung werden im Anschluss an die Identifikation und 

Bewertung der Risiken und in Zusammenarbeit mit 

den verantwortlichen Bereichen individuell angepass-

te Strategien und Maßnahmen eingeleitet. Diese Ge-

genmaßnahmen werden im Risikoberichtssystem do-

kumentiert, ihre Ausführung durch das Corporate Risk 

Management konsolidiert und das Risk Committee 

kontrolliert. Die identifizierten Risiken und dazugehöri-

gen Maßnahmen werden laufend durch die zuständi-

gen Gremien überwacht. 

Risikoberichterstattung

Risiken, die eine bestimmte Wertgrenze überschreiten, 

werden an das Risk Committee kommuniziert, welches 

die wesentlichen Risiken des Konzerns überwacht und 

gegebenenfalls geeignete Gegenmaßnahmen einleitet. 

Neben der Verpflichtung zur unverzüglichen Meldung 

neuer, relevanter Risiken erfolgt regelmäßig eine Über-

prüfung und Anpassung der Risikolage durch das Cor-

porate Risk Management und das Risk Committee in 

Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Bereichen im 

Konzern. Das Corporate Risk Management und das Risk 

Committee berichten über die bestehenden wesentli-

chen Risiken an den Vorstand. Zudem informiert der 

Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig über die wesentli-

chen Risiken und deren Entwicklung. Unter wesentli-

chen Risiken verstehen wir dabei Risiken, deren Auswir-

kungen schwerwiegend genug sind, den Fortbestand 

des   Conergy Konzerns zu gefährden. Das Risikoma-

nagementsystem von   Conergy unterstützt die vollstän-

dige Erfassung und Aufbereitung unternehmensbezo-

gener Sachverhalte. Dennoch können persönliche 

Ermessensentscheidungen, fehlerhafte Kontrollen, kri-

minelle Handlungen und sonstige Umstände nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden. Demzufolge kann 

auch das eingesetzte Risikomanagementsystem keine 

absolute Sicherheit hinsichtlich der richtigen, vollständi-

gen und zeitgerechten Abbildung von Sachverhalten in 

der Konzernrechnungslegung gewährleisten. 

Nachfolgend beschreiben wir Risiken, die erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des   Conergy Konzerns, den Aktien-

preis und unsere Reputation haben können. Dies sind 

nicht notwendigerweise die einzigen Risiken, denen 

  Conergy ausgesetzt ist. Risiken, die   Conergy derzeit 

noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die   Conergy 

jetzt noch als unwesentlich einschätzt, könnten die 

Geschäftsaktivitäten der   Conergy ebenfalls negativ 

beeinträchtigen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Ge-

schäftsaktivitäten sowie der damit verbundenen Fi-

nanzierung ist der Konzern verschiedenen finanziellen 

Risiken ausgesetzt, insbesondere Markt-, Kredit- und 

Liquiditätsrisiken. Das übergreifende Risikomanage-

Nachtragsbericht | Chancen und Risiken |
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ment des Konzerns ist auf die Unvorhersehbarkeit der 

Entwicklungen an den Finanzmärkten fokussiert und 

zielt darauf ab, die potenziell negativen Auswirkungen 

auf die Finanzlage des Konzerns zu minimieren. 

Das Risikomanagement der finanziellen Risiken erfolgt 

durch Corporate Treasury nach den vom Vorstand ver-

abschiedeten konzernweiten Verfahrensrichtlinien. 

Corporate Treasury identifiziert, bewertet und sichert 

finanzielle Risiken in enger Zusammenarbeit mit den 

operativen Einheiten des Konzerns. Dabei greifen die 

Mitarbeiter auf ein Front-Office-System zurück, das 

eine tagesgenaue Bewertung aller offenen Zins- und 

Währungsrisiken ermöglicht. Im Rahmen des Zins- 

und Währungsmanagements sind Höchstbeträge defi-

niert, die die Risiken aus den für die Absicherung zu-

grunde liegenden Grund-/Projektgeschäften stark 

begrenzen sollen. Der Vorstand gibt sowohl Richtlini-

en für das Risikomanagement vor als auch Prinzipien 

für bestimmte Bereiche, wie z.B. für den Umgang mit 

Fremdwährungs-, Zins- und Kreditrisiken und den Ein-

satz derivativer Finanzinstrumente. Zur Absicherung 

werden darüber hinaus ausschließlich derivative Fi-

nanzinstrumente eingesetzt, die sich im Risikoma-

nagementsystem abbilden und bewerten lassen. Der 

Vorstand und der Aufsichtsrat werden regelmäßig 

über die Finanzrisikofaktoren der Gruppe unterrichtet. 

Vertragsbedingungen des syndizierten 
Kreditvertrages

Zur Sicherung einer ausreichenden Liquidität hatten 

die   Conergy AG, die Momentum Renewables  GmbH 

(vormals EPURON  GmbH), die   Conergy SolarModule 

 GmbH & Co. KG und die   Conergy Deutschland  GmbH 

am 31. Juli 2007 mit ursprünglich 23 Banken unter 

Führung der Commerzbank AG, der Dresdner Bank 

AG und der WestLB AG einen syndizierten Kreditver-

trag über insgesamt 600  Mio.  EUR abgeschlossen 

(400 Mio. EUR Barkredit und 200 Mio. EUR Aval- und 

Akkreditivlinie) (Syndizierter Kreditvertrag 2007). Der 

in zwei Tranchen eingeteilte Barkredit diente der Fi-

nanzierung der Errichtung der Solarmodulfabrik in 

Frankfurt (Oder) (Tranche A) sowie der Finanzierung 

des Betriebsmittelbedarfs der   Conergy Gruppe 

(Tranche B mit einer Betriebsmittellinie in Höhe von 

250 Mio. EUR). Zusätzlich stand eine Aval- und Akkre-

ditivlinie in Höhe von 200  Mio.  EUR zur Verfügung. 

Tranche A in Höhe von 150 Mio. EUR war grundsätz-

lich bis zum 31. Dezember 2011 in halbjährlichen Til-

gungsraten, beginnend vom 30. Juni 2008, zurückzu-

führen. Tranche B in Höhe von 250  Mio.  EUR war 

ursprünglich am 31. Juli 2010 zur Rückzahlung fällig. 

  Conergy hatte sich ursprünglich am 29. Juli 2010 mit 

den finanzierenden Banken auf die Verlängerung ihrer 

sämtlichen Kredite bis Ende 2011 geeinigt. Darüber hi-

naus hatten sich die Parteien darauf geeinigt, die drei 

noch ausstehenden Raten für das Tilgungsdarlehen 

(Tranche A) ebenfalls bis Ende 2011 auszusetzen. Die-

se Vereinbarungen standen unter bestimmten Bedin-

gungen. In diesem Zusammenhang hatten das Ban-

kenkonsortium und   Conergy vereinbart, eine 

unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit ei-

nem Gutachten zur Geschäftsentwicklung (Indepen-

dent Business Review) zu beauftragen. Diese kam zu 

dem Schluss, dass eine Anschlussfinanzierung des 

derzeitigen Kredits über den 31. Dezember 2011 hin-

aus ohne Stärkung der Kapitalbasis eher unwahr-

scheinlich ist. Mit diesem Schluss trat eine der verein-

barten auflösenden Bedingungen ein und das 

Fälligkeitsdatum sämtlicher Kredite verkürzte sich da-

raufhin auf den 21. Dezember 2010. 

Am 17. Dezember 2010 verständigte sich die Gesell-

schaft mit ihren Kreditgebern in einem Restructuring 

Term Sheet auf ein Sanierungskonzept, welches im 

Wesentlichen durch die Refinanzierung der bestehen-

den Kreditverbindlichkeiten im Rahmen einer kombi-

nierten Bar- und Sachkapitalerhöhung gekennzeich-

net war. Im Rahmen der Umsetzung des 

Sanierungskonzeptes wurde auf der außerordentli-

chen Hauptversammlung am 25. Februar 2011 eine 

Kapitalherabsetzung im Verhältnis 8 zu 1 beschlos-

sen. Der Beschluss der Kapitalherabsetzung wurde 

am 23. Juni 2011 in das Handelsregister der Gesell-

schaft eingetragen. Unmittelbar nach der Herabset-

zung des Grundkapitals schloss sich die am 25. Feb-

ruar 2011 ebenso beschlossene kombinierte Bar- und 

Sachkapitalerhöhung an. Während einer zweiwöchi-

gen Bezugsfrist, die am 12. Juli 2011 endete, übten 

Aktionäre das gewährte Bezugsrecht für insgesamt 

13.226.962 EUR zum Bezugspreis von 1,05 EUR je 

neue Aktie aus. Einem Teil der bisherigen Kreditgeber 

unter dem syndizierten Kreditvertrag 2007 wurde fer-

ner die Möglichkeit eingeräumt, in dem Umfang, in 

dem Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden oder als 

freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen waren, neue Aktien der Gesellschaft gegen 

Einbringung von Darlehensforderungen gegen die Ge-

sellschaft zu zeichnen. Nach Ablauf der Bezugsfrist 

zeichnete ein Teil der Kreditgeber des syndizierten 

Kreditvertrags 2007 insgesamt 96.807.229 neue Akti-

en gegen Einbringung von Darlehensforderungen ge-

gen die Gesellschaft, wobei die eingebrachten Darle-

hensforderungen hierbei mit einem Abschlag von 

40 Prozent auf den Nominalbetrag bewertet wurden. 

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung 
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gegen Bar- und Sacheinlagen in das Handelsregister der 

Gesellschaft erfolgte am 21. Juli 2011. Durch diese Maß-

nahmen realisierte die   Conergy AG eine Gesamtentlas-

tung bei den Schulden in Höhe von 182,6 Mio. EUR. 

Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung am 21. Juli 

2011 trat der neue Kreditvertrag (Syndizierter Kredit-

vertrag 2011) in Kraft und trat nach Rückführung des 

Syndizierten Kreditvertrages 2007 an dessen Stelle. 

Die   Conergy AG und die   Conergy SolarModule  GmbH 

& Co. KG als Darlehensnehmerinnen sowie weitere we-

sentliche Gesellschaften der   Conergy Gruppe als Ga-

ranten und 10 Banken unter Führung der Commerz-

bank International S.A., Luxembourg, haben diesen 

neuen Kreditvertrag am 8. Juli 2011 mit einem Ge-

samtvolumen von 263,1 Mio. EUR abgeschlossen. 

Der Syndizierte Kreditvertrag 2011 ist im Wesentlichen 

in gleichem Umfang besichert wie der Syndizierte Kre-

ditvertrag 2007. Wie bei derartigen Refinanzierungen 

üblich, wurden die für den Syndizierten Kreditvertrag 

2007 gewährten Sicherheiten freigegeben und neue 

Sicherheiten für den Darlehensvertrag vom 8. Juli 2011 

bestellt. Zum Teil blieben die unter dem Syndizierten 

Kreditvertrag 2007 bestellten Kreditsicherheiten in ge-

änderter Form bestehen; die den jeweiligen Kreditsi-

cherheiten zugrunde liegenden Verträge wurden im 

Wesentlichen dahingehend geändert, dass die beste-

henden Kreditsicherheiten nunmehr die Verbindlich-

keiten aus dem Syndizierten Kreditvertrag 2011, der 

Zurich Insurance plc, Niederlassung Deutschland und 

(teilweise) der euro delkredere  GmbH & Co. KG si-

chern. Der Syndizierte Kreditvertrag 2011 ist damit 

insbesondere besichert durch die Verpfändung sämtli-

cher Geschäftsanteile an der   Conergy Deutschland 

 GmbH, voltwerk electronics  GmbH, Mounting Sys-

tems  GmbH,   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG, 

  Conergy SolarModule Verwaltungs  GmbH,   Conergy 

Services  GmbH,   Conergy Real Estate Verwaltungs 

 GmbH,   Conergy Real Estate  GmbH & Co. KG, Momen-

tum Renewables  GmbH (bislang: Epuron  GmbH), 

  Conergy Inc. (USA) und   Conergy Projects Inc. (USA) 

sowie an der   Conergy Pty. Ltd. Daneben hat   Conergy 

grundsätzlich erstrangige Sicherheiten an allen we-

sentlichen Vermögenswerten zugunsten der Kreditge-

ber bestellt bzw. an einen Sicherheitentreuhänder 

übereignet, verpfändet oder abgetreten.

Der in drei Tranchen eingeteilte Syndizierte Kreditver-

trag 2011 dient mit seiner Tranche A in Höhe von 

71,8  Mio.  EUR der Refinanzierung bestehender Ver-

bindlichkeiten unter dem Syndizierten Kreditvertrag 

2007, mit seiner Tranche B, einer revolvierenden Kre-

ditlinie in Höhe von 50,0 Mio. EUR, der Deckung des 

Betriebsmittelbedarfs und sonstiger definierter opera-

tiver Zwecke der   Conergy Gruppe und schließlich mit 

seiner Tranche C in Höhe von bis zu 141,3 Mio. EUR 

der Refinanzierung bestehender Avale sowie der De-

ckung weiteren Avalbedarfs. Sämtliche Tranchen sind 

grundsätzlich vier Jahre nach erster Inanspruchnahme 

in voller Höhe zur Rückzahlung fällig, wobei jedoch re-

volvierende Darlehen, die unter Tranche B in Anspruch 

genommen worden sind, am Ende ihrer jeweiligen 

 Zinsperiode zurückzuzahlen bzw. ohne tatsäch- 

  liche Rückzahlung und Neuausreichung in eine neue 

 Zinsperiode zu überführen sind und bis einen Monat 

vor dem Endfälligkeitstag in Anspruch genommen 

werden können.

Die einzelnen Tranchen des Syndizierten Kreditvertra-

ges 2011 werden zu einem variablen Satz verzinst, der 

der Summe aus der anwendbaren Marge, dem EURI-

BOR (bzw. im Fall einer Fremdwährung LIBOR) für die 

gewählte Zinsperiode und den regulatorischen Kosten 

(jeweils wie im Kreditvertrag definiert) entspricht. Falls 

die   Conergy AG, die   Conergy SolarModule  GmbH & 

Co. KG oder ein Garant unter dem Syndizierten Kredit-

vertrag 2011 einen fälligen und zahlbaren Betrag nicht 

rechtzeitig zahlt, sieht der Syndizierte Kreditvertrag 

2011 einen Margenaufschlag von 1 Prozent p. a. vor. 

Im Fall von Kapitalaufnahmen am Kapitalmarkt, des 

Verkaufs von Vermögensgegenständen sowie bei der 

Erlangung von Versicherungsansprüchen ist   Conergy 

verpflichtet, soweit keiner der im Syndizierten Kredit-

vertrag 2011 aufgeführten Ausnahmetatbestände ein-

greift, die Nettoerlöse zunächst zur vorzeitigen Rück-

führung rückständiger Zinsen und Kosten zu 

verwenden; sollten keine Zinsen oder Kosten ausste-

hen, sind Nettoerlöse zur Tilgung von Tranche A bzw. 

(nach vollständiger Rückführung von Tranche A) 

Tranche B zu verwenden. 

Darüber hinaus enthält der Syndizierte Kreditvertrag 

2011 weitere marktübliche Bestimmungen zu freiwilli-

gen Sondertilgungen sowie zu Pflichtsondertilgungen. 

Der Syndizierte Kreditvertrag 2011 enthält Auflagen, 

die auf den operativen Gestaltungsspielraum der 

  Conergy Gruppe Einfluss haben. So gelten während 

der gesamten Vertragslaufzeit bestimmte Auflagen, 

die unter anderem die Möglichkeiten der   Conergy 

Gruppe einschränken, Sicherheiten an Vermögensge-

genständen zu bestellen, Vermögensgegenstände zu 

veräußern, sich an Joint Ventures zu beteiligen, weite-

re Unternehmen oder Geschäftsbereiche zu erwerben, 

weitere Finanzverbindlichkeiten einzugehen, Kredite 

auszureichen, Garantien zu gewähren oder Leasing-

verbindlichkeiten einzugehen oder bestimmte Um-
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strukturierungsmaßnahmen vorzunehmen. Jede Ver-

letzung der eingegangenen Verhaltenspflichten löst 

(teilweise nach Ablauf einer Heilungsfrist) ein außeror-

dentliches Kündigungsrecht der Kreditgeber aus, die 

in diesem Fall zur sofortigen Fälligstellung berechtigt 

sind. 

Daneben bestehen sonstige Kündigungsrechte der 

Kreditgeber, etwa wenn Zusicherungen unter dem 

Syndizierten Kreditvertrag 2011 nicht wahrheitsgemäß 

abgegeben werden (können), ein Insolvenzfall bei ei-

ner deutschen oder einer anderweitig wesentlichen 

Tochtergesellschaft auftritt, Gläubiger wegen einer 

Forderung in Höhe von mehr als 5,0 Mio. EUR die Ein-

zelzwangsvollstreckung gegen   Conergy betreiben, 

wenn gruppenangehörige Gesellschaften mit Finanz-

verbindlichkeiten (gleich welcher Art) in Höhe von ins-

gesamt 5,0  Mio.  EUR oder mehr in Zahlungsverzug 

geraten oder Gläubiger derartiger Finanzverbindlich-

keiten berechtigt sind, diese aufgrund des Eintritts ei-

nes Kündigungsgrundes (gleich welcher Art) vorzeitig 

fällig zu stellen. Die   Conergy AG oder eine der anderen 

Konzerngesellschaften dürfen Gewinne/Dividenden 

nur ausschütten, sofern ein vordefinierter Verschul-

densgrad in dem der vorgesehenen Ausschüttung un-

mittelbar vorhergehenden Kalenderquartal erfüllt wur-

de. Zudem ist kein Darlehensgeber ab dem Zeitpunkt 

eines Kontrollwechsels verpflichtet, ein Zahlungsver-

langen eines Darlehensnehmers zu erfüllen. Außer-

dem besteht unter Umständen ein durch jede Bank 

einzeln ausübbares außerordentliches Kündigungs-

recht der Kreditgeber. Innerhalb der ersten drei Jahre 

nach der ersten Ziehung unter dem Darlehensvertrag 

stehen die vorbezeichneten Rechte allerdings nur Dar-

lehensgebern zu, die aufgrund ihrer gesellschaftsin-

ternen Bestimmungen oder aufgrund aufsichtsrechtli-

cher Vorgaben wegen des Kontrollwechsels nicht 

mehr Darlehensgeber sein dürfen.

Der Kreditvertrag enthält umfangreiche Informations-

pflichten zugunsten der finanzierenden Banken. Zu-

dem ist die Gesellschaft verpflichtet, ab 2014 be-

stimmte Finanzkennzahlen (sog. Financial Covenants) 

einzuhalten. Die Festlegung der einzuhaltenden Fi-

nanzkennzahlen soll im Dezember 2013 zwischen der 

Gesellschaft und den Kreditgebern einvernehmlich er-

folgen. Bei fehlender Einigung basieren die Finanz-

kennzahlen auf der Planung der Gesellschaft bis 2014, 

jeweils mit Risikoabschlägen. Eine Verletzung der 

dann ab 2014 geltenden Finanzkennzahlen kann ein 

Recht der Banken zur vorzeitigen Kündigung der Kre-

dittranchen begründen.

Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko, d.h. das Risiko, aufgrund einer 

unzureichenden Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln 

bestehende und zukünftig fällig werdende Zahlungs-

verpflichtungen nicht erfüllen zu können, wird im 

  Conergy Konzern zentral gesteuert. Basierend auf den 

durch konzernweite Finanzplanungsinstrumente ge-

wonnenen Erkenntnissen über die Liquiditätssituation 

erfolgt eine wöchentlich rollierende Liquiditätsplanung 

für einen Planungszeitraum von 13 Wochen sowie eine 

laufende Aktualisierung der Planung bis zum Jahres-

ende. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit werden 

liquide Mittel bereitgehalten, um konzernweit geplante 

Zahlungsverpflichtungen zur jeweiligen Fälligkeit erfül-

len zu können. Diese bestehen sowohl in operativen 

Zahlungsströmen als auch in der Veränderung kurzfris-

tiger Finanzverbindlichkeiten. Darüber hinaus wird eine 

Reserve für ungeplante Mindereingänge oder Mehr-

ausgänge vorgehalten. Die Liquidität wird hauptsäch-

lich in Form von Tages- und Termingeldanlagen vorge-

halten. 

Darüber hinaus stehen finanzielle Mittel aus dem am 

8. Juli 2011 zwischen der   Conergy AG und der   Conergy 

SolarModule  GmbH & Co. KG als Darlehensnehmerin-

nen sowie weiteren wesentlichen Gesellschaften der 

  Conergy Gruppe als Garanten und 10 Banken unter 

Führung der Commerzbank International S.A., Luxem-

bourg, geschlossenen Kreditvertrag („Syndizierter 

Kreditvertrag 2011“) mit einem Gesamtvolumen von 

263,1 Mio. EUR zur Verfügung. Dieser neue Kreditver-

trag ist mit Eintragung der Durchführung der von der 

außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Februar 

2011 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bar- und 

Sacheinlagen im Handelsregister am 21. Juli 2011 in 

Kraft getreten. Der zuvor vorhandene Syndizierte Kre-

ditvertrag 2007 wurde mit Umsetzung des am 17. De-

zember 2010 zwischen der Gesellschaft und den 

kredit gebenden Banken vereinbarten Sanierungs-

konzeptes (Restructuring Term Sheet) am 21. Juli 2011 

abgelöst. Bis zur Rückführung des Syndizierten Kre-

ditvertrages 2007 bestanden beide Kreditverträge ne-

beneinander. Hinsichtlich der Umsetzung des Sanie-

rungskonzeptes verweisen wir an dieser Stelle auf die 

Erläuterungen in dem Kapitel „Vertragsbedingungen 

des syndizierten Kreditvertrages“.

Eine ausreichende Liquidität der   Conergy AG und des 

Konzerns ist nach der Unternehmensplanung aus der 

laufenden Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung 

der vorhandenen Kreditlinien und Avale grundsätzlich 

kurz- bis mittelfristig gegeben.   Conergy steht den-

noch unverändert nur eine sehr geringe Liquiditätsde-
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cke zur Verfügung, die ausschließlich vom Ergebnis 

der laufenden Geschäftstätigkeit beeinflusst wird. Aus 

diesem Grund würde ein nicht nur unwesentliches Un-

terschreiten der Umsatz- und Ertragserwartungen so-

wie der erwarteten Zahlungsmittelzuflüsse aus der 

laufenden Geschäftstätigkeit die Zahlungsfähigkeit 

gefährden bzw. sogar zunichtemachen und damit die 

derzeit vorhandene Bestandsgefährdung realisieren, 

wenn und soweit fehlende operative Zahlungsmittelzu-

flüsse nicht durch anderweitige Maßnahmen, insbe-

sondere auch durch Liquiditätszuschüsse von Eigen- 

und Fremdkapitalgebern, kompensiert werden können. 

Ob die Eigen- oder Fremdkapitalgeber gegebenenfalls 

dazu bereit wären, vermag der Vorstand derzeit nicht 

zu beurteilen.

Währungsrisiko

Der Konzern ist durch seine internationale Tätigkeit ei-

nem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Währungsrisi-

ken ergeben sich einerseits daraus, dass eine Reihe 

der von der Gesellschaft konsolidierten Beteiligungs-

gesellschaften in anderen Währungen als in Euro bi-

lanzieren, so dass die entsprechenden Positionen in 

Euro umgerechnet werden müssen (Translationsrisi-

ko). Andererseits können sich Währungsschwankun-

gen bei   Conergy dann auswirken, wenn Umsatzerlöse 

einer Gesellschaft der   Conergy Gruppe in anderen 

Währungen realisiert werden als die entsprechenden 

Kosten (Transaktionsrisiko). 

Ein nicht unerheblicher Teil der Transaktionen wird in 

US-Dollar (USD) abgewickelt. Die USD-Risiken resul-

tieren in erster Linie aus langfristigen Einkaufsverträ-

gen in der betreffenden Währung, bei denen die 

  Conergy Gruppe die Verpflichtung eingegangen ist, 

Waren gegen Zahlung von USD abzunehmen. Verän-

derungen in den jeweiligen Währungsrelationen kön-

nen Schwankungen der Rohstoffpreise verstärken 

oder entgegenwirken. Eine Abwertung des Euro ge-

genüber dem USD kann die Rohertragsmarge von 

  Conergy negativ beeinflussen. In ungünstigen Situati-

onen (insbesondere steigende Rohstoffpreise bei stei-

gendem USD) kann sich ein kurzfristiger Mehraufwand 

für die Rohstoffbeschaffung ergeben, der zu erhebli-

chen nachteiligen Ergebnis- und Liquiditätseffekten 

für   Conergy führen würde. 

Grundsätzlich sichert Corporate Treasury Zins- sowie 

Währungsrisiken in enger Zusammenarbeit mit den 

operativen Einheiten durch die in einer sogenannten 

„Treasury Guideline“ beschriebenen Absicherungs-

maßnahmen mit derivativen Finanzinstrumenten ab 

(Hedging). Corporate Treasury sichert bedarfsweise 

auch die mit dem Projektgeschäft zusammenhängen-

den Währungs- und Zinsrisiken ab. Darüber hinaus op-

timiert die   Conergy Gruppe ihre Währungsrisiken 

durch Forcierung von Natural-Hedging-Maßnahmen – 

die Kompensation der Auszahlung aus den Lieferver-

trägen mit den Einzahlungen aus den externen Umsät-

zen in gleicher Währung. 

Zinsrisiken

Zinsänderungsrisiken treten durch marktbedingte 

Schwankungen der Zinssätze auf. Sie führen bei varia-

bel verzinslichen Verbindlichkeiten zu Änderungen des 

Zinsaufwands und bei festverzinslichen Verbindlich-

keiten zu einer Änderung des beizulegenden Zeitwer-

tes. Ziel ist es, das Risiko zukünftiger schwankender 

Zinsaufwendungen zu minimieren.

Aktuell werden alle aufgenommenen Finanzschulden 

aus dem syndizierten Kredit variabel verzinslich gehal-

ten. Außerdem wurden im Geschäftsjahr 2011 grund-

sätzlich Finanzschulden in Euro gehalten. Weitere 

Zinsrisiken entstehen bei der   Conergy Gruppe im Rah-

men von Projektgeschäften. Corporate Treasury hat 

dabei die Aufgabe, die aktuellen Zinsentwicklungen zu 

beobachten und gegebenenfalls Anpassungen inner-

halb des Zinsportfolios vorzunehmen. Dabei werden 

alle wichtigen Zinsstrukturkurven überwacht, um auch 

auf kurzfristige Veränderungen bzw. Verschiebungen 

der Zinskurve reagieren zu können. Der Fokus liegt da-

bei auf den USA und Europa. Corporate Treasury ent-

wickelt dabei zusätzlich kurz-, mittel- und langfristige 

Zinsprognosen und richtet danach die jeweiligen 

Hedging-Strategien aus. Bei der möglichen Umset-

zung der Absicherungsgeschäfte werden hauptsäch-

lich Zinsderivate verwendet. Hierunter fallen insbeson-

dere Zinsswaps.

Zur Absicherung steigender Zinssätze wurden für den 

variabel verzinslichen Syndizierten Kreditvertrag 2007 

ursprünglich fünf Festsatz-Swaps abgeschlossen. 

Diese Festsatz-Swaps (zu je 15,0 Mio. EUR per 31. De-

zember 2010) inklusive Tilgung dienten der Sicherung 

des Syndizierten Kreditvertrages 2007 (Tilgungsdarle-

hen) gegen steigende Zinsen und sind zum 31. Dezem-

ber 2011 ausgelaufen.
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Forderungsausfälle

Das Ausfallrisiko aus Lieferungen und Leistungen oder 

aus finanziellen Forderungen umfasst die Gefahr, dass 

offene Forderungen verspätet und/oder unvollständig 

beglichen werden bzw. vollständig ausfallen.

Kunden, die mit dem   Conergy Konzern Geschäfte ab-

schließen möchten, werden unterschiedlichen Boni-

tätsprüfungen unterzogen. Zur Unterstützung eines 

effektiven Forderungsmanagements wurde im März 

2011 eine Richtlinie zum Forderungsmanagement kon-

zernweit implementiert. Sie beinhaltet Richtlinien, die 

zum einen beim erstmaligen Kontakt mit einem Kun-

den sowie dem kontinuierlichen Kundenmanagement 

greifen, z.B. durch die Festlegung von Kreditlimits, als 

auch vor und nach jeder Auftragsbestätigung wirksam 

werden.

Daneben werden die weltweiten Forderungsbestände 

bezüglich ihrer Altersstruktur laufend durch das zent-

rale Working Capital Management überwacht. Ge-

meinsam mit den dezentralen Einheiten werden Maß-

nahmen zur Realisierung von Außenständen festgelegt, 

z.B. durch ein ERP-basiertes Mahnwesen. Das Ge-

schäft mit Großkunden unterliegt einer gesonderten 

Bonitätsüberwachung im Rahmen der zentralen Wor-

king Capital Steuerung als Teildisziplin des Forde-

rungsmanagements.

Dennoch kann insbesondere vor dem Hintergrund der 

Situation an den Kapital- und Absatzmärkten sowie 

des Konzentrationsprozesses im Bereich der Lieferan-

ten nicht garantiert werden, dass Forderungen tat-

sächlich eingetrieben werden können. Hinzu kommt, 

dass eine Deckung der Forderungen durch Kreditver-

sicherer sich zunehmend als schwierig erweist.

Abwertung von Anlagevermögen und im-
materiellen Vermögenswerten

Es besteht die Möglichkeit, dass immaterielle Vermö-

genswerte, aber auch materielle Vermögenswerte wie 

z.B. die Produktionsanlage in Frankfurt (Oder) ent-

sprechend den zu beachtenden Vorschriften der inter-

nationalen bzw. nationalen Rechnungslegung abge-

wertet werden müssen. Dieser Fall tritt ein, wenn die 

beizulegenden Werte zukünftig geringer ausfallen als 

die Buchwerte. Eine solche Situation kann sich erge-

ben, wenn aufgrund regulatorischer Einschnitte oder 

auch aufgrund von im Wettbewerbsumfeld zu hohen 

Herstellungskosten geringere Nutzungszuflüsse als 

geplant eintreten.

Ein Großteil des Buchwerts des Sachanlagevermö-

gens von   Conergy betrifft den Produktionsstandort 

Frankfurt (Oder). Sollte es hier – etwa aufgrund von 

Naturkatastrophen, Terrorismus oder sonstigen Feh-

lern im Betriebsablauf (etwa eines Brandes oder Ex-

plosion) – zu einer Beschädigung oder Zerstörung we-

sentlicher Gebäude oder Fertigungsanlagen kommen, 

so könnte dies zu einer erheblichen Abwertung des 

Sachanlagevermögens von   Conergy führen, ungeach-

tet entsprechender Ersatzleistungen von Versicherun-

gen. Ein Abwertungsbedarf könnte sich auch aus einer 

Änderung der Produktionstiefe ergeben.

In allen diesen Fällen besteht das Risiko, dass durch 

bilanzielle Abwertungen auf das Anlagevermögen und 

immaterielle Vermögenswerte die Vermögens- und Er-

tragslage von   Conergy erheblich belastet wird.

 

Markt- und geschäftsbezogene Risiken

Branchenspezifische Risiken

Die Photovoltaik steht im Wettbewerb mit anderen er-

neuerbaren Verfahren zur Energiegewinnung, wie et-

wa Windkraft, Bioenergie, Geothermie und Concen-

trated Solar Power, sowie auch klassischen Verfahren 

zur Energieerzeugung, beispielsweise durch fossile 

Brennstoffe oder Atomkraft. Diese Energiequellen 

könnten sich aus verschiedenen Gründen besser ent-

wickeln als die Photovoltaik und dadurch deren weite-

ren Ausbau beeinträchtigen. Investitionen und Förde-

rungen im Bereich Photovoltaik könnten dadurch ganz 

oder teilweise entfallen, was zu einem Rückgang der 

Nachfrage nach den von   Conergy angebotenen Pro-

dukten und Dienstleistungen führen kann. 

Grundsätzlich geht   Conergy davon aus, dass der Be-

darf an sauberen, Erneuerbaren Energien insbesonde-

re im Bereich Photovoltaik langfristig weiter wachsen 

wird. Die Verknappung der Ressourcen wird zukünftig 

zu einer Verteuerung der konventionellen Energiequel-

len führen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass 

sich die Preise für konventionelle Energien kurzfristig 

verbilligen und deshalb die Nachfrage nach Erneuer-

baren Energien zurückgehen könnte.

  Conergy erwartet aufgrund der fortschreitenden Pro-

fessionalisierung der Photovoltaikbranche einen sich 

weiter verschärfenden Wettbewerb, der bereits 2011 

durch Produktionsüberkapazitäten und einen massi-

ven Preisdruck weltweit sichtbar wurde. Die im Jahr 

2011 begonnene Konsolidierung der Branche wird 

sich in den Folgejahren weiter fortsetzen und könnte 
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sich unter anderem in geringer wachsenden Umsatzer-

lösen niederschlagen.

  Conergy ist in erheblichem Maße von der Bereitschaft 

von Unternehmen und privaten Haushalten abhängig, 

in Photovoltaikanlagen zu investieren.   Conergy unter-

liegt insoweit in allen Märkten, in denen sie tätig ist, 

konjunkturellen Einflüssen. Es ist nicht ausgeschlos-

sen, dass es aufgrund einer nachlassenden Konjunk-

tur oder Rezession zu einem Rückgang der Nachfrage 

nach Produkten von   Conergy kommt.

Ebenso könnten Imageschäden – beispielsweise von 

siliziumbasierten oder Dünnschichtprodukten – oder 

veränderte Bedarfe an Photovoltaik-Produkten oder 

Dienstleistungen zu einer Margen- und Ergebnisver-

schlechterung führen. Zudem ist die Branche relativ 

wetterabhängig, so dass sich bei Unwettern oder Na-

turkatastrophen Transporte hin zu und die Montage 

von Projekten verzögern können. Dies könnte zu er-

höhten Kosten oder nicht termingerechten Ausliefe-

rungen von Aufträgen bzw. Fertigstellungen von Anla-

gen führen. 

Förderung der Photovoltaik

Die Geschäftstätigkeit von   Conergy war in den vergan-

genen Jahren vor allem in den Kernmärkten in hohem 

Maße von staatlichen Fördermaßnahmen für die Pho-

tovoltaik abhängig. Ohne diese Fördermaßnahmen 

war die Photovoltaik bis 2011 aus Kundensicht in der 

Regel nicht rentabel. Getrieben durch die enormen, 

weltweiten Preissenkungen und Überkapazitäten ist 

jedoch davon auszugehen, dass Netzparität – also der 

Zeitpunkt, an dem die Stromgestehungskosten aus 

Photovoltaik-Anlagen mit den zu entrichtenden Prei-

sen für Netzstrom identisch sind – für private Verbrau-

cher in Kürze erreicht werden wird. Die Studie des 

Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE 

zeigt auf, dass insbesondere in Regionen mit sehr ho-

her Einstrahlung und hohem Endkundenstrompreis die 

Netzparität heute bereits gegeben sein kann. Dies war 

bereits 2011 in einigen Gebieten Australiens, in Hawaii 

und bei der Betrachtung der Spitzenlastpreise auch in 

Kalifornien der Fall und wird im Endkundensegment im 

Jahr 2012 für Teile von Italien und Spanien erwartet. 

Auch für Deutschland prognostiziert der Bundesver-

band Solarwirtschaft BSW das Eintreten der Netzpari-

tät für den Verbraucher Ende 2012 oder Anfang 2013. 

In diesem Fall würde die Photovoltaik von Subventio-

nen und staatlichen Fördermaßnahmen immer weniger 

abhängig, zeitgleich würden neue Geschäftsmodelle 

entstehen, die sich erst im Markt etablieren müssen.

Zunächst jedoch war die Photovoltaik im Jahr 2011 

weltweit weiterhin stark an Subventionen gebunden. In 

vielen europäischen Märkten wurden in diesem Jahr 

neue Einspeisetarife verabschiedet, die zumeist För-

derungskürzungen bedeuteten oder den Zubau an 

Photovoltaik-Anlagen begrenzten. Weitere Kürzungen 

und Restriktionen, u. a. in Deutschland und Spanien, 

sind Anfang des Jahres 2012 bekannt geworden. So 

wurde in Spanien die Förderung der Erneuerbaren 

Energien im Januar 2012 zunächst gestoppt. In 

Deutschland wurde im März 2012 von der Bundesre-

gierung das kurzfristige und außerplanmäßige Vorha-

ben bekannt gegeben, ab dem 1. April 2012 die Förde-

rung für Freiflächenanlagen um ca. 30 Prozent und die 

Förderung von Hausdachanlagen um ca. 20 Prozent zu 

kürzen. Freiflächenanlagen größer als 10 MWp werden 

nicht mehr gefördert. Zusätzlich soll der jährliche Zu-

baukorridor ab 2014 begrenzt werden. Die Reduzie-

rung der Solarförderung als Reaktion auf die Preisent-

wicklung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sie das 

langfristige Wachstum der Photovoltaik nicht nachhal-

tig beeinflussen sollte. Die Kurzfristigkeit, mit der die-

se Regelung in Kraft treten soll, ist für   Conergy als auf 

dem Gebiet der Photovoltaik tätiges Unternehmen je-

doch problematisch, da sie nur sehr eingeschränkt die 

Möglichkeit bietet, sich rechtzeitig auf die veränderten 

Rahmenbedingungen einzustellen. Damit erschwert 

der Gesetzesentwurf die ohnehin schwierige Gesamt-

situation in der deutschen Solarbranche zusätzlich. 

Die aus der Kurzfristigkeit dieser Maßnahme resultie-

renden Folgen sind derzeit kaum absehbar. Die Solar-

wirtschaft wird von der geplanten Maßnahme hart ge-

troffen und die Änderung ist unter dem Gesichtspunkt 

des Setzens von wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen, auf die sich alle Marktteilnehmer rechtzeitig ein-

stellen können, nicht nachvollziehbar. 

Alle genannten Entwicklungen könnten sich nachteilig 

auf die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistun-

gen der   Conergy Gruppe auswirken.

Europa behauptete sich 2011 zwar weiterhin mit knapp 

70 Prozent Anteil am weltweiten Photovoltaik-Markt, 

wies jedoch ein deutlich geringeres Wachstum als die 

Märkte im asiatisch-pazifischen und nordamerikani-

schen Raum auf. Diese beiden Regionen zeigten im 

Jahr 2011 einen positiven Trend und es wird auch für 

die Folgejahre – eine stabile Politik in Bezug auf die 

Photovoltaik vorausgesetzt – eine erfolgversprechen-

de Entwicklung erwartet.

Chancen und Risiken |
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Versorgung mit Rohstoffen, Vorprodukten und 

Komponenten

  Conergy ist auf die Versorgung mit verschiedenen 

Rohstoffen und qualitativ hochwertigen Komponenten 

wie Solarmodulen, Wechselrichtern, Aluminium, Glas 

und Folien in den von ihr benötigten Mengen und zu 

den von ihr vorgegebenen Zeitpunkten durch ihre Zu-

lieferer angewiesen. Für die Komponenten und Roh-

stoffe bestehen größtenteils Rahmenvereinbarungen 

mit zum Teil mehreren Zulieferern. Auch bei langfristi-

gen Lieferverpflichtungen der Zulieferer ist jedoch 

nicht gewährleistet, dass die vereinbarten Lieferungen 

in vollem Umfang, rechtzeitig, in der vereinbarten 

Qualität und zu den dann marktüblichen Preisen erfol-

gen. Kommen Zulieferer ihren Lieferverpflichtungen 

nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig nach oder 

die gelieferten Komponenten und Rohstoffe entspre-

chen nicht der vertraglich geschuldeten Qualität, so 

ist nicht garantiert, dass   Conergy kurzfristig von ande-

ren Zulieferern die benötigten Materialien zu ent-

sprechenden Konditionen beziehen kann. Eine 

 un zureichende Belieferung mit den für ihren Produkti-

onsprozess erforderlichen Materialien hätte zur Folge, 

dass   Conergy ihre Produktionskapazitäten nicht aus-

lasten kann und ihre eigene Lieferfähigkeit beeinträch-

tigt werden könnte. Steigende Materialpreise hätten – 

sofern es   Conergy aufgrund der Marktentwicklung 

und Nachfragesituation nicht gelingt, diese an ihre Ab-

nehmer weiterzureichen – ebenfalls negative Auswir-

kungen. Die Verfügbarkeit der Materialien zu ange-

messenen Preisen ist daher für die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage von   Conergy von erheblicher 

Bedeutung.

Wichtige Vorprodukte für die Geschäftstätigkeit der 

  Conergy Gruppe waren bis Ende 2011 Siliziumblöcke 

und Siliziumwafer, welche die Gesellschaft in ihrem 

Werk in Frankfurt (Oder) zu Photovoltaikmodulen ver-

arbeitete. Im Zusammenhang mit der Restrukturierung 

der Solarfabrik in Frankfurt (Oder) wird sich   Conergy 

zukünftig zunächst auf die Modulproduktion fokussie-

ren. In diesem neuen Geschäftsmodell werden die 

Wafer- und Zellbereiche bis auf weiteres nicht mehr 

genutzt.   Conergy wird die Wirtschaftlichkeit beider 

Bereiche entlang der Marktentwicklung weiter laufend 

überprüfen. Sollten Veränderungen im Markt eine Fer-

tigung in einem oder beiden der Bereiche wieder wirt-

schaftlich machen, ist die Möglichkeit einer zeitnahen 

Wiederaufnahme gegeben. Um die weitere Produktion 

von wettbewerbsfähigen und effizienten Solarmodu-

len zu gewährleisten, wird das Werk seitdem mit hoch-

wertigen und leistungsfähigen Siliziumzellen beliefert. 

Die Versorgung wird über bereits bestehende und neu 

qualifizierte Hersteller sichergestellt. Eine unzurei-

chende Belieferung mit Siliziumzellen hätte zur Folge, 

dass die Produktionskapazitäten in Frankfurt (Oder) 

nicht oder nicht ausreichend ausgelastet werden kön-

nen und dadurch nicht die geplanten und notwendigen 

Skaleneffekte zu erreichen sind, um die Herstellkosten 

gegenüber Wettbewerbern mit besserer Auslastung 

wettbewerbsfähig zu halten.

Ein wesentlicher Lieferant von Siliziumwafern ist die 

MEMC Singapore Pte. Ltd. („MEMC“). Mit dieser Ge-

sellschaft besteht ein langfristiger Vertrag bis 2018, der 

  Conergy zur Abnahme von Siliziumwafern zu einem 

jährlich festgelegten finanziellen Aufwand und einer 

daraus abgeleiteten Abnahmemenge verpflichtet. 

  Conergy ist auch bei Nichtabnahme einer bestimmten 

Mindestmenge zur Zahlung des Gegenwerts dieser 

Menge verpflichtet. Da   Conergy entsprechend ihrer 

vertraglichen Verpflichtung einen bestimmten, unbe-

sicherten Geldbetrag („Deposit“) bei MEMC hinterlegt 

hat, ist   Conergy in Bezug auf die Rückzahlung dieses 

Deposits auch dem Kreditrisiko von MEMC Singapore 

ausgesetzt. Zudem besteht durch die Abnahmever-

pflichtung aus dem MEMC-Vertrag ein allgemeines 

Technologierisiko, falls Silizium als Rohstoff für Photo-

voltaikmodule obsolet würde. Bezüglich möglicher 

Vertragsänderungen und -anpassungen, insbesondere 

bezüglich der Lieferungen spezifisch von Wafern, steht 

  Conergy in anhaltenden Verhandlungen mit MEMC. 

Des Weiteren könnte durch eine unzureichende Beliefe-

rung von Lieferanten an   Conergy auch die Lieferfähig-

keit von   Conergy gegenüber den Abnehmern ihrer Pro-

dukte beeinträchtigt werden. Sollte eine ausreichende 

Versorgung mit Siliziumzellen von heutigen und/oder 

zukünftigen Lieferanten nicht erfolgen, so kann   Conergy 

im entsprechenden Umfang keine Photovoltaikmodule 

herstellen und verkaufen. Diesem Risiko begegnet 

  Conergy durch eine weitere Reduzierung der Lieferan-

tenabhängigkeit im Bereich Photovoltaikmodule durch 

Konzentration auf zuverlässige strategische Lieferan-

ten. Sofern   Conergy ihrerseits Lieferverpflichtungen 

gegenüber Abnehmern  unterliegt, drohen zudem Ver-

tragsstrafen und Schadens ersatzforderungen. 

Die derzeitige Marktlage ermöglicht es   Conergy, die 

Versorgung des Werks in Frankfurt (Oder) mit Silizium-

zellen zu günstigen und marktgerechten Konditionen 

sicherzustellen. Aufgrund der von Überkapazitäten 

geprägten Marktlage besteht derzeit nur ein sehr ein-

geschränktes Risiko für sämtliche weiteren Einkaufs-

kontrakte, wie beispielsweise andere Vorprodukte für 

die Herstellung von PV-Komponenten bzw. für einge-

kaufte Fertigprodukte.
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Um die Vollauslastung des Werks in Frankfurt (Oder) 

zu gewährleisten, wird auf eine Auftragsfertigung in 

Europa zukünftig verzichtet.

Produktionsanlagen

Trotz hoher Technik- und Sicherheitsstandards für den 

Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Produkti-

onsanlagen von   Conergy sind Betriebsunterbrechun-

gen nicht auszuschließen. Es besteht zudem das Risi-

ko, dass Menschen, fremdes Eigentum und/oder die 

Umwelt geschädigt werden, was zu erheblichen finan-

ziellen Belastungen führen würde und auch strafrecht-

liche Konsequenzen haben kann.

  Conergy unternimmt erhebliche Anstrengungen, um 

die jährliche Bestätigung zur Zertifizierung des Quali-

täts- und Managementsystems nach ISO 9001 und 

14001 zu erhalten. Dies ist vor allem deshalb sehr be-

deutsam, weil   Conergy einer Vielzahl sich ständig fort-

entwickelnder und in der Regel anspruchsvoller wer-

dender Vorschriften im Umwelt- und Gesundheitsschutz 

unterliegt. Diese Vorgaben haben bereits in der Ver-

gangenheit Investitionsbedarf ausgelöst. Die Gesell-

schaft geht davon aus, dass auch in Zukunft beträcht-

liche Finanzmittel erforderlich sein werden, um den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu genügen. 

Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Ausbau von Produktionsanlagen oder dann, wenn die 

von   Conergy zu beachtenden Vorschriften erheblich 

verschärft werden sollten. Auch ist nicht auszuschlie-

ßen, dass die Produktion und/oder der Transport von 

wassergefährdenden flüssigen Stoffen aufgrund der 

davon ausgehenden Umweltgefahren künftig durch 

gesetzliche oder behördliche Auflagen eingeschränkt 

werden.

  Conergy ist für die Errichtung, die Änderung und den 

Betrieb ihrer Anlagen auf öffentlich-rechtliche Geneh-

migungen angewiesen, insbesondere auf behördliche 

Genehmigungen nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz, nach den jeweiligen Landesbauordnun-

gen und dem Wasserrecht.

Der Schutz ihres geistigen Eigentums, insbesondere 

ihres Know-hows, ist für   Conergy von großer Bedeu-

tung. Ein Know-how-Verlust kann die Fähigkeit von 

  Conergy einschränken, innovative Technologieent-

wicklungen gewinnbringend zu nutzen. Zudem kann 

ein unzureichender Schutz ihres Know-hows auch zu 

einer Minderung zukünftiger Erträge führen, wenn 

auch andere Hersteller Produkte vermarkten oder mit 

Verfahren herstellen können, die denjenigen, die von 

  Conergy entwickelt wurden, ähnlich sind. Hierdurch 

könnte die Wettbewerbsposition von   Conergy beein-

trächtigt werden.

Eigene Fertigungsanlage in Frankfurt (Oder)

  Conergy hat in Frankfurt (Oder) moderne Produktions-

anlagen für Photovoltaikmodule errichtet. Infolge des 

2011 beschlossenen Strategiewechsels umfasste die 

Wertschöpfungskette in Frankfurt (Oder) Ende 2011 

nur die Verarbeitung von beigestellten Solarzellen zu 

Photovoltaikmodulen. Im Zusammenhang mit dem Be-

trieb der Produktionsanlage ergeben sich Risiken ins-

besondere in den folgenden Bereichen:

Für   Conergy besteht das Risiko, dass bei einer eventu-

ell marktbedingten Unterauslastung der bestehenden 

Kapazitäten die Stückkosten der Fertigung nicht im 

geplanten Maße sinken bzw. diese sogar ansteigen 

könnten. Dieses Risiko wird dadurch verstärkt, dass 

die   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG momentan 

lediglich die   Conergy AG als Hauptkunden bedient. 

Derzeit bezieht das Werk in Frankfurt (Oder) die benö-

tigten Materialien und Dienstleistungen zur Modulher-

stellung von verschiedenen Anbietern. Die Bezugskon-

ditionen vieler Materialien und Dienstleistungen 

konnten in der Vergangenheit deutlich positiv verän-

dert werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich das Angebot an Materialien infolge 

eines anziehenden Marktes zukünftig wieder ver-

knappt und es zu entsprechenden Lieferengpässen 

und/oder Kostensteigerungen im Material- und Dienst-

leistungsbereich kommt. Ebenso besteht aus markt-

bedingter Unterauslastung bei längerfristigen Liefer-

verträgen das Risiko, dass es zu Kostensteigerungen 

infolge von Mindermengenzuschlägen kommt.

Der Einkauf von Rohstoffen und Materialien u. a. für die 

Fertigung in Frankfurt (Oder) erfolgt gegenwärtig in er-

heblichem Umfang in Fremdwährung. Insbesondere 

Veränderungen in der Währungsrelation EUR/USD 

können Schwankungen der Rohstoffpreise verstärken 

oder diesen entgegenwirken. Eine Abwertung des Eu-

ro gegenüber dem USD könnte die Rohertragsmarge 

von   Conergy negativ beeinflussen. Da ein erheblicher 

Anteil der Materialien in USD eingekauft wird, können 

sich Wechselkursschwankungen dieser Währung auf 

die Ertragslage auswirken. Ferner wird der Lieferver-

trag mit MEMC Singapore ebenfalls in USD abgewi-

ckelt. In Extremsituationen (z.B. steigende Rohstoff-

preise bei steigendem USD) kann sich sehr kurzfristig 

ein Mehraufwand für die Rohstoffbeschaffung erge-

ben, der zu erheblichen nachteiligen Liquiditäts- und 

Ergebniseffekten für   Conergy führen würde.

Chancen und Risiken |
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Weitere Risiken resultieren für das Werk in Frankfurt 

(Oder) aus der vorübergehenden Nichtnutzung der 

Wafer- und Zellfertigung. Eine begonnene Großinves-

tition wurde in diesem Zusammenhang abgebrochen. 

Gleichzeitig wird mit wichtigen Lieferanten über die 

Aufhebung bzw. Anpassung bestehender Verträge 

verhandelt. Dieser Prozess kann mit Ausgleichszah-

lungen bzw. Vertragsstrafen verbunden sein. Weiter-

hin ist nicht auszuschließen, dass   Conergy erhaltene 

Investitionszulagen und sonstige öffentliche Förde-

rungen an die öffentliche Hand zurückzahlen muss, 

falls die gesetzlichen Verbleibensvoraussetzungen 

nicht mehr erfüllt sein sollten. 

Damit verbunden kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass aufgrund sozialer Einschränkungen Streiks zu ei-

ner Gefährdung des Produktionsbetriebs führen könn-

ten. Bislang hat es an den in- und ausländischen 

Standorten von   Conergy weder Streiks noch Arbeits-

niederlegungen oder sonstige die Geschäftstätigkeit 

beeinflussende Streitigkeiten mit den Arbeitnehmern 

gegeben. Sollten Arbeitsunruhen den Geschäftsbe-

trieb von   Conergy für eine längere Zeit behindern oder 

unterbrechen, so könnte dies erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Unternehmens haben.

Produktrisiken

  Conergy vertreibt Produkte aus Eigen- und Auftrags-

fertigung sowie Produkte anderer Hersteller. Der über-

wiegende Teil der Produkte wird unter dem   Conergy 

Label in den Markt gebracht. Alle von   Conergy ange-

botenen Produkte müssen höchsten Qualitätsanfor-

derungen genügen. Trotz aller Vorkehrungen lassen 

sich Qualitätsmängel nicht ausschließen. Falls die von 

  Conergy vertriebenen Produkte nicht den mit den 

Kunden vereinbarten Anforderungen genügen, kann 

dies zu Kundenverlusten und Imageschäden und da-

mit zu Umsatzausfällen führen. Ebenso ergeben sich 

Ansprüche aus den Garantieversprechen, die   Conergy 

ihren Kunden gegenüber geleistet hat. Darüber hinaus 

können sich bei den von   Conergy angebotenen lang-

fristigen Dienstleistungs- und Serviceverträgen, ins-

besondere für Großanlagen, Risiken für die Wirt-

schaftlichkeit der Dienstleistungserbringung ergeben.

Diese potenziellen Produktrisiken sind bei eigen- und 

auftragsgefertigten Produkten durch ein in die Pro-

duktionen integriertes umfangreiches Qualitätsma-

nagement reduziert. Darüber hinaus sind alle konzern-

eigenen Produktionsstandorte (Mounting Systems 

 GmbH,   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG) und 

ebenfalls alle unter Vertrag stehenden Auftragsfertiger 

ISO 9001 zertifiziert. 

Die Qualität der von   Conergy vertriebenen Produkte 

aus Eigen- und Auftragsfertigung wird wesentlich 

durch die Qualität der verwendeten Vorprodukte be-

stimmt. Fehlerhafte Vorprodukte oder der Vertrieb von 

Plagiaten durch Zulieferer können dazu führen, dass 

  Conergy außerstande ist, die eigene Leistung ver-

tragsgemäß zu erbringen. Dies führt zu Ansprüchen 

aus Garantien, Leistungszusagen oder Produkthaf-

tung.   Conergy ist daher von der Qualität der zugelie-

ferten Vorprodukte abhängig. Das gilt auch für Kom-

ponenten, die von den Zulieferern gemeinsam mit 

  Conergy entwickelt bzw. in Auftragsfertigung für 

  Conergy hergestellt werden. In Fällen von Gewährleis-

tungs- und Schadensersatzansprüchen ihrer Kunden 

aufgrund mangelhafter Vorprodukte und Produkte, die 

  Conergy von anderen Herstellern kauft, hat die Gesell-

schaft grundsätzlich Regress- oder Rückabwick-

lungsansprüche gegen ihre Zulieferer, die jedoch nicht 

in jedem Fall durchgesetzt werden können. 

Für Produkte anderer Hersteller, die   Conergy unter der 

eigenen Marke vertreibt, gelten anspruchsvolle Kriteri-

en, die durch intensive eigene Produkttests und Qua-

litätsaudits der Produktionsanlagen vor Ort sicherge-

stellt werden.   Conergy nutzt dabei die an den eigenen 

Produktionsstandorten vorhandenen Experten sowie 

Testlabore und Testverfahren.   Conergy nutzt standar-

disierte Einkaufs- und Produktkontrollprozesse, durch 

die Leistungs- und Qualitätsmerkmale überprüft wer-

den. Bei diesen Produkten werden nur die Garantie-

leistungen an   Conergy Kunden weitergegeben, die 

  Conergy durch die Hersteller selbst absichern kann. 

Damit werden die Gewährleistungsrisiken der Gesell-

schaft eingegrenzt. 

Zur Erfüllung von zukünftigen und bekannten Garan-

tieansprüchen wurden branchenübliche Rückstellun-

gen gebildet. Sollten Kunden von   Conergy Gewähr-

leistungsansprüche, die über die marktüblichen 

Rückstellungen hinausgehen, geltend machen, könnte 

dies entsprechende nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Projektrisiken und Projektfinanzierung

Aus   Conergys Projektgeschäft resultierende Risiken 

ergeben sich insbesondere aus dem Vorfinanzie-

rungsbedarf sowie dem sehr hohen Auftragsvolumen 

von Photovoltaik-Projekten. 
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Netzgekoppelte Anlagen werden häufig zu einem er-

heblichen Teil durch Fremdkapital finanziert. Dies gilt 

sowohl für kleinere und mittelgroße Anlagen, die von 

Privatpersonen, mittelständischen Unternehmen oder 

der öffentlichen Hand erworben werden, als auch für 

Großanlagen, deren Erwerb durch Investoren erfolgt. 

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen für die Ver-

gabe von Krediten an den Kapitalmärkten besteht das 

Risiko, dass Fremdkapital, aber auch von Kunden zu-

gesagtes Eigenkapital nicht wie geplant zur Verfügung 

steht. Gründe können zum Beispiel unrealistische 

Renditeerwartungen als auch Nichterfüllung von ver-

traglichen Verpflichtungen zur Erbringung von Eigen-

kapital und/oder Fremdkapital sein. Erhöhte Fremdka-

pitalkosten, beispielsweise durch einen Anstieg des 

Zinsniveaus, könnten die Rentabilität von Photovolta-

ik-Anlagen reduzieren und somit die Nachfrage nach 

diesen beeinträchtigen.

Trotz vertraglicher Regelungen kann nicht sicherge-

stellt werden, dass Finanzierungsvereinbarungen auch 

tatsächlich zustande kommen. Dadurch können sich 

geplante und vertraglich vereinbarte Projekte verän-

dern, verschieben oder vollständig ausfallen, was sich 

negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

von   Conergy auswirken könnte.

Weiterhin bestünde das Risiko, dass von   Conergy ei-

genfinanzierte und gebaute Photovoltaik-Anlagen nicht 

zum geplanten Zeitpunkt verkauft werden können und 

dadurch die Liquiditätssituation und die Ertragslage 

des Unternehmens negativ beeinflusst würden.

Operative Schwierigkeiten und Verzögerungen in der 

Abwicklung der Projekte können zu einer Beschädi-

gung der Reputation von   Conergy, zu Ersatzverpflich-

tungen sowie Ertragsausfällen und Liquiditätslücken 

gegenüber ihren Auftraggebern führen. Im Rahmen 

der Durchführung des Projektgeschäfts ist   Conergy 

ferner den üblichen Risiken eines Generalunterneh-

mers ausgesetzt.   Conergy vereinbart bei Projektge-

schäften regelmäßig feste Preise bei festgelegtem 

Leistungsumfang. Falls es bei einem Projekt zu Feh-

lern in der Planung, Fehlkalkulationen, mangelhafter 

oder verspäteter Ausführung kommt, könnte dies dazu 

führen, dass das betroffene Projekt nicht gewinnbrin-

gend oder kostendeckend durchgeführt werden kann. 

Im Rahmen der Projektentwicklung könnte   Conergy 

zudem Vorleistungen erbringen, die im Falle eines 

Scheiterns der Projektrealisierung unvergütet blieben.

Um sicherzustellen, dass im Projektauswahlprozess 

relevante Erfolgsparameter berücksichtigt werden, 

durchläuft jedes Projekt einen festgelegten Planungs-, 

Entscheidungs- und schließlich auch Controllingpro-

zess. Dazu wurde die seit 2007 bestehende, verbindli-

che Richtlinie für das Projektmanagement der   Conergy 

Anfang 2011 vollständig aktualisiert und um detail lierte 

Controllingprozesse ergänzt, die vor, während und 

nach Abschluss eines jeden Projektes greifen.

Forschung und Entwicklung

Der Schutz ihres geistigen Eigentums, insbesondere 

ihrer Erfindungen und ihres Know-hows, ist für 

  Conergy von großer Bedeutung. Ein mangelnder 

Schutz ihrer Erfindungen oder ein Know-how-Verlust 

kann die Fähigkeit von   Conergy einschränken, innova-

tive Technologieentwicklungen gewinnbringend zu 

nutzen. Zudem kann ein unzureichender Schutz ihrer 

Erfindungen oder ihres Know-hows auch zu einer Min-

derung zukünftiger Erträge führen, wenn auch andere 

Hersteller Produkte vermarkten oder mit Verfahren 

herstellen können, die denjenigen, die von   Conergy 

entwickelt wurden, ähnlich sind. Hierdurch könnte die 

Wettbewerbsposition von   Conergy beeinträchtigt wer-

den.

Viele Entwicklungen und Produkte von   Conergy sind von 

vornherein nicht schutzfähig. Insoweit versucht   Conergy, 

solche nicht schutzrechtsfähigen Leistungsergebnisse 

durch Geheimhaltungsvereinbarungen und sonstige 

vertragliche Vereinbarungen über deren Nutzung zu 

schützen, wenn und soweit ihr dies wirtschaftlich sinn-

voll erscheint. Soweit Schutzfähigkeit besteht, versucht 

  Conergy ihre Rechte an geistigem Eigentum durch die 

Eintragung von Patenten, Marken und anderen Schutz-

rechten in ausgewählten Ländern sowie ebenfalls durch 

Geheimhaltungsvereinbarungen und sonstige vertragli-

che Vereinbarungen über die Nutzung des geistigen Ei-

gentums an ihren Produkten und Dienstleistungen zu 

schützen, sofern ihr dies wirtschaftlich sinnvoll er-

scheint. Versäumnisse von   Conergy bei der Ergreifung 

der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte 

an geistigem Eigentum und nicht schutzrechtsfähigen 

Leistungsergebnissen können ihre Wettbewerbsfähig-

keit erheblich beeinträchtigen. 

Trotz der Bemühungen von   Conergy zum Schutz ihrer 

Rechte an geistigem Eigentum kann nicht ausge-

schlossen werden, dass Unbefugte Produkte und/oder 

Dienstleistungen der   Conergy Gruppe kopieren oder 

verwenden. Gleiches gilt für Fälle, in denen   Conergy 

das Ziel von Industriespionage wird. Zudem besteht 

die Gefahr, dass die gegenwärtigen oder künftigen Pa-

tent- und Urheberrechte der Gesellschaft oder deren 

sonstige Rechte an geistigem Eigentum angefochten, 

für ungültig erklärt oder umgangen werden. Außerdem 
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können Dritte ähnliche Produkte und Dienstleistungen 

entwickeln, ohne Rechte an geistigem Eigentum der 

  Conergy Gruppe zu verletzen. Des Weiteren könnte 

auch   Conergy selbst geistige Eigentumsrechte Dritter 

verletzen und sich insoweit möglicherweise schadens-

ersatzpflichtig machen bzw. zum Erwerb von Lizenzen 

gezwungen sein.

Es besteht zudem das Risiko, dass Wettbewerber ihre 

derzeitigen Produkte und Technologien weiterentwi-

ckeln oder alternative Produkte oder Technologien auf 

den Markt bringen, die kostengünstiger, qualitativ 

hochwertiger oder aus sonstigen Gründen attraktiver 

sind als diejenigen von   Conergy, oder sich exklusive 

Rechte in Bezug auf neue Technologien sichern, auf 

die   Conergy dann keinen Zugriff hätte. Es besteht 

auch die Gefahr, dass die Produkte von   Conergy der-

zeitige oder neue Zertifizierungsanforderungen im In- 

und Ausland nicht einhalten können. 

Nicht zuletzt aufgrund der angespannten Finanzsitua-

tion verwendet   Conergy derzeit nach eigener Ein-

schätzung im Vergleich zum Wettbewerb nur relativ 

geringe Mittel für die Forschung und Entwicklung neu-

er Produkte und Technologien.

Um Trends und Entwicklungen in den einzelnen Märk-

ten sicher zu erkennen, werden regelmäßig Markt-, 

Kunden- und Wettbewerbsanalysen durchgeführt und 

die Erkenntnisse für die Entwicklung und den Vertrieb 

von Produkten und Projekten genutzt.

Personalrisiken

Der Erfolg von   Conergy hängt in hohem Maße von ih-

rem Management und ihren Mitarbeitern ab. Deren 

Identifikation mit dem Unternehmen und Engagement 

für dessen Ziele leisten einen entscheidenden Beitrag 

zum Unternehmenserfolg. Daher ist es für   Conergy 

auch in Zukunft von großer Bedeutung, die vorhande-

nen Führungskräfte und Mitarbeiter an sich zu binden 

und weiteres hochqualifiziertes Personal für sich zu 

gewinnen. Sollte es   Conergy nicht gelingen, auch wei-

terhin erfahrenes Fachpersonal zu rekrutieren und per-

sonelle Abgänge adäquat zu kompensieren, könnte die 

Entwicklung von   Conergy hinter der ihrer Wettbewer-

ber zurückbleiben. 

In der   Conergy Gruppe haben sich seit Mitte 2008 ver-

schiedene Betriebsräte konstituiert. Derzeit bestehen 

Betriebsräte in der   Conergy AG und der   Conergy 

Deutschland  GmbH jeweils an den Standorten in Ham-

burg und Zweibrücken. In beiden Gesellschaften ha-

ben sich außerdem Gesamtbetriebsräte gebildet. Des 

Weiteren wurden in der voltwerk electronics  GmbH 

und der   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG Be-

triebsräte gewählt. Die   Conergy AG verfügt zudem 

über einen Konzernbetriebsrat. Die einzelnen Gesell-

schaften haben insoweit die gesetzlichen Mitbestim-

mungsrechte des jeweiligen Betriebsrats zu beachten. 

Dies kann insbesondere bei notwendigen Betriebsän-

derungen zu einer Verzögerung in der Umsetzung und 

damit zu erhöhten Kosten für die betroffene Gesell-

schaft führen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der   Conergy AG wer-

den von den Anteilseignern gestellt. Die   Conergy AG 

beschäftigt in der Regel weniger als 500 Mitarbeiter, 

weshalb den Arbeitnehmern kein Mitbestimmungs-

recht im Aufsichtsrat gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG 

zusteht. Die Gesellschaft geht daher davon aus, dass 

ihr Aufsichtsrat keiner drittelparitätischen Besetzung 

unterliegt. 

Informationstechnische Risiken

Der Geschäftsbetrieb (Produktion, Vertrieb, Logistik, 

Controlling und Rechnungswesen) der   Conergy wird 

weltweit größtenteils rechnergestützt abgewickelt. Der 

effiziente und möglichst unterbrechungsfreie Betrieb 

der relevanten Datenverarbeitungssysteme und die 

Gewährleistung der Datensicherheit sind Vorausset-

zung für die Aufrechterhaltung eines einwandfreien 

Geschäftsablaufs. Anhaltender Ausfall bestehender 

Systeme kann zur Unterbrechung von Produktions- 

und Arbeitsabläufen führen. Die mutwillige Verbrei-

tung, Löschung oder Manipulation von Daten kann zu 

erheblichen Beeinträchtigungen führen.

Zur Minimierung der Ausfallrisiken hat   Conergy bereits 

in 2007 den Betrieb des Rechenzentrums an einen ex-

ternen Dienstleister vergeben. Damit ist auch sicher-

gestellt, dass die IT-Systeme in einer zertifizierten Um-

gebung laufen, regelmäßig gewartet werden und die 

Verfügbarkeit permanent auf einem hohen Standard 

gehalten wird. Die Anforderungen an die Datensicher-

heit werden durch klar definierte Vorschriften und Pro-

zessabläufe, aktuelle Virenschutzprogramme sowie 

Firewalls sichergestellt. Für alle relevanten Daten wird 

mindestens einmal täglich eine Datensicherung vorge-

nommen. Regelmäßige Investitionen in Updates der 

Hardwaresysteme und der Softwareapplikationen sor-

gen für einen der Risikosituation angemessenen Stand 

der Technik.
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Working Capital Management

  Conergy nimmt aufgrund langfristiger Lieferverträge, 

aber auch auf Basis einer auf funktionsfähigen Markt-

mechanismen beruhenden konservativen Planung 

Photovoltaikmodule, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

sowie Gestellsysteme und Wechselrichter auf Lager, 

um geplante und projektierte Umsätze zu realisieren. 

Sofern Aufträge und Projekte ausfallen – etwa auf-

grund konjunktureller Einflüsse, regulatorischer Ein-

schnitte oder eines sich verschärfenden Wettbewerbs 

auf dem Photovoltaikmarkt –, könnten die gelagerten 

Vermögenswerte nicht planmäßig oder nur zu nicht 

kostendeckenden Verkaufspreisen abgesetzt werden. 

Dadurch kann es zu einem Anwachsen der mengen-

mäßigen Lagerbestände als Teil des Working Capital 

kommen, was erhöhte Kosten für die Lagerung zur Fol-

ge hat. Sollten die Lagerbestände negativen Wertent-

wicklungen unterliegen, so könnte es zudem zu Wert-

berichtigungen auf diese kommen.

Rechtliche, umweltrechtliche und 
 steuerliche Risiken

Rechtliche Risiken

Sofern   Conergy außerhalb Deutschlands tätig ist, ist 

sie Faktoren ausgesetzt, die ein erhöhtes Risiko dar-

stellen können. Dazu zählen insbesondere ausländi-

sche Währungskontrollbestimmungen, Handelsbe-

schränkungen, unzureichend entwickelte und/oder 

ausdifferenzierte Rechts- und Verwaltungssysteme, 

kriegerische Auseinandersetzungen oder Terrorismus.

Ferner besteht im Rahmen der Geschäftstätigkeit der 

  Conergy AG das generelle Risiko von Klagen unserer 

Kunden aufgrund von nicht ausreichender Leistung un-

serer Produkte, Anlagen oder Dienstleistungen, sei es 

der Anlagen im Ganzen oder einzelner Komponenten.

Die   Conergy AG und einzelne Tochtergesellschaften 

sind Partei einer Reihe von zivil- und öffentlich-rechtli-

chen Verfahren, von denen folgende explizit zu nennen 

sind:

Zwischen der   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG 

und der Roth & Rau AG besteht seit Juni 2006 ein Ver-

trag über die Lieferung und Installation von vier Zellfer-

tigungslinien für die Fertigungsstätte in Frankfurt 

(Oder). Die Lieferung der Zellfertigungslinien durch die 

Roth & Rau AG erfolgte nach Auffassung der   Conergy 

SolarModule  GmbH & Co. KG verspätet und nicht ent-

sprechend den vertraglich geschuldeten Spezifikatio-

nen. Die   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG ist ge-

mäß Liefervertrag unter bestimmten Voraussetzungen 

gegenüber der Roth & Rau AG zur Zahlung des restli-

chen Kaufpreises/Werklohns in Höhe eines einstelli-

gen Millionenbetrags verpflichtet. Die Voraussetzun-

gen hierfür liegen nach Auffassung der   Conergy 

SolarModule  GmbH & Co. KG nicht vor. Nachdem von 

Mitte 2008 bis Juni 2010 geführte Einigungsgespräche 

mit der Roth & Rau AG ohne Ergebnis blieben, hat die 

  Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG die Roth & Rau 

AG auf der Basis eines umfangreichen Gutachtens ei-

nes renommierten Instituts unter Fristsetzung erfolg-

los zur Vertragserfüllung aufgefordert.   Conergy Solar-

Module  GmbH & Co. KG hat zusammen mit ihren 

anwaltlichen Beratern die durch die Roth & Rau AG 

verursachten Schadenspositionen detailliert überprüft 

und im Februar 2011 Schadensersatzklage in Bezug 

auf den Verzögerungsschaden, die Schlechtleistung 

bzw. Mängel nebst den darauf beruhenden Minderer-

trägen sowie einige Nebenpflichtverletzungen beim 

Landgericht Hamburg eingereicht und zugleich die 

Feststellung begehrt, dass die Roth & Rau AG ver-

pflichtet ist, auch seit 2010 entstandene und entste-

hende Schäden zu ersetzen. Die Klagesumme beläuft 

sich auf einen unteren dreistelligen Millionenbetrag. 

Nachdem zwischenzeitlich wieder aufgenommene 

Vergleichsverhandlungen nicht erfolgreich waren, hat 

die Roth & Rau AG auf die eingereichte Klage erwidert. 

Sie bestreitet die geltend gemachten Ansprüche in 

voller Höhe und verlangt im Wege von Widerklagen 

Zahlung des restlichen Kaufpreises/Werklohns nebst 

Zinsen in Höhe eines knapp zweistelligen Millionenbe-

trags, die Herausgabe einer Bürgschaft sowie die 

Feststellung, dass die   Conergy SolarModule  GmbH & 

Co. KG angeblich mit der Klageeinreichung verbunde-

ne Schäden ersetzen soll. 

Nach dem derzeitigen Stand der Prüfung hält die 

  Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG die von Roth & 

Rau AG vorgebrachten Behauptungen und Argumente 

nicht für geeignet, die gegen Roth & Rau AG erhobe-

nen Ansprüche zu erschüttern. Die Widerklagen wer-

den sämtlich für unbegründet erachtet.

Aufgrund der Höhe des von ihr geltend gemachten An-

spruchs und allgemeiner Prozessrisiken geht die 

  Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG nicht davon 

aus, ihre Klageforderung bei der Roth & Rau AG in vol-

ler Höhe beitreiben zu können. Jedoch wird seitens 

der   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG nicht damit 

gerechnet, dass ihr aus diesem Vorgang zukünftig fi-

nanzielle Nachteile entstehen, da schon der ggf. ein-

bringbare Anspruch möglicherweise bestehende bzw. 

zugesprochene Gegenforderungen der Roth & Rau 

AG, insbesondere die mit der Klageerwiderung gel-
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tend gemachten Forderungen, bei Weitem übersteigt. 

Zudem könnte gegen solche Gegenforderungen der 

Roth & Rau AG im laufenden Prozess aufgerechnet 

werden. Ein Restrisiko für die   Conergy Solar Module 

 GmbH & Co. KG aus diesem Vorgang ist aufgrund all-

gemeiner Prozessrisiken aber nicht gänzlich auszu-

schließen.

Zwischen der   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG 

und M+W Zander FE  GmbH besteht seit November 

2006 ein Vertrag über die Errichtung einer Produkti-

onsanlage für die Fertigungsstätte in Frankfurt (Oder). 

Am 4. Mai 2009 hat M+W Zander FE  GmbH beim Land-

gericht Hamburg Klage auf Zahlung restlichen 

Werklohns in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR zzgl. Zinsen 

erhoben.   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG hat 

demgegenüber widerklagend Schadensersatzansprü-

che in einer die Klageforderung deutlich übersteigen-

den Höhe geltend gemacht. Mit Urteil vom 17. August 

2010 wurde M+W Zander FE  GmbH verurteilt, an 

  Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG einen Betrag in 

Höhe von 730.233,92 EUR zzgl. Zinsen zu zahlen und 

die überwiegenden Kosten des Rechtsstreits zu tra-

gen. M+W Zander FE  GmbH hat gegen das Urteil Be-

rufung eingelegt.   Conergy SolarModule  GmbH & Co. 

KG hat ihrerseits Anschlussberufung eingelegt. Insbe-

sondere aufgrund des erfolgreichen Ausgangs des 

Rechtsstreits in erster Instanz wird nicht damit ge-

rechnet, dass der   Conergy SolarModule  GmbH & Co. 

KG aus diesem Vorgang zukünftig finanzielle Nachteile 

entstehen. Aufgrund allgemeiner Prozessrisiken ist 

dies aber nicht gänzlich auszuschließen. 

Mit derzeit insgesamt 19 Klagen machen verschiedene 

Kläger Schadensersatzansprüche aus eigenem bzw. 

abgetretenem Recht gegen die Gesellschaft in Höhe 

von insgesamt 3,5 Mio. EUR wegen angeblich fehler-

hafter bzw. Unterlassung der Verbreitung rechtzeitiger 

Kapitalmarktinformationen im Zusammenhang mit der 

Korrektur der Umsatz- und Gewinnprognosen für 2007 

am 25. Oktober 2007 durch die Gesellschaft geltend. 

Die Gesellschaft bestreitet im Wesentlichen die Vorträ-

ge der Kläger. 19 dieser Klagen aus dem Zeitraum Ok-

tober bis Dezember 2008 sind derzeit beim Landge-

richt Hamburg anhängig, allerdings sind diese derzeit 

nach dem Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz 

(KapMuG) ausgesetzt. Das Gericht hatte im Ge-

schäftsjahr 2010 in einem dieser Verfahren einen Vor-

lagebeschluss nach KapMuG erlassen, wonach nun-

mehr durch das Hanseatische Oberlandesgericht zu 

bestimmten Fragen betreffend die Schadensersatzan-

sprüche ein Musterentscheid herbeigeführt werden 

soll. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat nun-

mehr im November 2011 einen Musterkläger bestimmt. 

Ferner wurde ein Termin zur mündlichen Verhandlung 

auf den 21. März 2012 bestimmt. Inhaltliche Hinweise 

hat das OLG bislang nicht erteilt. Die weiteren Verfah-

ren wurden wegen der Abhängigkeit zum Musterver-

fahren bis zu einer Entscheidung in dem Verfahren 

ausgesetzt. 

Neben den 19 Verfahren am Landgericht Hamburg ist 

ein weiteres Verfahren am Hanseatischen Oberlandes-

gericht anhängig. Die entsprechende Anlegerklage mit 

einem Streitwert von 61.912,73 EUR war erstinstanz-

lich abgewiesen worden. Der dortige Kläger hat Beru-

fung eingelegt. Das Hanseatische Oberlandesgericht 

hat mitgeteilt, diesem Verfahren in der ersten Jahres-

hälfte 2012 Fortgang zu geben.

Im Juni 2009 wurden von der Staatsanwaltschaft Ham-

burg die Geschäftsräume der   Conergy durchsucht. 

Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Perso-

nen, wobei seinerzeit im Amt befindlichen Organmit-

gliedern Verstöße gegen das Handelsgesetzbuch und 

das Wertpapierhandelsgesetz im Zeitraum November 

2006 bis April 2007 vorgeworfen werden. Sollten sich 

die erhobenen Vorwürfe bestätigen, ist nicht auszu-

schließen, dass dies zu Ansprüchen Dritter gegen die 

Gesellschaft führen könnte.

Gegen die Beschlüsse der außerordentlichen Haupt-

versammlung der Gesellschaft vom 25. Februar 2011 

betreffend TOP 3 (Herabsetzung des Grundkapitals 

der Gesellschaft in vereinfachter Form zur Deckung 

von Verlusten sowie über die Änderung der Satzung) 

und TOP 4 (Erhöhung des Grundkapitals der Gesell-

schaft mit Bezugsrecht der Aktionäre, über den Aus-

schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge sowie 

über die Änderung der Satzung) haben insgesamt 27 

Aktionäre im März 2011 Anfechtungs- bzw. Nichtig-

keitsklagen beim Landgericht Hamburg erhoben. Zu-

gleich haben verschiedene Aktionäre positive Be-

schlussfeststellungsklagen im Hinblick auf die 

ablehnenden Beschlüsse der Hauptversammlung über 

einen Antrag auf Bestellung eines Sonderprüfers so-

wie einen Antrag zur Geltendmachung von Schadens-

ersatzansprüchen nach dem Aktiengesetz, verbunden 

mit einer Anfechtung der ablehnenden Beschlussfas-

sungen, gestellt. Schließlich begehrten einige dieser 

Aktionäre die Feststellung der Nichtigkeit des Jahres-

abschlusses 2010.

Das Landgericht Hamburg hat nach einer mündlichen 

Verhandlung im November 2011 am 23. Februar 2012 

ein Urteil erlassen. Danach wurden die Anfechtungs-

klagen abgewiesen, mit Ausnahme des Antrags auf 

positive Beschlussfeststellung im Hinblick auf den 
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Sonderprüfungsantrag. Die Entscheidung ist nicht 

rechtskräftig. Die Gesellschaft hat insoweit gegen das 

Urteil Rechtsmittel betreffend die Sonderprüfung am 

27. Februar 2012 eingelegt. Die Gesellschaft ist der 

Auffassung, dass das erstinstanzliche Urteil in dieser 

Hinsicht keinen Bestand haben wird.

Um die Eintragung der Beschlussfassungen in das 

Handelsregister trotz der erhobenen Anfechtungs- 

und Nichtigkeitsklagen kurzfristig zu bewirken, hat die 

Gesellschaft im April 2011 ein Freigabeverfahren nach 

dem Aktiengesetz beim Hanseatischen Oberlandes-

gericht Hamburg eingeleitet. Mit Beschluss vom 

22. Juni 2011 hat das Hanseatische Oberlandesgericht 

Hamburg dem Freigabeantrag stattgegeben und damit 

festgestellt, dass die Erhebung der Klagen der Eintra-

gung der Beschlüsse in das Handelsregister nicht ent-

gegensteht. Die Beschlüsse wurden daraufhin am 

23. Juni 2011 (Hauptversammlungsbeschluss zur Ka-

pitalherabsetzung) bzw. 24. Juni 2011 (Hauptver-

sammlungsbeschluss zur Kapitalerhöhung) in das 

Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Im Oktober 2011 haben insgesamt drei Aktionäre ge-

meinsam gegen die auf der ordentlichen Hauptver-

sammlung der   Conergy AG am 26. August 2011 ge-

fassten Beschlüsse, nämlich TOP 2 (Beschlussfassung 

über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 

das Geschäftsjahr 2010) und TOP 3 (Beschlussfas-

sung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2010), Anfechtungs- und 

hilfsweise Nichtigkeitsklage vor dem Landgericht 

Hamburg, Kammer für Handelssachen, erhoben. 

Das Gericht hat einen Termin zur mündlichen Verhand-

lung für den 2. April 2012 anberaumt. Das Gericht hat 

bisher keine Hinweise in dieser Sache erteilt.

Im November 2010 haben insgesamt acht Aktionäre 

gemeinsam gegen auf der Hauptversammlung der 

  Conergy AG am 5. Oktober 2010 gefasste Beschlüsse, 

nämlich TOP 2 („Beschlussfassung über die Entlas-

tung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2009“), TOP 3 („Beschlussfassung über die Ent-

lastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2009“), TOP 7 („Beschlussfassung über 

die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nationen dieser Instrumente)“) und TOP 8 („Beschluss-

fassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten 

Kapitals“) Anfechtungs- und hilfsweise Nichtigkeits-

klage vor dem Landgericht Hamburg, Kammer für 

Handelssachen, erhoben. Das Gericht hat die Klagen 

mit Urteil vom 4. April 2011 vollumfänglich abgewiesen 

und den Klägern die Kosten des Rechtsstreits aufer-

legt. Innerhalb der Berufungsfrist ist keine Berufung 

eingelegt worden.

Parallel zu dem erstinstanzlichen Verfahren hatte die 

Gesellschaft ein Freigabeverfahren nach dem Aktien-

gesetz hinsichtlich der Beschlüsse zu TOP 7 und TOP 

8 durchgeführt. In diesem hat das Hanseatische Ober-

landesgericht den Freigabeanträgen der Gesellschaft 

vollumfänglich durch Beschluss vom 4. Februar 2011 

stattgegeben und festgestellt, dass die Erhebung der 

Klage einer Eintragung der Beschlüsse in das Han-

delsregister nicht entgegensteht. Die betroffenen Be-

schlüsse sind inzwischen in das Handelsregister ein-

getragen worden.

Im Juli 2009 haben drei Aktionäre gemeinsam gegen 

auf der Hauptversammlung der   Conergy AG am 10. Ju-

ni 2009 gefasste Beschlüsse, nämlich TOP 3 („Be-

schlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2008“), TOP 4 („Be-

schlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008“), TOP 5 

(„Beschlussfassung über die Entlastung einzelner Mit-

glieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007“), 

TOP 8 („Beschlussfassung über die Schaffung eines 

neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung von § 5.3 

der Satzung und den Ausschluss des Bezugsrechts“) 

und TOP 10 („Beschlussfassung über die Zustimmung 

zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags mit 

Mounting Systems  GmbH, Rangsdorf“) Anfechtungs-

klage und hilfsweise Nichtigkeitsklage vor dem Land-

gericht Hamburg, Kammer für Handelssachen, erho-

ben. Das Gericht hat die Klagen mit Urteil vom 

18. Januar 2010 vollumfänglich abgewiesen und den 

Klägern die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Die 

Kläger haben gegen das klageabweisende Urteil Beru-

fung eingelegt, diese aber im Januar 2011 zurück- 

genommen. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig. 

Parallel zu dem erstinstanzlichen Verfahren hatte die 

Gesellschaft ein Freigabeverfahren nach dem Aktien-

gesetz hinsichtlich der Beschlüsse zu TOP 8 und TOP 

10 durchgeführt. In diesem hat das Hanseatische 

Oberlandesgericht den Freigabeanträgen der Gesell-

schaft vollumfänglich durch Beschluss vom 11. De-

zember 2010 stattgegeben und festgestellt, dass die 

Erhebung der Klage einer Eintragung der Beschlüsse 

in das Handelsregister nicht entgegensteht. Die be-

troffenen Beschlüsse sind inzwischen in das Handels-

register eingetragen worden.
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Die   Conergy AG verlangt von sechs ehemaligen Vor-

standsmitgliedern Schadensersatz wegen Pflichtver-

letzungen. Die vorgeworfenen Pflichtverletzungen ste-

hen im Zusammenhang mit der Ertrags- und 

Liquiditätskrise der Gesellschaft im Jahr 2007 und be-

treffen Einzelgeschäfte, an welchen die ehemaligen 

Vorstandsmitglieder in ihrer Funktion als Vorstandsmit-

glieder der Gesellschaft beteiligt waren. Die Gesell-

schaft hatte Vergleichsgespräche aufgenommen. 

Nachdem diese Gespräche zum Teil ergebnislos ver-

laufen sind, hat die Gesellschaft gegen vier der ehema-

ligen Vorstandsmitglieder im August 2011 Klage vor 

dem Landgericht Hamburg erhoben. Das Gericht hat 

das schriftliche Vorverfahren angeordnet und die Frist 

für die Klageerwiderung im Mai 2012 festgesetzt. Der 

Ausgang des Verfahrens lässt sich zum derzeitigen 

Zeitpunkt noch nicht abschätzen, da die Klage zum Teil 

rechtlich komplexe Sachverhalte betrifft, für die keine 

höchstrichterlichen Entscheidungen in vergleichbaren 

Sachverhalten vorliegen. Es ist daher nicht auszu-

schließen, dass die Gesellschaft im Falle eines voll-

ständigen oder teilweisen Unterliegens ganz oder zum 

Teil die gerichtlichen und anwaltlichen Prozesskosten 

in Höhe von circa 1,5 Mio. EUR zu tragen hat.

Steuerliche Risiken

Die   Conergy AG und ihre inländischen Tochtergesell-

schaften unterliegen laufenden steuerlichen Betriebs-

prüfungen. Die ausländischen Unternehmen der 

  Conergy Gruppe unterliegen entsprechenden steuerli-

chen Prüfungen. Die letzte – und noch nicht vollstän-

dig abgeschlossene – körperschaft-, gewerbe- und 

umsatzsteuerrechtliche Außenprüfung der Gesell-

schaften in Deutschland bezieht sich auf die Veranla-

gungszeiträume 2004 bis 2008. 

Steuerfestsetzungen für die Folgejahre unterliegen 

dem Vorbehalt der Nachprüfung und können daher – 

insbesondere infolge einer Betriebsprüfung – geändert 

werden.

Nach der Betriebsprüfung für die Veranlagungszeit-

räume 2000 bis 2003 hatten die Finanzbehörden 

  Conergy zunächst auf Steuernachzahlungen in An-

spruch genommen und entsprechende Änderungsbe-

scheide erlassen. Im Rahmen der gegen die Ände-

rungsbescheide gerichteten Rechtsbehelfe hat die 

Finanzverwaltung von diesen Forderungen nunmehr 

Abstand genommen. 

Im November 2009 wurde eine weitere steuerliche Au-

ßenprüfung für die   Conergy AG und die deutschen 

Konzerntochtergesellschaften begonnen. Die Prüfung 

umfasst die Jahre 2004 bis 2008. Die zugrunde liegen-

den Steuerfestsetzungen unterliegen dem Vorbehalt 

der Nachprüfung und können daher geändert werden. 

Hinsichtlich eines Teils der Gesellschaften liegen be-

reits Prüfungsberichte vor. Die Prüfungsfeststellungen 

beziehen sich u. a. auf die umsatzsteuerliche Auswer-

tung einer Lohnsteueraußenprüfung, die Rückzahlung 

einer Investitionszulage sowie auf die Höhe von Ur-

laubsrückstellungen.   Conergy hat für die zu erwarten-

den Nachzahlungen bereits Rückstellungen gebildet. 

Aufgrund der komplexen Steuergesetzgebung, z.B. im 

Bereich der Verrechnungspreise oder Umsatzsteuer, 

können laufende oder zukünftige Betriebsprüfungen – 

auch im Ausland – zu Nachforderungen führen.

Der Wegfall von vortragsfähigen negativen Einkünften 

und Zinsvorträgen kann die Steuersituation der deut-

schen Gesellschaften der   Conergy Gruppe ver-

schlechtern.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 bestehen akti-

ve latente Steuern in Höhe von 3,1 Mio. EUR. Die akti-

ven latenten Steuern beruhen auf temporären Differen-

zen zwischen Handels- und Steuerbilanz. Es wurden 

keine latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge 

gebildet.

Durch die veränderte Aktionärsstruktur nach Ab-

schluss der Kapitalerhöhung im Dezember 2008 sowie 

die Fusion der Dresdner Bank AG mit der Commerz-

bank AG (Mai 2009) sind nach § 8c Abs. 1 KStG antei-

lig steuerliche Verlustvorträge untergegangen. Für das 

Jahr 2009 hat die Finanzverwaltung bereits Ände-

rungsbescheide erlassen. Es ergeben sich aufgrund 

der Änderungsbescheide keine unmittelbaren Zah-

lungsauswirkungen. Im Hinblick auf den in Prüfung be-

findlichen Zeitraum 2008 hat die Finanzverwaltung 

entsprechende Feststellungen getroffen. 

  Conergy überprüft derzeit, ob die im Rahmen der Bür-

gerentlastungsgesetz-Krankenversicherung vom 

16.  Juli 2009 eingeführte Sanierungsklausel im § 8c 

Abs. 1a KStG auf die Kapitalerhöhung im Dezember 

2008 und auf die mittelbaren Veränderungen der Akti-

onärsstruktur in 2009 anwendbar ist und inwieweit die 

restlichen bestehenden Verluste vortragsfähig sind. 

Mit Beschluss vom 26. Januar 2011 hat die Europäi-

sche Kommission in einem förmlichen Prüfungsverfah-

ren entschieden, dass die Sanierungsklausel des § 8c 

Abs. 1a KStG eine unzulässige staatliche Beihilfe dar-



Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

81

stellt. Auf Basis des BMF-Schreibens vom 30. April 

2010 war die Sanierungsklausel bereits nicht mehr an-

zuwenden. Nach Auffassung der Bundesregierung 

handelt es sich nicht um eine schädliche Beihilfe. Am 

7. April 2011 hat die Bundesregierung deshalb eine 

Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung der EU-

Kommission eingereicht. Der Ausgang dieses Verfah-

rens ist offen. Darüber hinaus haben das Finanzgericht 

Hamburg sowie das Finanzgericht Münster Zweifel an 

der Verfassungsmäßigkeit der Verlustabzugsbe-

schränkung des § 8c Abs. 1 KStG insgesamt geäußert. 

Das Finanzgericht Hamburg hat die Vorschrift des § 8c 

KStG dem Bundesverfassungsgericht zur Überprü-

fung vorgelegt. Eine Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts steht noch aus. Vor diesem Hintergrund 

hat   Conergy gegen die Änderungsbescheide betref-

fend den Veranlagungszeitraum 2009 Rechtsbehelfe 

eingelegt.

 

Bei einer endgültigen Anwendbarkeit der Verlustab-

zugsbeschränkung des § 8c KStG können steuerliche 

Verlustvorträge der Gesellschaft sowie inländischer 

Tochtergesellschaften nicht mehr nutzbar sein. Sollten 

die steuerlichen Verlustvorträge nicht mehr nutzbar 

sein, so hätte dies erhebliche negative Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von 

  Conergy. Rückforderungsansprüche aufgrund der 

Entscheidung der EU-Kommission ergeben sich nicht. 

Bei der Ermittlung der aktiven latenten Steuern auf 

Verlustvorträge wurde dem möglichen Wegfall von 

Verlustvorträgen bereits Rechnung getragen, so dass 

sich hieraus keine Auswirkung ergeben würde.

Im Jahr 2011 erfolgten umfassende Entschuldungs-

maßnahmen der   Conergy Gesellschaften. In diesem 

Zusammenhang haben Gesellschafter der   Conergy AG 

ihre Darlehensforderungen im Wege von Sacheinlagen 

gegen Gewährung von neuen Aktien in die   Conergy AG 

eingebracht. Da die eingebrachten Darlehensforderun-

gen unter dem Nennwert bewertet wurden, entstand 

ein steuerpflichtiger Konfusionsgewinn in Höhe von 

rund 67 Mio. EUR. Nach einer von den Finanzbehörden 

erteilten verbindlichen Auskunft findet auf diesen Kon-

fusionsgewinn der Sanierungserlass Anwendung, d. h., 

auf den Konfusionsgewinn im Jahr 2011 eventuell ent-

fallende Steuern werden – nach einer Verrechnung mit 

bestehenden Verlustvorträgen – erlassen. 

Im Zuge der Entschuldungsmaßnahmen haben sich 

weiterhin die Anteilsverhältnisse an der   Conergy AG 

geändert. Nach der seitens der Finanzbehörde erteil-

ten verbindlichen Auskunft führt dieser Sachverhalt je-

doch nicht zu einem weiteren Wegfall der Verlustvor-

träge nach § 8c Abs. 1 KStG. Die verbindliche Auskunft 

der Finanzverwaltung entfaltet nur dann Bindungswir-

kung, wenn der verwirklichte Sachverhalt mit dem in 

dem Antrag auf verbindliche Auskunft dargestellten 

Sachverhalt in allen wesentlichen Punkten überein-

stimmt.

Nach dem Bilanzstichtag kann es durch mittelbare 

oder unmittelbare Anteilserwerbe am Grundkapital der 

  Conergy AG zur Anwendung des § 8c KStG und damit 

zum Wegfall von angesetzten und nicht angesetzten 

steuerlichen Verlusten kommen. 

Steuernachforderungen für die Vergangenheit oder 

der Wegfall des Verlustabzugs können die zukünftige 

Steuerlast von   Conergy erheblich erhöhen. Ferner 

können Steueränderungen wie etwa die im Jahr 2008 

eingeführte Zinsschranke, die die Abzugsfähigkeit von 

Zinszahlungen bei der Besteuerung empfindlich ein-

schränkt, zu einer höheren Steuerlast führen.

  Conergy arbeitet eng mit internen und externen Exper-

ten zusammen, um eine – soweit möglich – verlässli-

che Planbarkeit steuerlicher Risiken zu erreichen und 

mögliche Steuerlasten durch geeignete Maßnahmen 

und Entscheidungen zu senken.

Versicherungsrisiken

  Conergy schließt für die von ihr verkauften Produkte 

unterschiedliche Versicherungen ab, die zu weiten Tei-

len die von ihr möglicherweise zu vertretenden Fehler 

abdecken. Weiterhin hat   Conergy u. a. eine Betriebs- 

und Produkthaftpflichtversicherung sowie eine Ma-

schinenbruch- und Betriebsunterbrechungsversiche-

rung abgeschlossen. 

In den Versicherungen sind jedoch bestimmte Risiken 

vom Versicherungsschutz ausgenommen, und insbe-

sondere mögliche Gewährleistungsverpflichtungen 

(etwa für Serienfehler) werden nicht vollständig vom 

Versicherungsschutz abgedeckt. Zudem sind teilweise 

Selbstbehalte und Haftungsobergrenzen vereinbart. 

Sollten Schäden auftreten, die im Rahmen der beste-

henden Versicherungen nicht vollständig geltend 

 gemacht werden können, sollten bestehende Versi-

cherungsansprüche von der betroffenen Versiche-

rungsgesellschaft bestritten und deshalb nicht erfüllt 

werden oder sollten die von   Conergy zu entrichtenden 

Versicherungsprämien zukünftig steigen, so könnte 

dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage von   Conergy haben.
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Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel

Die   Conergy SolarModule  GmbH & Co. KG mit Produk-

tionsstandort in Frankfurt (Oder) hat als Unternehmen 

des   Conergy Konzerns in der Vergangenheit Förder-

mittel der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt et-

wa 36 Mio. EUR erhalten. Diese Fördermittel sind mit 

Auflagen verbunden und basieren auf gesetzlichen 

Bestimmungen. Sie können zurückgefordert werden, 

wenn die Fördervoraussetzungen bzw. -auflagen nicht 

oder nicht mehr erfüllt werden. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vor die-

sem Hintergrund zukünftig seitens der öffentlichen 

Hand Rückzahlungsansprüche gegenüber der 

  Conergy AG und/oder Konzernunternehmen geltend 

gemacht werden. Insbesondere kann eine solche Gel-

tendmachung angesichts der im vierten Quartal 2011 

geänderten Strategie im Hinblick auf das Werk in 

Frankfurt (Oder), deren Inhalt die vorübergehende Fo-

kussierung des Werks auf die Modulfertigung ist, nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden. Die derzeit ausge-

setzte Wafer- und Zellfertigung des Werks wurde in der 

Vergangenheit mit 10,5 Mio. EUR gefördert.

  Conergy behält sich auch für die Zukunft vor, öffentli-

che Fördermittel zu beantragen. Die Gewährung von 

Fördermitteln steht in der Regel im Ermessen der ge-

währenden Körperschaft oder Stelle und unter dem 

Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln. So-

weit Mittel im jeweiligen Haushalt für ein Programm zur 

Verfügung gestellt werden, erfolgt bei Vorliegen der 

Fördervoraussetzungen häufig eine Förderung. Ein 

durchsetzbarer, gerichtlich einklagbarer Anspruch auf 

die Gewährung von Fördermitteln besteht jedoch 

nicht.

Umweltrisiken

  Conergy unterliegt einer Vielzahl sich ständig fortent-

wickelnder und in der Regel anspruchsvoller werden-

der Vorschriften im Umwelt- und Gesundheitsschutz. 

Diese Vorgaben haben bereits in der Vergangenheit In-

vestitionsbedarf ausgelöst, und die Gesellschaft geht 

davon aus, dass auch in der Zukunft beträchtliche Fi-

nanzmittel erforderlich sein werden, um den insoweit 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu genügen.

Im Vergleich zum internationalen Wettbewerb unterlie-

gen die Produktionsstandorte von   Conergy in Deutsch-

land strengeren Umweltauflagen. Dieser Standortfak-

tor kann in einen erheblichen Mehraufwand für 

  Conergy resultieren und Auswirkungen auf die Er-

tragslage des Unternehmens haben. Zudem besteht 

das Risiko, dass umweltrechtliche Bestimmungen Än-

derungen oder Erweiterungen von Produktionsanla-

gen unmöglich machen oder beschränken.

Es ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass sich 

auf den von   Conergy angemieteten oder ihr gehören-

den Grundstücken bisher unbekannte Altlasten oder 

schädliche Bodenveränderungen befinden oder diese 

durch die Tätigkeit von   Conergy künftig entstehen 

werden. In einem solchen Fall könnten die Behörden 

  Conergy für die Untersuchung oder Sanierung derarti-

ger Schäden heranziehen, was neben einem Image-

schaden in der Öffentlichkeit auch erhebliche Kosten 

verursachen könnte und entsprechend nachteilige 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage von   Conergy hätte.

Risiken der Unternehmensführung

  Conergy ist weltweit in den wichtigsten Solarmärkten 

tätig. Das Geschäft wird in der Regel über Tochterge-

sellschaften betrieben, in denen die Geschäftsführer 

über weitgehende Entscheidungskompetenzen verfü-

gen, um marktnah und eigenverantwortlich agieren zu 

können. Diese leitenden Mitarbeiter sind der verant-

wortungsvollen Unternehmensführung verpflichtet. 

Dennoch kann bei der hohen unternehmerischen Ver-

antwortung, trotz ausgebauter und mehrstufiger Prü-

fungs- und Controllingmechanismen, die Gefahr des 

Missbrauchs nicht vollständig ausgeschlossen wer-

den. Zur Sicherung des Risikos von Haftpflichtansprü-

chen gegenüber der Unternehmensleitung bestehen 

Directors & Officers Versicherungen (D&O-Versiche-

rung) für Vorstände, Aufsichtsräte und Führungskräfte 

der Konzerngesellschaften, die einen Selbstbehalt im 

Sinne des deutschen Corporate Governance Kodex 

vorsehen.

Makroökonomische Risiken

Potenzielle Umbrüche im politischen, rechtlichen und 

gesellschaftlichen Umfeld stellen ein grundsätzliches 

Risiko dar. Ebenso besteht in Form von möglichen ter-

roristischen Handlungen oder Naturkatastrophen eine 

theoretische Gefahr für die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Unternehmens.

Es ist unklar, welche mittel- und langfristigen Auswir-

kungen die derzeit anhaltende weltweite Wirtschafts-

krise und insbesondere die Schuldenkrise der Euro-

staaten auf die Weltwirtschaft haben werden. Ein 
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Anstieg der öffentlichen Verschuldung aufgrund ver-

schiedener Hilfsprogramme, u. a. des sogenannten 

„Euro-Rettungsschirms“, führte Anfang 2012 in Spani-

en bereits zu einer Kürzung der Förderung für Photo-

voltaik. Es ist nicht ausgeschlossen, dass derartige 

Kürzungen auch in anderen Ländern vollzogen werden 

könnten. Zudem könnten Steuererhöhungen im Zuge 

des „Rettungsschirms“ die für Photovoltaikanlagen zur 

Verfügung stehenden Investitionsmittel verringern.

Ein besonderes Risiko könnte sich für   Conergy erge-

ben, sollte Griechenland aus der Währungsgemein-

schaft des Euro ausscheiden.   Conergy vertreibt ihre 

Produkte auch auf dem griechischen Markt und ist 

Gläubigerin von Forderungen gegenüber griechischen 

Kunden. Sollte es zu einem Ausscheiden Griechen-

lands kommen und die Währung Drachme wieder ein-

geführt werden, so könnte dies – bei unterstellter Ab-

wertung der Drachme gegenüber dem Euro – die 

Produkte von   Conergy für griechische Abnehmer er-

heblich verteuern und die Nachfrage nach diesen be-

einträchtigen. Dies hätte negativen Einfluss auf die 

operative Tätigkeit von   Conergy in Griechenland. Zu-

dem bestünde in diesem Fall das Risiko, dass die grie-

chischen Schuldner von   Conergy die bestehenden, auf 

Euro laufenden Verbindlichkeiten nicht begleichen 

können.   Conergy kauft ihre Produkte weltweit ein und 

vertreibt diese auch weltweit. Das Unternehmen be-

treibt Standorte in verschiedenen Ländern innerhalb 

und außerhalb Europas und ist damit den rechtlichen 

und tatsächlichen Rahmenbedingungen diverser Staa-

ten unterworfen.   Conergy muss sich auf die lokal vor-

herrschenden wirtschaftlichen, rechtlichen und steu-

erlichen Rahmenbedingungen einstellen und unterliegt 

Änderungen in diesem Bereich. So könnte   Conergy in 

einigen Staaten Währungskontrollbestimmungen, un-

zureichender wirtschaftlicher, logistischer oder sozia-

ler Infrastruktur, bestehenden oder drohenden Han-

delsbeschränkungen, unzureichend entwickelten 

Rechts- und Verwaltungssystemen oder womöglich 

auch kriegerischen Auseinandersetzungen oder Terro-

rismus ausgesetzt sein. Jeder dieser Faktoren kann 

sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die 

Wachstumschancen von   Conergy in den betroffenen 

Ländern mit negativen Folgen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage auswirken.

  Conergy ist bei der Errichtung und Inbetriebnahme von 

Photovoltaikanlagen von den in der jeweiligen Region 

herrschenden Klima- und Witterungsverhältnissen ab-

hängig. Ungünstige Wetterverhältnisse können den 

Bau von Anlagen stark verzögern und dazu führen, 

dass Anlagen nicht zum vertraglich vereinbarten Zeit-

punkt fertig gestellt werden. Es ist zudem nicht auszu-

schließen, dass sich im Zuge des Klimawandels die 

Witterungsverhältnisse in den Ländern, in denen 

  Conergy aktiv ist, nachhaltig ändern und so die Attrak-

tivität der betroffenen Märkte beeinflussen. Witte-

rungsverhältnisse können insoweit erhebliche nachtei-

lige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von   Conergy haben.

Chancen

Neben den oben beschriebenen Risiken können sich 

als gegenläufige Effekte ebenso Chancen ergeben. 

  Conergys innovative Produkte, gute Geschäftsbezie-

hungen zu den wichtigsten Lieferanten von Kristalli-

nen- und Dünnschichtsolarmodulen, ein etabliertes 

Netzwerk von Industriepartnern sowie vor allem eine 

breite internationale Kundenbasis und eine starke Pre-

miummarke bieten gute Aussichten für die Zukunft. In 

den kommenden Jahren wird   Conergy seine Marken-

positionierung weiter stärken, seine Systeme weiter 

optimieren, sein Produktions- und Partnernetzwerk 

am Markt erweitern sowie vor allem seine Kundenbe-

ziehung zu großen Installateuren, Großhändlern, stra-

tegischen Vertriebspartnern und Finanzinvestoren 

weiter ausbauen. Zeitgleich mit dem Verkauf der volt-

werk electronics  GmbH im Dezember 2011 an die 

Bosch-Gruppe unter der aufschiebenden Bedingung 

bzw. unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zustän-

digen Kartellbehörde hat   Conergy sich durch langfris-

tige Verträge mit Bosch zudem den Zugang zu qualita-

tiv hochwertigen Wechselrichtern gesichert. Aus 

dieser Positionierung heraus können sich folgende 

Chancen mit einem positiven Einfluss auf die Umsatz-, 

Ergebnis- oder Liquiditätsentwicklung von   Conergy 

ergeben. Wir weisen darauf hin, dass die nachstehen-

den Chancen nicht oder nicht in vollem Umfang eintre-

ten müssen und das Eintreten eines oder mehrerer der 

vorgenannten Risiken positive Effekte aus diesen 

Chancen teilweise oder vollständig unmöglich machen 

kann. 

Erhöhte Rentabilität von 
 Photovoltaik anlagen

Sinkende Preise für Solarmodule und sonstige Sys-

temkomponenten führen zu einer spürbaren Reduktion 

der Investitionskosten pro installierter kWp-Leistung 

bei Photovoltaikanlagen. Sollte die Verringerung der 

Systempreise schneller erfolgen als eine erneute An-

passung der Förderung, kann dies zu einer spürbaren 

Verbesserung der Profitabilität von Photovoltaikanla-

gen in bestimmten Märkten führen. Voraussetzung da-
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für sind günstige Refinanzierungsmöglichkeiten und 

eine attraktive Zinslage. Sollte diese Entwicklung ge-

paart sein mit der Verfügbarkeit ausreichender finanzi-

eller Mittel, kann das positive Auswirkungen auf die At-

traktivität von Photovoltaikanlagen als interessante 

und sichere Investitionsmöglichkeiten für Endkunden 

und Investoren haben.

Steigender Nachfrageimpuls

Die Nachfrage nach Systemen unterliegt im Endkun-

denbereich auch der Nachfrageelastizität. Diese ist 

bisher für Photovoltaiksysteme nicht ausreichend er-

forscht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich ei-

ne Reduktion des Systempreises in einem erheblichen 

Umfang auf die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen 

auswirkt. Eine große Preiselastizität könnte zu einer 

bedeutenden Stimulation der Nachfrage führen, was 

zugleich das Angebot wieder verknappen könnte. 

Zweifelsohne werden mit niedrigeren Investitionskos-

ten pro kWp erheblich mehr Kundengruppen mit an-

ders gearteten Investmentmöglichkeiten angespro-

chen. Dadurch könnten Photovoltaiksysteme „für 

jedermann“ in den Kernmärkten der Photovoltaik, aber 

auch in aufstrebenden Ländern wie China oder Indien 

Realität werden. Vor diesem Hintergrund besteht die 

Chance, dass ein weiterer Verfall der Systempreise bei 

gleichzeitig hoher Preiselastizität zu einem Nachfrage-

boom führen kann. Dies ist zusätzlich vom Vertrauen 

der Kunden in die Zukunft, der Stabilität der eigenen 

wirtschaftlichen Lage sowie der ausreichenden Ver-

fügbarkeit von eigenen finanziellen Mitteln bzw. von Fi-

nanzierungsmöglichkeiten abhängig. 

Wandel der Märkte in Europa, 
 Nordamerika und Asien-Pazifik
 

Die Förderpolitik der deutschen Regierung bietet – 

trotz der bereits beschriebenen kurzfristigen Subven-

tionskürzungen zum April 2012 – auch Chancen für 

  Conergy. Seit dem Strategiewechsel Ende 2011 lag ein 

Fokus von   Conergy bereits im Bereich Hausdachanla-

gen, für den im deutschen Markt nun die vergleichs-

weise geringsten Förderkürzungen und zugleich 

stärksten Wachstumsraten erwartet werden. Die 

Marktprognosen für Deutschland weisen auf ein im 

Vergleich starkes Wachstum des Hausdachanlagen-

Anteils hin. Im Zusammenspiel mit der unterproportio-

nalen Kürzung für Hausdachanlagen ab April 2012 

könnte hier ein wachsendes Marktsegment entstehen. 

Da ab Mai 2012 eine feste monatliche Vergütungsab-

grenzung erfolgen soll, besteht für Hausbesitzer zu-

dem kein Anlass, wegen der Spekulation auf weitere 

Preissenkungen für Solarmodule mit der Installation 

einer Dachanlage zu warten. Insgesamt eröffnen sich 

für   Conergy als kompetenten Partner für Eigenver-

brauch und Hausdachanlagen starke Wachstumsmög-

lichkeiten im deutschen Residential-Segment.

In Italien wurde 2011 eine „Made in Europe“-Förderung 

eingeführt. Durch diese Förderung erhalten Photovol-

taik-Anlagen auch 2012 eine um 10  Prozent höhere 

Einspeisevergütung, wenn die Wertschöpfung bei der 

Produktion der Photovoltaik-Anlage nachweislich zu 

mindestens 60 Prozent innerhalb der EU erfolgte. Mit 

in Deutschland gefertigten Modulen, Gestellsystemen 

und Wechselrichtern ist   Conergy deshalb für diesen in 

Italien besonders subventionierten Local Content her-

vorragend aufgestellt und kann einen größeren Kun-

denkreis für ihre Produkte gewinnen.

Die griechische Regierung hat im Jahr 2011 die Photo-

voltaik zu einer ihrer Schlüsselbranchen erklärt. Solar-

strom wird in Griechenland als besonders zukunftsfä-

hig betrachtet. Das Land könnte mit Solarstrom als 

Exportprodukt zunehmend den europäischen Markt 

beliefern. In Griechenland wird die – im Vergleich zu 

anderen Ländern vergleichsweise hohe – Einspeise-

vergütung für Strom aus Photovoltaik durch eine Um-

lage auf den Stromverbrauch finanziert. Da diese Um-

lage vom griechischen Staatsbudget unabhängig ist, 

dürfte das Programm nicht unter der derzeitigen Krise 

leiden. Ebenso werden die Investitionszuschüsse für 

neue Anlagen über EU-Programme finanziert, die 

ebenfalls nicht direkt vom griechischen Staat abhän-

gig sind. Griechenland als einer der wesentlichen eu-

ropäischen Märkte für   Conergy bietet deshalb trotz 

der andauernden Krise weiterhin Chancen im Bereich 

der Photovoltaik.

Überaus positiv hat sich ebenfalls der Markt im Verei-

nigten Königreich entwickelt, wo Ende 2011 die 

  Conergy UK Limited gegründet wurde. Trotz der für 

März 2012 vorgesehenen Förderkürzungen gehen wir 

davon aus, dass UK ein vergleichsweise attraktiver eu-

ropäischer Markt bleiben wird.

Auch für die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik 

bestehen positive Markprognosen. Der erfreuliche 

Wachstumstrend in beiden Regionen dürfte auch in 

den Jahren 2012 und 2013 anhalten. Damit werden 

sich die installierten Mengen mittelfristig zu den außer-

europäischen Märkten hin verlagern – allen voran USA, 

China, Indien und Japan –, da hier größere Wachs-

tumsraten erwartet werden. Um diese Wachstums-
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chancen zu ergreifen, wird   Conergy seine Vertriebs-

präsenz in diesen Ländern weiter ausbauen.

Für den US-Markt, in dem   Conergy mit Tochtergesell-

schaften vertreten ist, wird für 2012 ein starkes Markt-

wachstum erwartet. Das in den Vorjahren erfolgreiche 

„1603 Treasury Program“ wurde zwar für Neuanlagen 

nicht in das Jahr 2012 hinein verlängert, jedoch kön-

nen weiterhin bis zu 30 Prozent der Installationskosten 

einer Photovoltaik-Anlage steuerlich abgesetzt werden.

Die Märkte in Asien weisen ebenfalls in den vergange-

nen Jahren eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung 

auf. Insbesondere China, Indien, Japan und Thailand 

bieten sehr gute Chancen für den Ausbau der Photo-

voltaik.   Conergy bedient mit ihrer in Singapur basier-

ten Tochtergesellschaft einen großen Teil des asiati-

schen Marktes, insbesondere den thailändischen 

Markt, dessen Neuinstallationen sich 2011 bereits ver-

fünffachten. Weitere Möglichkeiten werden in den 

 Philippinischen und malaysischen Märkten gesehen. 

Chancen ergeben sich ebenso aus der Region Mittle-

rer Osten, die ebenfalls von   Conergys Tochtergesell-

schaft in Singapur betreut wird. 

 

Prognosebericht

Weltwirtschaftliche Entwicklung

Die Weltwirtschaft wird in 2012 weiter von den Auswir-

kungen der Staatsschuldenkrise in Europa beeinflusst 

werden. Als potenzielle Gefahr wird hervorgehoben, 

dass die Politik die Situation nicht in den Griff bekom-

men könnte und weitere Länder in Europa wirtschaft-

lich in eine Rezession abrutschen, die Exportsituation 

in den Schwellenländern sich weiter abschwächen und 

das Finanzsystem dadurch stark schwanken wird. Al-

lerdings wird für die aktuellen Prognosen davon aus-

gegangen, dass sich die Lage im Verlauf des Jahres 

entspannen wird. Impulse werden für die fortgeschrit-

tenen Volkswirtschaften aus der Geldpolitik erwartet, 

da davon ausgegangen wird, dass die Zentralbanken 

weiterhin die Zinsen auf sehr niedrigem Niveau belas-

sen werden. Für das Jahr 2012 wird ein Anstieg der 

Weltproduktion um 3,4 Prozent erwartet, für 2013 wird 

mit einem Wachstum um 4,0 Prozent gerechnet.

Die Wirtschaftsinstitute rechnen für den Euro-Raum 

für das Jahr 2012 mit einem minimalen Rückgang der 

gesamtwirtschaftlichen Produktion von 0,1  Prozent. 

Die Gründe hierfür liegen in der Staatsschuldenkrise 

und der damit einhergehenden Rezession in einigen 

europäischen Ländern. Mit einem deutlichen Rück-

gang des Bruttoinlandsprodukts rechnen die Experten 

für Griechenland und Portugal, aber auch Italien und 

Spanien geraten unter Druck. Sehr positiv wird die 

Entwicklung der wirtschaftlichen Produktion in einigen 

der EU-Beitrittsländer geschätzt. 

Für Deutschland wird, nach zwei Jahren kräftigen Auf-

schwunges, eine Abschwächung der Konjunktur er-

wartet. Durch die schlechte wirtschaftliche Situation in 

anderen Ländern wird der bisher sehr starke Export 

spürbar gebremst. Allerdings sollte die Konjunktur im 

Laufe des Jahres 2012 immer mehr an Fahrt aufneh-

men, wobei die Wachstumswerte der vergangenen 

Jahre nicht erreicht werden. Insgesamt wird für 2012 

mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 

0,5  Prozent gerechnet, für das Jahr 2013 werden 

1,7 Prozent erwartet.

In den Vereinigten Staaten werden in 2012 weiterhin 

die strukturellen Probleme des Landes die gesamt-

wirtschaftliche Produktion bremsen. Tendenziell wird 

von den Wirtschaftsinstituten erwartet, dass die Kon-

junktur in den USA aufwärtsgerichtet bleibt, allerdings 

keine große Dynamik gewinnen wird. Das Bruttoin-

landsprodukt wird für 2012 bei 1,9 Prozent erwartet, 

für 2013 wird mit einem Anstieg um 2,2 Prozent ge-

rechnet. 

Auch in den Schwellenländern wird mit einer Abschwä-

chung der wirtschaftlichen Dynamik in 2012 gerech-

net, wobei weiterhin von hohen Wachstumsraten aus-

gegangen wird. Für den asiatischen Raum wird mit 

einem Anstieg um 7,3 Prozent im Jahr 2012 gerechnet, 

für 2013 werden 7,8 Prozent erwartet. Für China liegt 

die Prognose für 2012 bei 8,0 Prozent und in 2013 bei 

8,5 Prozent. Für die lateinamerikanischen Länder er-

warten die Experten ein Wachstum um 4,1 Prozent in 

2012 und 4,8 Prozent in 2013. 

Branchenentwicklung 

Nachdem im Jahr 2010 die Nachfrage nach Solarmo-

dulen weltweit ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen 

konnte, hat das Jahr 2011 abermals weiteres Wachs-

tum gezeigt. Angetrieben von einem starken Preisver-

fall konnten die regulatorischen Einschnitte in die För-

derung der Solarenergie kompensiert werden und 

damit die Renditen für Photovoltaik-Anlagen weiter auf 

einem attraktiven Niveau gehalten werden. Für die 

weitere Entwicklung muss allerdings insbesondere in 

den reifen Märkten in Europa mit außerordentlichen 

Anpassungen seitens der Politik gerechnet werden. 

Damit steht zu erwarten, dass die globale Nachfrage in 

Chancen und Risiken | Prognosebericht |
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2012 stagnieren könnte oder erstmals leicht rückläufig 

sein wird. 

Schon in 2011 haben die reifen europäischen Märkte 

Deutschland, Italien und Frankreich an Wachstumsdy-

namik eingebüßt. Darüber hinaus werden in allen drei 

Ländern derzeit politische Diskussionen darüber ge-

führt, wie die Förderung in Zukunft gestaltet werden 

soll. Ziel der Regierungen ist es dabei, den Ausbau 

zwar weiter zu fördern, aber gleichzeitig das Wachs-

tum zu begrenzen. So haben beispielsweise in einem 

ersten Schritt das Bundesumweltministerium und das 

Bundeswirtschaftsministerium im Februar und März 

2012 Pläne zur außerordentlichen Anpassung der För-

derbedingungen für Photovoltaik in Deutschland ver-

öffentlicht. Darin ist vorgesehen, die Vergütung für So-

larstromanlagen um bis zu 30 Prozent zu reduzieren, 

Anlagen über eine Kapazität von 10 Megawatt sollen 

keinerlei Vergütung mehr erhalten. Darüber hinaus sol-

len zukünftig im Rahmen eines sogenannten „Marktin-

tegrationsmodells“ nur noch 85 bis 90  Prozent der 

produzierten Kilowattstunden vergütungsfähig sein. 

Ursprünglich war gesetzlich lediglich eine Absenkung 

der Vergütungssätze zum 1. Juli 2012 vorgesehen. Die 

jetzt deutlich schlechteren Bedingungen verbunden 

mit einem Inkrafttreten bereits zum 1. April 2012 stellen 

einen harten Einschnitt in den Markt dar. Welche Aus-

wirkungen dies im Detail auf das Marktvolumen in 

Deutschland haben wird, kann noch nicht abschlie-

ßend beurteilt werden. Es ist aber zu erwarten, dass 

sich das Volumen deutlich verringern wird. Da auch in 

Frankreich und Italien starke Einschnitte in die Förde-

rung vorgenommen wurden, kann ein Rückgang in den 

drei größten europäischen Ländern von in Summe bis 

zu 50 Prozent nicht ausgeschlossen werden. Dies ist 

insofern von besonderer Bedeutung, als dass diese 

drei Märkte im Jahr 2011 noch rund 60  Prozent der 

weltweiten Nachfrage stellten.

Die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik hingegen 

werden weiter wachsen. Dieser Trend dürfte auch in 

2013 anhalten. Vor allem in der Region Asien-Pazifik 

wird in den nächsten Jahren mit einem anhaltenden 

Nachfragewachstum gerechnet. So soll die Region in 

absehbarer Zeit ein Volumen vergleichbar mit dem euro-

päischen Kontinent erreichen. China, Indien, Japan und 

Thailand gelten dabei als vielversprechende Märkte. 

Durch die deutlich reduzierte Wachstumsdynamik im 

vergangenen Jahr und die erwartete insgesamt rück-

läufige weltweite Nachfrage nach Solarmodulen in 

2012 und 2013 wird sich das Überangebot an Solar-

modulen nur langsam auflösen. Dies wird sich auch in 

2012 weiter belastend auf die Preisentwicklung aus-

wirken. Ab 2013 wird mit einem Abflachen der Preisde-

gression gerechnet.

Ausblick 

Der weltweite Solarmarkt wird im Wesentlichen durch 

die Preisentwicklung bei den wesentlichen Kompo-

nenten einer Solarstromanlage und aktuell noch durch 

die politischen Rahmenbedingungen bestimmt. Wie 

bereits in den vergangenen Jahren besteht diesbezüg-

lich eine gewisse Unsicherheit, so dass die Planung 

des Konzerns dies nur teilweise berücksichtigen kann. 

Wie schwierig eine verlässliche Marktabschätzung ist, 

haben die jüngsten Vorschläge der deutschen Bun-

desregierung gezeigt, nach denen sich die Rahmenbe-

dingungen in dem heute noch wichtigsten Einzelmarkt 

mit sehr kurzer Vorlaufzeit geändert haben. Da zwi-

schen der Ankündigung und der Umsetzung der Ge-

setzesänderung nur wenige Wochen lagen, sind die 

Auswirkungen noch im Detail unklar. Für diesen Markt 

besteht daher größere Planungsunsicherheit. 

Für die kommenden Jahre liegt der Schwerpunkt der 

Unternehmensführung auf der Steigerung der Profita-

bilität und auf der Erwirtschaftung eines positiven 

Cashflows. Ausgehend von weiter existierenden Über-

kapazitäten und sinkenden Fördersätzen für Strom 

aus Photovoltaik-Anlagen, geht der Vorstand auch für 

2012 von einem anhaltenden Preisdruck aus. Gleich-

zeitig erwartet   Conergy, dass die weltweite Nachfrage 

stagniert oder sogar rückläufig ist. Trotz einer erwei-

terten Vertriebsaktivität in allen Märkten, in denen das 

Unternehmen aktiv ist, wird nicht damit gerechnet, 

dass der Preisdruck vollständig aufgefangen werden 

kann. Dementsprechend wird für 2012 mit einem Um-

satz unter Vorjahresniveau gerechnet.

  Conergy hat in den vergangenen Jahren zahlreiche 

Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt, um das Unter-

nehmen wieder profitabel zu machen. In diesem Zu-

sammenhang haben dadurch entstandene Sonderef-

fekte das Ergebnis 2011 zuletzt außerplanmäßig 

belastet. Für 2012 erwartet der Vorstand, dass die po-

sitiven Effekte aus den Maßnahmen sichtbar werden 

und dass sich das operative Ergebnis vor Abschrei-

bungen (EBITDA) auf einen niedrigen positiven Wert 

verbessert. Dabei wird ein moderater Preisverfall bei 

Solarmodulen vorausgesetzt.
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Insgesamt erwartet der Vorstand in den nächsten Jah-

ren eine kontinuierliche Steigerung der Absatzmen-

gen, die sich in einer positiven Entwicklung des Um-

satzes und insbesondere der Ertragsseite zeigen soll. 

Voraussetzung hierfür sind allerdings weitgehend sta-

bile politische Rahmenbedingungen für die Solarin-

dustrie sowie eine moderate Preisentwicklung bei den 

zentralen Komponenten einer Solarstromanlage.

Hamburg, den 21. März 2012 

  Conergy AG

Der Vorstand 

Prognosebericht |
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Mio. EUR Anhang 2011 2010

Umsatzerlöse 8 754,1 913,5

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen – 17,9 19,1

Materialaufwand – 608,9 – 715,7

Rohertrag 127,3 216,9

Personalaufwand 9 – 86,3 – 85,3

Andere aktivierte Eigenleistungen 0,2 0,1

Sonstige betriebliche Erträge 10 27,4 33,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen 11 – 152,7 – 135,2

Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) – 84,1 30,1

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 12 – 98,7 – 43,9

Operatives Ergebnis (EBIT) – 182,8 – 13,8

Finanzielle Erträge 69,1 1,2

Finanzielle Aufwendungen – 15,3 – 15,9

Finanzergebnis 13 53,8 – 14,7

Ergebnis vor Steuern (EBT) ** – 129,0 – 28,5

Ertragsteuern 14 – 35,5 – 13,5

Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen  – 164,5 – 42,0

Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 6 2,4 – 2,9

Ergebnis nach Steuern – 162,1 – 44,9

Im Eigenkapital erfasste Wertänderungen

Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Tochtergesellschaften – 1,5 – 1,8

Gesamtergebnis *** – 163,6 – 46,7

Ergebnis nach Steuern – 162,1 – 44,9

Davon zustehend

 Aktionären der  Conergy AG (Konzernergebnis) – 162,3 – 44,7

 Minderheitsgesellschaftern 0,2 – 0,2

Gesamtergebnis *** – 163,6 – 46,7

Davon zustehend

 Aktionären der  Conergy AG – 163,8 – 46,5

 Minderheitsgesellschaftern 0,2 – 0,2

Ergebnis je Aktie (in EUR) **** 15

 Unverwässert – 1,65 – 0,90

 Verwässert – 1,65 – 0,90

Ergebnis je Aktie (in EUR) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen **** 15

 Unverwässert – 1,67  – 0,84

 Verwässert – 1,67 – 0,84

Gewinn- und Verlustrechnung des  Conergy Konzerns* 

 * Gesamtergebnisrechnung
 ** Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
 *** Entspricht der Summe aus Ergebnis nach Steuern und im Eigenkapital erfassten Wertänderungen
 **** Vorjahreswerte aufgrund der ordentlichen Kapitalherabsetzung angepasst
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Gewinn- und Verlustrechnung | Bilanz |

Mio. EUR Anhang 31.12.2011 31.12.2010

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwerte 16 – 1,0

Immaterielle Vermögenswerte 16 4,2 10,2

Sachanlagen 17 81,3 164,4

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 18 1,5 1,6

Übrige langfristige Vermögenswerte 19 1,2 0,9

Latente Steuerforderungen 14 3,1 35,1

 91,3 213,2

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 20 86,4 169,5

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21 83,2 103,2

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 18 8,4 4,6

Übrige kurzfristige Vermögenswerte 19 26,9 63,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 23 23,8 36,7

 228,7 377,9

Als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 
und aufgegebene Geschäftsbereiche 6 22,4 22,3

 251,1 400,2

Gesamtvermögen 342,4 613,4

Den Aktionären der  Conergy AG zurechenbares Eigenkapital

Grundkapital 159,8 398,1

Kapitalrücklage 8,0 323,9

Sonstige Rücklagen – 146,9 – 650,4

 20,9 71,6

Minderheitenanteile 0,0 – 0,2

Gesamtes Eigenkapital 24 20,9 71,4

Langfristige Schulden

Langfristige Rückstellungen 25 39,3 41,5

Langfristige Finanzschulden 27 87,7 11,1

Übrige langfristige Schulden 29 1,8 2,0

Latente Steuerschulden 14 0,1 0,5

128,9 55,1

Kurzfristige Schulden

Kurzfristige Rückstellungen 25 18,8 10,8

Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzschulden  27 – –

Kurzfristige Finanzschulden 27 53,6 280,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28 88,2 161,7

Übrige kurzfristige Schulden 29 20,9 28,1

Tatsächliche Ertragsteuerschulden 14 1,7 2,9

183,2 484,0

 

Schulden für als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 
und aufgegebene Geschäftsbereiche 6 9,4 2,9

192,6 486,9

Gesamtkapital 342,4 613,4

Bilanz des  Conergy Konzerns 
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Mio. EUR Anhang 2011 2010

Operatives Ergebnis aus fortzuführendem Geschäft – 182,8 – 13,8

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 98,7 43,9

Veränderung langfristiger Rückstellungen 0,2 5,0

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (–) /  Aufwendungen (+) 17,4 – 1,1

Gewinne (–) /  Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,9 0,5

Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit vor Änderungen des Netto umlauf vermögens – 65,6 34,5

Zunahme (–) /  Abnahme (+) der Vorräte 50,3 – 73,3

Zunahme (–) /  Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10,1 8,7

Zunahme (+) /  Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 67,8 41,8

Veränderung übriges Nettovermögen /  Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 28,6 4,9

Gezahlte (–) /  Erhaltene (+) Ertragsteuern – 2,7 0,5

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettozahlungsmittel im 
fortzuführenden Geschäft – 47,1 17,1

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettozahlungsmittel im nicht 
fortzuführenden Geschäft 6 1,9 – 9,2

Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettozahlungsmittel (Gesamt) 31 – 45,2 7,9

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und anderen Vermögenswerten 1,6 – 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte – 14,6 – 14,6

Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel – – 

Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 25,3 0,4

Veränderung der langfristigen finanziellen Vermögenswerte 2,4 4,2

Erhaltene Zinsen 0,9 0,9

Aus der Investitionstätigkeit erwirtschaftete Nettozahlungsmittel (Gesamt) 31 15,6 – 9,1

Summe des Cashflow vor Finanzierungstätigkeit – 29,6 – 1,2

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 13,9 – 

Auszahlungen im Zusammenhang mit Eigenkapitalbeschaffung – 3,6 – 

Veränderung der Finanzschulden 124,3 22,4

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden – 105,0 – 20,7

Gezahlte Zinsen – 14,2 – 16,9

Auszahlungen für Dividenden – – 

Aus der Finanzierungstätigkeit erwirtschaftete Nettozahlungsmittel (Gesamt) 31 15,4 – 15,2

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt) – 14,2 – 16,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 01.01. 38,0 54,4

 Veränderung aus Wechselkursänderung 0,0 – 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31.12. 23 23,8 38,0

 Davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus nicht fortzuführenden 
 Geschäftsbereichen/Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0,0 1,3

Kapitalflussrechnung des Conergy Konzerns
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Kapitalflussrechnung | Eigenkapitalveränderungsrechnung | 

Eigenkapitalveränderungsrechnung des Conergy Konzerns

* inkl. Konzernergebnis

Den Aktionären der  Conergy AG zurechenbares Eigenkapital

Sonstige Rücklagen

Direkt im 
Eigenkapital 

erfasste 
Wertände-

rungen

Mio. EUR
Grund-
kapital

Kapital-
rücklage

Gewinn -
rücklagen *

Währungs-
änderungen Summe

Minder-
heiten-
anteile

Summe 
Eigen-
kapital

Stand zum 01.01.2010 398,1 321,8 – 604,8 0,9 116,0 0,0 116,0

Eigentümerbasierte Kapitalveränderung

Kapitalerhöhung – – – – – 

Dividendenzahlungen – – – – 

Steuern auf direkt im Eigen kapital erfasste Posten – 1,0 – – 1,0 – – 1,0

Kosten der Kapitalerhöhung – – – – – – – 

Sonstige Veränderung 3,1 3,1 3,1

Nicht eigentümerbasierte Kapitalveränderung

Gesamtergebnis – 44,7 – 1,8 – 46,5 – 0,2 – 46,7

Stand zum 31.12.2010 398,1 323,9 – 649,5 – 0,9 71,6 – 0,2 71,4

Stand zum 01.01.2011 398,1 323,9 – 649,5 – 0,9 71,6 – 0,2 71,4

Eigentümerbasierte Kapitalveränderung

Kapitalerhöhung 110,0 5,5 115,5 – 115,5

Dividendenzahlungen – – – – 

Steuern auf direkt im Eigen kapital erfasste Posten 1,2 – 1,2 – 1,2

Ordentliche Kapitalherabsetzung – 348,3 – 319,0 667,3 – 

Kosten der Kapitalerhöhung – – 3,6 – – – 3,6 – – 3,6

Nicht eigentümerbasierte Kapitalveränderung

Gesamtergebnis – 162,3 – 1,5 – 163,8 0,2 – 163,6

Stand zum 31.12.2011 159,8 8,0 – 144,5 – 2,4 20,9 0,0 20,9
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Anhang des  Conergy Konzerns

1. Berichtspflichtige Segmente

2. Allgemeine Angaben

Die Conergy AG (im Folgenden kurz „Conergy“ oder 

„Gesellschaft“ genannt) ist mit ihren Tochterunterneh-

men („Conergy Konzern“) als Systemanbieter im Be-

reich der Erneuerbaren Energien tätig. Der Conergy 

Konzern entwickelt, produziert und vertreibt Anlagen 

und Anlagenkomponenten aus dem Bereich der Er-

neuerbaren Energien. Darüber hinaus ist die Conergy 

AG eines der führenden Unternehmen für Projektent-

wicklung und strukturierte Finanzierung bei Großpro-

jekten im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Die Conergy AG ist eine deutsche börsennotierte Ak-

tiengesellschaft. Die Aktien der Conergy AG sind im 

Teilbereich des geregelten Handels mit weiteren Zu-

lassungspflichten (Prime Standard) der Deutschen 

Börse zugelassen. Die in das Handelsregister des 

Amtsgerichts Hamburg (HRB 77717) eingetragene Ge-

sellschaft hat ihren Sitz in 20537 Hamburg, Anckel-

mannsplatz 1. Der Konzernabschluss ist am Sitz der 

Gesellschaft erhältlich bzw. wird im elektronischen 

Bundesanzeiger veröffentlicht.

Am 21. März 2012 hat der Vorstand der Conergy AG 

den Konzernabschluss zur Vorlage an den Aufsichtsrat 

der Gesellschaft freigegeben (Freigabe zur Veröffent-

lichung). Dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 

wurde der Konzernabschluss am 22. März 2012 vor-

gelegt. Der Aufsichtsrat billigt den Konzernabschluss 

in seiner Sitzung vom 23. März 2012. Nach nationalem 

Recht darf der IFRS-Konzernabschluss nach Billigung 

durch den Aufsichtsrat nur in Ausnahmefällen geän-

dert werden.

Die Conergy AG ist nach § 315a HGB verpflichtet, ei-

nen Konzernabschluss unter Anwendung der Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS) und der 

diesbezüglichen Interpretationen des International Ac-

counting Standards Board (IASB), London, wie sie in 

der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie ei-

nen Lagebericht aufzustellen.

3.  Wesentliche Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden

Grundlagen der Rechnungslegung

Die Conergy AG hat ihren Konzernabschluss nach den 

International Financial Reporting Standards (IFRS) und 

den diesbezüglichen Interpretationen des International 

Accounting Standards Board (IASB), London, wie sie 

in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 

§  315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtli-

chen Vorschriften aufgestellt. 

Die Anforderungen der von der EU übernommenen 

Standards und Interpretationen, die zum 31. Dezember 

2011 verpflichtend anzuwenden sind, wurden vollstän-

dig erfüllt. Die der Bilanzierung und Bewertung sowie 

den Erläuterungen und Angaben zum IFRS-Konzern-

abschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert 

in den dargestellten Abschlussperioden angewandt. 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entspre-

chen den im Vorjahr angewandten Methoden, soweit 

nichts anderes vermerkt ist. Den Jahresabschlüssen 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men liegen grundsätzlich stetige und einheitliche Bi-

lanzierungsgrundsätze und -methoden zugrunde.

 * ohne Deutschland
 ** Full Time Equivalent

Segmente Deutschland Europa * Americas Asia Pacific Components Holding Überleitung
Fortzuführendes 

Geschäft

Mio. EUR 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Außenumsatz 173,7 328,2 267,2 323,7 70,0 63,0 140,3 110,2 102,9 88,4 – – – – 754,1 913,5

Inter- Segmentumsatz 0,8 0,5 0,1 1,4 0,4 0,0 6,5 0,4 307,1 401,3 429,5 588,8 – 744,4 – 992,4 – – 

Segmentumsatz (Gesamt) 174,5 328,7 267,3 325,1 70,4 63,0 146,8 110,6 410,0 489,7 429,5 588,8 – 744,4 – 992,4 754,1 913,5

Sonstige betriebliche Erträge 3,0 3,4 5,8 7,6 0,5 1,5 2,4 6,3 10,7 5,1 38,6 38,7 – 33,6 – 29,0 27,4 33,6

Segmentergebnis (EBIT) 1,6 – 2,8 – 0,6 – 5,0 – 4,9 – 10,3 – 15,7 7,4 – 65,1 27,9 – 98,1 – 27,4 0,0 – 3,6 – 182,8 – 13,8 

Segmentinvestitionen 0,1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,1 1,7 0,7 11,3 12,2 0,4 0,8 – – 14,5 14,5

Abschreibungen – 0,5 – 1,8 – 1,5 – 3,1 – 0,1 – 9,1 – 2,1 – 0,6 – 91,8 – 22,1 – 2,7 – 7,2 – – – 98,7 – 43,9

 davon Wertberichtigungen – 0,2 – 1,4 – 1,3 – 2,4 – – 8,9 – 1,6 – – 71,2 – 0,2 – – 4,1 – – – 74,3 – 17,0

Mitarbeiter FTE ** (Stand 31.12.)  93 94  174 253  86 77  151 144  750 762  207 239  –   –   1.461 1.569
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Anhang | 

Um die Darstellung zu präzisieren, werden Posten der 

Konzernbilanz und der Konzern-Gesamtergebnisrech-

nung zusammengefasst und im Anhang entsprechend 

erläutert. Die Gesamtergebnisrechnung ist nach dem 

Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Vermögenswerte 

und Schulden sind in langfristig und kurzfristig aufge-

gliedert. Latente Steuern werden generell als langfristig 

ausgewiesen.

Im Einklang mit IFRS 5, Non-current Assets Held for 

Sale and Discontinued Operations, erfolgt eine Unter-

scheidung zwischen dem fortzuführenden und dem 

aufgegebenen Geschäft. Nicht fortgeführte Geschäf-

te (Discontinued Operations) werden in der Bilanz, in 

der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Kapital-

flussrechnung hinsichtlich des Cashflows aus der ope-

rativen Geschäftstätigkeit in jeweils separaten Posten 

zusammengefasst ausgewiesen. Zur Veräußerung ge-

haltene Vermögenswerte und Schulden werden aus-

schließlich in der Bilanz zusammengefasst ausgewie-

sen. Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die 

Angaben des Anhangs auf das fortzuführende Ge-

schäft. Eine Beschreibung der nicht fortgeführten Ak-

tivitäten erfolgt in der Anhangangabe 6.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die 

Erstellung des Konzernabschlusses erfolgt grundsätz-

lich unter Anwendung des Anschaffungs- und Herstel-

lungskostenprinzips. Hiervon ausgenommen sind de-

rivative Finanzinstrumente, die mit dem beizulegenden 

Zeitwert bewertet wurden. 

Alle Beträge einschließlich des Vorjahres werden in 

Millionen Euro (Mio. EUR) dargestellt, soweit nichts an-

deres vermerkt ist. Zahlen wurden auf eine Nachkom-

mastelle kaufmännisch gerundet. Die ebenfalls im Text 

und in den Tabellen aufgeführten prozentualen Verän-

derungen wurden kaufmännisch auf eine Nachkom-

mastelle gerundet.

Folgende neue und geänderte Standards und Interpre-

tationen waren von Conergy erstmalig im Geschäfts-

jahr 2011 anzuwenden:

|  IAS 24 rev. 2009 (Amendment), Related  Party 

 Disclosures – Angaben über Beziehungen zu  nahe 

stehenden Unternehmen und Personen,  

(1. Januar 2011)

  Inhalt der Änderung des IAS 24 ist eine Vereinfa-

chung der Berichtspflichten von Unternehmen, an 

denen der Staat beteiligt ist. Bestimmte Beziehun-

gen zu nahe stehenden Personen, die sich aus ei-

ner Beteiligung des Staates an Privatunternehmen 

ergeben, sind von einigen im geänderten Standard 

genannten Angabepflichten ausgenommen. Darüber 

hinaus wurde die Definition der nahe stehenden Un-

ternehmen und Personen grundlegend überarbeitet 

und Inkonsistenzen beseitigt. Die geänderte Definiti-

on hat nicht zu einer Identifikation zusätzlicher nahe-

stehender Unternehmen und Personen geführt. Die 

Conergy AG und ihre Tochterunternehmen sind keine 

Unternehmen, die im Staatsbesitz stehen. Insofern 

hat die erstmalige Anwendung des IAS 24 rev. 2009 

nicht zu Darstellungsänderungen geführt.

Segmente Deutschland Europa * Americas Asia Pacific Components Holding Überleitung
Fortzuführendes 

Geschäft

Mio. EUR 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Außenumsatz 173,7 328,2 267,2 323,7 70,0 63,0 140,3 110,2 102,9 88,4 – – – – 754,1 913,5

Inter- Segmentumsatz 0,8 0,5 0,1 1,4 0,4 0,0 6,5 0,4 307,1 401,3 429,5 588,8 – 744,4 – 992,4 – – 

Segmentumsatz (Gesamt) 174,5 328,7 267,3 325,1 70,4 63,0 146,8 110,6 410,0 489,7 429,5 588,8 – 744,4 – 992,4 754,1 913,5

Sonstige betriebliche Erträge 3,0 3,4 5,8 7,6 0,5 1,5 2,4 6,3 10,7 5,1 38,6 38,7 – 33,6 – 29,0 27,4 33,6

Segmentergebnis (EBIT) 1,6 – 2,8 – 0,6 – 5,0 – 4,9 – 10,3 – 15,7 7,4 – 65,1 27,9 – 98,1 – 27,4 0,0 – 3,6 – 182,8 – 13,8 

Segmentinvestitionen 0,1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,1 1,7 0,7 11,3 12,2 0,4 0,8 – – 14,5 14,5

Abschreibungen – 0,5 – 1,8 – 1,5 – 3,1 – 0,1 – 9,1 – 2,1 – 0,6 – 91,8 – 22,1 – 2,7 – 7,2 – – – 98,7 – 43,9

 davon Wertberichtigungen – 0,2 – 1,4 – 1,3 – 2,4 – – 8,9 – 1,6 – – 71,2 – 0,2 – – 4,1 – – – 74,3 – 17,0

Mitarbeiter FTE ** (Stand 31.12.)  93 94  174 253  86 77  151 144  750 762  207 239  –   –   1.461 1.569
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|  IAS 32 (Amendment), Classification of Rights 

 Issues – Klassifizierung von Bezugsrechten, 

(1. Februar 2010) 

  Die Änderung betrifft die Bilanzierung von Bezugs-

rechten sowie Optionen und Optionsscheinen in ei-

ner Fremdwährung beim Emittenten. Solche Rech-

te sind nunmehr als Eigenkapital und nicht mehr als 

Verbindlichkeiten auszuweisen, wenn die Anzahl der 

zu beziehenden Instrumente und der Fremdwäh-

rungsbetrag zuvor festgelegt wurden und allen bis-

herigen Inhabern von Eigenkapitaltiteln derselben 

Klasse dieses Recht anteilig gewährt wird. Diese 

Änderung hatte keine Auswirkungen auf die Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Conergy Konzerns.

|  Diverse, Improvements to IFRSs 2010 – Verbesse-

rungen zu IFRS, (1. Juli 2010 bzw. 1. Januar 2011)

  Im Mai 2010 veröffentlichte das IASB seinen dritten 

Zyklus der „Improvements to IFRSs“, der insgesamt 

elf Änderungen an sechs Standards und einer Inter-

pretation vorsieht, mit dem Ziel, Inkonsistenzen zu 

beseitigen und Formulierungen klarzustellen. Der 

Sammelstandard sieht für jeden geänderten IFRS 

eigene Übergangsregelungen vor. Die Anwendung 

folgender Neuregelungen führte zwar zu Änderun-

gen von Rechnungslegungsmethoden, hatte jedoch 

für den Konzernabschluss 2011 keine Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Conergy Konzerns und deren Darstellung:

  −  IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse: Klar-

stellung, dass das Bewertungswahlrecht für nicht-

beherrschende Anteile zum Fair Value nur für 

solche Anteile gilt, die gegenwärtig einen Mitei-

gentumsanteil an dem erworbenen Unternehmen 

repräsentieren, sowie weitere Übergangsbestim-

mungen im Hinblick auf bedingte Gegenleistungen 

und Klarstellungen in Bezug auf die Bilanzierung 

von anteilbasierten Vergütungen des erworbenen 

Unternehmens.

  −  IFRS 7 Finanzinstrumente – Angaben: Klarstellung 

in Bezug auf Darstellung der Zusammenhänge 

zwischen quantitativen und qualitativen Angaben 

zum Risiko von Finanzinstrumenten sowie Ände-

rungen von Angaben zu überfälligen wertgemin-

derten finanziellen Vermögenswerten und erhalte-

nen Sicherheiten.

  −  lAS 1 Darstellung des Abschlusses: Klarstellung, 

dass die Aufgliederung der einzelnen Komponen-

ten des sonstigen Ergebnisses entweder in der Ei-

genkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang 

gemacht werden kann.

  −  lAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse: Klarstel-

lung, dass bestimmte Folgeänderungen aus IAS 

27 (2008) betreffend IAS 21, IAS 28 und IAS 31 pro-

spektiv anzuwenden sind.

  −  lAS 34 Zwischenberichterstattung: Klarstellung be-

züglich notwendiger Angaben in einem Zwischen-

abschluss.

  −  IFRIC 13 Kundenbindungsprogramme: Klarstel-

lung hinsichtlich der Ermittlung des Zeitwerts von 

Prämiengutschriften.

Darüber hinaus waren im Geschäftsjahr 2011 erstmals 

folgende Interpretationen anzuwenden:

|  IFRIC 14 (Amendment), IAS 19 – The Limit on a 

Defined Benefit Asset, Minimum Funding Require-

ments and their Interaction – Vorauszahlungen im 

Rahmen von Mindestdotierungsverpflichtungen, 

(1. Januar 2011) 

  Die Änderung von IFRIC 14 ist in den Fällen relevant, 

in denen ein Unternehmen Mindestdotierungsver-

pflichtungen unterliegt und Beitragsvorauszahlungen 

leistet, um diese Mindestdotierungsverpflichtungen 

zu erfüllen. Die Änderung erlaubt den Unternehmen 

in diesen Fällen, den Vorteil aus einer solchen Vo-

rauszahlung als Vermögenswert zu erfassen. Der 

Conergy Konzern unterliegt keinen Mindestdotie-

rungsverpflichtungen. Die Änderung der Interpreta-

tion hatte daher keine Auswirkungen auf die Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns.

|  IFRIC 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten mit 

Eigenkapitalinstrumenten, (1. Juli 2010)

  Die neue Interpretation legt fest, dass Eigenkapi-

talinstrumente, die zur Tilgung von finanziellen Ver-

bindlichkeiten eingesetzt werden (z. B. durch Um-

wandlung), entweder mit ihrem beizulegenden 

Zeitwert und dem beizulegenden Zeitwert der fi-

nanziellen Verbindlichkeit zu bewerten sind; es ist 

der Wert heranzuziehen, der verlässlicher bestimmt 

werden kann. Eine etwaige Differenz zwischen dem 

Buchwert der Verbindlichkeit und dem erstmaligen 

Bewertungsbetrag des Eigenkapitalinstruments ist 
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erfolgswirksam im Gewinn oder Verlust der Periode 

zu erfassen. Die Interpretation wurde im Konzernab-

schluss im Zusammenhang mit der im Geschäftsjahr 

2011 durchgeführten gemischten Bar- und Sachka-

pitalerhöhung (Dept Equity Swap) berücksichtigt. 

|  IFRS 1 (Amendment), Limited Exemptions from 

Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time 

 Adopters (1. Juli 2010)

  Die Ergänzung enthält Erleichterungen für Unter-

nehmen, die erstmalig einen Abschluss nach IFRS 

aufstellen und veröffentlichen. Da Conergy bereits 

IFRS-konforme Abschlüsse publiziert, hatten die Än-

derungen keine Auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Conergy Konzerns.

Sämtliche erstmals im Geschäftsjahr 2011 anzuwen-

denden IFRS/IAS und Interpretationen wurden von der 

EU bis zur Freigabe zur Veröffentlichung des Conergy 

AG-Konzernabschlusses übernommen.

Bis zur Aufstellung des Konzernabschlusses sind fol-

gende geänderte und neue Standards und Interpreta-

tionen vom IASB verabschiedet worden, die erstmalig 

für spätere Geschäftsjahre verpflichtend anzuwenden 

sind:

|  Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates 

for First-Time Adopters, (1. Juli 2011)

  Die beiden Ergänzungen enthalten Erleichterun-

gen für Unternehmen, die erstmalig einen Ab-

schluss nach IFRS aufstellen und veröffentlichen. 

Da  Conergy bereits IFRS-konforme Abschlüsse pu-

bliziert, haben die Änderungen keine Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

 Conergy Konzerns.

|  IFRS 7 (Amendment), Disclosures – Transfer of Fi-

nancial Assets (1. Juli 2011)

  Am 7. Oktober 2010 hat das IASB eine Ergänzung 

des IFRS 7 bezüglich der notwendigen Angaben zu 

Finanzinstrumenten veröffentlicht. Die Ergänzung 

verlangt weitere Angaben bei der Übertragung von 

finanziellen Vermögenswerten, z. B. durch Verbrie-

fungstransaktionen. Die Angaben beziehen sich im 

Wesentlichen auf die Art der Übertragung, die mögli-

chen beim übertragenden Unternehmen verbleiben-

den Risiken sowie weitere Angaben, sofern über-

proportional viele Übertragungen zum Ende des 

Berichtszeitraums stattgefunden haben. Da es sich 

um einen reinen Offenlegungsstandard handelt, sind 

wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Conergy Konzerns nicht 

zu erwarten. Conergy prüft derzeit, ob sich aus der 

Änderung weitere Angabepflichten in Zukunft erge-

ben. 

|  IFRS 9 Financial Instruments, (1. Januar 2015)

  Dieser Standard ist Teil des Projekts zur Ablösung 

des IAS 39, das die Vereinfachung der Bilanzierung 

von Finanzinstrumenten zum Ziel hat. Das Projekt ist 

in drei Phasen unterteilt. Mit Abschluss der ersten 

Projektphase enthält IFRS 9 geänderte Regelungen 

zur Klassifizierung und Bewertung finanzieller Ver-

mögenswerte (verabschiedet im November 2009) 

sowie zur Klassifizierung und Bewertung finanzieller 

Verbindlichkeiten und der Ausbuchung von Finanz-

instrumenten (verabschiedet im Oktober 2010). Der 

Standard sieht anstelle der bisher vier verschiedenen 

Bewertungskategorien für finanzielle Vermögens-

werte nur noch die Bewertungskategorien „Fort-

geführte Anschaffungskosten“ und „Beizulegender 

Zeitwert“ vor. Die Kategorisierung erfolgt anhand der 

Charakteristika des Instruments und in Abhängigkeit 

des Geschäftsmodells des Unternehmens, bezogen 

auf die entsprechenden Instrumente. Finanzinstru-

mente, die nicht die Definitionsmerkmale der Kate-

gorie „Fortgeführte Anschaffungskosten“ erfüllen, 

sind erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu 

bewerten. Eine erfolgsneutrale Bewertung zum bei-

zulegenden Zeitwert ist für ausgewählte Eigenkapi-

talinstrumente zulässig. Diese neue Kategorie ent-

spricht in ihrer Ausgestaltung nicht der bisherigen 

Kategorie „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte“. Bei finanziellen Verbindlichkeiten, 

die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bi-

lanziert werden, sind Zeitwertänderungen, die aus 

einer Änderung des eigenen Kreditrisikos resultie-

ren, nunmehr im sonstigen Ergebnis zu erfassen 

und nicht wie bislang einheitlich mit der gesamten 

Zeitwertänderung im Gewinn oder Verlust der Peri-

ode. Der Standard ist erstmalig für Abschlussperi-

oden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 

2015 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung des neu-

en Standards ist möglich, wird aber gegenwärtig von 

Conergy nicht in Erwägung gezogen. Der Conergy 

Konzern prüft zurzeit, wie sich die Anwendung des 

neuen Standards auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns auswirken wird. 

Anhang | 
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|  IFRS 10, 11 und 12 sowie Änderungen zu IAS 27 

und IAS 28, (1. Januar 2013)

  Im Mai 2011 hat das IASB ein Paket zur Neuregelung 

der Konsolidierung (IFRS 10), der Bilanzierung von 

Gemeinschaftsunternehmen (IFRS 11) und assozi-

ierten Unternehmen (IFRS 12) verabschiedet.

  IFRS 10 Consolidated Finanical Statements ersetzt 

die Vorschriften zur Beherrschung und Konsolidie-

rung von Tochterunternehmen des IAS 27 sowie die 

Interpretation SIC-12 Special Purpose Entities. Der 

neue Standard sieht eine einheitliche Definition von 

Beherrschung vor. Danach liegt Beherrschung vor, 

wenn folgende drei Elemente erfüllt sind: (1) Mög-

lichkeit der Beherrschung, (2) das Risiko bzw. der 

Anspruch variabler Rückflüsse aus dem Unterneh-

men und (3) die Möglichkeit, über die Beherrschung 

die variablen Rückflüsse zu beeinflussen. Der Stan-

dard enthält darüber hinaus detaillierte Vorschriften, 

die die drei Elemente in unterschiedlichen Szenarien 

konkretisieren.

  IFRS 11 Joint Arrangements ersetzt IAS 31 sowie die 

zugehörige Interpretation SIC-13. IFRS 11 regelt die 

gemeinsame Beherrschung von Aktivitäten durch 

zwei oder mehrere Parteien. Im Gegensatz zu IAS 

31 unterscheidet IFRS 11 nur noch zwei Formen ge-

meinsamer Aktivitäten: Joint Operations und Joint 

Ventures. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden 

Aktivitäten erfolgt auf Basis der mit ihnen verbun-

denen Rechte und Pflichten der Parteien. Anders als 

nach IAS 31 ist das Vorhandensein einer eigenstän-

digen rechtlichen Einheit nicht mehr ausschlagge-

bend für die Einstufung als Joint Venture. Darüber 

hinaus sind Joint Ventures nach IFRS 11 zwingend 

nach der Equity-Methode zu bilanzieren. Das in IAS 

31 enthaltene Wahlrecht zur proportionalen Konsoli-

dierung besteht nach Anwendung von IFRS 11 nicht 

mehr.

  IFRS 12 Disclosure of Interests in other Entities fasst 

die Angaben bezüglich Tochterunternehmen, ge-

meinsame Aktivitäten und assoziierte Unternehmen 

sowie nicht konsolidierter strukturierter Einheiten 

zusammen. IFRS 12 verlangt weitergehende Anga-

ben als die bisherigen Standards, inbesondere im 

Hinblick auf die mit der Beteiligung verbundenen 

Risiken und deren Einfluss auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Unternehmens.

  Die neuen Standards sind erstmalig für Abschluss-

perioden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 be-

ginnen, anzuwenden. Die erstmalige Anwendung 

kann zu signifikanten Änderungen hinsichtlich der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen, da bis-

her nicht konsolidierte Unternehmen künftig in den 

Konzernabschluss einzubeziehen sind oder bisher 

konsolidierte Unternehmen nicht mehr einzubezie-

hen sind. Darüber hinaus kann IFRS 11 zu einer Neu-

klassifizierung gemeinschaftlich geführter Aktivitä-

ten führen. Eine frühzeitige Anwendung ist zulässig. 

Der Conergy Konzern prüft zurzeit, wie sich die An-

wendung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Unternehmens auswirken wird.

|  IFRS 13 Fair Value Measurement, (1. Januar 2013)

  Mit der Verabschiedung von IFRS 13 enthalten die 

IFRS nunmehr eine einheitliche Vorschrift für die Er-

mittlung von beizulegenden Zeitwerten. Der Anwen-

dungsbereich umfasst sowohl Finanzinstrumente als 

auch nichtfinanzielle Vermögenswerte und Schul-

den, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet wer-

den. Darüber hinaus sieht IFRS 13 weitergehende 

Angaben zur Ermittlung von beizulegenden Zeitwer-

ten vor. So sind z. B. die Angaben zu den Bewer-

tungshierarchien, die bislang nur auf Finanzinstru-

mente anwendbar sind, durch IFRS 13 auch für die 

Zeitwerte nichtfinanzieller Vermögenswerte und 

Schulden verpflichtend.

|  IAS 1 (Amendment) Presentation of Items of Other 

Comprehensive Income, (1. Juli 2012)

  Die Standardänderung schreibt vor, künftig die Ele-

mente des sonstigen Ergebnisses getrennt darzu-

stellen in solche, die zu einem späteren Zeitpunkt in 

den Gewinn oder Verlust der Periode umklassifiziert 

werden, und solche, die in Folgeperioden nicht um-

klassifiziert werden. Die auf die Posten entfallenden 

Steuern sind entsprechend zuzuordnen. Als reiner 

Darstellungsstandard wird die erstmalige Anwen-

dung keinen signifikanten Einfluss auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Conergy Kon-

zerns haben, allerdings wird sich die Darstellung des 

sonstigen Ergebnisses entsprechend ändern.

|  IAS 12 (Amendment), Recovery of Underlying 

 Assets, (1. Januar 2012)

  Gemäß IAS 12 hängt die Bewertung von latenten 

Steuern, die auf temporäre Differenzen bei Vermö-

genswerten gebildet werden, davon ab, ob das Un-

ternehmen die Realisierung des Buchwerts durch 
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Anhang | 

einen Verkauf oder durch die fortgesetzte Nutzung 

des Vermögenswerts erwartet. Die Änderungen füh-

ren zu einer Ausnahme von den Grundprinzipien des 

IAS 12 für Renditeimmobilien, die nach dem Fair-

Value-Modell gemäß IAS 40 „als Finanzinvestition 

gehaltene Immobilien“ bewertet werden. Die Aus-

nahme besteht darin, dass die widerlegbare Vermu-

tung aufgenommen wird, dass die Realisierung des 

Buchwerts im Normalfall durch Veräußerung erfolgt. 

Da das Unternehmen keine Renditeimmobilien be-

sitzt, wird die Änderung voraussichtlich keine Aus-

wirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge des Konzerns haben.

|  IAS 19 (Amendment) Employee Benefits,  

(1. Januar 2013)

  Die Standardänderung betrifft im Wesentlichen die 

Bilanzierung leistungsorientierter Pensionspläne 

und eliminiert die Korridormethode zur Erfassung 

versicherungsmathematischer Gewinne und Verlus-

te. Die Neuregelung verlangt, dass sämtliche versi-

cherungsmathematischen Gewinne und Verluste im 

Zeitpunkt ihres Entstehens im sonstigen Ergebnis 

zu erfassen sind. Darüber hinaus schreibt der ge-

änderte Standard die Anwendung eines einheitli-

chen Abzinsungssatzes bei der Bewertung der Ver-

bindlichkeiten und der Ermittlung der Planerträge 

aus Fondsvermögen vor. Da der Conergy Konzern 

über keine wesentlichen leistungsorientierten Pensi-

onspläne oder vergleichbare Pläne verfügt, wird die 

erstmalige Anwendung des Standards voraussicht-

lich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

|  IAS 32 (Amendment) – Offsetting Financial Assets 

and Financial Liabilities (1. Januar 2014) und IFRS 

7 (Amendment) – Disclosures-Offsetting Financial 

Assets and Financial Liabilities, (1. Januar 2013)

  Die in IAS 32 formulierten Voraussetzungen zur Sal-

dierung wurden im Grundsatz beibehalten und le-

diglich durch zusätzliche Anwendungsleitlinien (Ap-

plication Guidance) konkretisiert. Neu sind dagegen 

die in IFRS 7 eingefügten Angabepflichten im Zu-

sammenhang mit bestimmten Aufrechnungsverein-

barungen, wie z. B. der Bruttobetrag der betroffenen 

finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Schul-

den vor Saldierung und der Betrag der finanziellen 

Vermögenswerte und finanziellen Schulden, die Ge-

genstand von Aufrechnungsvereinbarungen sind, 

ohne dass eine Saldierung in der Bilanz erfolgt ist. 

Da die Änderungen vor allem weitere Anhanganga-

ben betreffen, werden die Änderungen keine Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Conergy Konzerns haben. Die Auswirkungen auf 

die Darstellungen im Anhang werden zurzeit geprüft.

|  IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase 

of a Surface Mine – Abraumkosten in der Produk-

tionsphase einer über Tagebau erschlossenen Mi-

ne, (1. Januar 2013)

  Die Interpretation ist anzuwenden auf alle Arten von 

natürlichen Ressourcen, die durch Nutzung einer 

über Tagebau erschlossenen Mine gewonnen wer-

den. Sie erläutert, wann und wie Abraumkosten in 

der Produktionsphase zu bilanzieren sind. Da die In-

terpretation eine Geschäftstätigkeit betrifft, die nicht 

durch den Conergy Konzern verfolgt wird, wird diese 

Interpretation keine Auswirkung auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben.

 Diese geänderten und neuen Standards sowie In-

terpretationen wurden mit Ausnahme von IFRS  7 

(Amendment), Disclosures – Transfer of Financial As-

sets (1. Juli 2011) bis zum Abschluss der Aufstellung 

des Konzernabschlusses von der EU nicht übernom-

men. Von der Möglichkeit einer frühzeitigen Anwen-

dung wurde kein Gebrauch gemacht. 

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden sämtliche wesent-

lichen Tochterunternehmen einbezogen. Wesentliche 

Gemeinschaftsunternehmen sowie assoziierte Unter-

nehmen lagen im Conergy Konzern nicht vor.

Tochterunternehmen

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen (inklusi-

ve Zweckgesellschaften), über deren Finanz- und Ge-

schäftspolitik der Konzern die Kontrolle hat. In der 

Regel besteht Kontrollmöglichkeit bei einem Stimm-

rechtsanteil von mehr als 50 Prozent. Bei der Beurtei-

lung, ob Kontrolle vorliegt, werden potenzielle Stimm-

rechte berücksichtigt, die aktuell ausübbar oder 

umwandelbar sind. Tochterunternehmen werden vom 

Zeitpunkt an vollkonsolidiert, an dem die Kontrolle auf 

das Mutterunternehmen übergegangen ist. Sie wer-

den entkonsolidiert, wenn die Kontrolle endet.
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Die Geschäftstätigkeit der Conergy Gruppe ist u. a. 

durch langfristige Projektentwicklungen geprägt. Die 

Projektentwicklungen umfassen sowohl die Planung 

und Baurealisierung von Energieparks als auch de-

ren Vermarktung an Investoren, die sich ab einem 

bestimmten Zeitpunkt an den eigens für die Projekt-

entwicklung errichteten Projektgesellschaften beteili-

gen. Das Projektgeschäft besteht in den ersten beiden 

Phasen aus der Projektentwicklung und Finanzierung. 

Die Errichtung der Anlage, welche durch die drei Pha-

sen Engineering, Procurement und Construction (auch 

„EPC“ abgekürzt) gekennzeichnet ist, wird unter Zuhil-

fenahme von Subunternehmen, die im Falle von Pho-

tovoltaikanlagen i. d. R. konzerneigene Gesellschaf-

ten der Conergy darstellen, erbracht. Hinsichtlich 

der bilanziellen Abbildung der Großprojekte kommen 

mehrere Rechnungslegungsnormen der IFRS zur An-

wendung. So behandelt IAS 27 die bilanzielle Abbil-

dung eines Mutter-Tochter-Verhältnisses, wobei SIC 

12 Sondervorschriften für sogenannte Zweckgesell-

schaften aufführt. Entsprechend diesen Regelungen 

müssen bei Vorliegen eines Mutter-Tochter-Verhältnis-

ses zwischen der Conergy und der Projektgesellschaft 

die Teilgewinnrealisierungen aus Leistungen, die ge-

genüber den Projektgesellschaften erbracht wurden, 

im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses 

eliminiert werden. 

Zum jeweiligen Bilanzstichtag sind daher die Projekt-

gesellschaften aus Sicht von Conergy sowohl nach 

IAS 27 als auch hinsichtlich der mit ihnen verbunde-

nen wirtschaftlichen Risiken und Chancen (SIC 12) da-

raufhin zu beurteilen, ob sie von Conergy beherrscht 

werden und somit in den Konzernabschluss einzube-

ziehen sind. Dabei wird das Gesamtbild der Verhält-

nisse gewürdigt, die sich anhand der Fragestellung 

bezüglich des überwiegenden Nutzens bzw. nach der 

Verteilung der Mehrheit der Chancen und Risiken nach 

SIC-12 stellen. Somit werden die Chancen, die aus der 

Projektrealisierung entstehen, den Risiken gegenüber-

gestellt und infolgedessen abgewogen, welche Partei 

und zu welchem Zeitpunkt die Mehrheit der Chancen 

und Risiken aus der Projektrealisierung trägt. Hierbei 

sind auch die Risiken aus Gesetzesänderungen und 

unterplanmäßigen Leistungen zu berücksichtigen. 

Nach Einschätzung von Conergy sind in die Chan-

cen-Risiken-Betrachtung darüber hinaus ebenfalls die 

Banken und die weiteren Gläubiger der Projektgesell-

schaft einzubeziehen. Hinsichtlich des Übergangs der 

Chancen und Risiken kann insbesondere das Kriteri-

um der Eigenkapitalverteilung der Projektgesellschaf-

ten von ausschlaggebender Bedeutung sein. Diesbe-

züglich ist die vollständige Platzierung des geplanten 

Kommanditvolumens der im Regelfall als Kommandit-

gesellschaft firmierenden Projektgesellschaften ein 

wesentlicher Indikator für einen solchen Chancen- 

Risiken-Übergang.

Bei Gegenüberstellung der Chancen und Risiken, de-

ren Bewertung mit monetären Erfolgsfaktoren sowie 

deren Gewichtung mit Eintrittswahrscheinlichkeiten 

wird daher im Einzelfall geprüft, bei wem und zu wel-

chem Zeitpunkt die Mehrheit der Chancen und Risi-

ken liegt. Diese Einschätzung hat nach Ansicht der 

Gesellschaft entsprechend den einzelnen vertrag-

lichen Regelungen unter Berücksichtigung histori-

scher Erfahrungswerte zu erfolgen. Liegt die Beherr-

schung der Projektgesellschaft durch Conergy nicht 

mehr vor, werden Verträge, welche die Entwicklung, 

Planung und Konstruktion von Solarenergieanlagen 

nach kundenspezifischen Vorgaben zum Gegenstand 

haben, als Fertigungsaufträge nach IAS 11 (Construc-

tion Contracts) bilanziert. 

Lieferungen und Leistungen der Conergy Gruppe an 

die jeweilige Projektgesellschaft im Zeitraum der Be-

herrschung durch die Conergy führen nicht zur Rea-

lisierung von Umsatzerlösen, sondern erhöhen als 

unfertige Erzeugnisse bzw. Leistungen lediglich das 

Vorratsvermögen. Im Zeitpunkt der Entkonsolidierung, 

also in dem Zeitpunkt, in dem die Projektgesellschaft 

keiner Beherrschung mehr durch die Conergy unter-

liegt, kommt es zu einer entsprechenden Reduzierung 

der Vorräte bei entsprechendem Anstieg der Forde-

rungen und einer Umsatz- bzw. Ertragsrealisierung. 

Werden Lieferungen und Leistungen demgegenüber 

an eine bereits entkonsolidierte Projektgesellschaft 

erbracht, erfolgt die bilanzielle Abbildung nach IAS 11, 

also der Percentage-of-Completion -Methode. 

Die Kapitalkonsolidierung erworbener Tochterunter-

nehmen erfolgt nach der Erwerbsmethode entspre-

chend IFRS 3 durch Verrechnung der Anschaffungs-

kosten der Anteile mit dem anteiligen neu bewerteten 

Eigenkapital der Tochterunternehmen. Hiernach ent-

sprechen die Anschaffungskosten der Anteile dem 

beizulegenden Zeitwert der hingegebenen Vermö-

genswerte, ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente 

und entstandenen bzw. übernommenen Schulden zum 

Transaktionszeitpunkt. Seit dem Geschäftsjahr 2010 

werden anschaffungsbezogene Nebenkosten als Auf-

wand erfasst, unabhängig davon, ob sie direkt zure-

chenbar sind oder nicht. Bedingte Anschaffungskos-

ten werden mit dem Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt 

erfasst. Im Rahmen eines Unternehmenszusammen-

schlusses erworbene identifizierbare Vermögenswer-

te, Schulden und Eventualverbindlichkeiten werden 

bei der Erstkonsolidierung mit ihrem beizulegenden 
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Zeitwert zum Transaktionszeitpunkt bewertet. Bei der 

Bilanzierung des Anteils anderer Gesellschafter be-

steht ein Wahlrecht, ob dieser mit dem beizulegenden 

Zeitwert des anteiligen identifizierbaren Nettovermö-

gens inkl. oder ohne Geschäfts- und Firmenwert an-

gesetzt wird. Übersteigen die Anschaffungskosten der 

Anteile das zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

erworbene anteilige Nettovermögen, so wird ein Ge-

schäfts- oder Firmenwert angesetzt. Der Geschäfts- 

oder Firmenwert wird nicht planmäßig abgeschrieben, 

sondern jährlich einer Werthaltigkeitsprüfung unterzo-

gen. Sind die Kosten des Erwerbs geringer als das zum 

beizulegenden Zeitwert bewertete erworbene anteili-

ge Nettovermögen des Tochterunternehmens, wird der 

Unterschiedsbetrag direkt ergebniswirksam erfasst. 

Konzerninterne Gewinne und Verluste, Umsätze, Auf-

wendungen und Erträge sowie die zwischen konso-

lidierten Gesellschaften bestehenden Forderungen 

und Verbindlichkeiten werden eliminiert. Unrealisier-

te Verluste werden ebenso eliminiert, es sei denn, die 

Transaktion deutet auf eine Wertminderung des über-

tragenen Vermögens hin. Sofern ergebniswirksame 

Konsolidierungsvorgänge bestehen, werden latente 

Steuern gemäß IAS 12 abgegrenzt. Die Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden von Tochtergesellschaften 

wurden, sofern notwendig, der konzerneinheitlichen 

Bilanzierung angepasst.

Erwerb und Veräußerung von Minderheitenanteilen

Veränderungen der Beteiligungsquote an Tochter-

unternehmen werden als erfolgsneutrale Eigenkapi-

taltransaktionen dargestellt, solange die Muttergesell-

schaft weiterhin über eine Beherrschungsmöglichkeit 

verfügt. Dies bedeutet, dass eine Auf- und Abstockung 

einer vorhandenen Mehrheitsbeteiligung als Transak-

tion zwischen Eigenkapitalgebern behandelt wird. 

Verkäufe eines Anteils an einem Tochterunterneh-

men ohne Beherrschungsverlust führen daher zu kei-

nem Veräußerungsgewinn oder -verlust, der im Peri-

odenergebnis des Konzerns erfasst wird. Erwerbe von 

Minderheitenanteilen an Tochtergesellschaften führen 

somit ebenfalls nicht zur Erfassung eines Geschäfts- 

oder Firmenwerts in Höhe der Differenz zwischen den 

Anschaffungskosten der Anteile und dem entspre-

chenden Buchwert des erworbenen anteiligen Netto-

vermögens der Tochtergesellschaft.

Assoziierte Unternehmen

Nach der Equity-Methode werden solche Beteiligungen 

bewertet, bei denen der Konzern in der Regel aufgrund 

eines Anteilsbesitzes zwischen 20 Prozent und 50 Pro-

zent einen maßgeblichen Einfluss ausübt. Die Conergy 

AG verfügt zum 31. Dezember 2011 wie im Vorjahr über 

keine wesentlichen derartigen Beteiligungen.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst neben der Conergy 

AG als Mutterunternehmen sieben (Vorjahr: zehn) in-

ländische und 17 (Vorjahr: 22) ausländische Tochter-

unternehmen. Weitere erforderlichen Angaben zum 

Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB können der An-

teilsbesitzliste, die Bestandteil des Anhangs ist und 

zusammen mit dem Konzernabschluss und dem Kon-

zernlagebericht im elektronischen Bundesanzeiger 

bekannt gemacht wird, entnommen werden. 

Im Geschäftsjahr 2011 veränderte sich der Konsolidie-

rungskreis der Conergy Gruppe wie folgt:

2011 2010

Anzahl der 
vollkonsolidierten 
Tochtergesell-
schaften

In-
land

Aus-
land Gesamt Gesamt

Stand zum 01.01. 10 22 32 44

Zugänge – – – 2

Abgänge 3 4 7 7

Zu- /Abgänge 
durch Konsoli-  
dierungskreis-  
änderung – – 1 – 1 – 7

Stand zum 31.12. 7 17 24 32

Acht Gesellschaften sind im Geschäftsjahr 2011 im 

Rahmen der Reorganisation der Conergy Gruppe auf-

grund von Verschmelzung, Veräußerung oder wegen 

Unwesentlichkeit aus dem Konsolidierungskreis der 

Conergy ausgeschieden.

In den 24 vollkonsolidierten Tochtergesellschaften der 

Conergy AG ist eine Gesellschaft enthalten, die gemäß 

IFRS 5 als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird.

Anhang | 
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In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen konso-

lidierten Tochtergesellschaften aufgeführt:

Sitz
Kapitalanteil 

in Prozent

Deutschland

Conergy Deutschland GmbH Hamburg 100,0

Übriges Europa

Conergy Italia S. p. A. Vicenza (Italien) 100,0

Conergy M. E. P. E. Athen (Griechenland) 100,0

Conergy S. A. S. Brignoles (Frankreich) 100,0

Conergy Espana SLU Madrid (Spanien) 100,0

Americas

Conergy Inc. Santa Fe (USA) 100,0

Conergy Inc. Alberta (Kanada) 100,0

Asia Pacific

Conergy Pty. Limited Sydney (Australien) 100,0

Conergy Renewable Energy
Singapore Pte. Ltd. Singapur (Singapur) 100,0

Sun Technics Energy Sys-
tems Private Limited Bangalore (Indien) 100,0

Components

Conergy SolarModule 
GmbH & Co. KG Frankfurt (Oder) 100,0

Mounting Systems GmbH Rangsdorf 100,0

Mounting Systems Inc. Sacramento (USA) 100,0

voltwerk electronics GmbH * Hamburg 100,0

*  Die voltwerk electronics GmbH wurde im Dezember 2011 an die Bosch-Gruppe 
verkauft und daher per 31.12.2011 gemäß IFRS 5 als zur Veräußerung klassifiziert

Folgende Tochtergesellschaften wurden aus Wesent-

lichkeitsgründen nicht in den Konzernabschluss ein-

bezogen: 

Unternehmen Land

Kapital-
anteil

in Prozent

Cap-Aus Pty. Limited Australien 100,0

Conergy Austria GmbH Österreich 100,0

Conergy Energia Solar Ltda. Brasilien 100,0

Conergy (Shanghai) Trading Co., Ltd China 100,0

Conergy Real Estate Verwaltungs GmbH Deutschland 100,0

Conergy SolarModule Verw. GmbH Deutschland 100,0

Conergy (Thailand) Ltd. Thailand 99,9

EPURON Pte. Ltd. Singapur 100,0

EPURON Renewable Energy Private 
Limited Indien 99,9

EPURON Yenilenebilir Enerji Projeleri 
Limited Sirketi Türkei 100,0

SunTechnics AG Schweiz 100,0

SunTechnics (China) Limited China 100,0

VoltSol SL Spanien 100,0

Im Wesentlichen haben diese Gesellschaften ihre ope-

rative Tätigkeit eingestellt. Es ist beabsichtigt, diese 

zu liquidieren oder auf bestehende Tochtergesell-

schaften zu verschmelzen. Ihr Umsatz, ihr Ergebnis 

und ihr Eigenkapital beträgt in Summe weniger als ein 

Prozent vom Konzernumsatz, vom Konzernergebnis 

und Konzerneigenkapital. 

Wie bereits in der Anhangangabe zu den wesentli-

chen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus-

geführt, ist die Geschäftstätigkeit der Conergy Gruppe 

u. a. durch langfristige Projektentwicklungen geprägt. 

Die Projektentwicklungen umfassen sowohl die Pla-

nung und Baurealisierung von Energieparks als auch 

deren Vermarktung an Investoren, die sich ab einem 

bestimmten Zeitpunkt an den eigens für die Projekt-

entwicklung errichteten Projektgesellschaften beteili-

gen. In diesem Zusammenhang bestehen grundsätz-

lich zwei Arten von Projektgesellschaften. Zum einen 

liegen Projektgesellschaften vor, die gegründet wur-

den, um die entsprechende Baurealisierung von Ener-

gieparks vorzunehmen, und zum anderen sogenannte 

Zwischenholdings, die an den operativen Projektge-

sellschaften beteiligt sind. Grundsätzlich werden Pro-

jektgesellschaften, die als Zwischenholding dienen, 

aufgrund ihrer Unwesentlichkeit für die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2011 wie 

auch im Vorjahr nicht konsolidiert. Operative Pro-

jektgesellschaften werden i. d. R. konsolidiert, sobald 

die Baurealisierung beginnt. Weitere Einzelheiten zur 

grundsätzlichen Vorgehensweise zur Ent- bzw. Konso-

lidierung von Projektgesellschaften können den Aus-

führungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen von 

Tochtergesellschaften entnommen werden.

Die Anzahl der zum 31. Dezember 2011 bestehenden 

Zwischenholdings hat sich im Geschäftsjahr wie folgt 

entwickelt.

2011 2010

Anzahl der 
Zwischenholdings

In-
land

Aus-
land Gesamt Gesamt

Stand 
zum 01.01. 10 4 14 26

Zugänge – – – – 

Abgänge 8 – 8 12

Stand  
zum 31.12. 2 4 6 14
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Die Anzahl der zum 31. Dezember 2011 bestehenden 

Projektgesellschaften hat sich im Geschäftsjahr wie 

folgt entwickelt:

2011 2010

Anzahl der 
Projektgesell-
schaften Inland Ausland Gesamt Gesamt

Stand 
zum 01.01. 44 143 187 267

Zugänge – – – 4

Abgänge 38 100 138 84

Stand zum 
31.12. 6 43 49 187

Davon voll-
konsolidiert 1 2 3 14

Zum 31. Dezember 2011 wurden drei (Vorjahr: 14) der 

49 (Vorjahr: 187) Projektgesellschaften vollkonsolidiert. 

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus Löschun-

gen und Verkäufen von sogenannten „Vorratsgesell-

schaften“.

Im Übrigen wird zu den Veränderungen durch Unter-

nehmenserwerbe und zu den Abgängen durch Veräu-

ßerung auf die Anhangangabe 6 verwiesen.

Die Conergy Deutschland GmbH, Hamburg, die  Conergy 

SolarModule GmbH & Co. KG, Frankfurt (Oder), die 

Conergy Services GmbH, Hamburg, und die Mounting 

Systems GmbH, Rangsdorf, machen von den Befrei-

ungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB bzw. § 264b 

HGB (Inanspruchnahme von Erleichterungen bei der 

Aufstellung, Prüfung und Offenlegung von Jahresab-

schlüssen) Gebrauch.

Währungsumrechnung

In den Einzelabschlüssen der Konzerngesellschaften 

werden sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten 

in einer Währung, die nicht die funktionale Währung 

darstellt, mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet, un-

abhängig davon, ob sie kursgesichert sind oder nicht. 

Aus der Bewertung von Fremdwährungspositionen re-

sultierende Kursdifferenzen werden ergebniswirksam 

erfasst. Derivate werden zu ihren beizulegenden Zeit-

werten angesetzt. Bei sämtlichen Beteiligungen ist die 

funktionale Währung die jeweilige Landeswährung, da 

diese Gesellschaften ihr Geschäft in finanzieller, wirt-

schaftlicher und organisatorischer Hinsicht selbst-

ständig betreiben.

Vermögenswerte und Schulden der Auslandsgesell-

schaften zum Jahresbeginn und zum Jahresende wer-

den mit den jeweiligen Stichtagskursen, sämtliche 

Veränderungen während des Jahres sowie Aufwen-

dungen und Erträge mit Jahresdurchschnittskursen in 

Euro umgerechnet. Eigenkapitalbestandteile werden 

zu historischen Kursen zu den Zeitpunkten ihrer jeweili-

gen aus Konzernsicht erfolgten Zugänge umgerechnet.

Die sich gegenüber der Umrechnung zu Stichtagskur-

sen ergebenden Unterschiedsbeträge werden im Ge-

samtergebnis als Bestandteil des Eigenkapitals sowie 

in den Anhangstabellen gesondert als „Währungs-

änderungen“ ausgewiesen. Im Eigenkapital während 

der Konzernzugehörigkeit erfasste Währungsumrech-

nungsdifferenzen werden beim Ausscheiden von Kon-

zernunternehmen aus dem Konsolidierungskreis er-

folgswirksam aufgelöst.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der im Eigen-

kapital erfassten Währungsänderungen:

Mio. EUR 2011 2010

Stand 01.01. – 0,9 0,9

Währungsdifferenzen aus der 
Umrechnung ausländischer 
Tochtergesellschaften – 2,0 – 1,8

Umgliederung aufgrund der 
Veräußerung eines auslän-
dischen Geschäftsbetriebs 0,6 – 

Stand 31.12. – 2,3 – 0,9

Folgende wesentliche Umrechnungskurse waren für 

die Währungsumrechnung maßgebend:

31.12.2011 31.12.2010

1 EUR Stichtagskurse/Durchschnittskurse

USD (USA) 1,29/1,39 1,34/1,33

AUD (Australien) 1,27/1,35 1,31/1,44

SGD (Singapur) 1,68/1,75 1,71/1,81

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögenswerte

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswer-

te mit bestimmbarer Nutzungsdauer werden zu An-

schaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare 

Abschreibungen pro rata temporis entsprechend der 

voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert. Der Werte-

verzehr wird im Posten Abschreibungen auf immate-

rielle Vermögenswerte und Sachanlagen in der Ge-
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winn- und Verlustrechnung erfasst. Soweit notwendig, 

werden Wertminderungen vorgenommen.

Bei der Abschreibung der immateriellen  Vermögenswerte 

wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Nutzungsdauer

Gewerbliche Schutzrechte 4 – 20 Jahre

Aktivierte Entwicklungskosten 5 Jahre

Software 3 – 5 Jahre

Immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmbarer 

Nutzungsdauer werden nicht planmäßig abgeschrie-

ben, sondern einmal jährlich einem Werthaltigkeitstest 

unterzogen. Im Conergy Konzern liegen keine entspre-

chenden Vermögenswerte vor.

Entwicklungskosten werden aktiviert, wenn die Ent-

wicklungstätigkeit mit hinreichender Wahrscheinlich-

keit zu künftigen Finanzmittelzuflüssen führt, die über 

die laufenden Kosten hinaus auch die entsprechenden 

Entwicklungskosten abdecken. Die direkt zurechen-

baren Personalaufwendungen und bezogenen Leis-

tungen werden erst zum Zeitpunkt aktiviert, zu dem 

die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit 

nachgewiesen werden kann, und diese verlässlich be-

wertet werden können.

Bis zum Abschluss des Entwicklungsprojekts werden 

die aktivierten Entwicklungsaufwendungen mindes-

tens einmal jährlich, bei Vorliegen bestimmter Anzei-

chen auch häufiger, einem Werthaltigkeitstest unter-

zogen. Nach Abschluss des Entwicklungsprojektes 

werden sie über deren voraussichtliche wirtschaftli-

che Nutzungsdauer ab dem Zeitpunkt der Verfügbar-

keit linear abgeschrieben. Liegen Anhaltspunkte für 

eine Wertminderung vor und liegt der erzielbare Be-

trag (Recoverable Amount) unter den fortgeführten 

Herstellungskosten, werden die immateriellen Vermö-

genswerte außerplanmäßig abgeschrieben. Der Wer-

teverzehr wird unter dem Posten Abschreibungen auf 

immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen in der 

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Forschungskosten werden entsprechend den Regelun-

gen des IAS 38.54 in der Periode als Aufwand erfasst, 

in der sie entstehen. Im Geschäftsjahr 2011 waren die 

aufwandswirksam erfassten Forschungskosten von 

untergeordneter Bedeutung.

Geschäfts- oder Firmenwert

Verbleibt nach der Neubewertung des im Rahmen ei-

nes Unternehmenszusammenschlusses erworbenen 

Vermögens und der übernommenen Schulden ein po-

sitiver Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaf-

fungskosten des Unternehmenserwerbs und dem an-

teiligen erworbenen Nettovermögen, wird dieser als 

Geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. In den Folgepe-

rioden wird der Geschäfts- oder Firmenwert mit sei-

nen Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wert-

minderungsaufwendungen erfasst. Wertaufholungen 

in Folgeperioden werden nicht erfasst.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wird nicht planmäßig 

abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich, 

bei Vorliegen bestimmter Anzeichen auch häufiger, ei-

nem Werthaltigkeitstest unterzogen. Zu diesem Zweck 

wird der Geschäfts- oder Firmenwert im Erwerbszeit-

punkt den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu-

geordnet, von denen erwartet wird, dass sie einen 

Nutzen aus dem Unternehmenszusammenschluss zie-

hen. Als zahlungsmittelgenerierende Einheit für Zwe-

cke des Werthaltigkeitstests eines Geschäfts- oder 

Firmenwerts sind im Conergy Konzern grundsätzlich 

die strategischen Geschäftseinheiten (Tochtergesell-

schaften bzw. Länderorganisationen) definiert, die ei-

ne Berichtseinheit unterhalb der Berichtssegmente 

darstellen. 

Wird ein Unternehmensteil einer zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit veräußert, der ein Geschäfts- oder 

Firmenwert zugeordnet wurde, wird der auf diesen ab-

gehenden Unternehmensteil entfallende Geschäfts- 

oder Firmenwert als Abgang und folglich im Ver-

äußerungsergebnis erfasst. Der Abgangswert wird 

grundsätzlich entsprechend den Wertverhältnissen 

des abgehenden Unternehmensteils zur gesamten 

zahlungsmittelgenerierenden Einheit ermittelt. 

Übersteigt die Wertminderung der zahlungsmittelge-

nerierenden Einheit den Buchwert des ihr zugeord-

neten Geschäfts- oder Firmenwerts, ist die darüber 

hinausgehende Wertminderung durch anteilige Min-

derung von Buchwerten der den zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit zugeordneten Vermögenswerten zu 

erfassen. 

Der erzielbare Betrag einer zahlungsmittelgenerie-

renden Einheit wird als der höhere Betrag vom Nut-

zungs- und Nettoveräußerungswert bestimmt. Der im 

Rahmen des Werthaltigkeitstests für die zahlungsmit-

telgenerierende Einheit ermittelte erzielbare Betrag 

entspricht dem Nutzungswert. Dieser wird mithilfe 

der Discounted-Cashflow-Methode auf Basis geplan-
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ter zukünftiger Cashflows, die mit einem gewichte-

ten durchschnittlichen Kapitalkostensatz diskontiert 

werden, ermittelt. Diesen Berechnungen liegen de-

taillierte Planungen, wie sie auch für interne Zwecke 

verwendet werden, für die nächsten drei Geschäfts-

jahre zugrunde. Hinsichtlich der zugrunde gelegten 

Planungs annahmen wird auf den Prognosebericht 

(Ausblick) im Konzernlagebericht verwiesen. Für die 

Zeit danach wird ein Kapitalwert auf Basis eines nach-

haltigen, durchschnittlich erzielbaren Ergebnisses als 

ewige Rente ermittelt, wobei keine Wachstumsrate un-

terstellt wurde. 

Der Diskontierungszinssatz spiegelt die Kapitalkos-

ten wider. Die Kapitalkosten werden als gewichte-

ter Durchschnitt der Eigen- und Fremdkapitalkosten 

berechnet, wobei der Anteil am Gesamtkapital aus-

schlaggebend ist. 

Der Basiszinssatz repräsentiert eine risikofreie und 

fristadäquate Alternativanlage. Für die Bestimmung 

des Basiszinssatzes wurde von der Zinsstrukturkur-

ve für Staatsanleihen ausgegangen, da die aus der 

Zinsstrukturkurve abgeleiteten fristadäquaten Zero-

bondfaktoren die Einhaltung der Laufzeitäquivalenz 

gewährleisten. Der Basiszins bestimmt sich grund-

sätzlich nach den Gegebenheiten des Währungs-

raums, in dem die Cashflows der zahlungsmittelgene-

rierenden Einheit generiert werden.

Die Berechnung der kapitalmarktorientierten Markt-

risikoprämie erfolgt durch Bildung der Differenzrendi-

te zwischen Anlagen in ein repräsentatives Marktport-

folio, bestehend aus Unternehmensanteilen (Aktien), 

und risikolosen Anlagen. Die Anwendung einer einheit-

lichen Marktrisikoprämie für alle Länder mit entwickel-

ten Kapitalmärkten erfolgt unter der Annahme, dass 

die Marktrisikoprämien in diesen Ländern grundsätz-

lich vergleichbar sind. Für weniger entwickelte Länder 

wird diese Marktrisikoprämie gegebenenfalls um ei-

ne adäquate Länderrisikoprämie ergänzt. Diese Län-

derrisikoprämie beinhaltet Risiken wie z. B. politische, 

rechtliche bzw. regulatorische Risiken, Zahlungsaus-

fallrisiken und steuerrechtliche Risiken.

Der Betafaktor wird anhand von historischen Beta-

faktoren (z. B. auf Basis von Bloomberg-Daten) von 

relevanten Peergroup-Unternehmen ermittelt. Als 

Peergroup-Unternehmen wurden börsennotierte Ge-

sellschaften mit vergleichbaren Produkt- und Dienst-

leistungsgruppen sowie Absatzmärkten herangezogen.

Zur Ermittlung der Fremdkapitalkosten wurden die 

Credit Spreads der Peergroup-Unternehmen be-

stimmt. Dabei wurde – soweit vorhanden – auf Ratings 

von Anleihen der Peergroup-Unternehmen zurückge-

griffen. In den Fällen, in denen kein Rating verfügbar 

war, wurde der Credit Spread approximativ auf Basis 

eines typisierten Peergroup-Ratings abgeleitet. Zur 

Ableitung der Fremdkapitalkosten wird dieser Credit 

Spread dem jeweiligen risikolosen Basiszinssatz hin-

zuaddiert.

Der zur Diskontierung der geschätzten Zahlungsrei-

hen herangezogene landesspezifische Zinssatz lag 

nach Steuern zwischen 8,3 und 17,9 Prozent (Vorjahr: 

zwischen 8,8 und 12,5 Prozent). Die Ableitung des Ka-

pitalisierungszinssatzes nach Berücksichtigung von 

Steuern im Rahmen des Werthaltigkeitstest für Ge-

schäfts- oder Firmenwerte erfolgte unter der Annah-

me, dass die Abzinsung von Vor-Steuer-Cashflows mit 

einem Vor-Steuer-Diskontierungszins zum gleichen 

Ergebnis führt wie die Abzinsung von Nach-Steuer-

Cashflows mit einem Nach-Steuer-Diskontierungs-

zins. Die genannten Nachsteuer-Zinssätze entspre-

chen Vorsteuer-Zinssätzen von 8,3 bis 17,9 Prozent 

(Vorjahr: zwischen 8,8 und 15,8 Prozent).

Der bei den Unternehmenserwerben aktivierte Ge-

schäfts- oder Firmenwert wird auf die zahlungsmittel-

generierenden Einheiten des Konzerns unterhalb der 

Berichtssegmente aufgeteilt. 

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte eine Abschreibung des 

Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von 1,0 Mio. EUR 

(Vorjahr: 10,9 Mio. EUR). Der Abschreibung lag der 

jährlich durchgeführte Impairmenttest auf Basis der 

Planung 2012 bis 2014 zugrunde und betraf das Seg-

ment Europa. Der Nutzungswert der zahlungsmittel-

generierenden Einheit wurde hierbei als Bewertungs-

maßstab herangezogen. Entsprechende aktivierte 

Geschäfts- oder Firmenwerte liegen somit zum 31. De-

zember 2011 nicht mehr vor.

Sachanlagen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten, vermindert um planmäßige lineare Ab-

schreibungen pro rata temporis entsprechend der 

voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ak-

tiviert. Die Anschaffungskosten umfassen den Kauf-

preis sowie alle direkt zurechenbaren Kosten, die an-

fallen, um den Vermögenswert an seinen Standort und 

in einen betriebsbereiten Zustand für seine vorgesehe-

ne Verwendung zu bringen. 

Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

werden zusammen mit dem entsprechenden Vermö-
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genswert oder als separater Vermögenswert aktiviert, 

wenn es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen 

Vorteile dem Unternehmen zufließen werden, und die 

Kosten verlässlich schätzbar sind. Laufende War-

tungskosten werden im Zeitpunkt ihrer Entstehung als 

Aufwand erfasst. 

Den planmäßigen Abschreibungen des Sachanla-

gevermögens liegen im Wesentlichen die folgenden 

planmäßigen Nutzungsdauern zugrunde:

Nutzungsdauer

Technische Anlagen, Maschinen und Werkzeug 3 – 20 Jahre

Kraftfahrzeuge 5 – 6 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 – 10 Jahre

EDV-Ausstattung 3 – 5 Jahre

Die Buchwerte und Nutzungsdauern der Sachanlagen 

werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft und gege-

benenfalls angepasst. Liegen Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung vor und liegt der erzielbare Betrag un-

ter den fortgeführten Anschaffungskosten, werden die 

Sachanlagen außerplanmäßig abgeschrieben. Sind 

die Gründe für die Wertminderung entfallen, werden 

entsprechende Zuschreibungen vorgenommen. Der 

Werteverzehr wird unter dem Posten Abschreibungen 

auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Im Falle der Veräußerung oder Verschrottung des 

Sachanlagevermögens wird ein realisierter Gewinn 

oder Verlust aus dem Abgang in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung ausgewiesen.

Fremdkapitalkosten

Fremdkapitalkosten werden grundsätzlich in der Pe-

riode erfolgswirksam als Aufwand erfasst, in der sie 

angefallen sind. Bei Vorliegen eines qualifizierten 

Vermögenswertes werden die direkt zurechenbaren 

Fremdkapitalkosten nach IAS 23.11 (Borrowing Costs) 

den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugeord-

net. Nicht direkt zurechenbare Finanzierungsvolumi-

na sind hinsichtlich ihrer Kosten anteilig dem erwor-

benen oder hergestellten Vermögenswert zugeordnet. 

Im Geschäftsjahr wurden Fremdkapitalkosten in Höhe 

von 13,9 Mio. EUR (Vorjahr: 14,6 Mio. EUR) erfolgs-

wirksam als Aufwand erfasst. 

Leasingverhältnisse

Gemäß IAS 17 sind Leasingverträge in Finanzierungs-

leasing und Operating-Leasing zu unterteilen. Die 

Klassifizierung hängt im Wesentlichen davon ab, bei 

wem der wesentliche Anteil der Chancen und Risi ken 

des Leasingobjekts liegt. Im Konzern bestehen grund-

sätzlich Leasingverhältnisse, in denen die Conergy 

Leasingnehmer ist.

Im Rahmen des Operating-Leasings genutzte Vermö-

genswerte werden nicht aktiviert. Der wesentliche An-

teil des Nutzens und der Risiken des Leasingobjekts 

verbleibt beim Leasinggeber. Unter einem Operating-

Leasing geleistete Zahlungen werden in der jeweiligen 

Periode entsprechend dem Anfall ergebniswirksam in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Ein Finanzierungsleasing ist ein Leasingverhältnis, bei 

dem im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbun-

denen Risiken und Ertragschancen eines Vermögens-

wertes auf den Leasingnehmer übertragen werden. 

Vermögenswerte aus Finanzierungsleasings werden 

mit dem niedrigeren Betrag aus beizulegendem Zeit-

wert und Barwert der Mindestleasingzahlungen akti-

viert. Die zu leistenden Leasingraten sind in eine Til-

gungs- und eine Zinskomponente aufzuteilen. Die 

entstehende Leasingverbindlichkeit wird unter den Fi-

nanzschulden ausgewiesen und unterliegt der kons-

tanten Verzinsung. Der Zinsanteil der Leasingrate wird 

im Finanzergebnis erfasst. Abschreibungen erfolgen 

entsprechend der Nutzungsdauer der geleasten Ver-

mögenswerte oder der kürzeren Leasingdauer. Erhal-

tene Zahlungen aus möglichen Operating-Leasing-

Vereinbarungen, bei denen Conergy Leasinggeber ist, 

werden linear über die Laufzeit des entsprechenden 

Leasingverhältnisses erfolgswirksam in der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst. 

Finanzinstrumente

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzei-

tig bei einem Unternehmen zur Entstehung eines fi-

nanziellen Vermögenswertes und bei einem ande-

ren Unternehmen zur Entstehung einer finanziellen 

Verbindlichkeit oder eines Eigenkapitalinstruments 

führt. Finanzielle Vermögenswerte umfassen insbe-

sondere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

sowie sonstige ausgereichte Kredite und Forderun-

gen, bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitio-

nen und zu Handelszwecken gehaltene originäre und 

derivative finanzielle Vermögenswerte. Finanzielle Ver-

bindlichkeiten begründen regelmäßig einen Rückga-

beanspruch in Zahlungsmitteln oder einem anderen 

finanziellen Vermögenswert. Darunter fallen insbe-

sondere Anleihen und sonstige verbriefte Verbindlich-

keiten, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 
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Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnis-

sen, Schuldscheindarlehen und derivative Finanzver-

bindlichkeiten. Finanzinstrumente werden grundsätz-

lich angesetzt, sobald die Conergy Vertragspartei der 

Regelungen des Finanzinstruments wird. Bei marktüb-

lichen Käufen oder Verkäufen von nicht derivativen Fi-

nanzinstrumenten ist für die erstmalige bilanzielle Er-

fassung der Erfüllungstag relevant, d. h. der Tag, an 

dem der Vermögenswert an oder durch die Conergy 

geliefert wird. Ob ein bilanzieller Abgang vorliegt, rich-

tet sich danach, ob alle Chancen und Risiken überge-

gangen sind. Finanzielle Vermögenswerte und finanzi-

elle Verbindlichkeiten werden in der Regel unsaldiert 

ausgewiesen; sie werden nur dann saldiert, wenn be-

züglich der Beträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein 

Aufrechnungsrecht besteht und beabsichtigt wird, den 

Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen.

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstru-

mente können nach der Erheblichkeit der in ihre Be-

wertungen einfließenden Faktoren und Informationen 

klassifiziert und in (Bewertungs-)Stufen eingeordnet 

werden. Die Einordnung eines Finanzinstruments in ei-

ne Stufe erfolgt nach der Erheblichkeit seiner Inputfak-

toren für seine Gesamtbewertung und zwar nach der 

niedrigsten Stufe, deren Berücksichtigung für die Be-

wertung als Ganzes erheblich ist. Die Bewertungsstu-

fen untergliedern sich hierarchisch nach ihren Input-

faktoren:

Stufe 1 – die auf aktiven Märkten für identische Vermö-

genswerte oder Verbindlichkeiten notierten (unverän-

dert übernommenen) Preise;

Stufe 2 – Inputfaktoren, bei denen es sich nicht um die 

auf Stufe 1 berücksichtigten notierten Preise handelt, 

die sich aber für den Vermögenswert oder die Verbind-

lichkeit entweder direkt (d. h. als Preis) oder indirekt 

(d. h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen;

Stufe 3 – nicht auf beobachtbaren Marktdaten basie-

rende Faktoren für die Bewertung des Vermögens-

werts oder der Verbindlichkeit (nicht beobachtbare In-

putfaktoren).

Die in der Konzernbilanz zum beizulegenden Zeitwert 

erfassten Finanzinstrumente (sowie die Angaben zu 

beizulegenden Zeitwerten von Finanzinstrumenten) 

beruhen mit Ausnahme von Geldmarktfonds und an-

deren notierten Wertpapieren, deren Bewertung auf 

Stufe 1 beruht, allesamt auf Informations- und Input-

faktoren der oben umschriebenen Stufe 2. Umgliede-

rungen aus einer oder in eine andere Bewertungsstufe 

wurden nicht vollzogen.

Finanzielle Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte werden in die folgenden 

Bewertungskategorien unterteilt:

|  erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-

tete finanzielle Vermögenswerte,

|  bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen,

|  Kredite und Forderungen,

|  zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte.

Die Klassifizierung hängt vom jeweiligen Zweck ab, für 

den die finanziellen Vermögenswerte erworben wurden. 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

 bewertete finanzielle Vermögenswerte

Hierunter fallen zum einen finanzielle Vermögenswer-

te, die zu Handelszwecken gehalten werden, und zum 

anderen solche, die beim erstmaligen Ansatz als er-

folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Vermögenswerte designiert werden. Deriva-

tive finanzielle Vermögenswerte sind dieser Kategorie 

zuzuordnen, es sei denn, sie werden in einer Siche-

rungsbeziehung bilanziert.

Geldmarktfonds und andere notierte Wertpapiere wer-

den als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, am 

Tag des Vertragsabschlusses erfasst und bei ihrer Ein-

buchung und bei Folgebewertungen mit ihrem beizule-

genden Zeitwert bewertet. Transaktions- und sonstige 

Anschaffungsnebenkosten sowie Gewinne bzw. Ver-

luste aus Folgebewertungen zum beizulegenden Zeit-

wert werden in den sonstigen betrieblichen Erträgen 

bzw. in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

ausgewiesen. Der beizulegende Zeitwert entspricht 

dem Marktpreis, der bei Fondsanteilen börsentäglich 

festgestellt wird, bzw. bei anderen Wertpapieren dem 

Börsenbriefkurs. 

Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen

Hierunter sind nicht derivative finanzielle Vermögens-

werte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen und 

einer festen Laufzeit zu verstehen, die das Unterneh-

men bis zur Endfälligkeit halten will und kann. Sie wer-

den mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten un-

ter Anwendung der Effektivzinsmethode bilanziert. Die 

Conergy hat derzeit keine finanziellen Vermögenswer-

te dieser Art in ihrem Bestand.
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Kredite und Forderungen

Kredite und Forderungen sind nicht derivative finan-

zielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmba-

ren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt no-

tiert sind. Sie werden bei erstmaliger Erfassung am 

Tag des Vertragsabschlusses mit ihrem beizulegen-

den Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten, die direkt 

dem Erwerb des finanziellen Vermögenswertes zuzu-

rechnen sind, bewertet. Die Folgebewertung erfolgt zu 

fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung 

der Effektivzinsmethode. Hierzu zählen insbesondere 

die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen so-

wie die übrigen finanziellen Vermögenswerte.

Besteht infolge eines oder mehrerer Ereignisse, die 

nach dem erstmaligen Ansatz des Vermögenswertes 

eintreten, ein objektiver Hinweis dafür, dass die Forde-

rungen uneinbringlich sind, wird eine Wertminderung 

erfasst, die sich aus der Differenz zwischen dem Buch-

wert der Forderung und dem Barwert der erwarteten 

künftigen Cashflows, abgezinst mit dem ursprüngli-

chen Effektivzinssatz, ergibt. Bei unwesentlichen For-

derungen kommt ein pauschaliertes Verfahren zur An-

wendung.

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 

 Vermögenswerte

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte sind nicht derivative finanzielle Vermögenswer-

te, die als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert sind 

oder keiner der anderen oben dargestellten Katego-

rien zugeordnet sind. Sie werden bei der erstmaligen 

Erfassung mit ihrem beizulegenden Zeitwert zuzüglich 

Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb des finan-

ziellen Vermögenswertes zuzurechnen sind, bewertet. 

Die Folgebewertung erfolgt zum beizulegenden Zeit-

wert, wobei die nicht realisierten Gewinne und Verlus-

te direkt über die sonstigen Rücklagen innerhalb des 

Eigenkapitals ausgewiesen werden. Am Bilanzstich-

tag existierten keine wesentlichen Bestände dieser fi-

nanziellen Vermögenswerte im Conergy Konzern.

Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte

Der Konzern bucht einen finanziellen Vermögenswert 

aus, wenn die vertraglichen Rechte auf Cashflows aus 

einem finanziellen Vermögenswert auslaufen oder alle 

wesentlichen mit dem Eigentum des finanziellen Ver-

mögenswertes verbundenen Risiken und Chancen auf 

einen Dritten übertragen wurden.

Wenn der Konzern weder im Wesentlichen alle mit 

dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen 

überträgt noch behält und weiterhin die Verfügungs-

macht über den übertragenen Vermögenswert hat, 

erfasst der Konzern seinen verbleibenden Anteil am 

Vermögen und eine entsprechende Verbindlichkeit in 

Höhe der möglicherweise zu zahlenden Beträge. Für 

den Fall, dass der Konzern im Wesentlichen alle mit 

dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen ei-

nes übertragenen finanziellen Vermögenswertes zu-

rückbehält, hat der Konzern weiterhin den finanziellen 

Vermögenswert sowie ein besichertes Darlehen für die 

erhaltene Gegenleistung zu erfassen.

Derivative Finanzinstrumente und  

Hedge  Accounting

Derivative Finanzinstrumente werden am Tag des Ver-

tragsabschlusses erfasst und bei Einbuchung sowie in 

der Folge mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. 

Dabei entstehende Transaktionskosten werden auf-

wandswirksam zum Zeitpunkt des Anfalls erfasst. 

Die Marktwerte derivativer Finanzinstrumente mit ei-

ner Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten wer-

den in den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 

oder finanziellen Schulden, die mit einer Restlaufzeit 

von mehr als zwölf Monaten in den langfristigen finan-

ziellen Vermögenswerten oder finanziellen Schulden 

ausgewiesen. 

Wie im Vorjahr wurden die Sonderregelungen des 

Hedge Accountings im Berichtsjahr nicht angewendet 

und daher alle Wertänderungen von derivativen Siche-

rungsinstrumenten erfolgswirksam erfasst.

Vorräte

Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten oder zum niedrigeren, realisierbaren Nettover-

äußerungswert angesetzt. Zur Bestimmung der An-

schaffungskosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und der Handelswaren wird das First-in-first-out-Ver-

fahren angewandt. Die Herstellungskosten der ferti-

gen und unfertigen Erzeugnisse umfassen die direkt 

dem Herstellungsprozess zurechenbaren Kosten (Fer-

tigungseinzelkosten) sowie angemessene Teile der 

produktionsbezogenen Gemeinkosten. Der realisier-

bare Veräußerungspreis ist der voraussichtlich erziel-

bare Veräußerungserlös abzüglich der bis zum Verkauf 

noch anfallenden Kosten.

Fertigungsaufträge

Verträge, die die Planung, Konstruktion, Fertigung und 

Montage komplexer Solaranlagen nach kundenspezi-
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fischen Vorgaben zum Gegenstand haben, werden als 

Fertigungsaufträge nach IAS 11 (Construction Con-

tracts) bilanziert. 

Der anzusetzende Fertigstellungsgrad (Percentage of 

Completion – PoC) wird wie folgt ermittelt: Bei Groß-

projekten wird der Fertigstellungsgrad grundsätzlich 

nach der Vollendung fest definierter Projektabschnit-

te (Milestone-Methode) ermittelt. Die Meilensteine 

werden auf Basis der Konstruktions- und Fertigungs-

prozesse mit den verantwortlichen Ingenieuren abge-

stimmt. Gemäß dem Fertigstellungsgrad werden Um-

satzerlöse und Teilgewinne realisiert. Gewinne werden 

nur realisiert, wenn das Ergebnis der Fertigungsaufträ-

ge verlässlich geschätzt werden kann. Andernfalls er-

folgt eine Umsatzerfassung lediglich in Höhe der Auf-

tragskosten. 

Bei kleineren und mittleren Aufträgen wird der Fer-

tigstellungsgrad grundsätzlich durch das Verhält-

nis der auflaufenden Kosten zu den hochgerechne-

ten Gesamtkosten bestimmt (Cost-to-cost-Methode). 

Die angefallenen Auftragskosten, die die direkt zure-

chenbaren Lohn- und Materialkosten sowie die ferti-

gungsbedingten Gemeinkosten und geschätzten Kos-

ten für Nacharbeiten und Garantien enthalten, werden 

zuzüglich der entsprechend dem geschätzten Fertig-

stellungsgrad anteiligen Ergebnisse als Umsatzerlös 

ausgewiesen. Verluste aus Fertigungsaufträgen wer-

den unabhängig vom erreichten Fertigstellungsgrad 

sofort in voller Höhe in dem Geschäftsjahr erfasst, in 

dem die Verluste erkennbar werden. 

Der Ausweis der Fertigungsaufträge erfolgt unter den 

Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen. Soweit die kumulierte 

Leistung (Auftragskosten und Auftragsergebnis) die 

Zahlungseingänge aus Teilabrechnungen im Einzelfall 

übersteigt, erfolgt der Ausweis der Fertigungsaufträge 

aktivisch unter den Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen. Verbleibt nach Abzug der Anzahlungen ein 

negativer Saldo, wird dieser als Verpflichtung aus Fer-

tigungsaufträgen passivisch unter den Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. 

Lieferungen und Leistungen der Conergy Gruppe an 

die jeweilige Projektgesellschaft im Zeitraum der Be-

herrschung durch die Conergy führen nicht zur Rea-

lisierung von Umsatzerlösen, sondern erhöhen als 

unfertige Erzeugnisse bzw. Leistungen lediglich das 

Vorratsvermögen. Im Zeitpunkt der Entkonsolidierung, 

also im Zeitpunkt, in dem die Projektgesellschaft kei-

ner Beherrschung mehr durch die Conergy unterliegt, 

kommt es zu einer entsprechenden Reduzierung der 

Vorräte bei entsprechendem Anstieg der Forderungen 

und einer Umsatz- bzw. Ertragsrealisierung. Werden 

Lieferungen und Leistungen demgegenüber an eine 

bereits entkonsolidierte Projektgesellschaft erbracht, 

erfolgt die bilanzielle Abbildung nach IAS 11, also der 

PoC-Methode. 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um-

fassen Barmittel und Sichteinlagen sowie finanzielle 

Vermögenswerte, die jederzeit in Zahlungsmittel um-

gewandelt werden können und nur geringen Wert-

schwankungen unterliegen; sie sind zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet.

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermö-

genswerte (oder Veräußerungsgruppen)

Langfristige Vermögenswerte (oder Veräußerungs-

gruppen) werden als zur Veräußerung gehalten klas-

sifiziert und zum niedrigeren Wert aus Buchwert und 

beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskos-

ten angesetzt, wenn der zugehörige Buchwert über-

wiegend durch ein Veräußerungsgeschäft und nicht 

durch fortgesetzte Nutzung realisiert wird. Diese Ver-

mögenswerte werden nicht mehr planmäßig abge-

schrieben. Liegt der beizulegende Zeitwert abzüglich 

Veräußerungskosten der zur Veräußerung gehaltenen 

langfristigen Vermögenswerte und Gruppen von Ver-

mögenswerten unter deren Buchwert, ist in Höhe der 

Differenz ein Wertminderungsaufwand zu erfassen. 

Im Fall einer späteren Erhöhung des beizulegenden 

Zeitwertes abzüglich Veräußerungskosten ist die zu-

vor erfasste Wertminderung rückgängig zu machen. 

Die Zuschreibung ist auf die zuvor für die betreffenden 

Vermögenswerte erfasste Wertminderung bzw. auf de-

ren fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten begrenzt.

Aufgegebene Geschäftsbereiche

Ein aufgegebener Geschäftsbereich ist ein Unterneh-

mensbestandteil, der veräußert wurde oder als zur 

Veräußerung gehalten klassifiziert wird und der (a) ei-

nen gesonderten, wesentlichen Geschäftszweig oder 

geografischen Geschäftsbereich darstellt, (b) Teil ei-

nes einzelnen, abgestimmten Plans zur Veräußerung 

eines gesonderten wesentlichen Geschäftszweigs 

oder geografischen Geschäftsbereichs ist oder (c) ein 

Tochterunternehmen darstellt, das ausschließlich mit 

der Absicht einer Weiterveräußerung erworben wurde.
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Eigenkapital 

Die nennwertlosen Stückaktien der Gesellschaft sind 

als Eigenkapital zu klassifizieren. Die im Zusammen-

hang mit der Ausgabe neuer Anteile entstehenden 

Kosten werden nach Verrechnung der darauf entfal-

lenen Steuern direkt als Abzugsposten von den Emis-

sionserlösen im Eigenkapital erfasst. Eigene Anteile 

sind direkt vom Eigenkapital abzuziehen. Die mit dem 

Erwerb eigener Anteile entstehenden Kosten werden 

nach Verrechnung der darauf entfallenen Steuern der 

gezahlten Gegenleistung hinzugerechnet. Die bei ei-

ner Neuausgabe erhaltene Gegenleistung wird, abzüg-

lich der damit verbundenen Kosten nach Verrechnung 

der Steuereffekte, im Eigenkapital erfasst. Ein Gewinn 

oder Verlust entsteht durch den Erwerb oder die Aus- 

gabe eigener Anteile nicht. Die Conergy AG und ihre 

Tochterunternehmen halten keine eigenen Anteile.

Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie ergibt sich aus der Division des 

den Aktionären der Conergy AG zurechenbaren Peri-

odenergebnisses durch die Anzahl der durchschnitt-

lich im Umlauf befindlichen Aktien. Veräußerte oder 

zurückgekaufte Aktien während einer Periode werden 

zeitanteilig für den Zeitraum, in dem sie sich im Umlauf 

befanden, berücksichtigt. Bezüglich der am 25. Febru-

ar 2011 beschlossenen und mit Eintragung in das Han-

delsregister am 23. Juni 2011 durchgeführten Kapital-

herabsetzung (umgekehrter Aktiensplit) wird für die 

Berechnung des Ergebnisses je Aktie gemäß IAS 33 

unterstellt, dass die Verringerung der Aktienzahl be-

reits zum Beginn der Periode erfolgt. Die Berechnung 

des Vorjahreswertes wurde ebenfalls an die neue An-

zahl der Aktien angepasst. Die sich daran anschlie-

ßende kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung 

wurde am 21. Juli 2011 in das Handelsregister einge-

tragen. Die in diesem Zusammenhang neu gewährten 

Aktien in Höhe von insgesamt 110.034.191 Stück wur-

den ab dem 22. Juli 2011 zeitanteilig (159/360 Tage) für 

die Berechnung der durchschnittlichen Anzahl der im 

Umlauf befindlichen Aktien in 2011 berücksichtigt. In 

den dargestellten Berichtsperioden gab es keine Ver-

wässerungseffekte.

Finanzschulden

Finanzschulden werden bei ihrem erstmaligen Ansatz 

mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt, der in 

der Regel dem Betrag der erhaltenen Finanzmittel ent-

spricht. In den Folgeperioden werden Finanzschulden 

mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten unter An-

wendung der Effektivzinsmethode bewertet. Danach 

wird jeder Unterschied zwischen dem Ausgabe betrag 

nach Abzug der Transaktionskosten und dem Rück-

zahlungsbetrag über die Laufzeit durch die Verwen-

dung des Effektivzinssatzes im Finanzergebnis der 

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Der Effektiv-

zinssatz ist derjenige Zinssatz, bei dem die geschätz-

ten künftigen Ein- und Auszahlungen der Finanz-

schulden über die erwartete Laufzeit exakt auf den 

Ausgabebetrag abgezinst werden. 

Eine finanzielle Schuld wird ausgebucht, wenn die die-

ser Schuld zugrunde liegende Verpflichtung erfüllt, 

gekündigt oder erloschen ist.

Rückstellungen

Rückstellungen stellen Schulden dar, die bezüglich ih-

rer Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Rückstel-

lungen werden gebildet, wenn der Konzern gegenwär-

tig eine rechtliche oder faktische Außenverpflichtung 

hat und es wahrscheinlich ist, dass die Begleichung 

der Verpflichtung zu einem Nutzenabfluss führen wird 

und die Höhe der Rückstellung verlässlich bestimm-

bar ist. 

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt 

nach IAS 37 mit der bestmöglichen Schätzung des 

Verpflichtungsumfangs. Dieser Betrag ist für Einzel-

risiken der jeweils wahrscheinlichste Wert. Rückstel-

lungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

werden mit einem risiko- und fristadäquaten Zinssatz 

abgezinst. 

Die Rückstellungen für sonstige absatz- und be-

schaffungsmarktbezogene Risiken bestehen im We-

sentlichen für drohende Verluste aus schweben-

den Geschäften. Drohverlustrückstellungen bewertet 

Conergy mit dem niedrigeren Betrag aus den zu er-

wartenden Kosten bei Erfüllung des Vertrages und den 

zu erwartenden Kosten bei Beendigung des Vertrages.

Die Rückstellungen für erwartete Aufwendungen aus 

Gewährleistungsverpflichtungen werden zum Ver-

kaufszeitpunkt der betreffenden Produkte nach bes-

ten Einschätzungen der Gesellschaft hinsichtlich der 

zur Erfüllung der Verpflichtung notwendigen Ausga-

ben angesetzt. 

Eine Rückstellung für Restrukturierungsaufwendun-

gen wird erfasst, wenn der Konzern einen detaillierten, 

formalen Restrukturierungsplan aufgestellt hat, der 

bei den Betroffenen eine gerechtfertigte Erwartung 

geweckt hat, dass die Restrukturierungsmaßnahmen 

durch den Beginn der Umsetzung des Plans oder die 

Ankündigung seiner wesentlichen Bestandteile den 
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Betroffenen gegenüber durchgeführt wird. Bei der Be-

wertung einer Restrukturierungsrückstellung finden 

nur die direkten Aufwendungen für die Restrukturie-

rung Eingang. Es handelt sich somit nur um die Beträ-

ge, welche durch die Restrukturierung verursacht wur-

den und nicht in Zusammenhang mit den fortgeführten 

Geschäftstätigkeiten des Unternehmens stehen.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -schulden werden un-

ter Verwendung der Verbindlichkeiten-Methode für 

temporäre Differenzen zwischen der Steuerbasis 

der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und ih-

ren Buchwerten im IFRS-Abschluss angesetzt. La-

tente Steueransprüche für temporäre Differenzen und 

auch für steuerliche Verlustvorträge werden in der 

Höhe angesetzt, mit der es wahrscheinlich ist, dass 

die temporäre Differenz bzw. die noch nicht genutz-

ten steuerlichen Verluste gegen ein künftiges positives 

steuerliches Einkommen verwendet werden können.

Latente Steueransprüche und -schulden werden un-

ter Anwendung der Steuersätze und der Gesetze be-

wertet, die am Bilanzstichtag in den jeweiligen Län-

dern bereits gelten oder im Wesentlichen gesetzlich 

verabschiedet sind und deren Geltung zum Zeitpunkt 

der Realisierung des latenten Steueranspruchs bzw. 

der Begleichung der latenten Steuerschuld erwartet 

wird. Für deutsche Organkonzerngesellschaften wird 

ein Steuersatz von 32,3 Prozent angewandt, der neben 

dem einheitlichen Körperschaftsteuersatz und dem 

Solidaritätszuschlag einen durchschnittlichen Gewer-

besteuersatz beinhaltet. Der Steuersatz der Conergy 

SolarModule GmbH & Co. KG beträgt 28,1 Prozent.

Eventualschulden und Eventualforderungen

Eventualschulden sind auf vergangenen Ereignissen 

beruhende mögliche Verpflichtungen, deren Existenz 

durch das Eintreten oder Nichteintreten zukünftiger 

unsicherer Ereignisse erst noch bestätigt wird, bzw. 

auf vergangenen Ereignissen beruhende gegenwärti-

ge Verpflichtungen, bei denen ein Ressourcenabfluss 

nicht wahrscheinlich ist oder deren Höhe nicht aus-

reichend verlässlich geschätzt werden kann. Eventu-

alschulden werden gemäß IAS 37 grundsätzlich nicht 

angesetzt. Entsprechend sind Eventualforderungen 

mögliche Vermögenswerte, die aus vergangenen Er-

eignissen resultieren und deren Existenz durch das 

Eintreten oder Nichteintreten eines oder mehrerer un-

sicherer künftiger Ereignisse, die nicht vollständig un-

ter der Kontrolle des Unternehmens stehen, noch be-

stätigt werden muss. Eventualforderungen werden 

gemäß IAS 37 so lange nicht angesetzt, wie der Zu-

fluss wirtschaftlichen Nutzens und damit die Realisati-

on von Erträgen nicht „so gut wie sicher“ ist.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse werden zum beizulegenden Zeitwert der 

erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung 

bemessen. Erlösschmälerungen wie Boni, Skonti oder 

Rabatte vermindern die Umsatzerlöse. 

Die Conergy erfasst Umsatzerlöse aus dem Verkauf 

von Gütern, wenn die wesentlichen Risiken und Chan-

cen aus dem Eigentum der Güter auf den Käufer über-

tragen wurden, die Höhe der Umsatzerlöse verläss-

lich bestimmt werden kann und es wahrscheinlich ist, 

dass der wirtschaftliche Nutzen aus dem Geschäft der 

Conergy zufließt, sowie die im Zusammenhang mit 

dem Verkauf angefallenen oder noch anfallenden Kos-

ten verlässlich bestimmt werden können. Keine Um-

sätze werden ausgewiesen, wenn wesentliche Risiken 

bezüglich des Erhalts der Gegenleistung oder einer 

möglichen Warenrückgabe bestehen. 

Erträge aus Dienstleistungsverträgen werden nach 

Maßgabe des Fertigstellungsgrades erfasst. Dienst-

leistungsentgelte, die im Preis des verkauften Pro-

duktes enthalten sind, werden nach Maßgabe ihres 

Anteils an der gesamten Gegenleistung des verkauf-

ten Produktes erfasst, wobei vergangene Trends hin-

sichtlich der angefallenen Serviceleistungen für ver-

kaufte Produkte zugrunde gelegt werden. Erträge aus 

auf Zeit- und Materialkostenbasis abgerechneten Ver-

trägen werden zu den vertraglich vereinbarten Sätzen 

für erbrachte Arbeitsstunden und direkt entstandene 

Kosten erfasst. Bei Fertigungsaufträgen erfolgt die 

Gewinnrealisierung entsprechend dem Leistungsfort-

schritt, wenn sämtliche Voraussetzungen nach IAS 11 

erfüllt werden, insbesondere wenn die Erträge, Ge-

samtkosten und der Fertigungsstand zuverlässig er-

mittelbar sind. Für weitere Einzelheiten wird auf die 

Ausführungen zu den Fertigungsaufträgen verwiesen.

Leistungen an Arbeitnehmer

Leistungen nach Beendigung des Arbeits-

verhältnisses

Die betriebliche Altersversorgung im Konzern erfolgt 

überwiegend beitragsorientiert (Defined Contribu tion 

Plans). Hierbei leistet die Conergy AG aufgrund einer 

gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung oder 

auf freiwilliger Basis Beiträge an staatliche und pri-

vate Rentenversicherungsträger. Die Conergy AG hat 

Anhang | 



Conergy AG I Geschäftsbericht 2011

112

über die Zahlung der Beiträge hinaus keine weiteren 

wesentlichen Leistungsverpflichtungen. Die Beiträge 

werden bei Fälligkeit im Posten „Personalaufwand“ 

in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Voraus-

zahlungen von Beiträgen werden in dem Umfang als 

Vermögenswerte angesetzt, in dem ein Recht auf ei-

ne Rückzahlung oder eine Minderung künftiger Zah-

lungen besteht.

Aktienbasierte Vergütung

Grundsätzlich werden – wie für Vergütungssysteme 

mit Barausgleich gemäß IFRS 2 vorgesehen – alle Ver-

pflichtungen, die aus den aktienbasierten Program-

men hervorgehen, berücksichtigt. Die im Austausch 

für die Optionen bezogene Arbeitsleistung wird im 

Personalaufwand erfasst. Der zu erfassende Aufwand 

wird in Höhe des beizulegenden Zeitwertes der Optio-

nen zum Abschlussstichtag, multipliziert mit der best-

möglichen Schätzung der Anzahl der am Ende des Er-

dienungszeitraums ausübbaren Optionen, berechnet. 

Der beizulegende Zeitwert der Optionen wird anhand 

von Optionspreis- bzw. Binomialmodellen zu jedem 

Abschlussstichtag ermittelt. In die Berechnung des 

Zeitwertes fließen sämtliche Marktbedingungen ein, 

an die die Ausübung geknüpft ist. Ausübungsbedin-

gungen hingegen werden nicht bei der Ermittlung des 

beizulegenden Zeitwertes der Optionen, sondern bei 

der Schätzung der Anzahl der ausübbaren Optionen 

berücksichtigt. Der so ermittelte, als Aufwand zu er-

fassende Betrag wird über den Erdienungszeitraum 

verteilt. Da die Optionen auf einen Barausgleich ge-

richtet sind, wird in Höhe des angefallenen Aufwands 

eine Schuld erfasst. Anpassungsbeträge, die aus 

Schätzungsänderungen hinsichtlich der Anzahl der 

ausübbaren Optionen oder deren Zeitwertänderungen 

resultieren, werden in der Periode der Schätzungsän-

derung erfolgswirksam mit einer entsprechenden An-

passung des Schuldpostens erfasst.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Die im Zusammenhang mit Investitionen in das Sach-

anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen der öf-

fentlichen Hand werden entsprechend IAS 20.24 

(Government Grants related to Assets) aktivisch von 

den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gekürzt 

und führen zu einer entsprechenden Reduzierung der 

planmäßigen Abschreibungen in den Folgeperioden.

4.  Ermessensausübung sowie 
Schätzungen und Annahmen

Wesentliche Beurteilungsspielräume 

des Managements

Bei der Anwendung der dargestellten Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden muss der Vorstand in Be-

zug auf die Buchwerte von Vermögenswerten und 

Schulden, die nicht ohne Weiteres aus anderen Quel-

len ermittelt werden können, Sachverhalte beurtei-

len, Schätzungen anstellen und Annahmen treffen. Die 

Schätzungen und die ihnen zugrunde liegenden An-

nahmen resultieren aus Vergangenheitserfahrungen 

sowie weiteren als relevant erachteten Faktoren. Die 

tatsächlichen Werte können von den Schätzungen ab-

weichen. Dies gilt auch für Verträge, für die zu ent-

scheiden ist, ob sie als Derivate oder als schwebendes 

Geschäft zu behandeln sind. Die den Schätzungen zu-

grunde liegenden Annahmen unterliegen einer regel-

mäßigen Überprüfung. Schätzungsänderungen wer-

den, sofern die Änderung nur eine Periode betrifft, nur 

in dieser berücksichtigt, falls die Änderung die aktuel-

le sowie die folgenden Berichtsperioden betrifft, ent-

sprechend in dieser und den folgenden Perioden be-

achtet. 

Das Management weist darauf hin, dass zukünftige 

Ereignisse häufig von den Prognosen abweichen und 

dass Schätzungen routinemäßige Anpassungen er-

fordern. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 

Ausführungen im Risikobericht des Konzernlagebe-

richts verwiesen.

Schätzungen und Annahmen

Nachfolgend sind die Ermessensausübungen aufge-

zeigt, die der Vorstand im Rahmen der Anwendung 

der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des 

Unternehmens angewandt hat und sich auf die Hö-

he der in der Bilanz angesetzten Vermögenswerte und 

Schulden ausgewirkt haben. Im Folgenden werden die 

wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie die 

sonstigen wesentlichen Quellen von Schätzungsun-

sicherheiten am Bilanzstichtag angegeben, durch die 

ein beträchtliches Risiko entstehen kann, das inner-

halb des nächsten Geschäftsjahres eine Anpassung 

der ausgewiesenen Vermögenswerte und Schulden 

erforderlich machen könnte.

| Fertigungsaufträge

  Die Conergy Gruppe wickelt einen Teil ihres Ge-

schäfts über kundenspezifische Auftragsfertigung 

ab. Hierbei erfolgt die Umsatzrealisierung nach der 

Percentage-of-Completion-Methode entsprechend 



 

Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

113

dem Leistungsfortschritt. Bei dieser Methode ha-

ben die Einschätzung des Fertigstellungsgrads, die 

Gesamtauftragskosten, die Gesamterlöse und die 

Auftragsrisiken einen erheblichen Einfluss auf die 

erfassten Umsätze und das anteilige Ergebnis. Än-

derungen der geplanten Kosten und der Profitabilität 

der einzelnen Fertigungsaufträge führen zu Schät-

zungsänderungen, die in der Periode erfasst wer-

den, in der die Schätzungsänderung vorgenommen 

wurde. Zum 31. Dezember 2011 betrugen die in den 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus-

gewiesenen Forderungen aus Fertigungsaufträgen 

6,8 Mio. EUR (Vorjahr: 12,3 Mio. EUR). 

| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  Die Wertberichtigungen zweifelhafter Forderungen 

umfassen in erheblichem Maß Einschätzungen und 

Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der 

Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktu-

ellen Konjunkturentwicklungen und der Analyse his-

torischer Forderungsausfälle beruhen. Zum 31. De-

zember 2011 beinhalteten die Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen Wertberichtigungen von 

16,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,6 Mio. EUR).

| Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwertes

  Der Konzern überprüft mindestens einmal jährlich, 

ob der Geschäfts- oder Firmenwert wertgemin-

dert ist (vgl. Anhangangabe 12). Dies erfordert ei-

ne Schätzung des erzielbaren Betrages der zah-

lungsmittelgenerierenden Einheiten, denen der 

Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist. Der er-

zielbare Betrag entspricht dem höheren der beiden 

Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Ver-

äußerungskosten und Nutzungswert der zahlungs-

mittelgenerierenden Einheit. Zur Schätzung des Nut-

zungswerts muss der Konzern die voraussichtlichen 

künftigen Cashflows aus der zahlungsmittelgenerie-

renden Einheit schätzen und darüber hinaus einen 

angemessenen Abzinsungszinssatz wählen, um den 

Barwert dieser Cashflows zu ermitteln. Zum 31. De-

zember 2011 lag kein Geschäfts- oder Firmenwert 

vor (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR). 

| Werthaltigkeit von Vermögenswerten

  Zu jedem Bilanzstichtag hat der Konzern einzuschät-

zen, ob irgendein Anhaltspunkt dafür vorliegt, dass 

der Buchwert einer Sachanlage oder eines immate-

riellen Vermögenswertes wertgemindert sein könnte. 

In diesem Fall wird der erzielbare Betrag des betref-

fenden Vermögenswertes geschätzt. Der erzielbare 

Betrag entspricht dem höheren Wert vom beizule-

genden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und 

dem Nutzungswert. Zur Ermittlung des Nutzungswer-

tes sind die diskontierten künftigen Cashflows des 

betreffenden Vermögenswertes zu bestimmen. Die 

Schätzungen der diskontierten künftigen Cashflows 

beinhalten wesentliche Annahmen wie insbesondere 

solche bezüglich der künftigen Verkaufspreise und 

Verkaufsvolumina sowie der Diskontierungszinssät-

ze. Zum 31. Dezember 2011 betrug der Buchwert 

des Sachanlagevermögens 81,3 Mio. EUR (Vorjahr: 

164,4 Mio. EUR), der im Wesentlichen den Produk-

tionsstandort Frankfurt (Oder) betrifft.

| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

  Bei Vermögenswerten, die veräußert werden sollen, 

ist zu bestimmen, ob sie in ihrem gegenwärtigen Zu-

stand veräußert werden können und ob ihre Veräu-

ßerung sehr wahrscheinlich ist. Ist das der Fall, sind 

die Vermögenswerte und die dazugehörigen Schul-

den als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswer-

te“ bzw. „Schulden für als zur Veräußerung gehaltene 

Vermögenswerte“ auszuweisen und zu dem niedrige-

ren Wert aus Buchwert oder Veräußerungswert ab-

züglich Nettoveräußerungskosten anzusetzen.

| Ertragsteuern

  Ertragsteuern sind für jede Steuerjurisdiktion zu 

schätzen, in der der Konzern tätig ist. Dabei sind 

für jedes Besteuerungssubjekt die erwartete tat-

sächliche Ertragsteuer zu berechnen und die tem-

porären Differenzen aus der unterschiedlichen Be-

handlung bestimmter Bilanzposten zwischen dem 

IFRS-Konzernabschluss und dem steuerrechtlichen 

Abschluss zu beurteilen. Soweit temporäre Differen-

zen vorliegen, führen diese Differenzen grundsätz-

lich zum Ansatz von aktiven und passiven latenten 

Steuern im Konzernabschluss. Das Management 

muss bei der Berechnung tatsächlicher und latenter 

Steuern Beurteilungen treffen. Aktive latente Steu-

ern werden in dem Maße angesetzt, in dem es wahr-

scheinlich ist, dass sie genutzt werden können. Die 

Nutzung aktiver latenter Steuern hängt von der Mög-

lichkeit ab, im Rahmen der jeweiligen Steuerart und 

Steuerjurisdiktion ausreichendes zu versteuerndes 

Einkommen zu erzielen, wobei gegebenenfalls ge-

setzliche Beschränkungen hinsichtlich der maxima-

len Verlustvortragsperiode zu berücksichtigen sind. 

Zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der künfti-

gen Nutzbarkeit von aktiven latenten Steuern sind 

verschiedene Faktoren heranzuziehen, wie z. B. Er-

tragslage der Vergangenheit, operative Planungen, 

Verlustvortragsperioden und Steuerplanungsstrate-

gien. Weichen die tatsächlichen Ergebnisse von die-

sen Schätzungen ab oder sind diese Schätzungen in 

künftigen Perioden anzupassen, könnte dies nach-

teilige Auswirkungen auf die Vermögens-,  Finanz- 

Anhang | 



Conergy AG I Geschäftsbericht 2011

114

und Ertragslage haben. Kommt es zu einer Änderung 

der Werthaltigkeitsbeurteilung bei aktiven latenten 

Steuern, sind die angesetzten aktiven latenten Steu-

ern erfolgswirksam abzuwerten. Zum 31. Dezember 

2011 wurden auf körperschaft- und gewerbesteu-

erliche Verlustvorträge in Höhe von 291,2 Mio. EUR 

(Vorjahr: 156,7 Mio. EUR) bzw. 210,4 Mio. EUR (Vor-

jahr: 78,5 Mio. EUR) keine aktiven latenten Steuern 

gebildet, da derzeit davon auszugehen ist, dass die 

steuerlichen Verlustvorträge im Rahmen der mittel-

fristigen steuerlichen Ergebnisplanung wahrschein-

lich nicht genutzt werden können. Diese Verlust-

vorträge sind im Wesentlichen zeitlich unbefristet 

nutzbar.

  Für weitere Einzelheiten wird auf die Ausführungen 

der Anhangangabe 14 verwiesen.

| Rückstellungen

  Die Bestimmung von Rückstellungen für Gewähr-

leistungen, für Restrukturierungsmaßnahmen und 

von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ist in 

erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. 

Ansatz und Bewertung der Rückstellungen und der 

Höhe der Eventualschulden im Zusammenhang mit 

anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder anderen aus-

stehenden Ansprüchen aus Vergleichs-, Vermitt-

lungs-, Schiedsgerichts- oder staatlichen Verfahren 

bzw. sonstiger Eventualschulden sind in erhebli-

chem Umfang mit Einschätzungen verbunden. So 

beruht die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass 

ein anhängiges Verfahren Erfolg hat oder eine Ver-

bindlichkeit entsteht – bzw. die Quantifizierung der 

möglichen Höhe der Zahlungsverpflichtung –, auf 

der Einschätzung der jeweiligen Situation. Die Hö-

he der Rückstellungen für Gewährleistungen basiert 

auch auf Einschätzungen, die sich im Wesentlichen 

auf Erfahrungswerte beziehen. Es werden Rück-

stellungen gebildet, wenn Verluste aus schweben-

den Geschäften drohen, ein Verlust wahrscheinlich 

ist und dieser Verlust verlässlich geschätzt werden 

kann. Wegen der mit dieser Beurteilung verbunde-

nen Unsicherheiten können die tatsächlichen Ver-

luste gegebenenfalls von den ursprünglichen Schät-

zungen und damit von dem Rückstellungsbetrag 

abweichen. Zudem ist die Ermittlung von Rückstel-

lungen für Steuern und Rechtsrisiken mit erhebli-

chen Schätzungen verbunden. Diese Schätzungen 

können sich aufgrund neuer Informationen ändern. 

Bei der Einholung neuer Informationen nutzt die Ge-

sellschaft interne Experten sowie die Dienste exter-

ner Berater. Änderungen der Schätzungen können 

sich erheblich auf die künftige Ertragslage auswirken. 

|  Schätzung des beizulegenden Zeitwertes von 

 finanziellen Vermögenswerten und Schulden

  Die beizulegenden Zeitwerte von finanziellen Vermö-

genswerten und Schulden wurden wie folgt ermittelt:

  Der beizulegende Zeitwert finanzieller Vermögens-

werte und finanzieller Schulden mit Standardlauf-

zeiten und -bedingungen, die auf aktiven liquiden 

Märkten gehandelt werden, wird unter Bezugnah-

me auf die notierten Marktpreise bestimmt. Der 

beizulegende Zeitwert anderer finanzieller Vermö-

genswerte und finanzieller Verbindlichkeiten wird 

in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten 

Bewertungsmodellen basierend auf Discounted- 

Cashflow-Analysen und unter Verwendung von Prei-

sen bei beobachtbaren aktuellen Markttransaktio-

nen bestimmt. 

5.  Risikomanagement finanz-
wirtschaftlicher Risiken

Risikofaktoren finanzwirtschaftlicher Risiken

Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Ge-

schäfts aktivitäten sowie der damit verbundenen 

Finan zierung ist der Konzern verschiedenen finan-

ziellen Risiken ausgesetzt, insbesondere Markt-, 

Kredit- und Liquiditätsrisiken. Das übergreifende Ri-

sikomanagement des Konzerns ist auf die Unvorher-

sehbarkeit der Entwicklungen an den Finanzmärkten 

fokussiert und zielt darauf ab, die potenziell negati-

ven Auswirkungen auf die Finanzlage des Konzerns zu 

mini mieren. 

Das Risikomanagement der finanziellen Risiken erfolgt 

durch Corporate Treasury nach den vom Vorstand ver-

abschiedeten konzernweiten Verfahrensrichtlinien. 

Corporate Treasury identifiziert, bewertet und sichert 

finanzielle Risiken in enger Zusammenarbeit mit den 

operativen Einheiten des Konzerns. Dabei greifen die 

Mitarbeiter auf ein Front-Office-System zurück, das 

eine tagesgenaue Bewertung aller offenen Zins- und 

Währungsrisiken ermöglicht. Im Rahmen des Zins- 

und Währungsmanagements sind Höchstbeträge de-

finiert, die die Risiken aus den für die Absicherung 

zugrunde liegenden Grund-/Projektgeschäften stark 

begrenzen sollen. Der Vorstand gibt sowohl Richtlini-

en für das Risikomanagement vor als auch Prinzipi-

en für bestimmte Bereiche, wie z. B. für den Umgang 

mit Fremdwährungs-, Zins- und Kreditrisiken und den 

Einsatz derivativer Finanzinstrumente. Zur Absiche-

rung werden darüber hinaus ausschließlich derivative 

Finanzinstrumente eingesetzt, die sich im Risikoma-

nagementsystem abbilden und bewerten lassen. Der 



 

Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

115

Vorstand und der Aufsichtsrat werden regelmäßig über 

die Finanzrisikofaktoren der Gruppe unterrichtet. 

Marktrisiken

Währungsrisiko

Der Konzern ist durch seine internationale Tätigkeit 

 einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Währungsri-

siken ergeben sich einerseits daraus, dass eine Reihe 

der von der Gesellschaft konsolidierten Beteiligungs-

gesellschaften in anderen Währungen als in Euro 

 bilanzieren, so dass die entsprechenden Positionen 

in Euro umgerechnet werden müssen (Translationsri-

siko). Andererseits können sich Währungsschwankun-

gen bei Conergy dann auswirken, wenn Umsatzerlö-

se einer Gesellschaft der Conergy Gruppe in anderen 

Währungen realisiert werden als die entsprechenden 

Kosten (Transaktionsrisiko). 

Ein nicht unerheblicher Teil der Transaktionen wird 

in US-Dollar (USD) abgewickelt. Die USD-Risiken re-

sultieren in erster Linie aus langfristigen Einkaufsver-

trägen in der betreffenden Währung, bei denen die 

 Conergy Gruppe die Verpflichtung eingegangen ist, 

Waren gegen Zahlung von USD abzunehmen. Verän-

derungen in den jeweiligen Währungsrelationen kön-

nen Schwankungen der Rohstoffpreise verstärken 

oder entgegenwirken. Eine Abwertung des Euro ge-

genüber dem USD kann die Rohertragsmarge von 

Conergy negativ beeinflussen. In ungünstigen Situati-

onen (insbesondere steigende Rohstoffpreise bei stei-

gendem USD) kann sich ein kurzfristiger Mehraufwand 

für die Rohstoffbeschaffung ergeben, der zu erhebli-

chen nachteiligen Ergebnis- und Liquiditätseffekten 

für Conergy führen würde. 

Grundsätzlich sichert Corporate Treasury Zins- sowie 

Währungsrisiken in enger Zusammenarbeit mit den 

operativen Einheiten durch die in einer sogenannten 

„Treasury Guideline“ beschriebenen Absicherungs-

maßnahmen mit derivativen Finanzinstrumenten ab 

(Hedging). Corporate Treasury sichert bedarfswei-

se auch die mit dem Projektgeschäft zusammenhän-

genden Währungs- und Zinsrisiken ab. Darüber hinaus 

optimiert die Conergy Gruppe ihre Währungsrisiken 

durch Forcierung von Natural-Hedging-Maßnahmen – 

die Kompensation der Auszahlung aus den Lieferver-

trägen mit den Einzahlungen aus den externen Umsät-

zen in gleicher Währung. 

Zinsrisiken

Zinsänderungsrisiken treten durch marktbedingte 

Schwankungen der Zinssätze auf. Sie führen bei va-

riabel verzinslichen Verbindlichkeiten zu Änderungen 

des Zinsaufwands und bei festverzinslichen Verbind-

lichkeiten zu einer Änderung des beizulegenden Zeit-

wertes. Ziel ist es, das Risiko zukünftiger schwanken-

der Zinsaufwendungen zu minimieren.

Aktuell werden alle aufgenommenen Finanzschulden 

aus dem syndizierten Kredit variabel verzinslich gehal-

ten. Außerdem wurden im Geschäftsjahr 2011 grund-

sätzlich Finanzschulden in Euro gehalten. Weitere 

Zinsrisiken entstehen bei der Conergy Gruppe im Rah-

men von Projektgeschäften. Corporate Treasury hat 

dabei die Aufgabe, die aktuellen Zinsentwicklungen zu 

beobachten und gegebenenfalls Anpassungen inner-

halb des Zinsportfolios vorzunehmen. Dabei werden 

alle wichtigen Zinsstrukturkurven überwacht, um auch 

auf kurzfristige Veränderungen bzw. Verschiebungen 

der Zinskurve reagieren zu können. Der Fokus liegt 

dabei auf den USA und Europa. Corporate Treasury 

entwickelt dabei zusätzlich kurz-, mittel- und langfris-

tige Zinsprognosen und richtet danach die jeweiligen 

Hedging-Strategien aus. Bei der möglichen Umset-

zung der Absicherungsgeschäfte werden hauptsäch-

lich Zinsderivate verwendet. Hierunter fallen insbeson-

dere Zinsswaps.

Zur Absicherung steigender Zinssätze wurden für den 

variabel verzinslichen syndizierten Kreditvertrag 2007 

ursprünglich fünf Festsatz-Swaps abgeschlossen. 

Diese Festsatz-Swaps (zu je 15,0 Mio. EUR per 31. De-

zember 2010) inklusive Tilgung dienten der Sicherung 

des syndizierten Kreditvertrages 2007 (Tilgungsdarle-

hen) gegen steigende Zinsen und sind zum 31. Dezem-

ber 2011 ausgelaufen.

Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko, d. h. das Risiko, aufgrund ei-

ner unzureichenden Verfügbarkeit von Zahlungsmit-

teln bestehende und zukünftig fällig werdende Zah-

lungsverpflichtungen nicht erfüllen zu können, wird im 

Conergy Konzern zentral gesteuert. Basierend auf den 

durch konzernweite Finanzplanungsinstrumente ge-

wonnenen Erkenntnissen über die Liquiditätssituation 

erfolgen eine wöchentlich rollierende Liquiditätspla-

nung für einen Planungszeitraum von 13 Wochen so-

wie eine laufende Aktualisierung der Planung bis zum 

Jahresende. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 

werden liquide Mittel bereitgehalten, um konzernweit 

geplante Zahlungsverpflichtungen zur jeweiligen Fäl-

ligkeit erfüllen zu können. Diese bestehen sowohl in 
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operativen Zahlungsströmen als auch in der Verän-

derung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten. Darüber 

hinaus wird eine Reserve für ungeplante Minderein-

gänge oder Mehrausgänge vorgehalten. Die Liquidi-

tät wird hauptsächlich in Form von Tages- und Termin-

geldanlagen vorgehalten. 

Darüber hinaus stehen finanzielle Mittel aus dem am 

8. Juli 2011 zwischen der Conergy AG und der  Conergy 

SolarModule GmbH & Co. KG als Darlehensnehmerin-

nen sowie weiteren wesentlichen Gesellschaften der 

Conergy Gruppe als Garanten und 10 Banken un-

ter Führung der Commerzbank International S. A., 

 Luxembourg, geschlossenen Kreditvertrag („syndi-

zierter Kreditvertrag 2011“) mit einem Gesamtvolumen 

von 263,1 Mio. EUR zur Verfügung. Dieser neue Kre-

ditvertrag ist mit Eintragung der Durchführung der von 

der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Fe-

bruar 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen 

Bar- und Sacheinlagen im Handelsregister am 21. Juli 

2011 in Kraft getreten. Der zuvor vorhandene syndi-

zierte Kreditvertrag 2007 wurde mit Umsetzung des 

am 17. Dezember 2010 zwischen der Gesellschaft 

und den kreditgebenden Banken vereinbarten Sanie-

rungskonzeptes (Restructuring Term Sheet) am 21. Juli 

2011 abgelöst. Hinsichtlich der Umsetzung des Sanie-

rungskonzeptes verweisen wir an dieser Stelle auf die 

Anhangangaben zu den Finanzschulden (vgl. Anhang-

angabe 27).

Kreditrisiken 

Kreditrisiken aus Lieferungen und Leistungen oder 

aus finanziellen Vermögenswerten resultieren aus der 

teilweisen oder vollständigen Nichterfüllung einer Ver-

tragspartei und können zu einem Verlust an Zahlungs-

mitteln oder Erträgen führen. Sie bestehen grund-

sätzlich bis zur Höhe der Buchwerte der in der Bilanz 

angesetzten finanziellen Vermögenswerte (vgl. Anhan-

gangabe 30).

Grundsätzlich werden alle Kunden, die mit dem 

Conergy Konzern Geschäfte auf Kreditbasis abschlie-

ßen möchten, einer Bonitätsprüfung unterzogen. Zu-

dem werden die Forderungsbestände laufend durch 

das zentrale Working Capital Management überwacht, 

so dass der Konzern keinem wesentlichen Ausfallrisi-

ko ausgesetzt werden sollte. Trotzdem lassen sich 

Ausfallrisiken nicht vollständig ausschließen. Das Ge-

schäft mit Großkunden unterliegt einer gesonder-

ten Bonitätsüberwachung im Rahmen der zentralen 

Working Capital Steuerung als Teildisziplin des For-

derungsmanagements. Gemessen an dem gesamten 

Risikoexposure aus dem Ausfallrisiko sind die Forde-

rungen gegenüber diesen Kontrahenten jedoch nicht 

so groß, als dass sie außerordentliche Risikokonzen-

trationen begründen würden. Darüber hinaus gibt es 

handelsübliche Besicherungen.

Kapitalstrukturrisiken

Die finanzwirtschaftliche Steuerung des Conergy Kon-

zerns zielt neben der nachhaltigen Steigerung des 

Unternehmenswertes auf die Einhaltung einer ange-

messenen Kapitalstruktur. Daher verwenden wir als 

weitere Kennziffer in unserem Managementsteue-

rungssystem die Steuerungsgröße „Gearing“. Das Ge-

aring wird dabei definiert als Verhältnis der Nettover-

schuldung (Finanzschulden abzüglich liquider Mittel) 

und des Eigenkapitals. Als Instrumente der Steuerung 

dienen insbesondere die Rückführung von Finanz-

schulden sowie die Stärkung der Eigenkapitalbasis 

durch Gewinnthesaurierung beziehungsweise Kapital-

erhöhung. Mittelfristig wird ein Gearing von höchstens 

100,0 Prozent angestrebt, das heißt ein Verhältnis von 

bilanziellen Nettofinanzschulden zu Eigenkapital von 

höchstens 1 zu 1. 

Vorrangiges wirtschaftliches Ziel bleibt auch im Ge-

schäftsjahr 2012 eine Verbesserung unserer wesent-

lichen Steuerungsgrößen EBITDA, EBIT, Working 

 Capital und Gearing.

6. Veränderungen im Konzernkreis

Unternehmenserwerbe

Im Geschäftsjahr fanden keine Akquisitionen statt.

Aufgegebene Geschäftsbereiche

Die aufgegebenen Geschäftsbereiche (Discontinued 

Operations) beinhalten den Geschäftsbereich  EPURON, 

deren Tätigkeitsschwerpunkte überwiegend Wind- 

und Bioenergieprojekte darstellten. 

In diesem Zusammenhang veräußerte Conergy im De-

zember 2010 das deutsche und französische Wind-

projektgeschäft inklusive des dazugehörigen Be-

triebsvermögens an einen Investmentfonds der Impax 

Asset Management Ltd., einem der führenden Spezi-

alisten für börsennotierte und Private-Equity-Fonds 

im europäischen Erneuerbare-Energien-Bereich. Der 

kombinierte Asset/Share-Deal zwischen der  Conergy 

Tochter Momentum Renewables GmbH (vormals 

 EPURON GmbH) und Impax New Energy Investors II 

L. P. umfasst die deutschen Windentwicklungs-Aktivi-

täten am Standort Hamburg, alle Geschäftsanteile an 
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drei bereits in Betrieb befindlichen Windparks in Ost-

deutschland, das Betriebsführungs-Geschäft der CSO 

Energy GmbH sowie 100 Prozent des EPURON Wind-

geschäfts in Frankreich.

Zusätzlich wurden wesentliche Projekte basierend 

auf CSP-Technologie (Concentrated Solar Power) im 

1. Quartal 2011 in Spanien verkauft. Außer dem Wind-

projektgeschäft in Australien, das im November 2011 

verkauft wurde, sowie dem Anfang Februar 2011 ver-

kauften Biogasprojektgeschäft an die RES Projects 

GmbH, einen der führenden Spezialisten für die Pro-

jektierung und Realisierung von Biomethananlagen mit 

Sitz in München, waren sämtliche weitergehenden Ak-

tivitäten im Segment EPURON bereits in 2010 einge-

stellt worden. Vermögenswerte und Schulden, die im 

Wesentlichen aus dem ehemaligen Projektgeschäft re-

sultieren und nicht im Rahmen der Veräußerung über-

tragen werden bzw. wurden, sind dem fortzuführenden 

Geschäft zugeordnet worden. 

Die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte und 

damit im Zusammenhang stehenden Schulden der 

aufgegebenen Geschäftsbereiche verteilen sich für 

das Geschäftsjahr 2010 auf die folgenden Kategorien:

Mio. EUR 31.12.2010

Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwert 0,8

Immaterielle Vermögenswerte 0,0

Sachanlagen 0,7

Vorräte 7,8

Übrige Vermögenswerte 2,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel äquivalente 0,3

11,7

Schulden

Finanzschulden 0,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,0

Sonstige Schulden 0,1

1,1

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 lagen keine 

aufgegebenen Geschäftsbereiche vor.

Das Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

stellt sich wie folgt dar: 

Mio. EUR 2011 2010

Umsatzerlöse 6,1 4,0

Sonstige Aufwendungen und Erträge – 3,7 – 6,4

Ergebnis vor Steuern aus aufge-
gebenen Geschäfts bereichen 2,4 – 2,4

Ertragsteuern 0,0 – 0,5

Ergebnis nach Steuern aus aufge-
gebenen Geschäfts bereichen 2,4 – 2,9

Davon

 Bewertungsgewinne/-verluste 
 aus Wert anpassungen von
 Vermögenswerten und Schulden – –

 Verkaufsgewinne/-verluste – 3,7

 darin enthaltene Steuern – –

Auf die aufgegebenen Geschäftsbereiche entfallen die 

folgenden Nettozahlungsmittelflüsse. 

Mio. EUR 2011 2010

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit 1,9 – 9,2

Cashflow aus Investitionstätigkeit 0,1 0,8

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,3 – 0,2

Cashflow aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen 2,3 – 8,6

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  

und Schulden

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die Vermögenswerte 

und Schulden der Güstrower Wärmepumpen GmbH 

des Segments Components als „zur Veräußerung ge-

halten“ klassifiziert. Conergy AG veräußerte im 1. Quar-

tal 2011 ihre auf die Produktion und den Vertrieb von 

Wärmepumpen spezialisierte Tochtergesellschaft an 

die SmartHeat Inc. Das an der amerikanischen NAS-

DAQ gelistete Unternehmen ist ein führender Anbie-

ter in den Bereichen Wärmeübertragungs- und Ener-

giesparlösungen auf dem chinesischen Markt. Mit 

dem Verkauf gehen 100 Prozent der Anteile an der 

Güstrower Wärmepumpen GmbH auf SmartHeat Inc. 

über. Zudem übernahm die Güstrower Wärmepumpen 

GmbH das Betriebsgrundstück von Conergy.

Zusätzlich wurden im Geschäftsjahr 2010 die Ver-

mögenswerte und Schulden der Schweizer  Conergy 

Tochter Conergy (Schweiz) GmbH des Segments Eu-

ropa als „zur Veräußerung gehalten“ klassifiziert. 

Conergy veräußerte im 1. Quartal 2011 ihr Schweizer 

Solarthermie-Geschäft an die Capital Stage AG, ein 
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auf Unternehmen und Projekte aus dem Cleantech-

Sektor spezialisiertes Private-Equity-Haus. Mit dem 

Verkauf gehen 100 Prozent der Anteile an der Gesell-

schaft über. Ferner wurden die Vermögenswerte und 

Schulden der zypriotischen Landesgesellschaft des 

Segments Europa als „zur Veräußerung gehalten“ 

klassifiziert. Beide Gesellschaften wurden im 2. Quar-

tal 2011 verkauft. 

Im März 2011 wurden ergänzend hierzu die Vermö-

genswerte und Schulden der Schweizer Conergy 

Tochter SunTechnics Fabrisolar AG des Segments 

 Europa als „Zur Veräußerung gehalten“ klassifiziert. 

Die Gesellschaft wurde im 2. Quartal 2011 veräußert.

Infolge des Verkaufs der voltwerk electronics GmbH 

an die Bosch-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im Dezem-

ber 2011 wurden die der Tochtergesellschaft gehö-

renden Vermögenswerte und Schulden ebenso als 

„zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. 

„Schulden“ klassifiziert. Der Verkauf steht unter der 

aufschiebenden Bedingung bzw. unter dem Vorbehalt 

der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde. 

Die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte 

und damit im Zusammenhang stehenden Schulden 

verteilen sich auf die folgenden Kategorien:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwert 0,0 2,9

Immaterielle Vermögenswerte 3,9 0,7

Sachanlagen 1,2 1,3

Vorräte 16,7 4,0

Übrige Vermögenswerte 0,6 0,7

Zahlungsmittel und Zahlungs- 
mitteläquivalente 0,0 1,0

22,4 10,6

Schulden

Finanzschulden – –

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 4,5 0,2

Sonstige Schulden 4,9 1,6

9,4 1,8

Die zuvor genannten sowie weitere kleinere Unterneh-

mensverkäufe wirkten sich zum jeweiligen Verkaufs-

zeitpunkt auf Vermögen und Schulden des Konzerns 

wie folgt aus:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 0,9 0,0

Sachanlagen 1,2 0,2

Vorräte 14,3 1,4

Übrige Vermögenswerte 3,2 2,7

19,6 4,3

Schulden

Finanzschulden 0,0 0,0

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 1,5 4,6

Sonstige Schulden 5,2 3,5

6,7 8,1

7. Segmentinformation

Die Segmenttabelle stellt ausschließlich das fortzu-

führende Geschäft dar. Erläuterungen zu den aufge-

gebenen Geschäftsbereichen befinden sich in der An-

hangangabe 6.

Die Segmentberichterstattung orientiert sich an der 

Organisationsstruktur des Conergy Konzerns für das 

Geschäftsjahr 2011. Die einzelnen organisatorischen 

Einheiten werden unabhängig von ihrer gesellschafts-

rechtlichen Beteiligungsstruktur allein nach wirt-

schaftlichen Kriterien den Geschäftssegmenten zu-

geordnet. Der Vorstand erhält in seiner Funktion als 

Hauptentscheidungsträger keine Angaben zum Seg-

mentvermögen und -schulden. Aufgrund der fehlen-

den internen Berichterstattung wurden daher keine 

Angaben zum Segmentvermögen und -schulden in 

Bezug auf berichtspflichtige Segmente gemacht. 

Berichtspflichtige Segmente

Conergy ist in die Segmente Deutschland, Europa oh-

ne Deutschland, Americas, Asia Pacific, Components 

und Holding aufgeteilt.

Im Segment Components werden Systemkomponen-

ten – Solarmodule, Modulrahmen und Gestellsysteme 

sowie elektronische Komponenten – entwickelt bzw. 

hergestellt. Bis zum 31. Dezember 2011 produzierte 

Conergy in der Solarfabrik in Frankfurt (Oder) Solar-

zellen und Solarmodule, entwickelte in Hamburg und 

in Bad Vilbel elektronische Komponenten, wie Wech-

selrichter, Anschlusskästen, Überwachungssysteme 

sowie Nachführanlagen, und ließ diese von einigen – 

überwiegend europäischen – Herstellern in Auftrags-

fertigung herstellen. Gestellsysteme und Modulrahmen 

werden in Rangsdorf bei Berlin sowie im kalifornischen 
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Sacramento entwickelt und gefertigt. Die Gestellsyste-

me werden über die Tochtergesellschaft der Conergy 

AG – Mounting Systems GmbH – entwickelt bzw. her-

gestellt und nicht nur konzernintern, sondern auch un-

ter deren Markennamen vertrieben. 

Mit dem Verkauf der voltwerk electronics GmbH im De-

zember 2011 an die Bosch-Gruppe mit Sitz in Stuttgart, 

wird die Entwicklung und Herstellung von elektronischen 

Komponenten zukünftig nicht mehr weiter verfolgt. Im 

Zusammenhang mit der Solarfabrik in Frankfurt (Oder) 

wird sich Conergy zukünftig auf die Modulproduktion 

fokussieren. In diesem neuen Geschäftsmodell werden 

die Wafer- und Zellbereiche bis auf weiteres nicht mehr 

genutzt. Die für die Modulproduktion benötigten Zellen 

werden stattdessen zugekauft. Conergy wird die Wirt-

schaftlichkeit beider Bereiche entlang der Marktent-

wicklung weiter laufend überprüfen. Sollten Veränderun-

gen im Markt eine Fertigung in einem oder beiden der 

Bereiche wieder wirtschaftlich machen, ist die Möglich-

keit einer zeitnahen Wiederaufnahme gegeben.

Die Segmente Deutschland, Europa ohne Deutschland, 

Americas und Asia Pacific verkaufen die vom Seg-

ment Components hergestellten Produkte sowie von 

Conergy zugekaufte Komplettsysteme und Kompo-

nenten an Großhändler, Installateure und Endkunden 

(überwiegend Landwirte, Privathaushalte und Investo-

ren). Die Vertriebstätigkeit beinhaltet auch die Planung, 

den Bau sowie die Betriebsführung und Wartung von 

Photovoltaikanlagen (sogenannte EPC-Tätigkeiten – 

Engineering, Procurement, Construction). Dabei kann 

zwischen verschiedenen Arten von Leistungen unter-

schieden werden: der Verkauf einzelner Komponenten 

oder der Verkauf von Komplettsystemen mit aufeinan-

der abgestimmten Komponenten und/oder Planungs- 

bzw. Engineeringleistungen sowie der schlüsselfertige 

Bau einer Anlage mit oder ohne Betriebsführung und 

Wartung. Die angebotenen Leistungen reichen von der 

Bauplanung über die Komponenten bis hin zum Bau 

von Photovoltaikanlagen.

Zusätzlich entwickelt, finanziert, realisiert und betreibt 

Conergy in diesen Segmenten Großprojekte auf dem Ge-

biet der Photovoltaik. Das Leistungsangebot umfasst die 

Standortprüfung und -entwicklung, die Beauftragung, 

Koordinierung und Überwachung des Anlagenbaus, die 

Verhandlung der Projektverträge, die Gründung von pro-

jektbezogenen Betreibergesellschaften sowie die kauf-

männische und technische Betriebsführung der Anlagen. 

Conergy arrangiert auch die Fremd- und Eigenkapitalfi-

nanzierung dieser Betreibergesellschaften und den Ver-

trieb der Eigenkapitalanteile an Investoren. Das Segment 

Holding beinhaltet im Wesentlichen die Tätigkeiten der 

zentralen Shared Services der Conergy AG sowie den 

Einkauf und die Logistik. Separat ausgewiesen wird die 

Spalte „Überleitung“. In der Überleitung werden die kon-

zerninternen Geschäftsvorfälle eliminiert sowie Erträge 

und Aufwendungen, die den Segmenten nicht direkt zu-

zuordnen sind, ausgewiesen. 

Die für die Segmentinformationen angewendeten Bi-

lanzierungsregeln stimmen mit den für Conergy ange-

wendeten Bilanzierungsregeln überein. Die Mitarbeiter 

entsprechen der Anzahl der Vollbeschäftigten. Teil-

zeitbeschäftigte werden gemäß ihrer vertraglichen Ar-

beitszeit proportional berücksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Überleitungs-

rechnung des operativen Ergebnisses (EBIT) der be-

richteten Segmente zum Ergebnis vor Steuern des 

Konzerns: 

Überleitung des Segmentergebnisses 

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Operatives Ergebnis der berichteten 
Segmente – 182,8 – 10,2

Operatives Ergebnis Überleitung 0,0 – 3,6

Operatives Ergebnis (EBIT) – 182,8 – 13,8

Finanzergebnis 53,8 – 14,7

Ergebnis vor Steuern (EBT) – 129,0 – 28,5

Segmentübergreifende Angaben

Segmentübergreifend konnte in Deutschland ein Um-

satz in Höhe von 199,0 Mio. EUR (Vorjahr: 384,0 Mio.

EUR) erzielt werden. Im Ausland wurde ein Umsatz von 

555,1 Mio. EUR (Vorjahr: 529,5 Mio. EUR) erzielt. 

Hiervon entfallen 124,4 Mio. EUR (Vorjahr: 151,0 Mio. EUR) 

auf Italien und 83,1 Mio. EUR (Vorjahr: 86,3 Mio. EUR) 

auf Australien. 

Wie im Vorjahr wurden im Geschäftsjahr 2011 mit kei-

nem Kunden mehr als 10 Prozent der Umsatzerlöse 

des Conergy Konzerns getätigt. Sämtliche Umsatz-

angaben erfolgen nach dem Sitz der entsprechenden 

Conergy Gesellschaft. 

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Ausführungen zur 

Ertragslage innerhalb des Lageberichts verwiesen.

Das Anlagevermögen des Konzerns in Höhe von 

85,5  Mio. EUR (Vorjahr: 175,6 Mio. EUR) entfällt mit 

83,2 Mio. EUR (Vorjahr: 171,6 Mio. EUR) auf Deutsch-

land.
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Angaben und Erläuterungen
zur Gewinn- und Verlust rechnung

8. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Mio. EUR 2011 2010

Erlöse aus dem Verkauf von Gütern 497,2 633,8

Erlöse aus der Erbringung von Dienst-
leistungen (inkl. Projekten) 224,1 246,0

Realisierte Leistungen aus Fertigungs-
aufträgen (PoC) 32,8 33,7

754,1 913,5

9. Personalaufwand

Mio. EUR 2011 2010

Löhne und Gehälter – 70,4 – 67,6

Soziale Abgaben – 15,9 – 17,7

– 86,3 – 85,3

In den Aufwendungen für soziale Abgaben sind auch 

die Beitragszahlungen an private und öffentliche Ein-

richtungen für die Zeit nach der Pensionierung enthal-

ten. Diese Zahlungen erfolgen ausschließlich für bei-

tragsorientierte Altersversorgungssysteme wie z. B. 

die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland.

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für Abfin-

dungen an Mitarbeiter in Höhe von –1,4 Mio. EUR (Vor-

jahr: –0,4 Mio. EUR) enthalten.

10. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie 

folgt:

Mio. EUR 2011 2010

Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen 7,4 5,2

Erträge aus dem Verkauf von Tochter-
unternehmen 6,3 –

Wechselkursänderungen 3,8 13,9

Zuschreibungen auf Forderungen 1,7 6,8

Übrige betriebliche Erträge 8,2 7,7

27,4 33,6

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

resultieren vor allem aus der Auflösung von nicht in 

Anspruch genommenen Rückstellungen, die im Zu-

sammenhang mit Gewährleistungsrisiken bei Projekt-

geschäften gebildet wurden.

Die Erträge aus dem Verkauf von Tochterunterneh-

men resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf 

der Güstrower Wärmepumpen GmbH des Segments 

Components und dem Verkauf der Conergy Tochter 

Conergy (Schweiz) GmbH des Segments Europa im 

1. Quartal 2011.

Die Erträge aus Wechselkursänderungen enthalten im 

Wesentlichen Gewinne aus Kursänderungen zwischen 

Entstehungs- und Zahlungszeitpunkt von Fremdwäh-

rungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie Kurs-

gewinne aus der Bewertung zum Stichtagskurs. Da-

raus resultierende Kursverluste werden unter den 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ferner umfassen die sonstigen betrieblichen Erträge 

eine Vielzahl von betragsmäßig geringen Einzelsach-

verhalten der 25 in den fortzuführenden Geschäftsbe-

reichen konsolidierten Unternehmen. 

11.  Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich 

wie folgt zusammen:

Mio. EUR 2011 2010

Vertriebskosten (inkl. Transportkosten) –    24,1 – 21,0

Nutzungsentgelte und Erhaltungs-
aufwendungen – 16,0 – 15,2

Gewährleistungsaufwendungen – 16,0 – 15,7

Fremdleistungen (u. a. Zeitarbeitskräfte) – 14,5 – 18,8

Rechts- und Beratungskosten – 12,1 – 21,5

Miet- und Leasingaufwendungen – 10,9 – 12,3

Wertberichtigungen auf Forderungen – 10,4 – 5,7

Wechselkursänderungen – 6,9 – 0,6

Übrige betriebliche Aufwendungen – 41,8 – 24,4

– 152,7 – 135,2
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Bei den Fremdleistungen handelt es sich im Wesent-

lichen um Leih- und Zeitarbeitskräfte des Segments 

Components im Zusammenhang mit der Produktion 

der Solarmodulfabrik in Frankfurt (Oder). 

Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 12,1 Mio. EUR 

(Vorjahr: 21,5 Mio. EUR) lagen mit 9,4 Mio. EUR unter 

Vorjahresniveau. Ihr Rückgang ist vor allem auf das Vor-

jahr zurückzuführen, welches durch Beratungsleistun-

gen im Zusammenhang mit dem syndizierten Kredit-

vertrag bzw. des Refinanzierungskonzeptes belastet 

war. Die erfolgreiche Umsetzung beider Maßnahmen 

geschah im Laufe des Geschäftsjahres 2011. Die Be-

ratungsleistungen fielen zu einem großen Teil in den 

Bereichen Finanzen (Banken), Recht, Sanierung, Wirt-

schaftsprüfung und Consulting an. Zusätzlich enthalten 

sind externe Leistungen für IT und Projektentwicklungen. 

Die Wertberichtigungen auf Forderungen sind durch 

die fehlende Kreditwürdigkeit von Kunden begründet. 

Während im Vorjahr Wertberichtigungen auf Forde-

rungen in Höhe von 5,7 Mio. EUR aufgewendet wer-

den mussten, entfielen auf das laufende Geschäftsjahr 

Wertberichtigungen in Höhe von 10,4 Mio. EUR, die 

wesentlich durch einen griechischen Kunden in Höhe 

von 3,6 Mio. EUR verursacht wurden.

Die Erhöhung der übrigen sonstigen betrieblichen Auf-

wendungen auf 41,8 Mio. EUR (Vorjahr: 24,4 Mio. EUR) 

resultiert u. a. aus Einmalaufwendungen in Höhe von 

15,8 Mio. EUR, die sich aus der Entscheidung erga-

ben, sich in der Solarfabrik in Frankfurt (Oder) auf die 

Modul produktion zu fokussieren.

Darüber hinaus enthalten die sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen in 2011 Aufwendungen für Kommunika-

tion und Bürobedarf in Höhe von 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 

2,5 Mio. EUR) sowie Versicherungen, Beiträge, Gebüh-

ren und sonstige Abgaben in Höhe von 2,1 Mio. EUR 

(Vorjahr: 2,0 Mio. EUR) wie auch Reise- und Bewir-

tungsaufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR (Vorjahr: 

3,9 Mio. EUR).

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

enthalten eine Vielzahl von betragsmäßig geringen 

Einzelsachverhalten der insgesamt 25 in den fortzu-

führenden Geschäftsbereichen konsolidierten Unter-

nehmen.

12.  Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswer-

te und Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Mio. EUR 2011 2010

Wertberichtigungen auf Geschäfts- 
oder Firmenwerte – 1,0 – 10,9

Wertberichtigungen auf eigene 
Entwicklungsleistungen – 0,2 – 0,1

Außerplanmäßige Abschreibungen auf 
übrige immaterielle Vermögenswerte und 
Sachanlagen – 73,1 – 6,1

Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte und Sachanlagen – 24,4 – 26,8

– 98,7 – 43,9

Die den planmäßigen Abschreibungen zugrunde ge-

legten konzerneinheitlichen wirtschaftlichen Nut-

zungsdauern sowie die Grundsätze für außerplanmä-

ßige Wertminderungen sind in den Erläuterungen zu 

den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundsätzen dargestellt.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2011 wur-

den planmäßig sämtliche Geschäfts- oder Firmen-

werte anhand der Jahresplanung 2012 bis 2014 über-

prüft. Hieraus resultierte ein Wertminderungsaufwand 

von 1,0  Mio. EUR (Vorjahr: 10,9 Mio. EUR) für Ge-

schäfts- oder Firmenwerte. Die außerplanmäßigen 

Abschreibungen des Sachanlagevermögens resultie-

ren vor allem aus der Abwertung der Wafer- und Zell-

fertigungsanlagen infolge der Strategieänderung am 

Produktionsstandort Frankfurt (Oder) des Segments 

Components. Im Vorjahr bezogen sich die außerplan-

mäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

im Wesentlichen auf Wertberichtigungen von Grund-

stücken und Gebäuden bei der Conergy Real Estate 

GmbH & Co. KG (Segment Holding).

13. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2011 

auf 53,8 Mio. EUR (Vorjahr: – 14,7 Mio. EUR) und setzt 

sich aus – 15,3 Mio. EUR finanziellen Aufwendungen 

(Vorjahr: – 15,9 Mio. EUR) und 69,1 Mio. EUR finanzi-

ellen Erträgen (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR) zusammen. De-

tails zu den einzelnen Kategorien des Finanzergebnis-

ses sind im Folgenden dargestellt.
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Zinsergebnis

Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

* Für finanzielle Vermögenswerte und Schulden, die nicht zum Zeitwert bilanziert werden.

Zinsergebnis

Mio. EUR 2011 2010

Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen * – 13,0 – 14,0

Zinsaufwendungen aus Derivaten 
(zu Handelszwecken gehalten) – 0,9 – 0,6

Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * 1,4 1,2

Zinserträge aus Derivaten 
(zu Handelszwecken gehalten) – – 

Gesamt – 12,5 – 13,4

Sonstige finanzielle Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen finanziellen Aufwendungen und Erträge 

setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige finanzielle Aufwendungen und Erträge

Mio. EUR 2011 2010

Aufwendungen

Aufzinsung verzinslicher Rückstellungen – 1,3 – 1,2

Übrige finanzielle Aufwendungen – 0,1 – 0,1

Erträge

Übrige finanzielle Erträge 67,7 – 

Gesamt 66,3 – 1,3

Die Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung langfristi-

ger Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Ge-

währleistungsrückstellungen.

In den übrigen finanziellen Erträgen ist ein einmaliger 

Ertrag aus der im Juli 2011 erfolgten Kapitalerhöhung 

und dem damit verbundenen Forderungsverzicht sei-

tens der Kreditgeber von 67,7 Mio. EUR enthalten.

14. Ertragsteuern

Als Ertragsteuern sind sowohl die gezahlten oder ge-

schuldeten Steuern auf Einkommen und Ertrag als 

auch die im Konzern gebildeten latenten Steuerab-

grenzungen ausgewiesen. Die ausgewiesenen Ertrag-

steuern enthalten:

Mio. EUR 2011 2010

Tatsächliche Ertragsteuern – 2,7 – 2,5

Latente Ertragsteuern – 32,8 – 11,0

– 35,5 – 13,5

Der latente Steueraufwand in Höhe von 32,8 Mio. EUR 

resultiert im Wesentlichen aus dem Nichtansatz von 

aktiven latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge.

Die Überleitung des auf Basis des IFRS-Ergebnisses 

vor Steuern (EBT) erwarteten Steueraufwandes zum 

tatsächlichen Steueraufwand beinhaltet die nachfol-

gende Tabelle:

Mio. EUR 2011 2010

Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden 
 Geschäftsbereichen – 129,0 – 28,5

Ergebnis vor Steuern aus aufgegebenen 
 Geschäftsbereichen 2,4 – 2,4

Ergebnis vor Steuern (Gesamt) – 126,6 – 30,9

Theoretischer Ertragsteuersatz der Gesellschaft 
in Prozent 31,5 31,5

Erwarteter Steuerertrag (+) / -aufwand (–) 39,9 9,7

Auswirkungen von Steuersatzänderungen  
in Folgejahren 0,0 – 0,1

Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen/Kürzungen – 0,9 – 2,2

Auswirkungen von im Geschäftsjahr erfassten 
 Steuern aus Vorjahren – 0,6 – 11,1

Auswirkungen wegen abweichender Steuersätze 
vom theoretischen Ertragsteuersatz – 0,9 2,0

Auswirkungen steuerfreier Erträge 0,0 1,4

Auswirkungen permanenter Effekte – 0,8 – 0,9

Auswirkungen von nicht abziehbaren 
 Aufwendungen – 0,9 – 2,9

Auswirkungen von Nichtansatz und nachträgli-
chem Ansatz aktiver latenter Steuern auf tempo-
räre  Differenzen sowie auf Verlustvorträge – 67,2 – 12,0

Sonstige Abweichungen – 4,1 2,1

Tatsächliche Ertragsteuern (Gesamt) – 35,5 – 14,0

Effektiver Ertragsteuersatz in Prozent – 28,1 – 45,2

davon tatsächliche Ertragsteuern aus 
 aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,0 – 0,5

Tatsächliche Ertragsteuern aus 
 fortzuführenden Geschäftsbereichen – 35,5 – 13,5

Effektiver Ertragsteuersatz in Prozent – 27,5 – 47,3

Für die inländischen Steuerberechnungen wird unver-

ändert zum Vorjahr mit einem Körperschaftsteuersatz 

von 15 Prozent und einem Solidaritätszuschlag von 

5,5 Prozent auf die Körperschaftsteuer sowie Gewer-

besteuersätzen zwischen 12 Prozent und 16,5 Prozent 

– im Einklang mit den jeweils gültigen Hebesätzen – 



 

Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

123

gerechnet. Die Berechnung ausländischer Ertragsteu-

ern basiert auf den in den betreffenden einzelnen Län-

dern gültigen Gesetzen und Verordnungen.

Für Spanien wird ein Ertragsteuersatz von 30 Prozent, 

für Frankreich von 33,3 Prozent, für die USA zwischen 

38,1 und 44,0 Prozent, für Australien von 30 Prozent 

und für Italien von 31,4 Prozent zugrunde gelegt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen latenten Steuern 

 resultieren aus den folgenden Sachverhalten:

Aktive 
latente Steuern

Passive 
latente Steuern

Mio. EUR 2011 2010 2011 2010

Immaterielle Vermögenswerte 9,7 13,0 0,1 0,2

Sachanlagen 1,5 0,0 0,0 0,1

Forderungen und sonstige 
finanzielle Vermögenswerte 0,2 1,2 2,8 0,8

Vorräte 1,2 0,3 1,1 0,2

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 1,3 – 1,4 –

Rückstellungen 1,4 1,1 0,1 0,2

Übrige Schulden 1,5 0,5 2,2 0,6

Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 0,0 0,1 6,1 0,0

Steuerliche Verlustvorträge – 20,5 – –

16,8 36,7 13,8 2,1

 davon langfristig 12,0 34,7 2,4 0,3

Saldierung 13,7 1,6 13,7 1,6

Bilanzierte latente Steuern 3,1 35,1 0,1 0,5

Auf abzugsfähige temporäre Differenzen in Höhe von 

162,0 Mio. EUR (Vorjahr: 80,2 Mio. EUR), die im We-

sentlichen langfristig sind, wurden keine aktiven laten-

ten Steuern gebildet.

Latente Steueransprüche und -schulden werden auf 

der Ebene von Einzelgesellschaften und innerhalb fis-

kalischer Einheiten saldiert, wenn ein Recht besteht, 

die tatsächlichen Steueransprüche gegen die laufen-

den Steuerschulden aufzurechnen, und wenn die la-

tenten Steueransprüche und -schulden gegen diesel-

be Steuerbehörde bestehen.

Zum Bilanzstichtag wurden auf sämtliche körper-

schaft- und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge in 

Höhe von 291,2 Mio. EUR bzw. 210,4 Mio. EUR keine 

aktiven latenten Steuern gebildet. Im Vorjahr beliefen 

sich die körperschaft- bzw. gewerbesteuerlichen Ver-

lustvorträge auf 220,4 Mio. EUR bzw. 145,0 Mio. EUR, 

davon wurden beim Ansatz von aktiven latenten Steu-

ern 63,7 Mio. EUR bzw. 66,5 Mio. EUR berücksichtigt.

Die Nutzbarkeit der steuerlichen Verlustvorträge stellt 

sich wie folgt dar:

* KSt = Körperschaftsteuer, SolZ = Solidaritätszuschlag, GewSt = Gewerbesteuer

Mio. EUR 2011 2010

KSt/SolZ* GewSt* KSt/SolZ* GewSt*

Bis 1 Jahr – – – – 

1 bis 5 Jahre 11,8 – 48,0 13,4

Über 5 Jahre 279,4 210,4 172,4 131,6

291,2 210,4 220,4 145,0

Durch die veränderte Aktionärsstruktur nach Ab-

schluss der Kapitalerhöhung im Dezember 2008 so-

wie die Übernahme der Dresdner Bank AG (Januar 

2009) und der Fusion der Dresdner Bank AG mit der 

 Commerzbank AG (Mai 2009) fielen nach § 8c Abs. 1 

KStG anteilig steuerliche Verlustvorträge weg.  Conergy 

überprüft weiterhin, ob die im Rahmen der Bürger-

entlastungsgesetz-Krankenversicherung vom 16.   Juli 

2009 eingeführte Sanierungsklausel im § 8c Abs. 1a 

KStG auf die Kapitalerhöhung im Dezember 2008 und 

auf die mittelbaren Veränderungen der Aktionärsstruk-

tur in 2009 anwendbar ist, da bei Anwendung dieser 

Klausel ein Untergang der Verlustvorträge zu diesem 

Zeitpunkt nicht in Betracht kommt.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2011 hat die Europä-

ische Kommission in einem förmlichen Prüfungsver-

fahren (C 7/10) entschieden, dass die Sanierungsklau-

sel des § 8c Abs. 1a KStG eine unzulässige staatliche 

Beihilfe darstellt. Auf Basis des BMF-Schreibens vom 

30. April 2010 war die Sanierungsklausel bereits nicht 

mehr anzuwenden. Nach Auffassung der Bundesre-

gierung handelt es sich jedoch nicht um eine schädli-

che Beihilfe. Am 7. April 2011 hat die Bundesregierung 

deshalb eine Nichtigkeitsklage gegen die Entschei-

dung der EU-Kommission eingereicht (Rechtssache 

T-205/11). Der Ausgang dieses Verfahrens ist offen. 

Gemäß dem mit dem Steuervereinfachungsgesetz 

2011 geänderten § 34 Abs. 7c KStG ist die Sanierungs-

klausel nur dann anzuwenden, wenn u. a. das Gericht 

rechtskräftig den Beschluss der Kommission für nich-

tig erklärt und feststellt, dass es sich bei der Vorschrift 

des § 8c Abs. 1a KStG nicht um eine staatliche Beihilfe 

handelt. 

Darüber hinaus haben das Finanzgericht Hamburg 

(Beschluss vom 4. April 2011 – 2K 33/10) sowie das Fi-
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nanzgericht Münster (Beschluss vom 1. August 2011 

– 9V 357/11 K,G) Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 

der Verlustabzugsbeschränkung des § 8c Abs. 1 KStG 

insgesamt geäußert. Das Finanzgericht Hamburg hat 

die Vorschrift des § 8c KStG dem Bundesverfassungs-

gericht zur Überprüfung vorgelegt (Az. 2 BvL 6/11).   

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

steht noch aus.

Im Jahr 2011 erfolgten umfassende Entschuldungs-

maßnahmen der Conergy Gesellschaften. In diesem 

Zusammenhang haben Gesellschafter der Conergy 

AG ihre Darlehensforderungen im Wege von Sach-

einlagen gegen Gewährung von neuen Aktien in die 

Conergy AG eingebracht. Im Zuge der Entschuldungs-

maßnahmen haben sich die Anteilsverhältnisse an der 

Conergy AG geändert. Nach einer seitens der Finanz-

behörde erteilten verbindlichen Auskunft führt dieser 

Sachverhalt jedoch nicht zu einem Wegfall der Ver-

lustvorträge nach § 8c Abs. 1 KStG. Die verbindliche 

Auskunft der Finanzverwaltung entfaltet nur dann Bin-

dungswirkung, wenn der verwirklichte Sachverhalt 

mit dem in dem Antrag auf verbindliche Auskunft dar-

gestellten Sachverhalt in allen wesentlichen Punkten 

übereinstimmt.

Nach dem Bilanzstichtag kann es durch mittelbare 

oder unmittelbare Anteilserwerbe am Grundkapital 

der Conergy AG zur Anwendung des § 8c KStG und 

damit zum Wegfall von angesetzten und nicht ange-

setzten steuerlichen Verlusten kommen. 

Latente Steuerschulden für Steuern auf einbehaltene 

Gewinne bei Tochterunternehmen in Höhe von 35,1 Mio. 

EUR (Vorjahr: 28,6 Mio. EUR), die bei einer Ausschüt-

tung zu tatsächlichen Steuerzahlungen führen wür-

den, wurden nicht gebildet. Würden für diese zeit-

lichen Unterschiede latente Steuern angesetzt, wäre 

für die Berechnung nur der jeweils anzuwendende 

Quellensteuersatz, gegebenenfalls unter Berücksich-

tigung der deutschen Besteuerung von 5 Prozent für 

ausgeschüttete Dividenden, heranzuziehen. Eine Aus-

schüttung der thesaurierten Gewinne ist nicht geplant.

15. Ergebnis je Aktie

2011 2010 *

Den Anteilseignern der  Conergy AG zuzurechnendes Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen Mio. EUR – 164,7 – 41,8

Den Anteilseignern der  Conergy AG zuzurechnendes Ergebnis Mio. EUR – 162,3 – 44,7

Angepasstes Ergebnis aus fortzuführenden Geschäfts bereichen Mio. EUR – 164,7 – 41,8

Angepasstes, den Anteilseignern der Conergy AG zuzurechnendes Ergebnis Mio. EUR – 162,3 – 44,7

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Stückaktien Stück 98.359.550 49.761.116

Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Stückaktien Stück 98.359.550 49.761.116

Unverwässertes Ergebnis je Anteil 
  Aus fortzuführenden Geschäftsbereichen EUR – 1,67 – 0,84

  Aus aufgegebenen Geschäftsbereichen EUR 0,02 – 0,06

Den Anteilseignern der  Conergy AG zuzurechnendes Ergebnis EUR – 1,65 – 0,90

Verwässertes Ergebnis je Anteil
  Aus fortzuführenden Geschäftsbereichen EUR – 1,67 – 0,84

  Aus aufgegebenen Geschäftsbereichen EUR 0,02 – 0,06

Den Anteilseignern der  Conergy AG zuzurechnendes Ergebnis EUR – 1,65 – 0,90

* Vorjahreswerte aufgrund der ordentlichen Kapitalherabsetzung angepasst.
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Nach dem deutschen Aktiengesetz bemisst sich die 

ausschüttungsfähige Dividende nach dem Bilanzge-

winn, der in dem gemäß den Vorschriften des deut-

schen Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresab-

schluss der Conergy AG ausgewiesen wird.

Der Bilanzverlust der Conergy AG betrug zum 31. De-

zember 2010 – 689,2 Mio. EUR. Ausweislich des HGB-

Jahresabschlusses der Conergy AG zum 31. Dezem-

ber 2011 beträgt der Jahresfehlbetrag – 32,1 Mio. EUR.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 

25. Februar 2011 stimmten die Aktionäre für die He-

rabsetzung des Grundkapitals der Conergy AG von 

398.088.928 EUR, eingeteilt in 398.088.928 auf den In-

haber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stück-

aktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 

von 1,00 EUR je Aktie, auf 49.761.116 EUR, eingeteilt 

in 49.761.116 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, 

und damit für eine Zusammenlegung der Aktien im 

Verhältnis von 8 zu 1. Der Beschluss der Kapitalherab-

setzung wurde am 23. Juni 2011 in das Handelsregis-

ter der Gesellschaft eingetragen. Ferner wurde auf der 

außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Februar 

2011 beschlossen, in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Herabsetzung des Grundkapitals – dieses – 

anschließend um bis zu 187.790.283 EUR zu erhöhen. 

Den Altaktionären wurde dabei ein Bezugsrecht einge-

räumt. Zugleich wurde einem Teil der bisherigen Kre-

ditgeber unter dem syndizierten Kreditvertrag 2007 die 

Möglichkeit eingeräumt, in dem Umfang, in dem Be-

zugsrechte von Altaktionären nicht ausgeübt wurden 

oder als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossen waren, neue Aktien der Gesellschaft 

gegen Einbringung von Darlehensforderungen gegen 

die Gesellschaft zu zeichnen. Während der zweiwö-

chigen Bezugsfrist für die Zeichnung der neuen Akti-

en durch die Altaktionäre, die am 12.  Juli 2011 ende-

te, wurde das Bezugsrecht für insgesamt 13.226.962 

neue Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-

kapitals in Höhe von insgesamt 13.226.962 EUR zum 

Bezugspreis von 1,05  EUR je neue Aktie ausgeübt. 

Im Anschluss daran zeichnete ein Teil der Kreditge-

ber des syndizierten Kredit vertrags 2007 insgesamt 

96.807.229 neue Aktien gegen Einbringung von Dar-

lehensforderungen gegen die Gesellschaft, wobei die 

eingebrachten Darlehensforderungen hierbei mit ei-

nem Abschlag von 40 Prozent auf den Nominalbetrag 

bewertet wurden. Die Gesamtzahl der ausgegebe-

nen Aktien liegt seit dem 21. Juli 2011 bei 159.795.307 

Stück. Die Eintragung der Durchführung der Kapital-

erhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen in das Han-

delsregister der Gesellschaft erfolgte am 21. Juli 2011. 

Entwicklung der Anzahl der sich im Umlauf befinden-

den Aktien im Geschäftsjahr 2011:

Anzahl der Aktien

Anfangsbestand 1. Januar 2011 * 49.761.116

Kapitalerhöhung am 22. Juli 2011 110.034.191

 dv. Barkapitalerhöhung 13.226.962

 dv. Sachkapitalerhöhung (dept equity swap) 96.807.229

Endbestand 31. Dezember 2011 159.795.307

*  Für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie gemäß IAS 33 wurde unterstellt, dass die 
Verringerung der Aktienzahl bereits zum Beginn der Periode erfolgt.
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Angaben und Erläuterungen zur Konzernbilanz

16.  Immaterielle Vermögenswerte und  Geschäfts- oder Firmenwert

Mio. EUR Goodwill
Gewerbliche 

Schutzrechte

Eigene
Entwicklungs– 

leistungen

Sonstige 
immaterielle 

Werte und 
geleistete 

Anzahlungen Summe

Stand zum 01.01.2010

Anschaffungs-  und Herstellungskosten 41,4 8,7 25,4 10,8 86,3

Kumulierte Abschreibungen und  
Wertminderungsaufwendungen – 26,5 – 7,9 – 20,6 – 3,8 – 58,8

Nettobuchwert 14,9 0,8 4,8 7,0 27,5

Entwicklung in 2010

Nettobuchwert zum 01.01.2010 14,9 0,8 4,8 7,0 27,5

Währungsänderungen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3

Investitionen 0,0 0,3 1,5 1,6 3,4

Abgänge – 0,1 0,0 0,0 – 0,4 – 0,5

Umgliederung in das kurzfristige Vermögen – 2,9 – 0,7 – 0,0 – 3,6

Abschreibungen – – 0,1 – 1,2 – 2,8 – 4,1

Wertminderungsaufwendungen – 10,9 – – 0,1 – 0,9 – 11,9

Umbuchungen – 0,1 – – 0,1

Nettobuchwert zum 31.12.2010 1,0 0,5 5,1 4,6 11,2

Stand zum 31.12.2010

Anschaffungs-  und Herstellungskosten 30,2 8,5 27,0 11,8 77,5

Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwendungen – 29,2 – 8,0 – 21,9 – 7,2 – 66,3

Nettobuchwert 1,0 0,5 5,1 4,6 11,2

Entwicklung in 2011

Nettobuchwert zum 01.01.2011 1,0 0,5 5,1 4,6 11,2

Währungsänderungen – 0,0 0,0 0,1 0,1

Investitionen – 0,2 0,9 0,7 1,8

Abgänge – 0,0 – 0,3 0,0 – 0,3

Umgliederung in das kurzfristige Vermögen – 0,0 – 3,9 0,0 – 3,9

Abschreibungen – – 0,2 – 1,1 – 3,1 – 4,4

Wertminderungsaufwendungen – 1,0 – – 0,2 – 1,0 – 2,2

Umbuchungen – – – 1,9 1,9

Nettobuchwert zum 31.12.2011 – 0,5 0,5 3,2 4,2

Stand zum 31.12.2011

Anschaffungs-  und Herstellungskosten 29,1 8,5 21,5 14,3 73,4

Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwendungen –29,1 –8,0 –21,0 –11,1 –69,2

Nettobuchwert – 0,5 0,5 3,2 4,2

Durch die Zeile „Umgliederung in das kurzfristige Ver-

mögen“ werden die entsprechenden Abgänge der 

den nicht fortzuführenden Geschäftsbereichen und 

Veräußerungsgruppen zuzuordnenden Vermögens-

werte gemäß IFRS 5 dargestellt.

Im Aufwand wurden 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR) 

Forschungs- und Entwicklungskosten erfasst.



 

Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

127

Anhang | 

17. Sachanlagen

Durch die Zeile „Umgliederung in das kurzfristige Ver-

mögen“ werden die entsprechenden Abgänge der den 

nicht fortzuführenden Geschäftsbereichen und Ver-

äußerungsgruppen zuzuordnenden Vermögenswerte 

 gemäß IFRS 5 dargestellt.

Mio. EUR
Grundstücke 
und Gebäude

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere Anla-
gen, Betriebs-

und Geschäfts-
ausstattung

Geleis tete 
Anzahlungen 
und Anlagen 

im Bau Summe

Stand zum 01.01.2010

Anschaffungs- und Herstellungskosten 74,7 119,3 24,4 20,8 239,2

Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwendungen – 5,6 – 29,4 – 10,8 – 9,5 – 55,3

Nettobuchwert 69,1 89,9 13,6 11,3 183,9

Entwicklung in 2010

Nettobuchwert zum 01.01.2010 69,1 89,9 13,6 11,3 183,9

Währungsänderungen 0,0 0,1 0,7 0,0 0,8

Investitionen 0,9 2,5 2,0 5,8 11,2

Abgänge – 0,8 – 0,2 – 0,9 – 0,4 – 2,3

Umgliederung in das kurzfristige Vermögen – 0,7 0,0 – 0,5 – – 1,2

Abschreibungen – 2,6 – 17,1 – 3,0 0,0 – 22,7

Wertminderungsaufwendungen – 4,9 0,0 – 0,3 – – 5,2

Umbuchungen 0,0 6,3 0,1 – 6,5 – 0,1

Nettobuchwert zum 31.12.2010 61,0 81,5 11,7 10,2 164,4

Stand zum 31.12.2010

Anschaffungs- und Herstellungskosten 73,4 130,5 24,3 16,9 245,1

Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwendungen – 12,4 – 49,0 – 12,6 – 6,7 – 80,7

Nettobuchwert 61,0 81,5 11,7 10,2 164,4

Entwicklung in 2011

Nettobuchwert zum 01.01.2011 61,0 81,5 11,7 10,2 164,4

Währungsänderungen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Investitionen 0,7 4,7 2,4 5,0 12,8

Abgänge 0,0 – 0,8 – 0,3 0,0 – 1,1

Umgliederung in das kurzfristige Vermögen – – 0,2 – 1,0 – – 1,2

Abschreibungen – 2,4 – 14,9 – 2,7 0,0 – 20,0

Wertminderungsaufwendungen – 10,6 – 50,1 – 1,6 – 9,5 – 71,8

Umbuchungen 0,2 1,8 0,2 – 4,1 – 1,9

Nettobuchwert zum 31.12.2011 49,0 22,0 8,7 1,6 81,3

Stand zum 31.12.2011

Anschaffungs- und Herstellungskosten 74,3 136,0 25,5 17,8 253,6

Kumulierte Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwendungen – 25,3 – 114,0 – 16,8 – 16,2 – 172,3

Nettobuchwert 49,0 22,0 8,7 1,6 81,3
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18. Finanzielle Vermögenswerte

Die finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt 

zusammen: 

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Gesamt

davon 
kurz-

fristig Gesamt

davon 
kurz-

fristig

Ausleihungen und 
Forderungen 9,7 8,2 6,2 4,6

Zur Veräußerung 
verfügbare finan-
zielle Vermögens-
werte – – – – 

Bis zur Endfälligkeit 
zu haltende Finanz-
investitionen – – – – 

Zu Handelszwecken 
gehaltene Finanzin-
strumente 0,2 0,2 – – 

Derivate in Siche-
rungsbeziehung – – – – 

Gesamt 9,9 8,4 6,2 4,6

19. Übrige Vermögenswerte
 

Die Forderungen gegen das Finanzamt in Höhe von 

3,6 Mio. EUR (Vorjahr: 17,6 Mio. EUR) betreffen haupt-

sächlich Umsatzsteuerforderungen und sind innerhalb 

eines Jahres fällig.

Die sonstigen übrigen Vermögenswerte in Höhe von 

22,6 Mio. EUR (Vorjahr: 45,2 Mio. EUR) beinhalten im 

Wesentlichen eine Forderung gegen MEMC Electronic 

Materials, Inc. 

Die Reduzierung der sonstigen übrigen Vermögenswer-

te steht u. a. im Zusammenhang mit dem im April 2011 

erfolgten Zahlungseingang aus einer Ende 2010 bilan-

zierten Kaufpreisforderung aus dem Verkauf des deut-

schen und französischen Windprojektgeschäfts.

Weiterhin enthalten die sonstigen Vermögenswerte ei-

ne Vielzahl von betragsmäßig geringen Einzelsachver-

halten der insgesamt 25 konsolidierten Gesellschaften.

20. Vorräte

 

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 13,6 28,3

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 21,1 33,4

Fertige Erzeugnisse und Waren 48,1 104,5

Geleistete Anzahlungen 3,6 3,3

86,4 169,5

In 2011 wurden folgende Vorräte mit ihrem niedrige-

ren beizulegenden Zeitwert abzüglich der Vertriebs-

aufwendungen angesetzt:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Buchwert vor Wertminderung 18,8 28,7

Abzgl. Wertminderung – 5,2 – 0,4

Buchwert 13,6 28,3

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen

Buchwert vor Wertminderung 26,8 34,6

Abzgl. Wertminderung – 5,7 – 1,2

Buchwert 21,1 33,4

Fertige Erzeugnisse und Waren

Buchwert vor Wertminderung 52,4 110,8

Abzgl. Wertminderung – 4,3 – 6,3

Buchwert 48,1 104,5

Die Wertminderungen von Vorräten i. H. v. 15,2 Mio. EUR 

(Vorjahr: 7,9 Mio. EUR) erhöhten den Materialaufwand 

im Geschäftsjahr 2011.

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Übrige Vermögenswerte 28,1 64,8

Davon

 Forderungen gegen 
 das Finanzamt 3,6 17,6

 Rechnungsabgrenzungsposten 1,8 2,0

 Sonstige übrige Vermögenswerte 22,6 45,2

Davon langfristig 1,2 0,9
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21.  Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen vor Wertminderungen 99,3 117,8

Abzgl. Wertberichtigungen – 16,1 – 14,6

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 83,2 103,2

Davon

 Forderungen aus  
 Fertigungsaufträgen 11,8 18,8

 Erhaltene Anzahlungen – 5,1 – 6,5

6,7 12,3

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben 

überwiegend kurze Restlaufzeiten. Daher entsprechen 

deren Buchwerte zum Abschlussstichtag im Wesent-

lichen dem beizulegenden Zeitwert.

Unter dem Posten der Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen sind auch die Aufträge ausgewiesen, 

die nach der Percentage of Completion gemäß IAS 11 

bilanziert werden. Der Posten setzt sich aus den bis 

zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Auftragskosten und 

den anteilig entsprechend dem Leistungsfortschritt re-

alisierten Auftragsgewinnen für die jeweiligen Aufträge 

zusammen. Erhaltene Anzahlungen für die bilanzierten 

Aufträge wurden abgesetzt. Aufträge, aus denen sich 

per saldo ein Verlust ergibt, wurden im Rahmen einer 

verlustfreien Bewertung berücksichtigt. 

Die Forderungen aus Fertigungsaufträgen entwickel-

ten sich unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte 

wie folgt:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Aufgelaufene Auftragskosten 9,0 17,5

Anteilig realisierte Auftragsgewinne 
inkl. Vortragseffekt 2,8 1,3

Abzgl. erfasster Auftragsverluste –  – 

Abzgl. erhaltener Anzahlungen – 5,1 – 6,5

6,7 12,3

Die Altersstruktur der nicht wertberichtigten Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen stellt sich wie 

folgt dar:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen laut Bilanz 83,2 103,2

Davon

 zum Abschlussstichtag weder 
 wertgemindert noch überfällig 41,2 54,1

 zum Abschlussstichtag nicht 
 wertgemindert und in den 
 folgenden Zeitbändern überfällig

 weniger als 1 Monat 17,7 25,1

 zwischen 1 und 2 Monaten 7,4 12,1

 zwischen 2 und 3 Monaten 4,6 4,3

 zwischen 3 und 6 Monaten 5,1 1,2

 zwischen 6 und 12 Monaten 1,4 2,0

 mehr als 12 Monate 1,7 1,6

37,9 46,3

Zum 31. Dezember 2011 waren Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen in Höhe von 37,9 Mio. EUR 

(Vorjahr: 46,3 Mio. EUR) fällig, wurden jedoch nicht 

wertberichtigt. Der nicht wertgeminderte Forderungs-

bestand wird aufgrund von bestimmten Kreditma-

nagementprozessen und individueller Beurteilung der 

einzelnen Kundenrisiken als werthaltig erachtet. Das 

künftige Ausfallrisiko der bestehenden Forderungen 

ist in den Wertberichtigungen angemessen berück-

sichtigt. Darüber hinaus sind in bestimmtem Umfang 

Forderungen durch Akkreditive und Eigentumsvorbe-

halte besichert. 

Die Wertminderungen haben sich im Berichtsjahr wie 

folgt entwickelt:

Mio. EUR 2011 2010

Stand zum 01.01. 14,6 14,7

Währungsänderungen –  – 

Zuführungen 7,0 4,6

Verbrauch – 3,6 – 1,6

Auflösungen – 1,3 – 3,1

Abgang – – 

Umgliederung in das kurzfristige 
Vermögen  -0,6 0,0

Stand zum 31.12. 16,1 14,6

Einstellungen in die Einzel- und pauschalierten Ein-

zelwertberichtigungen werden in der Gewinn- und 

Verlustrechnung im Posten „Sonstige betriebliche 

Aufwendungen“, Auflösungen im Posten „Sonstige be-

triebliche Erträge“ erfasst.
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Die maximale Kreditrisikoexposition am Abschluss-

stichtag ist der beizulegende Wert der Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen am Bilanzstichtag.

22. Erhaltene Fördermittel

Unternehmen der Conergy Gruppe haben im Be-

richtszeitraum 2011 öffentliche Fördermittel in einer 

Gesamthöhe von 0,9 Mio. EUR in Form nicht rück-

zahlbarer Zuschüsse für Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben erhalten (tatsächlicher Mittelzufluss). 

Daneben hat die Conergy 2011 keine verbindlichen 

Förderzusagen erhalten (Zuwendungsbescheide). Die 

Vergabe staatlicher Fördermittel ist projektspezifisch 

an konkrete Auflagen und Bedingungen gebunden. So 

ist die Conergy beispielsweise verpflichtet, geförder-

te Wirtschaftsgüter für einen Zeitraum von fünf Jahren 

(ab Abschluss des Vorhabens) in der geförderten Be-

triebsstätte zu belassen und/oder bestimmte stand-

ortbezogene Arbeitsplätze für denselben Zeitraum zu 

garantieren. Für weitere Einzelheiten verweisen wir 

auf die weiterführenden Erläuterungen im Abschnitt 

„Chancen- und Risikobericht“ des Konzernlagebe-

richts.

Die ausgezahlten Fördermittel setzen sich im Betrach-

tungszeitraum wie folgt zusammen:

Mio. EUR 2011 2010

Stand 01.01. 36,8 36,1

Im Geschäftsjahr erhalten 0,9 0,9

Ertragswirksam im Geschäftsjahr 
vereinnahmt 0,9 0,2

Stand 31.12. 36,8 36,8

23.  Zahlungsmittel und Zahlungs mittel-
äquivalente

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Kassenbestand/Schecks 0,3 0,3

Guthaben bei Kreditinstituten 23,5 36,4

23,8 36,7

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalen-

te umfassen Schecks, Kassenbestand und Gutha-

ben bei Kreditinstituten. Ebenfalls sind grundsätzlich 

Finanztitel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis 

zu drei Monaten in dieser Position enthalten. Abwei-

chend zur Darstellung in der Konzernbilanz enthält der 

Zahlungsmittelfonds der Finanzierungsrechnung zum 

31. Dezember 2010 Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente in Höhe von 1,3 Mio. EUR, die den auf-

zugebenden Geschäftsbereichen zuzuordnen sind. 

Zum 31. Dezember 2011 enthalten die aufgegebenen 

Geschäftsbereiche bzw. Veräußerungsgruppen keine 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

24. Eigenkapital

Die einzelnen Bestandteile des Eigenkapitals sowie 

 ihre Entwicklung in den Jahren 2010 und 2011 erge-

ben sich aus der Eigenkapitalveränderungsrechnung 

des Conergy Konzerns.

Grundkapital

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 

25. Februar 2011 stimmten die Aktionäre für die He-

rabsetzung des Grundkapitals der Conergy AG von 

398.088.928 EUR, eingeteilt in 398.088.928 auf den 

Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stück-

aktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 

von 1,00 EUR je Aktie, auf 49.761.116 EUR, eingeteilt in 

49.761.116 auf den Inhaber lautende Stückaktien, und 

damit für eine Zusammenlegung der Aktien im Ver-

hältnis von 8 zu 1. Der Beschluss der Kapitalherabset-

zung wurde am 23. Juni 2011 in das Handelsregister 

der Gesellschaft eingetragen. In unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der Herabsetzung des Grundkapi-

tals wurde dieses sodann um bis zu 187.790.283 EUR 

erhöht. Den Altaktionären wurde dabei ein Bezugs-

recht eingeräumt. Zugleich wurde einem Teil der bis-

herigen Kreditgeber unter dem syndizierten Kreditver-

trag 2007 die Möglichkeit eingeräumt, in dem Umfang, 

in dem Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden oder als 

freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen waren, neue Aktien der Gesellschaft ge-

gen Einbringung von Darlehensforderungen gegen 

die Gesellschaft zu zeichnen. Während der zweiwö-

chigen Bezugsfrist für die Zeichnung der neuen Akti-

en durch die Altaktionäre, die am 12. Juli 2011 ende-

te, wurde das Bezugsrecht für insgesamt 13.226.962 

neue Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-

kapitals in Höhe von insgesamt 13.226.962 EUR zum 

Bezugspreis von 1,05 EUR je neue Aktie ausgeübt. 

Im Anschluss daran zeichnete ein Teil der Kreditge-

ber des syndizierten Kreditvertrags 2007 insgesamt 

96.807.229 neue Aktien gegen Einbringung von Dar-

lehensforderungen gegen die Gesellschaft, wobei die 

eingebrachten Darlehensforderungen hierbei mit ei-

nem Abschlag von 40 Prozent auf den Nominalbe-

trag bewertet wurden. Damit beträgt das Grundkapital 

der Conergy AG nach Abschluss der Kapitalmaßnah-
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men 159,8  Mio.  EUR. Die Eintragung der Durchfüh-

rung der Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinla-

gen in das Handelsregister der Gesellschaft erfolgte 

am 21.  Juli 2011.

Gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapi-

tal der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2014 um insgesamt 

bis zu 100.000.000 EUR durch ein- oder mehrmalige 

Ausgabe von insgesamt bis zu 100.000.000 neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Den Aktionären 

steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Ak-

tien können auch von einem oder mehreren Kreditins-

tituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, das Bezugsrecht 

der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- 

oder mehrmalig auszuschließen: (a) soweit es erfor-

derlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Be-

zugsrecht der Aktionäre auszunehmen; (b) soweit es 

erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewäh-

ren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 

Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs-

pflicht als Aktionär zustünde; (c) soweit die neuen Ak-

tien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der 

auf die neu auszugebenden Aktien insgesamt entfal-

lende anteilige Betrag des Grundkapitals den Betrag 

von insgesamt 39.808.892 EUR oder, sollte dieser Be-

trag niedriger sein, von insgesamt 10,0 Prozent des 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum Zeit-

punkt der erstmaligen Ausübung dieser Ermächti-

gung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet 

(„Höchstbetrag“) und der Ausgabepreis der neu aus-

zugebenden Aktien den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-

tung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 

Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet; (d) 

soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen, insbe-

sondere in Form von Unternehmen, Teilen von Unter-

nehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Forde-

rungen ausgegeben werden.

Auf den Höchstbetrag nach lit. (c) des vorgenannten 

Absatzes ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

anzurechnen, der auf neue oder auf zuvor erworbene 

eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit die-

ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben oder veräußert werden, sowie der an-

teilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien ent-

fällt, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 

mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer 

Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. auszuge-

ben sind, sofern die Schuldverschreibungen während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausga-

be festzulegen. 

Der Vorstand ist ferner gemäß § 5 Abs. 9 der Satzung in 

der Fassung der Beschlüsse der ordentlichen Haupt-

versammlung vom 5. Oktober 2010, eingetragen in das 

Handelsregister am 23. Februar 2011, ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 4. Oktober 2015 um insgesamt 

bis zu 99.044.464,00 EUR durch ein- oder mehrmalige 

Ausgabe von insgesamt bis zu 99.044.464 neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Den Aktionären 

steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Ak-

tien können auch von einem oder mehreren Kreditins-

tituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist in diesem Zusammenhang ermächtigt, 

das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ein– oder mehrmalig auszuschließen: (a) 

soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge 

von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; (b) 

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Op-

tions- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflich-

ten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/

oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-

währen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 

bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wand-

lungspflicht als Aktionär zustünde; (c) soweit die neuen 

Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Beteiligungen 

an Unternehmen, Forderungen, oder zur Bedienung 

von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. -pflichten 

ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 

Aktienausgabe festzulegen.
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Das Grundkapital ist gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung 

der Gesellschaft in der Fassung der Beschlüsse der 

Hauptversammlung vom 5. Oktober 2010, eingetra-

gen in das Handelsregister am 23. Februar 2011, um 

bis zu 199.044.464,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 

199.044.464 neuen, auf den Inhaber lautenden Stamm-

aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf 

die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von 1,00 EUR bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 

der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/

oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der 

Hauptversammlung vom 5. Oktober 2010 unter Tages-

ordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung von der 

Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelba-

ren Beteiligungsgesellschaften gegen Barleistung be-

geben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht 

auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-

sellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht be-

gründen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 

durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungsrech-

ten Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung 

verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur 

Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien oder 

neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten 

Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien neh-

men vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrech-

ten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Vorstand ist gemäß § 71 Abs. 1 AktG berechtigt, 

in den folgenden Fällen eigene Aktien der Gesellschaft 

zu erwerben: (a) wenn der Erwerb notwendig ist, um 

einen schweren, unmittelbar bevorstehenden Scha-

den von der Gesellschaft abzuwenden; (b) wenn die 

Aktien Personen, die im Arbeitsverhältnis zur Gesell-

schaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 

stehen oder standen, zum Erwerb angeboten werden 

sollen; (c) wenn der Erwerb geschieht, um Aktionäre in 

bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Fällen mit Akti-

en abzufinden; (d) wenn der Erwerb unentgeltlich ge-

schieht; (e) durch Gesamtrechtsnachfolge und (f) auf-

grund eines Beschlusses der Hauptversammlung zur 

Einziehung nach den Vorschriften über die Herabset-

zung des Grundkapitals. In den Fällen der Buchsta-

ben (a) bis (c) dürfen auf die zu diesen Zwecken er-

worbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der 

Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erwor-

ben hat und noch besitzt, nicht mehr als 10 Prozent 

des Grundkapitals entfallen.

Im Geschäftsjahr erfolgte keine Inanspruchnahme die-

ser Ermächtigungen durch den Vorstand, so dass die 

Ermächtigungen unverändert ihrer Höhe und ihrem In-

halt nach vorliegen.

Die Conergy AG verfügt derzeit über keine Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien aufgrund eines Haupt-

versammlungsbeschlusses nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. 

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage umfasst den bei Ausgabe der Ak-

tien der Conergy AG über den rechnerischen Nennbe-

trag der ausgegebenen Aktien hinausgehenden Aus-

gabebetrag. Sie steht den Aktionären grundsätzlich 

nicht für Ausschüttungszwecke zur Verfügung. Dar-

über hinaus werden hierunter die über den rechneri-

schen Nennbetrag der Aktien gezahlten bzw. erhalte-

nen Beträge beim Rückkauf bzw. beim Verkauf eigener 

Aktien erfasst.

Aufgrund einer Rückerstattung der Commerzbank AG 

wegen überzahlter Honorare aus der Kapitalerhöhung 

2008 abzüglich der darauf entfallenden latenten Steu-

ern erhöhte sich die Kapitalrücklage im Geschäfts-

jahr 2010 um 2,1 Mio. EUR auf 323,9 Mio. EUR.

Im Geschäftsjahr 2011 verringerte sich die Kapitalrück-

lage zunächst aufgrund der Kapitalherabsetzung um 

319,0 Mio. EUR. Durch die daran anschließende Kapi-

talerhöhung nahm die Kapitalrücklage durch das Auf-

geld der Bareinlage (0,7 Mio. EUR) und der Sachein-

lage (4,8 Mio. EUR) zu. Ferner wurden die Kosten der 

Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR abzüglich 

der darauf entfallenden latenten Steuern in Höhe von 

1,2 Mio. EUR in Abzug gebracht. 

Sonstige Rücklagen

Unter den sonstigen Rücklagen werden neben den 

Einstellungen aus kumulierten Periodenergebnissen 

die direkt im Eigenkapital zu erfassenden Aufwands- 

und Ertragsposten und die Ausgleichsposten aus der 

Währungsumrechnung ausgewiesen. Die kumulierten 

Periodenergebnisse enthalten die in der Vergangen-

heit erzielten und nicht ausgeschütteten Ergebnisse 

der Conergy AG und der in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Tochterunternehmen.
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Minderheitenanteile

Minderheitenanteile bestehen an der Conergy  Ceská 

Republika s. r. o. (Tschechische Republik) und Sun-

Technics Energy Systems Private Limited (Indien).

Anhang | 

25. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich im Geschäfts-

jahr wie folgt:

Mio. EUR Gewährl eistung
Restruk- 

tu rierung
Rechts– 

 streitigkeiten Sonstige Summe

Stand zum 01.01.2011 28,8 1,5 1,3 20,7 52,3

 Davon langfristig 27,4 – – 14,1 41,5

Konzernkreisänderung – 0,4 – 0,0 – – 0,4

Zuführung 9,6 10,8 1,3 5,4 27,1

Verbrauch – 2,3 – 1,0 – 0,5 – 6,6 – 10,4

Auflösung – 4,7 0,0 – 0,4 – 3,0 – 8,1

Aufzinsung 0,8 – 0,0 0,4 1,2

Umgliederung in die kurzfristigen Schulden – 3,4 – – – 0,2 – 3,6

Währungsänderungen 0,0 – 0,0 0,0 0,0

Stand zum 31.12.2011 28,4 11,3 1,7 16,7 58,1

 Davon langfristig 27,0 – – 12,3 39,3

Die Rückstellungen für Gewährleistungen wurden für 

erwartete Nacharbeiten an abgeschlossenen Groß-

projekten und Gewährleistungen im Rahmen der Pro-

dukt- und Leistungsgarantien für selbst hergestellte 

Erzeugnisse und Handelswaren gebildet. 

Die Rückstellungen für Restrukturierung beinhalten nur 

die den Restrukturierungsmaßnahmen direkt zuorden-

baren Aufwendungen, die notwendig für die Restruktu-

rierung sind und nicht mit dem zukünftigen operativen 

Geschäft in Verbindung stehen. Die Zuführungen im 

Geschäftsjahr 2011 sind vor allem aus der Umstellung 

der Modulproduktion in Frankfurt (Oder) begründet. 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentli-

chen drohende Verluste aus Dienstleistungsverträgen.

Durch die Zeile „Umgliederung in die kurzfristigen 

Schulden“ werden die entsprechenden Abgänge der 

den nicht fortzuführenden Geschäftsbereichen und 

Veräußerungsgruppen zuzuordnenden Schulden ge-

mäß IFRS 5 dargestellt.

Personalverpflichtungen, wie z. B. bilanzielle Vorsor-

gen für variable und individuelle Einmalzahlungen, Ur-

laubsansprüche sowie sonstige Personalkosten, wer-

den unter den übrigen Schulden ausgewiesen.
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26. Stock-Options-Programm

Einzelzusagen im Rahmen der aktienbasierten Ent-

lohnung eröffnen dem Unternehmen die Möglichkeit, 

Vergütungsbestandteile an den Aktienkurs oder an 

dessen zukünftige Wertentwicklung zu knüpfen. Die 

Conergy AG betreibt daher für Mitglieder des Vor-

stands ein aktienbasiertes Vergütungssystem auf Ba-

sis von Wertsteigerungsrechten auf Aktien (Stock 

Appreciation Rights = AWR) der Conergy AG. Das ak-

tienbasierte Vergütungsprogramm in Form von Aktien-

wertsteigerungsrechten stellt eine anteilsbasierte Ver-

gütung mit Barwertausgleich im Sinne von IFRS 2 dar.

Ausgewählte Mitarbeiter waren im Geschäftsjahr 2010 

zur Teilnahme an einem Long-Term-Incentive-Program 

(LTIP 2010) berechtigt. Bei den AWR handelte es sich 

um Optionen, die dem Inhaber das Recht auf Zahlung 

eines Barbetrags zugestehen, dessen Höhe der Diffe-

renz zwischen dem Aktienkurs der Conergy AG und 

dem Ausübungspreis entspricht. Die Optionen be-

saßen eine Laufzeit von vier Jahren und eine Sperr-

frist von anderthalb Jahren nach Ausgabe der AWR. 

Innerhalb des Ausübungszeitraums dürften die AWR 

jederzeit, jedoch frühestens nach mindestens ein-

maligem Eintritt eines Erfolgsziels ausgeübt werden. 

Dabei war das Erfolgsziel an einen bestimmten Akti-

enkurs der Conergy AG an 30 aufeinanderfolgenden 

Handelstagen geknüpft. Sofern das Erfolgsziel wäh-

rend der ersten 18 Monate nicht eintritt, verfallen die 

AWR am Ende der Sperrfrist wertlos. Aufgrund der Ak-

tienkursentwicklung der Conergy AG in 2011 sind die 

entsprechenden AWR verfallen. Ein Long-Term-Incen-

tive-Program für das Geschäftsjahr 2011 wurde nicht 

erneut aufgelegt.

Mitglieder des Vorstands nehmen an einem aktienba-

sierten Vergütungsprogramm in Form von Aktienwert-

steigerungsrechten teil, das Bestandteil der variablen 

Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder ist. Bemes-

sungsbasis für die AWR ist ein individueller Prozentwert 

der jährlichen variablen Vergütung (Zielbetrag). In Abhän-

gigkeit von dem gewichteten Durchschnittskurs der letz-

ten 30 Börsenhandelstage des Geschäftsjahres, für das 

die Vergütung geschuldet wird, wird die Anzahl der fikti-

ven Aktien bestimmt. In Abhängigkeit der Kursentwick-

lung der Conergy Aktie bezogen auf eine vierjährige Per-

formance-Periode im Vergleich zum Ausgabezeitpunkt 

wird nach Ablauf des Programms an die Teilnehmer ein 

Betrag von maximal 250 Prozent des Zielbetrags ausge-

zahlt, wobei die Wertermittlung auf Basis des gewichte-

ten Durchschnittskurses der letzten 30 Börsenhandels-

tage vor dem Auszahlungsdatum erfolgt.

Mit Beendigung der Dienstverhältnisse verfielen die 

ausgegebenen Aktien-Optionsprogramme für einzelne 

Mitglieder des Vorstands. Im Berichtsjahr wurde aus 

diesem Optionsprogramm insgesamt ein Ertrag von 

56 TEUR (Vorjahr: Aufwand von 27 TEUR) erfasst, der 

unter den Personalaufwendungen ausgewiesen wird. 

Für die aktienbasierten Vergütungsprogramme wurde 

zum 31. Dezember 2011 eine Schuld i. H. v. 44 TEUR 

(Vorjahr: 100 TEUR) berücksichtigt.

27. Finanzschulden

Insgesamt setzen sich die Finanzschulden wie folgt 

zusammen:

Mio. EUR Gesamt
bis 1 
Jahr

1 bis 5 
Jahre

über 5 
Jahre

Stand zum 31.12.2011

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 124,9 53,1 71,8 – 

Derivative Finanzinstru-
mente – – – – 

Sonstige Finanzschulden 16,4 0,5 – 15,9

Gesamt 141,3 53,6 71,8 15,9

Stand zum 31.12.2010

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 277,7 277,7 – – 

Derivative Finanz-
instrumente 1,0 1,0 – – 

Sonstige Finanzschulden 12,9 1,8 – 11,1

Gesamt 291,6 280,5 – 11,1

Zur Sicherung einer ausreichenden Liquidität hatten 

die Conergy AG, die Momentum Renewables GmbH 

(vormals EPURON GmbH), die Conergy SolarModule 

GmbH & Co. KG und die Conergy Deutschland GmbH 

am 31. Juli 2007 mit ursprünglich 23 Banken unter Füh-

rung der Commerzbank AG, der Dresdner Bank AG und 

der WestLB AG einen syndizierten Kreditvertrag über 

insgesamt 600 Mio. EUR abgeschlossen (400 Mio. EUR 

Barkredit und 200 Mio. EUR Aval- und Akkreditivlinie) 

(„syndizierter Kreditvertrag 2007“). Der in zwei Tranchen 

eingeteilte Barkredit diente der Finanzierung der Errich-

tung der Solarmodulfabrik in Frankfurt (Oder) (Tranche 

A) sowie der Finanzierung des Betriebsmittelbedarfs 

der Conergy Gruppe (Tranche B mit einer Betriebsmit-

tellinie in Höhe von 250 Mio. EUR). Zusätzlich stand ei-

ne Aval- und Akkreditivlinie in Höhe von 200 Mio. EUR 

zur Verfügung. Tranche A in Höhe von 150 Mio. EUR war 

grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2011 in halbjähr-

lichen Tilgungsraten, beginnend vom 30. Juni 2008, zu-

rückzuführen. Tranche B in Höhe von 250 Mio. EUR war 

ursprünglich am 31. Juli 2010 zur Rückzahlung fällig. 



 

Vorstand und Aufsichtsrat 

Konzernlagebericht 

 Konzernabschluss 

Weitere Informationen

135

Conergy hatte sich ursprünglich am 29. Juli 2010 mit 

den finanzierenden Banken auf die Verlängerung ihrer 

sämtlichen Kredite bis Ende 2011 geeinigt. Darüber hi-

naus hatten sich die Parteien darauf geeinigt, die drei 

noch ausstehenden Raten für das Tilgungsdarlehen 

(Tranche A) ebenfalls bis Ende 2011 auszusetzen. Die-

se Vereinbarungen standen unter bestimmten Bedin-

gungen. In diesem Zusammenhang hatten das Banken-

konsortium und Conergy vereinbart, eine unabhängige 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem Gutach-

ten zur Geschäftsentwicklung (Independent Business 

Review) zu beauftragen. Diese kam zu dem Schluss, 

dass eine Anschlussfinanzierung des derzeitigen Kre-

dits über den 31. Dezember 2011 hinaus ohne Stärkung 

der Kapitalbasis eher unwahrscheinlich ist. Mit diesem 

Schluss trat eine der vereinbarten auflösenden Bedin-

gungen ein und das Fälligkeitsdatum sämtlicher Kredi-

te verkürzte sich daraufhin auf den 21. Dezember 2010. 

Am 17. Dezember 2010 verständigte sich die Gesell-

schaft mit ihren Kreditgebern in einem Restructuring 

Term Sheet auf ein Sanierungskonzept, welches im We-

sentlichen durch die Refinanzierung der bestehenden 

Kreditverbindlichkeiten im Rahmen einer kombinierten 

Bar- und Sachkapitalerhöhung gekennzeichnet war. Im 

Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzeptes wur-

de auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 

25. Februar 2011 eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 

8:1 beschlossen. Der Beschluss der Kapitalherabsetzung 

wurde am 23. Juni 2011 in das Handelsregister der Ge-

sellschaft eingetragen. Unmittelbar nach der Herabset-

zung des Grundkapitals schloss sich die am 25. Februar 

2011 ebenso beschlossene kombinierte Bar- und Sachka-

pitalerhöhung an. Während einer zweiwöchigen Bezugs-

frist, die am 12. Juli 2011 endete, übten Aktionäre das ge-

währte Bezugsrecht für insgesamt 13.226.962 EUR zum 

Bezugspreis von 1,05 EUR je neue Aktie aus.  Einem Teil 

der bisherigen Kreditgeber unter dem syndizierten Kre-

ditvertrag 2007 wurde ferner die Möglichkeit eingeräumt, 

in dem Umfang, in dem Bezugsrechte nicht ausgeübt 

wurden oder als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Ak-

tionäre ausgeschlossen waren, neue Aktien der Gesell-

schaft gegen Einbringung von Darlehensforderungen 

gegen die Gesellschaft zu zeichnen. Nach Ablauf der Be-

zugsfrist zeichnete ein Teil der Kreditgeber des syndizier-

ten Kreditvertrags 2007 insgesamt 96.807.229 neue Akti-

en gegen Einbringung von Darlehensforderungen gegen 

die Gesellschaft, wobei die eingebrachten Darlehensfor-

derungen hierbei mit einem Abschlag von 40 Prozent auf 

den Nominalbetrag bewertet wurden. Die Eintragung der 

Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sach-

einlagen in das Handelsregister der Gesellschaft erfolgte 

am 21. Juli 2011. Durch diese Maßnahmen realisierte die 

Conergy AG eine Gesamtentlastung bei den Schulden in 

Höhe von 182,6 Mio. EUR. 

Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung am 21. Juli 

2011 trat der neue Kreditvertrag (syndizierter Kredit-

vertrag 2011) in Kraft und trat nach Rückführung des 

syndizierten Kreditvertrages 2007 an dessen Stelle. 

Die Conergy AG und die Conergy SolarModule GmbH 

& Co. KG als Darlehensnehmerinnen sowie weitere we-

sentliche Gesellschaften der Conergy Gruppe als Ga-

ranten und 10 Banken unter Führung der Commerz-

bank International S.A., Luxembourg, haben diesen 

neuen Kreditvertrag am 8. Juli 2011 mit einem Ge-

samtvolumen von 263,1 Mio. EUR abgeschlossen. 

Der syndizierte Kreditvertrag 2011 ist im Wesentlichen in 

gleichem Umfang besichert wie der syndizierte Kredit-

vertrag 2007. Wie bei derartigen Refinanzierungen üb-

lich, wurden die für den syndizierten Kreditvertrag 2007 

gewährten Sicherheiten freigegeben und neue Sicher-

heiten für den Darlehensvertrag vom 8. Juli 2011 bestellt. 

Zum Teil blieben die unter dem syndizierten Kreditver-

trag 2007 bestellten Kreditsicherheiten in geänderter 

Form bestehen; die den jeweiligen Kreditsicherheiten 

zugrunde liegenden Verträge wurden im Wesentlichen 

dahingehend geändert, dass die bestehenden Kredit-

sicherheiten nunmehr die Verbindlichkeiten aus dem 

syndizierten Kreditvertrag 2011 der Zurich Insurance 

plc, Niederlassung Deutschland und (teilweise) der eu-

ro delkredere GmbH & Co. KG sichern. Der syndizier-

te Kreditvertrag 2011 ist damit insbesondere besichert 

durch die Verpfändung sämtlicher Geschäftsanteile 

an der  Conergy Deutschland GmbH, voltwerk electro-

nics GmbH, Mounting Systems GmbH, Conergy Solar-

Module GmbH & Co. KG, Conergy SolarModule Ver-

waltungs GmbH, Conergy Services GmbH,  Conergy 

 Real Estate Verwaltungs GmbH, Conergy Real Estate 

GmbH & Co. KG,  Momentum Renewables GmbH (bis-

lang:  EPURON GmbH), Conergy Inc. (USA) und  Conergy 

Projects Inc. (USA) sowie an der Conergy Pty. Ltd. 

(Australien). Daneben hat Conergy grundsätzlich erst-

rangige Sicherheiten an allen wesentlichen Vermögens-

werten zugunsten der Kreditgeber bestellt bzw. an einen 

Sicherheitentreu händer übereignet, verpfändet oder ab-

getreten.

Der in drei Tranchen eingeteilte syndizierte Kredit-

vertrag 2011 dient mit seiner Tranche A in Höhe von 

71,8  Mio. EUR der Refinanzierung bestehender Ver-

bindlichkeiten unter dem syndizierten Kreditvertrag 

2007, mit seiner Tranche B, einer revolvierenden Kre-

ditlinie in Höhe von 50,0 Mio. EUR, der Deckung des 

Betriebsmittelbedarfs und sonstiger definierter opera-

tiver Zwecke der Conergy Gruppe und schließlich mit 

Anhang | 
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seiner Tranche C in Höhe von bis zu 141,3 Mio. EUR 

der Refinanzierung bestehender Avale sowie der De-

ckung weiteren Avalbedarfs. Sämtliche Tranchen sind 

grundsätzlich vier Jahre nach erster Inanspruchnahme 

in voller Höhe zur Rückzahlung fällig, wobei jedoch re-

volvierende Darlehen, die unter Tranche B in Anspruch 

genommen worden sind, am Ende ihrer jeweiligen Zins-

periode zurückzuzahlen bzw. ohne tatsächliche Rück-

zahlung und Neuausreichung in eine neue Zinsperiode 

zu überführen sind und bis einen Monat vor dem End-

fälligkeitstag in Anspruch genommen werden können.

Die einzelnen Tranchen des syndizierten Kreditver-

trages 2011 werden zu einem variablen Satz ver-

zinst, der der Summe aus der anwendbaren  Marge, 

dem  EURIBOR (bzw. im Fall einer Fremdwährung 

 LIBOR) für die gewählte Zinsperiode und den regu-

latorischen Kosten (jeweils wie im Kreditvertrag defi-

niert) entspricht. Falls die Conergy AG, die Conergy 

Solar Module GmbH & Co. KG oder ein Garant unter 

dem syndizierten Kreditvertrag 2011 einen fälligen 

und zahlbaren Betrag nicht rechtzeitig zahlt, sieht der 

syndizierte Kreditvertrag 2011 einen Margenaufschlag 

von 1 Prozent p. a. vor. 

Im Fall von Kapitalaufnahmen am Kapitalmarkt, des Ver-

kaufs von Vermögensgegenständen sowie bei der Er-

langung von Versicherungsansprüchen ist Conergy ver-

pflichtet, soweit keiner der im syndizierten Kreditvertrag 

2011 aufgeführten Ausnahmetatbestände eingreift, die 

Nettoerlöse zunächst zur vorzeitigen Rückführung rück-

ständiger Zinsen und Kosten zu verwenden; sollten kei-

ne Zinsen oder Kosten ausstehen, sind Nettoerlöse zur 

Tilgung von Tranche A bzw. (nach vollständiger Rück-

führung von Tranche A) Tranche B zu verwenden. 

Darüber hinaus enthält der syndizierte Kreditvertrag 

2011 weitere marktübliche Bestimmungen zu freiwil-

ligen Sondertilgungen sowie zu Pflichtsondertilgun-

gen. Der syndizierte Kreditvertrag 2011 enthält Auf-

lagen, die auf den operativen Gestaltungsspielraum 

der Conergy Gruppe Einfluss haben. So gelten wäh-

rend der gesamten Vertragslaufzeit bestimmte Aufla-

gen, die unter anderem die Möglichkeiten der Conergy 

Gruppe einschränken, Sicherheiten an Vermögenswer-

ten zu bestellen, Vermögenswerten zu veräußern, sich 

an Joint Ventures zu beteiligen, weitere Unternehmen 

oder Geschäftsbereiche zu erwerben, weitere Finanz-

verbindlichkeiten einzugehen, Kredite auszureichen, 

Garantien zu gewähren oder Leasingverbindlichkeiten 

einzugehen oder bestimmte Umstrukturierungsmaß-

nahmen vorzunehmen. Jede Verletzung der eingegan-

genen Verhaltenspflichten löst (teilweise nach Ablauf 

einer Heilungsfrist) ein außerordentliches Kündigungs-

recht der Kreditgeber aus, die in diesem Fall zur sofor-

tigen Fälligstellung berechtigt sind. 

Daneben bestehen sonstige Kündigungsrechte der Kredit-

geber, etwa wenn Zusicherungen unter dem syndizier-

ten Kreditvertrag 2011 nicht wahrheitsgemäß abgegeben 

werden (können), ein Insolvenzfall bei einer deutschen 

oder einer anderweitig wesentlichen Tochtergesellschaft 

auftritt, Gläubiger wegen einer Forderung in Höhe von 

mehr als 5,0 Mio. EUR die Einzelzwangsvollstreckung 

gegen Conergy betreiben, wenn gruppenangehörige 

Gesellschaften mit Finanzverbindlichkeiten (gleich wel-

cher Art) in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. EUR oder mehr 

in Zahlungsverzug geraten oder Gläubiger derartiger 

Finanz verbindlichkeiten berechtigt sind, diese aufgrund 

des Eintritts eines Kündigungsgrundes (gleich welcher 

Art) vorzeitig fällig zu stellen. Die Conergy AG und an-

dere Konzerngesellschaften dürfen Gewinne/Dividenden 

nur ausschütten, sofern ein vordefinierter Verschuldens-

grad in dem der vorgesehenen Ausschüttung unmittelbar 

vorhergehenden Kalenderquartal erfüllt wurde. Zudem 

ist kein Darlehensgeber ab dem Zeitpunkt eines Kont-

rollwechsels verpflichtet, ein Zahlungsverlangen eines 

Darlehensnehmers zu erfüllen. Außerdem besteht unter 

Umständen ein durch jede Bank einzeln ausübbares au-

ßerordentliches Kündigungsrecht der Kreditgeber. Inner-

halb der ersten drei Jahre nach der ersten Ziehung unter 

dem Darlehensvertrag stehen die vorbezeichneten Rech-

te allerdings nur Darlehensgebern zu, die aufgrund ihrer 

gesellschaftsinternen Bestimmungen oder aufgrund auf-

sichtsrechtlicher Vorgaben wegen des Kontrollwechsels 

nicht mehr Darlehensgeber sein dürfen.

Der Kreditvertrag enthält umfangreiche Informations-

pflichten zugunsten der finanzierenden Banken. Zu-

dem ist die Gesellschaft verpflichtet, ab 2014 be-

stimmte Finanzkennzahlen (sog. Financial Covenants) 

einzuhalten. Die Festlegung der einzuhaltenden 

Finanz kennzahlen soll im Dezember 2013 zwischen 

der Gesellschaft und den Kreditgebern einvernehm-

lich erfolgen. Bei fehlender Einigung basieren die 

Finanz kennzahlen auf der Planung der Gesellschaft 

bis 2014, jeweils mit Risikoabschlägen. Eine Verlet-

zung der dann ab 2014 geltenden Finanzkennzahlen 

kann ein Recht der Banken zur vorzeitigen Kündigung 

der Kredittranchen begründen. 
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28.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

haben regelmäßig kurze Restlaufzeiten. Die Buchwerte 

entsprechen im Wesentlichen den beizulegenden Zeit-

werten dieser Verbindlichkeiten.

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 88,2 161,7

Davon

 Erhaltene Anzahlungen 8,3 12,2

29. Übrige Schulden

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Übrige Schulden 22,7 30,1

Davon

  Schulden aus der Entgeltabrech-
nung mit Mitarbeitern 9,5 12,3

  Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Finanzamt 4,4 9,2

  Rechnungsabgrenzungen 2,1 2,8

  Aufwandsabgrenzungen 1,9 3,3

  Schulden im Rahmen der sozialen 
Sicherheit 0,4 0,6

  Sonstige übrige Schulden 4,4 1,9

 Langfristig 1,8 2,0

Die Schulden aus der Entgeltabrechnung mit Mitarbei-

tern beinhalten u. a. Personalverpflichtungen wie z. B. 

bilanzielle Vorsorgen für variable und individuelle Ein-

malzahlungen, Urlaubsansprüche sowie sonstige Per-

sonalkosten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in 

Höhe von 4,4 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR) betref-

fen hauptsächlich Einfuhrumsatzsteuerverbindlichkei-

ten und sind innerhalb eines Jahres fällig.

In den sonstigen übrigen Schulden von 4,4 Mio. EUR 

(Vorjahr: 2,0 Mio. EUR) ist eine Vielzahl im Einzelnen 

unwesentlicher Sachverhalte in den Tochterunterneh-

mungen erfasst.

30.  Berichterstattung zu Finanzinstrumenten

Das Risikomanagementsystem des Conergy Konzerns 

für das Kreditrisiko, das Liquiditätsrisiko und die ein-

zelnen Marktrisiken (Zinsrisiken, Währungsrisiken und 

sonstige Preisrisiken) wird in Anhangangabe 5 sowie 

im Risikobericht des Konzernlageberichts dargestellt.

Anhang | 
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30.1  Informationen zu Finanzinstrumenten 
nach Kategorien

Die nachfolgende Tabelle stellt die Buchwerte und die 

beizulegenden Zeitwerte der einzelnen finanziellen 

Vermögenswerte und Schulden für jede einzelne Kate-

gorie von Finanzinstrumenten dar und leitet diese auf 

die entsprechende Bilanzposition über. Da die Bilanz-

position „Übrige Vermögenswerte“ sowohl Finanzin-

strumente als auch nicht finanzielle Vermögenswerte 

(z. B. Forderungen gegen das Finanzamt oder Rech-

nungsabgrenzungen) enthält, dient die Spalte „Nicht 

finanzielle Vermögenswerte“ einer entsprechenden 

Überleitung.

Buchwerte und beizulegende Zeitwerte der Finanzinstrumente

31.12.2011

Zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet

Zum beizule-
genden Zeitwert 

bewertet

Nicht finanzielle 
Vermögens-

werte

Mio. EUR Buchwert
Beizulegender 

Zeitwert Buchwert Buchwert
Buchwert 

in der Bilanz

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 83,2 – – – 83,2

 Ausleihungen und Forderungen 83,2 83,2 – – 83,2

Finanzielle Vermögenswerte 9,7 – 0,2 – 9,9

 Ausleihungen und Forderungen 9,7 9,7 – – 9,7

 Derivate in Sicherungsbeziehung – – 0,2 – 0,2

Übrige Vermögenswerte 18,1 – – 10,0 28,1

 Ausleihungen und Forderungen 18,1 18,1 – – 18,1

 Nicht finanzielle Vermögenswerte – – – 10,0 10,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente 23,8 – – – 23,8

 Ausleihungen und Forderungen 23,8 23,8 – – 23,8

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 134,8 – 0,2 – 135,0

 Davon Ausleihungen und Forderungen 134,8 – 0,2 – 135,0

Finanzschulden 141,3 – – – 141,3

  Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet 141,3 141,3 – – 141,3

 Derivate in Sicherungsbeziehung – – – – – 

 Zu Handelszwecken gehaltene 
 Verbindlichkeiten – – – – – 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 88,2 – – – 88,2

 Zu fortgeführten Anschaffungs- 
 kosten bewertet 88,2 88,2 – – 88,2

Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 229,5  – – – 229,5
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Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzin-

strumente werden aufgrund ihrer Inputfaktoren gemäß 

Stufe 2 bewertet.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen, übrige Ver-

mögenswerte und kurzfristige finanzielle Vermögens-

werte haben überwiegend kurze Restlaufzeiten. Daher 

entsprechen deren Buchwerte zum Abschlussstichtag 

im Wesentlichen den beizulegenden Zeitwerten.

Der beizulegende Zeitwert der langfristigen finanzi-

ellen Vermögenswerte mit Restlaufzeiten über einem 

Jahr entspricht den Barwerten der mit den Vermö-

genswerten verbundenen Zahlungen unter Berück-

sichtigung der jeweils aktuellen Zinsparameter.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen so-

wie Finanzschulden haben regelmäßig kurze Restlauf-

zeiten bzw. eine variable Verzinsung. Ihre Buchwerte 

entsprechen daher den beizulegenden Zeitwerten.

Anhang | 

Buchwerte und beizulegende Zeitwerte der Finanzinstrumente

31.12.2010

Zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet

Zum beizule-
genden Zeitwert 

bewertet

Nicht finanzielle 
Vermögens-

werte

Mio. EUR Buchwert
Beizulegender 

Zeitwert Buchwert Buchwert
Buchwert 

in der Bilanz

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 103,2 – – – 103,2

 Ausleihungen und Forderungen 103,2 103,2 – – 103,2

Finanzielle Vermögenswerte 6,2 – – – 6,2

 Ausleihungen und Forderungen 6,2 6,2 – – 6,2

Übrige Vermögenswerte 37,5 – – 27,3 64,8

 Ausleihungen und Forderungen 37,5 37,5 – – 37,5

 Nicht finanzielle Vermögenswerte – – – 27,3 27,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente 36,7 – – – 36,7

 Ausleihungen und Forderungen 36,7 36,7 – – 36,7

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 183,6 – – – 183,6

 Davon Ausleihungen und Forderungen 183,6 – – – 183,6

Finanzschulden 290,6 – 1,0 – 291,6

  Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet 290,6 290,6 – – 290,6

 Derivate in Sicherungsbeziehung – – – – –

 Zu Handelszwecken gehaltene 
 Verbindlichkeiten – – 1,0 – 1,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 161,7 – – – 161,7

 Zu fortgeführten Anschaffungs- 
 kosten bewertet 161,7 161,7 – – 161,7

Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 452,3 – 1,0 – 453,3
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 30.2  Nettogewinne und Nettoverluste aus 
Finanzinstrumenten

Die Nettogewinne und Nettoverluste werden durch 

erfolgswirksame Fair-Value-Änderungen, Wertmin-

derungen, erfolgswirksame Wertaufholungen, Wech-

selkursänderungen sowie durch Ausbuchungen be-

einflusst und sind in den sonstigen betrieblichen 

Erträgen bzw. Aufwendungen sowie dem Finanz-

ergebnis erfasst.

Nettoergebnis nach Bewertungskategorie

Mio. EUR 2011 2010

Ausleihungen und Forderungen –7,1 13,8

Bis zur Endfälligkeit gehaltene 
Finanzinvestitionen – – 

Zur Veräußerung verfügbare  
finanzielle Vermögenswerte – – 

Zu Handelszwecken gehaltene 
Finanzinstrumente – 2,2 0,8

Finanzielle Verbindlichkeiten  
bewertet zu fortgeführten  
Anschaffungskosten – 4,7 – 0,5

–14,0 14,1

Die Nettogewinne aus den Ausleihungen und Forde-

rungen in Höhe von – 7,1 Mio. EUR resultieren in Höhe 

von 1,6 Mio. EUR (Vorjahr: 12,7 Mio. EUR) aus Wäh-

rungsumrechnung und in Höhe von – 8,7 Mio. EUR 

(Vorjahr: Wertaufholung 1,1 Mio. EUR) aus der Wert-

berichtigung von Forderungen.

Der Nettoverlust der zu Handelszwecken gehaltenen 

Finanzinstrumente in Höhe von – 2,2 Mio. EUR (Vor-

jahr: Nettogewinn 0,8 Mio. EUR) betrifft die derivativen 

Finanzinstrumente.

Der Nettoverlust der finanziellen Verbindlichkeiten be-

wertet zu fortgeführten Anschaffungskosten in Höhe 

von – 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: – 0,5 Mio. EUR) resultiert 

aus der Währungsumrechnung.

30.3 Fälligkeitsanalyse 

Die folgende Tabelle zeigt die Summe der vertraglich 

vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszah-

lungen der finanziellen Verbindlichkeiten, derivativen 

Finanzinstrumente und sonstigen Verpflichtungen aus 

Miet- und Leasingverträgen, gegliedert nach Fälligkeit:

Mio. EUR
Buch - 
wert

Cash- 
flows 
bis 1 
Jahr

Cash- 
flows 

1 bis 5 
Jahre

Cash-
flows 

über 5 
Jahre

Stand zum 31.12.2011

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 124,9 57,1 90,7 – 

Derivative Finanz-
instrumente – – – – 

Sonstige Finanzschulden 16,4 0,5 – 15,9

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen 88,2 88,2 – – 

Sonstige Verpflichtungen 
aus Miet- und Leasing-
verträgen 30,4 11,4 16,8 2,2

Stand zum 31.12.2010

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 277,7 277,7 – – 

Derivative Finanz-
instrumente 1,0 1,0 – – 

Sonstige Finanzschulden 12,9 1,8 – 11,1

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen 161,7 161,7 – – 

Sonstige Verpflichtungen 
aus Miet- und Leasing-
verträgen 36,4 11,6 20,3 4,5

Die erwarteten Zahlungsausgänge für Zinsen aus fi-

nanziellen Verbindlichkeiten mit einer Fälligkeit bis ein 

Jahr betragen 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 8,0 Mio. EUR). In 

diesem Zusammenhang ist insbesondere das geplan-

te Refinanzierungskonzept 2011 zu beachten.

Zusätzlich bestehen jährliche Zahlungsverpflichtun-

gen in Höhe von 1,5 Mio. EUR für Betriebsgrundstücke 

der Produktionsstandorte Rangsdorf und Frankfurt 

(Oder), die im Wesentlichen das Zinsergebnis belasten 

und den sonstigen Finanzschulden zuzuordnen sind.

Die Buchwerte entsprechen im Wesentlichen den 

beizulegenden Zeitwerten dieser Verbindlichkeiten. 

Fremdwährungsbestände wurden zum Stichtagskurs 

umgerechnet. Änderungen der Cashflows können sich 

insbesondere durch Veränderungen des Zinsniveaus, 

der Fremdwährungskurse, vorzeitigen Tilgungen, Pro-

longationen sowie zukünftigen Neuabschlüssen von 

Verbindlichkeiten ergeben.
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30.4 Informationen zu Derivaten

Zum Jahresende bestanden die folgenden Geschäfte 

mit derivativen Finanzinstrumenten:

Der positive Marktwert der derivativen Finanzinstru-

mente in Höhe von 0,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 

2011 wird unter den finanziellen Vermögenswerten 

ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter 

den Finanzschulden.

Die maximale Kreditrisikoexposition am Abschluss-

stichtag ist der beizulegende Wert der derivativen Fi-

nanzinstrumente am Bilanzstichtag.

IFRS 7 fordert eine Sensitivitätsanalyse, welche Aus-

wirkungen hypothetische Änderungen der Wechselkur-

se am Bilanzstichtag auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage haben. Die Auswirkungen hypothetischer 

Wechselkursänderungen auf das Translationsrisiko 

fallen nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 7. Zur 

Ermittlung der Sensitivitäten wurde eine hypothetisch 

ungünstige Veränderung der Wechselkurse um 5 Pro-

zent zugrunde gelegt und dabei von einer gleichzei-

tigen Aufwertung aller Währungen gegenüber dem 

Euro, basierend auf den Jahresendkursen dieser Wäh-

rungen, ausgegangen. Der hypothetische Verlust aus 

derivativen und originären Finanzinstrumenten würde 

zum 31. Dezember 2011 10,4 Mio. EUR betragen und 

entfällt im Wesentlichen auf das Währungsrisiko aus 

USD-Verbindlichkeiten. 

Ein Anstieg aller relevanten Zinssätze um einen Pro-

zentpunkt hätte zum 31. Dezember 2011 ein um 

1,2 Mio. EUR schlechteres Finanzergebnis zur Folge 

gehabt. Ein Absinken aller relevanten Zinssätze hätte 

das Finanzergebnis um 1,2 Mio. EUR verbessert.

Sonstige Angaben

31.  Zu-/Abfluss der Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungs-

mittel und Zahlungsmitteläquivalente des Konzerns 

durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse im Laufe des 

Geschäftsjahres verändert haben. Die Kapitalfluss-

rechnung wurde entsprechend den Vorschriften des 

IAS 7 aufgestellt. Die Zahlungsströme werden dabei 

den drei Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Inves-

titionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Die Darstellung der Zahlungsströme der laufenden 

Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Metho-

de, die ausgehend vom operativen Ergebnis aus fort-

zuführenden Geschäftsbereichen (EBIT) durch Hin-

zu- und Abrechnung sämtlicher zahlungsunwirksamer 

Aufwendungen und Erträge den Zahlungsmittelüber-

schuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ermittelt. 

Der Cashflow des Investitions- und Finanzierungsbe-

reichs wird auf Basis der Ein- und Auszahlungen  direkt 

ermittelt.

Gemäß IFRS 5 sind Cashflows aus operativer, aus in-

vestiver Tätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit für 

das fortzuführende Geschäft und für die aufgegebenen 

Geschäftsbereiche getrennt anzugeben. Die separa-

te Angabe für die Zahlungsströme der aufgegebenen 

Geschäftsbereiche aus investiver Tätigkeit sowie aus 

Finanzierungstätigkeit erfolgt in der Anhang angabe 6.

Anhang | 

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Nominalwert
Positiver 

Marktwert
Negativer 

Marktwert Nominalwert
Positiver 

Marktwert
Negativer 

Marktwert

Zinsswaps 
Cashflow Hedges – – – 37,5 – 0,9

Devisentermin- und 
-optionsgeschäfte 
Fair Value Hedges 3,9 0,2 – 31,7 – 0,1

3,9 0,2 – 69,2 – 1,0
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Laufende Geschäftstätigkeit

Ausgehend von einem operativen Ergebnis (EBIT) im 

Geschäftsjahr 2011 in Höhe von – 182,8 Mio. EUR (Vor-

jahr: – 13,8 Mio. EUR), bereinigt um nicht zahlungswirk-

same Sachverhalte wie u. a. Abschreibungen auf Ver-

mögenswerte des Anlagevermögens, Veränderungen 

der langfristigen Rückstellungen sowie sonstige zah-

lungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie zum 

Beispiel Teile des Währungsergebnisses und Wertbe-

richtigungen auf Vorräte und Forderungen,  ergab sich 

ein Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 

vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens (Brutto-

Cashflow) von 65,6 Mio. EUR, während im Geschäfts-

jahr 2010 noch ein Mittelzufluss von 34,5  Mio.  EUR 

 erreicht wurde. 

Aus laufender Geschäftstätigkeit nach Änderungen 

des Nettoumlaufvermögens (Nettocashflow) im fortzu-

führenden Geschäft flossen aus der Conergy Gruppe 

im Geschäftsjahr 2011 somit insgesamt 47,1 Mio. EUR 

ab, während es im Geschäftsjahr 2010 zu einem Zah-

lungsmittelzufluss in Höhe von 17,1 Mio. EUR kam. Der 

Nettocashflow des Geschäftsjahres 2011 ist auf den 

negativen Bruttocashflow und zugleich auf zusätzli-

che Mittelabflüsse von 7,4 Mio. EUR (Vorjahr: Mittelab-

fluss 22,8 Mio. EUR) durch die Zunahme des Working 

 Capitals zurückzuführen. Der Anstieg des Working 

Capitals wurde insbesondere durch den vergleichs-

weise hohen Abbau der Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen in Höhe von 67,8 Mio. EUR 

(Vorjahr: Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen von 41,8 Mio. EUR) verursacht. Im 

Geschäftsjahr 2011 wurden Vorräte um 50,3 Mio. EUR 

abgebaut, während im Geschäftsjahr 2010 noch Vor-

räte in Höhe von 73,3 Mio. EUR aufgebaut wurden. Im 

Vorjahr wurden die Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen um 8,7 Mio. EUR abgebaut, während sich 

diese im Geschäftsjahr 2011 um 10,1 Mio. EUR verrin-

gerten. Das übrige Nettovermögen veränderte sich um 

28,6 Mio. EUR (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR), was u. a. auf die 

Bildung von Rückstellungen aufgrund der Umstellung 

der Modulproduktion in Frankfurt (Oder) zurückzufüh-

ren ist. Während im Vorjahr Steuererstattungen in Hö-

he von 0,5 Mio. EUR zuflossen, mussten im Geschäfts-

jahr 2011 2,7 Mio. EUR gezahlt werden.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der 

aufgegebenen Geschäftsbereiche Biomasse,  Biogas, 

Wind energieprojekte und CSP der EPURON belief 

sich im Geschäftsjahr 2011 auf 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 

– 9,2  Mio.  EUR). Dieser wurde in der Kapitalflussrech-

nung in einem separaten Posten zusammengefasst aus-

gewiesen. Insgesamt belief sich der Zahlungsmittelab-

fluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf 45,2 Mio. EUR 

(Vorjahr: Zahlungsmittelzufluss 7,9 Mio. EUR).

Investitionstätigkeit

Der Nettozahlungsmittelzufluss aus Investitionstätig-

keit belief sich im Geschäftsjahr 2011 auf 15,6 Mio. EUR 

(Vorjahr: Mittelabfluss 9,1 Mio. EUR). Dieser Mittelzufluss 

ist insbesondere auf die Einzahlung aus dem Verkauf 

von Tochterunternehmen in Höhe von 25,3 Mio. EUR zu-

rückzuführen (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR). Für Investitio-

nen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

sind dem Konzern 14,6 Mio. EUR abgeflossen (Vorjahr: 

14,6 Mio. EUR). Der Mittelzufluss aus finanziellen Ver-

mögenswerten belief sich auf 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 

Mittelzufluss 4,2 Mio. EUR). Aus erhaltenen Zinsen sind 

dem Conergy Konzern 0,9 Mio. EUR zugeflossen (Vor-

jahr: 0,9 Mio. EUR).

Finanzierungstätigkeit

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich für den 

Conergy Konzern im Geschäftsjahr 2011 per saldo 

ein Mittelzufluss in Höhe von 15,4 Mio. EUR (Vorjahr: 

Mittelabfluss 15,2 Mio. EUR). Dieser Mittelzufluss war 

insbesondere auf eine Neustrukturierung der Fremd-

finanzierung zurückzuführen, die im Wesentlichen 

durch die Refinanzierung der Verbindlichkeiten und 

damit die im 3. Quartal 2011 erfolgten Kapitalmaß-

nahmen gekennzeichnet war. In diesem Zusammen-

hang flossen der Gesellschaft 13,9 Mio. EUR aus der 

im Juli 2011 erfolgten Kapitalerhöhung zu, denen Kos-

ten von 3,6 Mio. EUR gegenüberstanden. Den Netto-

emissionserlös aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung 

hat Conergy im Juli 2011 zur Rückführung von Darle-

hensforderungen bei ihren Kreditgebern verwendet. 

Der neue Kreditvertrag wurde ebenfalls im Juli 2011 

geschlossen. Mit dessen Mitteln wurde unter anderem 

die noch ausstehende Valuta des syndizierten Kredit-

vertrages 2007 zurückbezahlt. Dadurch ist dieser erlo-

schen. Bezüglich der Einzelheiten zum neuen Kredit-

vertrag (syndizierter Kreditvertrag 2011) verweisen wir 

auf die Darstellung der Vertragsbedingungen des syndi-

zierten Kreditvertrages im Abschnitt „Finanzschulden“ 

(vgl. Anhangangabe 27).

Hinzu kamen Zinszahlungen, die mit – 14,2 Mio. EUR 

etwas unter Vorjahresniveau lagen (Vorjahr: – 16,9 Mio. 

EUR). 
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32.  Eventualschulden, Eventualforde-
rungen und sonstige finanzielle 
 Verpflichtungen

Eventualschulden und Eventualforderungen

Die Conergy AG hat Bankbürgschaften sowie Akkre-

ditive in Höhe von 110,2 Mio. EUR innerhalb der syn-

dizierten Kreditfazilität 2011 herausgelegt. Zusätzlich 

bestanden bilaterale Avalinanspruchnahmen in Höhe 

von 18,9 Mio. EUR bei weiteren Instituten.

Die Conergy AG gibt darüber hinaus Garantien auf ihre 

Produkte und ist Gewährleistungsrisiken ausgesetzt. 

Sofern eine Zahlungsverpflichtung aus den abgegebe-

nen Garantien erwartet wird, wurden entsprechende 

Rückstellungen gebildet (vgl. Anhangangabe 25).

Im Zusammenhang mit bestehenden Rechtsstreitig-

keiten geht die Conergy zurzeit davon aus, entspre-

chende Ansprüche geltend machen zu können. Mögli-

che Forderungen aus diesen Ansprüchen hat Conergy 

gemäß IAS 37 nicht bilanziert.

Miet- und Leasingverträge

Der Konzern hat im Wesentlichen Leasingvereinba-

rungen für Büroräume und Pkw. Bei diesen Leasing-

verhältnissen handelt es sich um Operating-Leasing. 

Die Leasingverträge sind über eine Laufzeit von einem 

Monat bis neun Jahren abgeschlossen worden und 

enthalten keine konkrete Verlängerungs- oder Kauf-

option. Die monatlichen Leasingraten werden linear 

als sonstiger betrieblicher Aufwand (vgl. Anhangang-

abe 11) in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Aus bestehenden Verträgen hat die Conergy die fol-

genden Verpflichtungen aus langfristigen Miet- und 

Leasing verträgen:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Bis zu 1 Jahr 11,4 11,6

1–5 Jahre 16,8 20,3

Über 5 Jahre 2,2 4,5

30,4 36,4

Verpflichtungen aus Finanzierungs-Leasingver-

hältnissen

Die Conergy hat Finanzierungs-Leasingverträge für 

zwei Photovoltaik-Projekte abgeschlossen, die im 

Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion finan-

ziert wurden. 

Der Buchwert des im Rahmen von Finanzierungs- 

Leasingverhältnissen gehaltenen Vorratsvermögens 

betrug zum 31.Dezember 2011 4,9 Mio. EUR.

Die künftigen aus Finanzierungsleasing resultierenden 

Verpflichtungen ergeben sich wie folgt:

Mio. EUR 31.12.2011

Mindestleasingzahlungen

 mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0,4

  mit einer Restlaufzeit von einem Jahr bis zu  
fünf Jahren 2,2

 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 5,1

Mindestleasingzahlungen

 abzüglich noch nicht realisierter Finanzaufwand 2,8

Verbindlichkeiten aus  Finanzierungsleasing 4,9

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Zahlungen aus Finanzie-

rungs-Leasingverhältnissen in Höhe von 1,1 Mio. EUR 

geleistet.

Bestellobligo und Abnahmeverpflichtungen

Die Conergy hat sich zur Abnahme von Solarwafern 

und Solarmodulen gegenüber Lieferanten verpflich-

tet. Die ursprüngliche Laufzeit der Verträge liegt zwi-

schen einem und zehn Jahren. Im Wesentlichen be-

stehen die Abnahmeverpflichtungen aus einem 

Liefervertrag zwischen der MEMC Electronic Materi-

als, Inc. und der Conergy AG. In diesem Zusammen-

hang hatte  Conergy im Oktober 2007 mit MEMC zur 

langfristigen Absicherung des benötigten Volumens 

an Siliziumwafern einen Liefervertrag über zehn Jah-

re geschlossen. Die von MEMC zu beziehende Men-

ge wurde an dem Bedarf der Conergy Solarfabrik in 

Frankfurt (Oder) ausgerichtet und beinhaltet ein Um-

satzvolumen von insgesamt ca. 840 Mio. USD. Die 

Waferpreise orientieren sich am jeweiligen Marktpreis. 

Der zu zahlende Betrag wird jährlich nach festgelegten 

Kriterien bestimmt. Hiernach haben ab 2010 Zahlun-

gen von insgesamt 26,6 Mio. USD zu erfolgen, die be-

reits geleistet wurden. Die jährlich neu festzulegenden 

Einzahlungen in das „Refundable Capacity Reservati-

on Deposit“ sollen von MEMC über die Vertragslauf-

zeit an Conergy zurückgezahlt werden. Bei Zahlungs-

verzug oder anderen Leistungsstörungen von  Conergy 

kann der Betrag aber auch mit den offenen Forde-

rungen von MEMC verrechnet werden. Aufgrund der 

strategischen Neuausrichtung und der damit verbun-

denen Fokussierung auf die Modulproduktion am Pro-

duktionsstandort Frankfurt (Oder) ist Conergy derzeit 

in Verhandlungen mit MEMC, um die Abnahmever-

Anhang | 
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pflichtung auch auf die für die Modulproduktion not-

wendigen Zellen umzustellen. 

Aus bestehenden Verträgen hat die Conergy die fol-

genden Verpflichtungen aus langfristigen Abnahme-

verträgen:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Bis zu 1 Jahr 182,4 145,7

1–5 Jahre 328,6 455,3

Über 5 Jahre 237,1 348,9

748,1 949,9

Rückkaufverpflichtungen

Die Conergy Services GmbH hat sich bei Abschluss der 

Kauf- und Abtretungsverträge gegenüber Betreiberge-

sellschaften zum Rückkauf von Anlagen verpflichtet. 

Insgesamt entstehen daraus finanzielle Verpflichtun-

gen in Höhe von 5,9 Mio. EUR (Vorjahr: 5,9 Mio. EUR). 

Die Rückkaufverpflichtungen sind frühestens ab dem 

Jahr 2023 zu erfüllen.

Sonstige

Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen mit ei-

nem Jahresbetrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR und einer 

Laufzeit von 99 Jahren betreffend die Betriebsgrund-

stücke zu den Produktionsstandorten Rangsdorf und 

Frankfurt (Oder). Es handelt sich hierbei um Erbbau-

grundstücke.

Aus Versicherungsverträgen mit einjähriger Laufzeit 

ergeben sich 2,2 Mio. EUR finanzielle Verpflichtungen.

Aus bestehenden Pacht-, Versicherungs- und Erbbau-

verträgen hat die Conergy die folgenden Verpflich-

tungen:

Mio. EUR 31.12.2011 31.12.2010

Bis zu 1 Jahr 3,7 2,8

1–5 Jahre 6,1 6,5

Über 5 Jahre 131,0 127,3

140,8 136,6

33. Nahe stehende Personen

Zu den der Conergy Gruppe nahe stehenden Personen 

zählen einerseits die Mitglieder des Vorstands und des 

Aufsichtsrats sowie die Organmitglieder von Tochterge-

sellschaften, sofern sie eine Schlüsselposition einneh-

men, jeweils einschließlich deren naher Familienange-

höriger, sowie andererseits diejenigen Unternehmen, 

auf die Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder der 

Gesellschaft bzw. deren nahe Familienangehörige ei-

nen maßgeblichen Einfluss ausüben können oder an 

denen sie einen wesentlichen Stimmrechtsanteil hal-

ten. Darüber hinaus zählen zu den nahe stehenden Per-

sonen diejenigen nicht konsolidierten Unternehmen, 

mit denen die Gesellschaft einen Konzernverbund bil-

det oder an denen sie eine Beteiligung hält, die ihr ei-

ne maßgebliche Einflussnahme auf die Geschäftspolitik 

des Beteiligungsunternehmens ermöglicht, sowie die 

Hauptaktionäre der Gesellschaft einschließlich deren 

konzernverbundener Unternehmen.

Die Conergy Gruppe unterhielt zum 31. Dezember 

2011 keine Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden 

Personen.

Zum 31. Dezember 2011 waren keine Kredite an Mit-

glieder des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats ausge-

reicht.

Der Vergütungsbericht im Konzernlagebericht fasst 

die Grundsätze zusammen, die auf die Festlegung 

der Vergütung des Vorstands der Conergy AG An-

wendung finden. Außerdem werden die Grundsätze 

der Vergütung des Aufsichtsrats gemäß den Angaben 

nach § 314 Abs. 1 Nr. 6a Satz 5 bis 8 und Nr. 6 b HGB 

 beschrieben.

Die Gesamtvergütung des Vorstands betrug 1.063 TEUR 

(Vorjahr: 3.974 TEUR). 

Die Vorstandsvergütung nach IFRS umfasst nicht den 

beizulegenden Zeitwert der neu gewährten aktien-

orientierten Entlohnung, sondern die im laufenden 

Jahr erdiente aktienbasierte Vergütung zuzüglich der 

Wert änderung bisheriger noch nicht ausgezahlter An-

sprüche aus aktienorientierter Entlohnung. Im Ge-

schäftsjahr 2011 wurde einem Vorstandsmitglied eine 

aktienorientierte Vergütung gewährt.
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TEUR 2011 2010

Feste Jahresvergütung 769 2.050

Sachbezüge/Sonstige Leistungen * 285 399

Erfolgsunabhängige Vergütungen 1.054 2.449

Kurzfristig variable Vergütung ** 65 1.498

Direkt geleistete Vergütungen 1.119 3.947

Zeitwert neu gewährter  
aktienbasierter Vergütung 76 152

Gesamtbezüge nach HGB 1.195 4.099

Langfristige variable Vergütung (im 
laufenden Jahr erdiente Ansprüche) 44 100

Wertänderung bisheriger Ansprüche – 100 – 73

Aktienbasierte Vergütung – 56 27

Summe direkt geleisteter Vergütung 1.119 3.947

Langfristige variable Vergütung (im 
laufenden Jahr erdiente Ansprüche) 44 100

Wertänderung bisheriger Ansprüche – 100 – 73

Gesamtvergütung nach IFRS 1.063 3.974

 *  Die sonstigen Vergütungskomponenten beinhalten unbare Elemente (u. a. Kraft-
fahrzeugüberlassung, Versicherungen) und die Zuschüsse zur Alters vorsorge 
(Unterstützungskasse); im Falle eines ehemaligen Vorstandsmitglieds auch eine 
Karenzentschädigung

 **  Die Angaben beruhen größtenteils auf der Basis von Rückstellungen, ausgehend von 
einer 100-prozentigen Zielerreichung

Dr. Sebastian Biedenkopf hat mit Wirkung zum Ablauf 

des Februar 2012 von einem Sonderkündigungsrecht 

Gebrauch gemacht. Daraufhin haben die Gesellschaft 

und Dr. Sebastian Biedenkopf nach Ende des Berichts-

jahres eine Abfindungsvereinbarung abgeschlossen. 

Diese sieht eine pauschale Abfindung von Herrn Dr. 

Biedenkopf in Höhe von 550 TEUR brutto vor. Hiermit 

sind alle Ansprüche von Herrn Dr.  Biedenkopf gegen 

die Gesellschaft, insbesondere auf  fixe oder variable 

Vergütung, sowie auf Auszahlung von in der Vergan-

genheit zugeteilten fiktiven Aktien, abgegolten.

Zur näheren Erläuterung verweisen wir auf den Vergü-

tungsbericht im Konzernlagebericht.

Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen 406 TEUR 

(Vorjahr: 373 TEUR).

Geschäfte mit nicht konsolidierten Tochtergesell-

schaften werden zu Bedingungen durchgeführt, wie 

sie zwischen fremden Dritten üblich sind.

Die folgende Tabelle stellt das Lieferungs- und Leis-

tungsvolumen mit nahe stehenden Unternehmen, die 

im Conergy Konzernabschluss zu fortgeführten An-

schaffungskosten bilanziert wurden, dar:

Mio. EUR 2011 2010

Erträge 0,3 0,3

Aufwendungen 0,0 0,0

Forderungen 0,2 1,0

Verbindlichkeiten 0,5 0,7

34. Arbeitnehmerzahl

Am 31. Dezember 2011 wurden einschließlich Geschäfts-

führern und Vorständen 1.461 (Vorjahr: 1.600) Mitarbeiter 

(Full Time Equivalents) im Konzern beschäftigt. 

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (Full Time 

Equivalents) der in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen beträgt:

2011 2010

Deutschland 1.076 1.071

Europa 179 250

Rest der Welt 262 231

1.517 1.552

Davon

 Produktion 507 459

 kaufmännischer/ technologischer 
 Bereich 1.010 1.093

1.517 1.552

Bereinigt um die durchschnittliche Zahl der Arbeitneh-

mer der aufgegebenen Geschäftsbereiche waren im 

Geschäftsjahr 2011 durchschnittlich 1.510 Mitarbeiter 

(Vorjahr: 1.496 Mitarbeiter) im Konzern beschäftigt.

35. Abschlussprüferhonorare

Das für den Abschlussprüfer des Konzernabschlus-

ses für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar 

 betrug:

Mio. EUR 2011

Abschlussprüfungsleistungen 0,3

Andere Bestätigungsleistungen 0,1

Steuerberatungsleistungen 0,0

Sonstige Leistungen 0,0

0,4

Anhang |  
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Die Honorare für Abschlussprüfungsleistungen ent-

fallen vor allem auf die Honorare für die Konzernab-

schlussprüfung sowie für die Prüfung der Abschlüsse 

der Conergy AG und ihrer wesentlichen inländischen 

Tochterunternehmen. Andere Bestätigungsleistungen 

entfallen auf die prüferische Durchsicht der Zwischen-

abschlüsse der Conergy AG. 

36. Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Erklärung i. S. des 

§ 161 AktG über die Einhaltung des Corporate Gover-

nance Kodex abgegeben und auf der Website der Ge-

sellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

 

37. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Aufsichtsrat der Conergy AG hat am 12. Januar 

2012 den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr.  Philip 

Comberg, mit sofortiger Wirkung bis zum 31. Dezem-

ber 2012 gemäß § 105 Abs. 2 Satz 1 AktG in den Vor-

stand der Gesellschaft entsandt. Er hat dort die seit 

Oktober 2010 vakante Position des Vorstandsvorsit-

zenden übernommen. Alexander Gorski verantwor-

tet als Chief Operating Officer das operative Geschäft 

des Unternehmens und zudem die Conergy Tochter-

gesellschaften in Europa. Seine Amtszeit wurde um 

zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2014 verlängert. Au-

ßerdem hat der Aufsichtsrat die Herren Jan  Vannerum 

und Marc Lohoff mit sofortiger Wirkung bis zum 

31. Dezember 2014 zu ordentlichen Vorstandsmitglie-

dern der Gesellschaft bestellt. Jan Vannerum hat die 

Funktion des Finanzvorstands übernommen und folgt 

auf Dr. Sebastian Biedenkopf, der das Unternehmen 

auf eigenen Wunsch Ende Februar 2012 verlassen hat. 

Marc Lohoff ist im Vorstand für das Conergy Geschäft 

im Raum Asien-Pazifik, in Nordamerika und im Mittle-

ren Osten zuständig.

Die Veräußerung der voltwerk electronics GmbH an 

die Bosch-Gruppe wird aller Voraussicht nach bis spä-

testens 30. April 2012 vollzogen. Die für die Fusions-

kontrollprüfung zuständigen Kartellbehörden in den 

einzelnen im Vertrag definierten Ländern haben die 

Übernahme genehmigt. Die vertraglich vereinbarte 

Vollzugsbedingung ist damit eingetreten.

Hamburg, 21. März 2012

Conergy AG

Der Vorstand

Versicherung der gesetzlichen
 Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 

anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 

Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-

lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 

Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so 

dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 

wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtli-

chen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Hamburg, 21. März 2012

Conergy AG

Der Vorstand

Dr. Philip Comberg Alexander Gorski  

Marc Lohoff Jan Vannerum
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Bestätigungsvermerk des 
Abschluss prüfers

Wir haben den von der Conergy AG, Hamburg, auf-

gestellten Konzernabschluss – bestehend aus Ge-

samtergebnisrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, 

Eigenkapitalveränderungsrechnung und Anhang – so-

wie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die 

Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlage-

bericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 

sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB an-

zuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in 

der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-

sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 

der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Konzernabschluss und den Konzernlage-

bericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-

nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und  Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Konzern-

abschluss unter Beachtung der  anzuwendenden Rech-

nungslegungsvorschriften und durch den Konzern  -

lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-

reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-

gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 

über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-

liche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die 

Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems sowie Nachweise für die Angaben im Konzern-

abschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf 

der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-

fasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der 

Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der ange-

wandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrund-

sätze und der  wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-

samtdarstellung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlage berichts. Wir sind der Auffassung, dass 

unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzern-

abschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 

sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB an-

zuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.  

Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem 

Konzern abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Konzerns und stellt die 

 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir 

darauf hin, dass der Bestand des Konzerns und der 

Conergy AG, Hamburg, durch Risiken bedroht ist. 

Im Konzernlagebericht im Abschnitt „Chancen- und 

Risiko bericht“ unter „Liquiditätsrisiken“ wird darge-

stellt, dass der Fortbestand des Konzerns aufgrund 

der unverändert sehr geringen Liquiditätsausstattung 

weiter gefährdet ist, da ungewiss ist, ob bei  einem 

nicht nur unwesentlichen Unterschreiten der Umsatz-  

und Ertrags erwartungen sowie der erwarteten Zah-

lungsmittelzuflüsse aus der laufenden Geschäfts-

tätigkeit die Auswirkungen durch andere Maßnahmen, 

insbesondere auch durch Liquiditätszuschüsse von 

Eigen- und Fremdkapitalgebern, kompensiert werden 

können. Ob gegebenenfalls die Eigen- oder Fremd-

kapitalgeber dazu bereit sein würden, vermag der Vor-

stand derzeit nicht zu beurteilen.

Hamburg, 22. März 2012

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Klimmer  Hantke

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk |  



Disclaimer

Dieser Geschäftsbericht enthält zukunftsgerichte-

te Aussagen und Informationen – also Aussagen über 

Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangen-

heit liegen. 

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar 

durch Formulierungen wie „erwarten“, „antizipieren“, 

„beab sichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „ein-

schätzen“, „werden“ oder ähnliche Begriffe. Solche 

vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren 

heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen. 

Sie bergen daher eine Reihe von Risiken und Unge-

wissheiten.

Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche au-

ßerhalb des Einflussbereichs der Conergy AG liegen, 

beeinflussen die Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die 

Geschäftsstrategie und die Ergebnisse der Conergy AG. 

Diese Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsäch-

lichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen der Conergy 

Gruppe wesentlich abweichen von den in zukunftsge-

richteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthal-

tenen Angaben zu Ergebnissen, Erfolgen oder Leis-

tungen. Für uns ergeben sich solche Ungewissheiten 

insbesondere, neben anderen, aufgrund folgender 

Faktoren: Änderungen der allgemeinen wirtschaft-

lichen und geschäftlichen Lage, Änderungen von 

Wechselkursraten und Zinssätzen, Einführung kon-

kurrierender Produkte oder Technologien durch ande-

re Unternehmen, fehlende Akzeptanz neuer Produkte 

und Dienstleistungen seitens der Kundenzielgruppen 

der Conergy Gruppe, Änderungen in der Geschäfts-

strategie und verschiedene andere Faktoren. 

Sollte sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Un-

gewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, 

dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt 

waren, können die tatsächlichen Ergebnisse sowohl 

positiv als auch negativ wesentlich von denjenigen Er-

gebnissen abweichen, die in der zukunftsgerichteten 

Aussage als erwartete, antizipierte, beabsichtigte, ge-

plante, geglaubte, projizierte oder geschätzte Ergeb-

nisse genannt worden sind. Die Conergy AG übernimmt 

keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, die-

se zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder 

bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu 

korrigieren.
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Corporate Communications
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